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Freitag, den 12. Dezember 2025

Ausgabe 50/2025
Jahrgang 53

n  Verwaltung vom 24.12.2025 bis 01.01.2026 geschlossen!
n  Hinweise zur Erscheinungsweise des Amtsblattes zum Jahreswechsel
n  Stellenausschreibungen

Dieses Bild wurde im Rahmen des Malwettbewerbs gestaltet von Julius Jonas, 
8 Jahre, Grundschule Kenn.
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Notdienste

1. Ärztlicher Bereitschaftsdienst
1.1 Der Bereitschaftsdienst umfasst alle Ortschaften der Ver-

bandsgemeinde Schweich.
1.2 Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Telefon: 116 117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder 
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, alarmie-
ren Sie bitte den Rettungsdienst unter 112.

Zentraler Anlaufpunkt außerhalb der Praxisöffnungszeiten
Die Bereitschaftsdienstzentrale ist der zentrale Anlaufpunkt für 
Patienten außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Arzt-
praxen.

2. Kinderärztlicher Notdienst
(Samstag, Sonntag, Feiertag: 09.00 - 12.00 Uhr;
15.00 - 18.00 Uhr; Mittwochnachmittag: 15.00 - 18.00 Uhr)
Tel. 01805-767 54 634

3. Zahnärztlicher Notdienst
Inanspruchnahme nur nach telefonischer Vereinbarung
Notdiensttelefon: 01805/065100
(14ct/min a. d. dt. Festnetz, Mobilfunkmax. 42ct/min)

4. Augenärztlicher Notdienst
Kassenärztliche Vereinigung����������������������������������������������116 117

5. Notaufnahmen der Krankenhäuser
Ständige (Not)-Aufnahmebereitschaft:

5.1 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
Chirurgie und Innere 0651/208-0
Schlaganfall 0651/208-2535

5.2 Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen,
Pädiatrie, Psychiatrie, Chirurgie, Innere 0651/947-0

5.3 Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Nord
(ehem. Elisabethkrankenhaus)
Innere 0651/6830

6. Rettungsdienst und Krankentransport
Deutsches Rotes Kreuz Schweich
(Tag- und Nachtdienst) ������������������������������������������������������Tel. 112

7. Apothekendienste
Notdienstbereitschaft der Apotheken
(Der Notdienst ist jeweils bereit bis zum nachfolgenden Tag  
08.30 Uhr)

Tel.: 01805-258825-PLZ
Nach der Wahl der Notdienstnummer und direkter Eingabe der 
Postleitzahl des aktuellen Standortes über die Telefontastatur 
werden Ihnen drei dienstbereite Apotheken in der Umgebung des 
Standortes mit vollständiger Adresse und Telefonnummer ange-
sagt und zweimal wiederholt.
Des Weiteren ist der Notdienstplan auf der Internetseite www.lak-
rlp.de für jedermann verfügbar. Hier bekommen Sie nach Einga-
be der Postleitzahl des Standortes die umliegenden dienstberei-
ten Apotheken angezeigt.

8. Giftinformationszentrum (GIZ)
Das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz 
und Hessen sowie für das Saarland an der Universitätsmedizin 
Mainz bietet für alle Anrufenden unter der Rufnummer 06131-
19240 rund um die Uhr professionelle und ärztliche Beratung bei 
Vergiftungen aller Art.

9. Hilfezentren
9.1 Pflegestützpunkt in der Verbandsgemeinde Schweich

Beratungsstelle für alte, kranke, behinderte und pflegebe-
dürftige Menschen und ihre Angehörigen
Inge Suska de Sanchez���������������������������06502-99 78 6 01
inge.suska-de-sanchez@pflegestuetzpunkte-rlp.de
Hiltrud Thommes��������������������������������������06502-99 78 6 02
hiltrud.thommes@pflegestuetzpunkte-rlp.de

9.2 Caritas Sozialstation (AHZ)
(Frau Falk) ������������������������������������������������Tel. 06502/93570

9.3 Gemeindepsychiatrisches Betreuungszentrum des 
Schönfelder Hofes, Schweich
(Herr Rohr) ���������������������������������������������Tel. 06502/995006

9.4 Spezialisierte ambulante Palliativversorgung
SAPV CARE GmbH
Tel.: 06502 98791-80
www.sapv-care.de

10. Trinkwasserversorgung
Ihr Wasserwerk ist während der üblichen Dienstzeit (Mo. - Mi. 
08.00-12.00 Uhr und 14.00-16:00 Uhr; Do. 08.00-12.00 Uhr und 
14.00-18:00 Uhr und Fr. 08.00-12.00 Uhr) unter der Telefonnum-
mer 06502-4071704 erreichbar.
Darüber hinaus auch nach gesonderter Terminvereinbarung.
Bei Störungen an den Versorgungsanlagen erreichen Sie den 
Bereitschaftsdienst außerhalb der üblichen Dienstzeiten unter: 
0171-8555 956.
Verbandsgemeindewerke Schweich, Wasserwerk, Europa-Allee 
24, 54343 Föhren (anstatt bisher Brückenstraße 26, Schweich)

11. Abwasserentsorgung
Ihr Abwasserwerk ist während der üblichen Dienstzeit (Mo. - 
Mi. 08.00-12.00 Uhr und 14.00-16:00 Uhr; Do. 08.00-12.00 Uhr 
und 14.00-18:00 Uhr und Fr. 08.00-12.00 Uhr) unter der Telefon-
nummer 06502-4071704 erreichbar.
Darüber hinaus auch nach gesonderter Terminvereinbarung.
Bei Störungen an den Abwasseranlagen erreichen Sie den Be-
reitschaftsdienst außerhalb der üblichen Dienstzeiten unter: 
0171-8555 957.
Verbandsgemeindewerke Schweich, Abwasserwerk, Europa-
Allee 24, 54343 Föhren (anstatt bisher Brückenstraße 26, Sch-
weich)

12. Erdgasversorgung
Für das Stadtgebiet Schweich, den Stadtteil Issel und den IRT 
Föhren ist im Falle von Störungen an der Erdgasversorgung das 
Servicetelefon der Stadtwerke Trier erreichbar: 0651 - 7172 599.
Stadtwerke Trier, SWT - AöR, Ostallee 7 - 13, 54290 Trier
Entstörungsnummer: 0800 - 717-2599

13. Stromversorgung
Störung Strom Westnetz GmbH����������������������Tel. 0800 - 4112244

Alarmierung der Feuerwehren
Notruf����������������������������������������������������������������������������������Tel. 112

Leitstelle Trier (Berufsfeuerwehr)�����������������������Tel. 0651/82496-0

Polizei
Notruf����������������������������������������������������������������������������������Tel. 110
Polizei Schweich�������������������������������������������������Tel. 06502/91570
Autobahnpolizei Schweich����������������������������������Tel. 06502/91650

Notrufeh
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Erscheinungsweise des Amtsblattes zum Jahreswechsel 2025/26

Für Veröffentlichungen im Amtsblatt sind zum Jahreswechsel folgende Termine zu beachten:
•	 Ausgabe 51/2025: Erscheinungstag Freitag, 19.12.2025, Redaktionsschluss vorverlegt auf 

Freitag, 12.12.2025, 08:00 Uhr.
•	 Ausgabe 52/2025: entfällt/keine Produktion
•	 Ausgabe 01/2026: entfällt/keine Produktion
•	 Ausgabe 02/2026: Erscheinungstag Freitag, 09.01.2026, Redaktionsschluss regulär Mon-

tag, 05.01.2026, 16:00 Uhr.
Schweich, 17.11.2025

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

Verbandsgemeindeverwaltung  
vom 24.12.2025 bis 01.01.2026 geschlossen!

Die Verbandsgemeindeverwaltung einschließlich ihrer Außenstellen ist von Mittwoch, 24.12.2025 bis ein-
schließlich Donnerstag, 01.01.2026 geschlossen. Ab Freitag, 02.01.2026 ist die Verbandsgemeindeverwal-
tung wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Die Tourist-Information bleibt am Freitag, 02.01.2026 noch 
geschlossen.
Das Standesamt bietet am Montag, 29.12.2025 von 09:00 - 12:00 Uhr einen Bereitschaftsdienst ausschließ-
lich für die Beurkundung von Sterbefällen an!

Erreichbarkeit der Verwaltung wegen der Wahl zum 19. Landtag Rheinland-Pfalz  
am 29. und 30.12.2025 für Wahlvorschlagsträger

Für die Bescheinigung der Wählbarkeit von aufgestellten Personen und die Bescheinigung der Wahlberech-
tigung von unterstützenden Personen ist die Verwaltung erreichbar:
•	 Montag, 29.12.2025 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
•	 Dienstag, 30.12.2025 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Es wird um eine telefonische Anmeldung unter 06502/407-1423 gebeten.
Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern frohe, besinnliche Festtage sowie ein gesundes und glückli-
ches neues Jahr 2026!

Schweich, 01.12.2025
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich
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  Richtfest in Kenn 
  Revitalisierung Mosel‑Einkaufszentrum  
 

Am Montag, 24. November, wurde am ehemaligen Real‑Standort in Kenn das Richtfest für das neue Mo-
sel‑Einkaufszentrum gefeiert. Nach rund acht Monaten Bauzeit liegen die Arbeiten im Zeitplan. Das Projekt 
wird von Aldi Süd Real Estate umgesetzt und soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein.

In dem modernisierten Gebäudekomplex werden zukünftig mehrere Nutzer vertreten sein, zusätzlich
entstehen Ladesäulen für Elektrofahrzeuge.

Zum Richtfest konnten Bürgermeisterin Christiane Horsch, Ortsbürgermeister Burkhard Apsner und Land-
rat Stefan Metzdorf zahlreiche Gäste begrüßen. Der traditionelle Richtspruch wurde von Dachdeckerge-
selle Fabian Borm vorgetragen.

 

 

v. l. n. r.: Vorstand der Sparkasse Trier: André Polrolniczak, Martin Grünen, Vorsitzender Dr. Peter Späth, Bürgermeisterin
Christiane Horsch, Landrat Stefan Metzdorf, ehemaliger Ortsbürgermeister Rainer Müller, Giuseppe Burgarella (zuständig für
ALDI SÜD Großbauprojekte), Geschäftsführer ALDI SÜD Christof Hake, Ortsbürgermeister Dr. Burkhard Apsner, Christian Hahn,
(regional zuständiger Projektentwickler ALDI SÜD).

Mit der Sanierung des 
Gebäudes aus dem 
Jahr 1969 wird ein 
wichtiger Beitrag zur 
langfristigen Stärkung 
des Gewerbestandorts 
Kenn geleistet. 
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100. Geburtstag  
Maria Steffes aus Leiwen 
Am Samstag, 06.12.2025 feierte Frau Maria Steffes aus Leiwen das äußerst seltene Jubiläum des 
100. Geburtstages im Kreise ihrer Familie.  

 
 
Die Geburtstagsjubilarin nahm die  
Glückwünsche der Ministerpräsidentin und des 
Landrates, vertreten durch die  
Kreisbeigeordnete Kathrin Schlöder, der  
Verbandsgemeinde Schweich, vertreten durch 
den Ersten Beigeordneten Christian Scholtes und 
der Ortsgemeinde Leiwen, vertreten durch den  
Beigeordneten Guido Ewald, gerne entgegen. 
 
Wir wünschen Frau Steffes für die Zukunft viel 
Gesundheit und Gottes reichen Segen für all die 
Zeit, die vor ihr liegt.  
 

ImpressumAmtsblatt und Mitteilungen für die Verbandsgemeinde Schweich an der Roemischen Weinstrasse für  
die Stadt Schweich und die Ortsgemeinden Bekond, Detzem, Ensch, Fell, Föhren, Kenn, Klüsserath,  
Köwerich, Leiwen, Longen, Longuich, Mehring, Naurath/Eifel, Pölich, Riol, Schleich, Thörnich, Tritten-
heim und Kreisnachrichten - Mitteilungen, Informationen und amtliche Bekanntmachungen der Kreis- 
verwaltung Trier-Saarburg

Herausgeber und verantwortlich für den amtlichen Teil:
Wolfgang Deutsch, Brückenstraße 26, 54338 Schweich, Tel. 06502/4070, Fax 06502/407180

Herausgeber der Kreisnachrichten: Kreisverwaltung Trier-Saarburg, 54290 Trier, Tel. 0651/7150

Druck und Verlag:
LINUS WITTICH Medien KG, 54343 Föhren, Europaallee 2,
Tel. 06502/9147-0, Telefax 06502/9147-250, Internet: www.wittich.de
Postanschrift: 54343 Föhren, Postfach 1154
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Bitte beachten Sie  
bei Texteinreichungen

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie uns gestaltete Dateien bitte als pdf-Datei und Texte als Word-Doku-
ment zusenden. Bilder sollten als jpg-Dateien eingereicht werden mit einer Mindestgröße von 1024 x 768 Pixel 
(bei einer Bildbreite von 90 mm). Dies gilt auch für Bilder und Logos, die in pdf-Dateien oder Word-Dokumenten 
eingebunden sind. Bitte reichen Sie keine PowerPoint sowie Excel-Dateien ein!

Vielen Dank für Ihr Verständnis
LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion
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Malwettbewerb  
„Weihnachten in der Verbandsgemeinde Schweich“

In diesem Jahr haben wieder zahlreiche  
Schülerinnen und Schüler unserer Grundschulen 
am Malwettbewerb „Weihnachten in der  
Verbandsgemeinde Schweich“ teilgenommen.

Die Kunstwerke der Gewinnerinnen und  
Gewinner werden ab dieser Woche sowie in 
den kommenden Ausgaben des Amtsblattes 
bis Weihnachten präsentiert.

Die schönsten Bilder werden die Titelseiten 
unserer Amtsblätter zieren, wobei das Siegerbild 
die Weihnachtsausgabe schmückt.

Enno Sausen, 8 Jahre, Grundschule Mehring

Greta Viereck, 7 Jahre, Grundschule Föhren Henrie Lewen, 7 Jahre, Grundschule Trittenheim
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Mila Feller, 9 Jahre, Grundschule Klüsserath

Mira Ensch, 8 Jahre, Grundschule Mehring

Olivia Wietschke, 9 Jahre, Grundschule Föhren

Theodor Leikam, 6 Jahre, Grundschule Kenn
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              AADDVVEENNTTSS   
        KKOONNZZEERRTTEE  
     Winzerkapel le   
        Detzem 

Mit den Kindern der musikalischen  Früherziehung 

                                                    +  Auszubildenden  

20.12.2025  
Thörnich ab 15:00Uhr 
- Feuerwehrhaus - 
 

21.12.2025 
Detzem ab 14:00Uhr 
- Kirchenvorplatz - 
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Weitere Informationen und Spendemöglichkeiten:
Kostenlose Hotline 0800 11 949 11 
oder www.blutspende.jetzt

Wir stoßen 
gemeinsam an

und feiern das Leben!

BLUTSPENDEAKTION
@KULTURZENTRUM ALTE SCHULE

Freitag

02. Jan.
14:30 – 19:00 Uhr

Kulturzentrum Alte Schule

Schulstraße 17
54346 Mehring

Jetzt online Termin buchen!
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Erreichbarkeit der Verwaltung 
 
Die allg. Verwaltung ist wie folgt erreichbar (außer Bürgerbüro und 
Sozialverwaltung): 
Tel. 06502/407-0; E-Mail: info@schweich.de 
 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Montag bis Mittwoch: 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Donnerstag:  14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
Für Besuche an Nachmittagen bitten wir um vorherige Terminvereinbarung. 
 
Öffnungszeiten des Bürgerbüros: 
Montag:   07:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Dienstag:   07:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Mittwoch:   07:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
Donnerstag:  07:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Freitag:   07:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
Terminvereinbarung Bürgerbüro: 
online:  termine.schweich.de 
telefonisch:  Tel. 06502/407 1444 
E-Mail:  buergerbuero@schweich.de 
 
Für den Besuch im Bürgerbüro wird eine Terminvereinbarung empfohlen, da ansonsten 
längere Wartezeiten nicht ausgeschlossen sind. 
 
Standesamt: 
Persönliche Vorsprachen im Standesamt sind nur nach vorheriger Terminvereinbarung 
möglich: 
Tel. 06502/407 1430; E-Mail: standesamt@schweich.de 
 
Sozialverwaltung: 
Die Sozialverwaltung ist wie folgt erreichbar: 
Tel. 06502/407 0; E-Mail: sozialamt@schweich.de 
 
Öffnungszeiten der Sozialverwaltung: 
Mo., Di., Do., Fr.:  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Mittwoch:   geschlossen 
Donnerstag:  14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
Die Dienstleistungen unseres Hauses und die zugehörigen 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter sind auf der Internetseite www.schweich.de unter 

 & Bürgerservice  
 
Hinweis: 
In der Verwaltung (Brückenstraße 26, 54338 Schweich) steht Ihnen nach 
Terminvereinbarung - auch für alle Außenstellen - ein barrierefreies Beratungsbüro im 
Erdgeschoss zur Verfügung. 
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Stellenangebote
 

 

 
Ortsgemeinde Bekond 

 
 
Die Ortsgemeinde Bekond sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Kindertagesstätte 
Sonnenblume 
 

eine pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
 

in Teilzeit mit einer Wochenarbeitszeit von 24 Stunden.  
 

Unsere Kindertagesstätte Sonnenblume ist eine dreigruppige Einrichtung mit Platz für bis zu 
56 Kinder, davon für bis zu 3 Kinder für die Altersgruppe der 0-2 Jährigen. Wir arbeiten 
gruppenübergreifend in einem teiloffenen Konzept. Wir arbeiten situationsorientiert mit den 
Schwerpunkten Selbständigkeit, Kreativität, musikalische Frühförderung und 
Bewegungserziehung. Dazu gehören auch regelmäßige Walderlebnistage. 
 

Ihre Aufgaben sind insbesondere:  
 Sie leiten unsere Eulengruppe  Regelgruppe im Alter von 2 bis 6 Jahren. 
 Das Betreuen, Begleiten und Fördern der Kinder gemäß den Bildungsempfehlungen für 

Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz. 
 Die Planung, Organisation und Durchführung der pädagogischen Arbeit im 

Kindergartenalltag. 
 Die Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung, u. a. zur Durchführung von 

Entwicklungsgesprächen mit Eltern.  
 

Ihr Profil: 
 Sie haben die Ausbildung Erzieher/in mit staatlicher Anerkennung erfolgreich abgeschlossen 

oder eine vergleichbare Qualifikation nach der Fachkräftevereinbarung für 
Tageseinrichtungen für Kinder in Rheinland-Pfalz. 

 Sie gestalten die tägliche Umsetzung des pädagogischen Konzeptes. 
 Sie arbeiten offen und vertrauensvoll im Team und in der Elternarbeit. 
 Sie arbeiten nach Dienstplänen, sind aber auch flexibel einsetzbar. 

 

Wir bieten Ihnen: 
 eine vielseitige Tätigkeit in einem aufgeschlossenen Team 
 Raum für eigene Ideen 
 Fortbildungen 
 ein Arbeitsverhältnis nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-V) mit einer 

Eingruppierung in Entgeltgruppe S 8a TVöD 
 eine betriebliche Altersversorgung durch den Arbeitgeber 
 ein betriebliches Gesundheitsmanagement (u.a. vergünstigte Mitgliedschaft in ausgewählten 

Fitnessstudios) 
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 18.01.2026 an die 
 

Ortsgemeinde Bekond 
Frau Ortsbürgermeisterin Jessica Schneider 

Schulstraße 6, 54340 Bekond 
oder  

per Email: buergermeister@bekond.de 
 

Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen Frau Barbara Becker, Leiterin der 
Kindertagesstätte Sonnenblume, Tel. 06502/20727 zur Verfügung. 

 

Bewerbungen per E-Mail sind als PDF-Datei (möglichst in einer Datei) zu übersenden. Andere 
Dateiformate werden nicht akzeptiert.  
Postalisch eingereichte Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt. Wir bitten daher 
von der Zusendung von Originalen, Mappen o. Ä. abzusehen. 
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Verbandsgemeinde Schweich 
an der Römischen Weinstraße 

 

Die Verbandsgemeinde Schweich an der Römischen Weinstraße sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt für den Fachbereich 4/Bürgerdienste, Sachgebiet Soziales/Sozialversicherung  
 

eine Verwaltungsfachkraft (m/w/d) 
 

in Vollzeit. 
 
Das sind insbesondere Ihre Aufgaben: 
 Beschaffung von Wohnraum für zugewiesene Personen nach dem Landesaufnahmegesetz 
 Kontrolle und Korrektur von eingereichten Mietverträgen 
 Einrichtung von angemietetem Wohnraum und Beschaffung der Erstausstattung  
 Bewirtschaftung der angemieteten Objekte und Erstellung von Nebenkostenabrechnungen 
 Abwicklung von Einnahmen und Ausgaben im Bereich der Wohnungsverwaltung 
 Sitzungsdienst 

 
Das ist Ihr Profil: 
 Sie haben 

 eine abgeschlossene Berufsausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten oder die 
Erste Prüfung (Verwaltungsfachkraft) erfolgreich abgelegt oder 

 eine abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich (Vorkenntnisse im 
Immobilien-/Grundstücksrecht sind von Vorteil) und sind bereit, am Verwaltungslehrgang I 
teilzunehmen. 

 Sie haben fundierte IT-Kenntnisse, insbesondere der gängigen Office-Programme (Word, 
Excel, Outlook) und können sich kurzfristig in das Dokumentenmanagementsystem 2Charta 
und andere IT-Fachanwendungen einarbeiten. 

 Sie sind bereit sich fortzubilden. 
 Sie arbeiten selbstständig und sorgfältig.  
 Sie sind belastbar und konfliktfähig. 
 Sie sind teamfähig und flexibel. 

 
Das bieten wir Ihnen:  

 Sie erwartet eine zukunftssichere Beschäftigung in einer modernen Verwaltung mit der 
Möglichkeit des mobilen Arbeitens. 

 Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) 
mit einer Eingruppierung bis Entgeltgruppe 7 TVöD. 

 Angebote im Rahmen des betriebliches Gesundheitsmanagement und eine betriebliche 
Altersversorgung durch den Arbeitgeber 

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 21.12.2025 an  
 

bewerbung@schweich.de  
oder an die  
 

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich an der Römischen Weinstraße, 
Fachbereich 1/Personal, Brückenstraße 26, 54338 Schweich 

 

Bewerbungen per E-Mail sind als PDF-Datei (möglichst in einer Datei) zu übersenden. Andere 
Dateiformate werden nicht akzeptiert. 

 

Postalisch eingereichte Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt. Wir bitten daher von der 
Zusendung von Originalen, Mappen o. Ä. abzusehen. 
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„TEIL UNSERES TEAMS ZU WERDEN IST 
KEIN SPRUNG INS KALTE WASSER.“ 

 
Die Verbandsgemeindewerke Schweich suchen  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das Panoramabad Leiwen und 
das Erlebnisbad Schweich eine/n 

Fachangestellte/r für Bäderbetriebe (m/w/d) 
Vollzeit/unbefristet 

Bewerbung bis spätestens 31.01.2026 
Verbandsgemeindewerke Schweich 

Europa-Allee 24 
54343 Föhren 

werkepersonal@schweich.de  
(Bewerbungen per E-Mail sind als PDF-Datei zu übersenden) 

Auskünfte unter 06502/407-1709 oder werkepersonal@schweich.de

werkepersonal@schweich.de

WIR SUCHEN DICH

weitere Infos
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Mehr zur Ausbildung & Bewerben! 

FÜR DEN
AUSBILDUNGSSTART 2026
SUCHEN WIR

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung
per E­Mail an bewerbung@schweich.de bis zum 31.12.2025

Bewerbungen per E­Mail sind als PDF­Datei (möglichst in einer Datei) zu übersenden. Andere Dateiformate werden nicht akzeptiert.
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Verwaltungswirt/in (m/w/d) (2. Einstiegsamt)

zum 1. Juli 2026 
Dauer der Ausbildung: 2 Jahre

Verwaltungsfachangestellte/r (m/w/d)

zum 1. August 2026
Dauer der Ausbildung: 3 Jahre

ZUKUNFT
GESTALTEN ­ 
DEIN START 
BEGINNT HIER!  ►►

Fachinformatiker/in (m/w/d)

zum 1. August 2026
Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
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bindung mit § 98 GemO für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. 
S. 153), in der derzeit gültigen Fassung und der Verbandsordnung 
des Forstzweckverbandes in der derzeit geltenden Fassung in der 
Verbandsversammlung vom 27.11.2025 folgende 2. Nachtrags-
haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreis-
verwaltung Trier-Saarburg als Aufsichtsbehörde vom 04.12.2025 
hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Durch die 2. Nachtragshaushaltssatzung wird der Stellenplan 
2024/2025 des Forstzweckverbandes Schweich für das Haushalts-
jahr 2025, wie in der Anlage dargestellt, geändert.

§ 2
Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung sowie der 1. 
Nachtragshaushaltssatzung 2024 und 2025 werden durch die 2. 
Nachtragshaushaltssatzung nicht geändert.
Die Verwaltung wird ermächtigt, die Haushaltssatzung öffentlich 
bekanntzumachen und die Auslegung zu veranlassen.

Schweich, den 08.12.2025
(S) gez. Christiane Horsch, Verbandsvorsteherin

Die Haushaltssatzung wurde gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Kreis-
verwaltung Trier-Saarburg vorgelegt. Die 2. Nachtragshaushalts-
satzung unterliegt nicht der aufsichtsbehördlichen Genehmigung.
Gegen die Festsetzungen der 2. Nachtragshaushaltssatzung für 
die Haushaltsjahre 2024 und 2025 werden keine rechtlichen Be-
denken erhoben.
Die Haushaltssatzung wird gemäß den Vorschriften der Gemein-
deordnung hiermit bekanntgemacht. Die 2. Nachtragshaushaltssat-
zung liegt in der Zeit
vom 15. Dezember 2025 bis einschließlich 23. Dezember 2025
im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brü-
ckenstraße 26, 54338 Schweich, Zimmer 16, zu den üblichen Öff-
nungszeiten aus und kann eingesehen werden. Für Besuche an 
Nachmittagen bitten wir um vorherige Terminvereinbarung unter 
06502-407-0.
Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
(GemO) vom 31.01.1994 ist folgender Hinweis bekanntzumachen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustan-
de gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind,

oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 

den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung der 
Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechts-
folgen hinzuweisen.

Schweich, den 08.12.2025
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

an der Römischen Weinstraße
(S) gez. Christiane Horsch, Bürgermeisterin

Amtliche Bekanntmachungen und Mitteilungen der

Verbandsgemeinde

Neu: Einreichen von Bauanträgen 
und Bauvoranfragen

Aufgrund einer Änderung der Landesbauordnung sind Bauan-
träge und Bauvoranfragen ab dem 01.01.2026 direkt bei der 
Kreisverwaltung Trier-Saarburg einzureichen und nicht mehr bei 
der Verbandsgemeindeverwaltung.

Schweich, 08.12.2025
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

Standesamt Schweich  
an der Römischen Weinstraße

Eheschließungen an Samstagen 2026
Das Standesamt Schweich bietet zusätzlich zu den regu-
lären Eheschließungsterminen (Montag bis Freitag zu den 
Öffnungszeiten der Verwaltung) an folgenden Samstagen 
Eheschließungen an:
•	 14. Februar 2026 (Synagoge)
•	 28. März 2026 (Trauraum)
•	 25. April 2026 (Synagoge)
•	 30. Mai 2026 (Meulenwaldhaus)
•	 27. Juni 2026 (Meulenwaldhaus)
•	 19. September 2026 (Meulenwaldhaus)
•	 05. Dezember 2026 (Trauraum)
Die Eheschließungen finden an den Samstagen jeweils 
vormittags statt.
Es wird darauf hingewiesen, dass weitere Terminwünsche 
bezüglich Eheschließungen an Samstagen keine Berück-
sichtigung finden.
Nähere Informationen über die Anmeldung der Eheschlie-
ßung und die erforderlichen Unterlagen sowie die standes-
amtlichen Gebühren erhalten Sie beim Standesamt unter 
der Telefon-Nr. 06502/407-1430 (Frau Neri) oder 06502/407-
1431 (Frau Zell), E-Mail neri.a@schweich.de
Öffnungszeiten nach Terminvereinbarung:
Mo. - Fr. 08:00 - 12:00 Uhr
Mo. - Mi. 14:00 - 16:00 Uhr
Do. 14:00 - 18:00 Uhr

Schweich, 06.12.2025
Standesamt Schweich an der Römischen Weinstraße

Bekanntmachung
Am Donnerstag, 08.01.2026 findet um 18:00 Uhr im „Bürger-
treff“ des Bürgerzentrums, Stefan-Andres-Straße 1b in Sch-
weich eine Sitzung des Forstzweckverbandes Schweich statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Wahl Verbandsvorsteher/in, Ernennung, Vereidigung und Ein-

führung in das Amt
2. Wahl stellvertretende/r Verbandsvorsteher/in, Ernennung, Ver-

eidigung und Einführung in das Amt
3. Neufassung der Verbandsordnung, ggfs. mit Namensänderung
4. Verschiedenes

Schweich, 08.12.2025
gez. Christiane Horsch, Verbandsvorsteherin

Bekanntmachung
2. Nachtragshaushaltssatzung des Forstzweckverban-

des Schweich für die Haushaltsjahre 2024 und 2025
Die Verbandsversammlung hat aufgrund des § 7 Abs. 1 Nr. 8 
des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit vom 
22.12.1982 (GVBl. S. 476) in der derzeit gültigen Fassung in Ver-

Diese Woche in den Kreisnachrichten

• Neues Kreisjahrbuch 2026 erschienen
• Aktionswochen: Herzgesundheit im Mittelpunkt

Die Kreisnachrichten finden sich im Anschluss an 
den redaktionellen Teil des Amtsblattes.
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tung der Anlagegüter, des Umlaufvermögens und der Sonderpos-
ten zugrunde lagen, wurden vorgelegt und in die Prüfung einbezo-
gen. Unregelmäßigkeiten und sonstige Fehler oder Verstöße gegen 
die Gemeindeordnung, die Gemeindehaushaltsverordnung und die 
aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Bewertungsvorschriften 
wurden nicht festgestellt, so dass davon auszugehen ist, dass der 
vorlegte Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Forstzweck-
verbandes Fell vermittelt. Als Ergebnis der Prüfung bleibt festzu-
halten:
1. Beanstandungen zur Feststellung des Jahresabschlusses 
2024:
keine
2. Sonstige Bemerkungen und Anregungen:
keine
Beschluss:
Aufgrund des Prüfungsergebnisses empfiehlt die Verbands-
versammlung des Forstzweckverbandes Fell die Feststellung 
des geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2024 (§ 7 Abs. 1 
Nr. 8 KomZG i. V. m. § 114 Abs. 1 Satz 1 GemO) und die Entlas-
tung der Verbandsvorsteherin, Frau Christiane Horsch, sowie 
dem stellvertretenden Verbandsvorsteher, Herrn Michael Roh-
les, und dem ehemaligen stellvertretenden Verbandsvorste-
her, Herrn Alfons Rodens, sowie der Bürgermeisterin und den 
ehemaligen Beigeordneten der Verbandsgemeinde Schweich 
zu erteilen (§ 7 Abs. 1 Nr. 8 KomZG i. V. m. § 114 Abs. 1 Satz 2 
GemO) und unter TOP 2 in der heutigen Sitzung zu beschlie-
ßen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
2. Jahresabschluss zum 31.12.2024
2.1. Jahresabschluss zum 31.12.2024 des FZVB Fell;
Beschlussfassung über die Feststellung des geprüften Jah-
resabschlusses
Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 des Forst-
zweckverbandes Fell erfolgte in der heutigen Sitzung unter TOP 
1. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach den da-
durch gewonnenen Erkenntnissen vermittelt der Jahresabschluss 
zum 31.12.2024, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Forstzweck-
verbandes Fell. Die Buchführung, der Jahresabschluss und der 
Rechenschaftsbericht entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. 
Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 führte zu fol-
gendem Ergebnis:
1. Die Bilanz schließt auf der Aktiv- und Passivseite mit einer Bi-

lanzsumme von 275,42 € ab und weist in der Ergebnisrech-
nung einen Betrag in Höhe von 0,00 € aus.

2. Es wird kein Eigenkapital ausgewiesen.
3. Das Vermögen des Forstzweckverbandes Fell hat sich im Prü-

fungszeitraum um 5,34 € auf 275,42 € erhöht.
4. Das Fremdkapital einschließlich der Rückstellungen erhöht 

sich um 5,34 € auf 275,42 €.
5. Investitionskredite sind im Haushaltsjahr 2024 keine vorhan-

den.
Beschluss:
Die Verbandsversammlung des Forstzweckverbandes Fell 
beschließt die Feststellung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2024 gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 8 KomZG i. V. m. §114 Abs. 1 
Satz 1 GemO.
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
werden, sofern keine vorherige Zustimmung erfolgte, nachträglich 
genehmigt (§ 100 GemO).
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
2.2. Jahresabschluss zum 31.12.2024 des FZVB Fell;
Entlastungserteilung gemäß § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO
Der Vorsitz wird von Herrn Mario Weber übernommen.
Er beantragt, der Verbandsvorsteherin, Frau Christiane Horsch, 
dem stellvertretenden Verbandsvorsteher, Herrn Michael Rohles, 
und dem ehemaligen stellvertretenden Verbandsvorsteher, Herrn 
Alfons Rodens, sowie der Bürgermeisterin und den ehemaligen 
Beigeordneten der Verbandsgemeinde Schweich die Entlastung 
gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 8 KomZG i. V. m. § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO 
zu erteilen.
Beschluss:
Der Verbandsvorsteherin, Frau Christiane Horsch, dem stell-
vertretenden Verbandsvorsteher, Herrn Michael Rohles, und 
dem ehemaligen stellvertretenden Verbandsvorsteher, Herrn 

Bekanntmachung
Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg gibt hiermit gem. § 11 Abs. 
1 Satz 2 des Landesgesetztes über die kommunale Zusam-
menarbeit (KomZG) nachfolgenden Auflösungsbeschluss des 
Forstzweckverbandes Fell und dessen Bestätigung durch die 
Errichtungsbehörde im Sinne des Landesgesetztes über die 
kommunale Zusammenarbeit bekannt:
Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung der Verbandsver-
sammlung des Forstzweckverbandes Fell am 28. Juli 2025 in der 
Cafeteria der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich.
Beschluss über die Auflösung des Forstzweckverbandes zum 
31.12.2025
Frau Verbandsvorsteherin Horsch stellt den Sachverhalt anhand 
der Beschlussvorlage vor.
Wie bereits in der Verbandsversammlung am 20.11.2024 und 
mit Schreiben vom 10.07.2025 mitgeteilt, wird die Zusammen-
führung der Forstzweckverbände (FZVB) Fell und Schweich zum 
01.01.2026 angestrebt. Dies wird ebenfalls durch das Forstamt 
Trier befürwortet.
Zurzeit hat der FZVB Fell kein Vermögen und auch kein Personal. 
Schon jetzt greift man bei Bedarf auf den FZVB Schweich zurück. 
Ab dem Jahr 2025 hat der FZVB Fell keine Einkünfte und Ausga-
ben mehr. Somit ist der eigentliche Sinn und Zweck des FZVB Fell 
weggefallen.
Durch die Zusammenlegung erhofft man sich eine effizientere Per-
sonalsuche und Einsatzplanung, eine vereinfachte Nutzung von 
Arbeitskräften und Maschinen sowie eine Vereinfachung im Sit-
zungs-, Haushalts- und Rechnungswesen, da nur noch ein Forst-
zweckverband existieren soll.
Daher ist es notwendig, den FZVB Fell zum 31.12.2025 aufzulösen. 
Die Mitglieder der Verbandsversammlung des FZVB Fell werden 
in den folgenden Ortsgemeinderatssitzungen über die Zustimmung 
zu diesem Beschluss beraten und beschließen.
Da der FZVB Fell über kein Sachvermögen verfügt, ist eine vermö-
gensrechtliche Auseinandersetzung nicht notwendig.
Herr Michael Rohles hinterfragt die Verteilung der Personalkosten 
des FZVB Schweich mit dem Hinblick auf eine Langzeiterkrankung. 
Herr Stein und Herr Suder teilen mit, dass die Personalkosten nach 
dem tatsächlichen Arbeitseinsatz verteilt werden und nicht nach 
der reduzierten Holzbodenfläche. Die Personal- und Personalne-
benkosten werden somit auch nur auf die Mitglieder, wo die Forst-
arbeiter tatsächlich gearbeitet haben, umgelegt.
Anschließend fasst die Verbandsversammlung folgenden
Beschluss:
Die Verbandsversammlung beschließt die Auflösung des FZVB 
Fell zum 31.12.2025 gemäß § 14 Abs. 1 VerbandsO des FZVB 
Fell i. V. m. § 11 Abs. 1 Satz 1 KomZG.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
Bestätigung durch die Errichtungsbehörde
Der vorstehende Auflösungsbeschluss der Verbandsversammlung 
des Forstzweckverbandes Fell vom 28.07.2025 wird hiermit nach 
Zustimmung aller Verbandsmitglieder gem. § 11 Abs. 1 Satz 1 in 
Verbindung mit § 5 Abs. 1 Nr. 1 des Landesgesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit (KomZG) in seiner derzeit geltenden Fas-
sung durch die Errichtungsbehörde bestätigt.
Als Tag der Rechtswirksamkeit wird der 01.01.2026 bestimmt.

Trier, den 28. November 2025
Kreisverwaltung Trier-Saarburg

In Vertretung
gez. Rolf Rauland

Ltd. Kreisverwaltungsdirektor

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Forstzweckverbandes Fell  

am 27.11.2025
Unter dem Vorsitz von Bürgermeisterin Christiane Horsch und in An-
wesenheit von Schriftführerin Jessica Pitsch findet am 27.11.2025 
in der Cafeteria der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brü-
ckenstraße 26 in Schweich eine Sitzung des Forstzweckverbandes 
Fell statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024
Die Mitglieder der Verbandsversammlung des Forstzweckverban-
des Fell versammelten sich am 27.11.2025 zur Prüfung des Jahres-
abschlusses zum 31.12.2024 des Forstzweckverbandes Fell. Die 
Prüfung erfolgte stichprobenartig. Die wichtigsten Buchungsposten 
wurden erläutert. Die Bewertungsunterlagen, die der Einzelbewer-
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Entlastung der Verbandsvorsteherin, Frau Christiane Horsch, 
sowie der stellvertretenden Verbandsvorsteherin, Frau Jenni-
fer Schlag, und dem ehemaligen stellvertretenden Verbands-
vorsteher, Herrn Erich Bales, sowie der Bürgermeisterin und 
den ehemaligen Beigeordneten der Verbandsgemeinde Sch-
weich zu erteilen (§ 7 Abs. 1 Nr. 8 KomZG i. V. m. § 114 Abs. 
1 Satz 2 GemO) und unter TOP 2 in der heutigen Sitzung zu 
beschließen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
2. Jahresabschluss zum 31.12.2024
2.1. Jahresabschluss zum 31.12.2024 des FZVB Schweich;

Beschlussfassung über die Feststellung des geprüften 
Jahresabschlusses

Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 des Forst-
zweckverbandes Schweich erfolgte in der heutigen Sitzung unter 
TOP 1. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach 
den dadurch gewonnenen Erkenntnissen vermittelt der Jahresab-
schluss zum 31.12.2024, unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung, ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Forstzweckverbandes Schweich. Die Buchführung, der Jah-
resabschluss und der Rechenschaftsbericht entsprechen den ge-
setzlichen Vorschriften. Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2024 führte zu folgendem Ergebnis:
1.	 Die Bilanz schließt auf der Aktiv- und Passivseite mit einer 

Bilanzsumme von 103.147,38€ ab und weist in der Ergebnis-
rechnung einen Betrag in Höhe von 0,00€ aus.

2.	 Es wird kein Eigenkapital ausgewiesen.
3.	 Das Vermögen des Forstzweckverbandes Schweich hat sich 

im Prüfungszeitraum um 5.490,01€ auf 103.147,38€ erhöht.
4.	 Das Fremdkapital einschließlich der Rückstellungen erhöht 

sich um 12.475,01€ auf 65.484,38€.
5.	 Investitionskredite sind im Haushaltsjahr 2024 keine vorhan-

den.
Beschluss:
Die Verbandsversammlung des Forstzweckverbandes Sch-
weich beschließt die Feststellung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2024 gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 8 KomZG i. V. m. §114 Abs. 1 
Satz 1 GemO.
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
werden, sofern keine vorherige Zustimmung erfolgte, nachträglich 
genehmigt (§ 100 GemO).
Abstimmungsergebnis: einstimmig
2.2. Jahresabschluss zum 31.12.2024 des FZVB Schweich;

Entlastungserteilung gemäß § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO
Der Vorsitz wird von Herrn Lars Rieger übernommen.
Er beantragt, der Verbandsvorsteherin, Frau Christiane Horsch, der 
stellvertretenden Verbandsvorsteherin, Frau Jennifer Schlag, und 
dem ehemaligen stellvertretenden Verbandsvorsteher, Herrn Erich 
Bales, sowie der Bürgermeisterin und den ehemaligen Beigeord-
neten der Verbandsgemeinde Schweich die Entlastung gemäß § 7 
Abs. 1 Nr. 8 KomZG i. V. m. § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO zu erteilen.
Beschluss:
Der Verbandsvorsteherin, Frau Christiane Horsch, der stell-
vertretenden Verbandsvorsteherin, Frau Jennifer Schlag, und 
dem ehemaligen stellvertretenden Verbandsvorsteher, Herrn 
Erich Bales, sowie der Bürgermeisterin und den ehemaligen 
Beigeordneten der Verbandsgemeinde Schweich wird für das 
Haushaltsjahr 2024 gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 8 KomZG i. V. m. § 114 
Abs. 1 Satz 2 GemO die Entlastung erteilt.
Die von der Beschlussfassung Betroffenen nehmen gemäß § 7 
Abs. 1 Nr. 3 KomZG i. V. m. §22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GemO i. V. m. 
VV Nr. 4 zu § 114 GemO an der Beratung und Beschlussfassung zu 
diesem Tagesordnungspunkt nicht teil.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
3. 2. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragsstellenplan 

2025
Der Forstzweckverband Fell wird mit Wirkung zum 31.12.2025 auf-
gelöst. Die bisherigen Verbandsmitglieder werden in den bestehen-
den Forstzweckverband Schweich eingegliedert.
Das Forstamt Trier hat bereits in den zurückliegenden Sitzungen 
der Forstzweckverbände Fell und Schweich darauf hingewiesen, 
dass im Stellenplan des Forstzweckverbandes Fell eine Stelle für 
einen Forstwirt (Entgeltgruppe 5, BezTV-W RP) ausgewiesen ist. 
Diese Stelle soll in den Stellenplan des Forstzweckverbandes Sch-
weich übernommen werden. Dadurch wäre es möglich, künftig ins-
gesamt sechs Personen beim Forstzweckverband Schweich zu be-
schäftigen, was zwei tariflichen Arbeitsgemeinschaftszeiten (taGs) 

Alfons Rodens, sowie der Bürgermeisterin und den ehemali-
gen Beigeordneten der Verbandsgemeinde Schweich wird für 
das Haushaltsjahr 2024 gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 8 KomZG i. V. m. 
§ 114 Abs. 1 Satz 2 GemO die Entlastung erteilt.
Die von der Beschlussfassung Betroffenen nehmen gemäß § 7 
Abs. 1 Nr. 3 KomZG i. V. m. §22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GemO i. V. m. 
VV Nr. 4 zu § 114 GemO an der Beratung und Beschlussfassung zu 
diesem Tagesordnungspunkt nicht teil.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
3. Verschiedenes
Frau Pitsch, Sachbearbeiterin Forsten, informiert über folgende 
Punkte:
1. Stand neue PEFC-Urkunden:
Die neue PEFC Urkunde ist ab dem 29.11.2025 für 5 Jahre gültig. 
Die neuen PEFC-Urkunden wurden an das Forstamt, die Revier-
leitung und die Holzvermarktung Rheinland-Pfalz Südwest GmbH 
zur korrekten Kennzeichnung auf den Rechnungen weitergeleitet.
2. Stand Zusammenführung der beiden Forstzweckverbände 
(FZVB):
Die Kreisverwaltung erteilt voraussichtlich Anfang KW 49 die Ge-
nehmigung bzgl. der Auflösung zum 31.12.2025 des FZVB Fell.
Die ADD Trier hat bereits die Genehmigung bzgl. der Aufnahme der 
neuen Mitglieder und der einhergehenden Änderung der Verband-
sordnung erteilt.
Die öffentliche Bekanntmachung beider Genehmigungsverfügun-
gen sowie der geänderten Verbandsordnung erfolgt spätestens im 
Amtsblatt vom 12.12.2025.
3. Vorabinformation zum nächsten Termin mit „neuem“ FZVB 
& weiterer Ablauf
Der nächste Termin findet am 08.01.2025 um 18 Uhr statt. In die-
ser Sitzung werden ein/e neue/r Verbandsvorsteher/in und die zwei 
Stellvertretungen gewählt. Außerdem würde in dieser Sitzung ein 
Beschluss über den neuen Namen und die neu erstellte Verbands-
ordnung gefasst werden.
Danach fassen die Ortsgemeinderäte zu Beginn des Jahres 2026 
zeitnah einen Beschluss über die Zustimmung zur neuen Verband-
sordnung. Die Protokollauszüge zu diesen Tagesordnungspunkten 
werden zur Genehmigung an die ADD weitergeleitet. Danach folgt 
eine weitere Sitzung im Frühjahr, um über die Verwaltungskosten-
pauschale und den Haushaltsplan 2026/2027 zu beschließen.

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Forstzweckverbandes Schweich 

am 27.11.2025
Unter dem Vorsitz von Bürgermeisterin Christiane Horsch und in An-
wesenheit von Schriftführerin Jessica Pitsch findet am 27.11.2025 
in der Cafeteria der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brü-
ckenstraße 26 in Schweich eine Sitzung des Forstzweckverbandes 
Schweich statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024
Die Mitglieder der Verbandsversammlung des Forstzweckverban-
des Schweich versammelten sich am 27.11.2025 zur Prüfung des 
Jahresabschlusses zum 31.12.2024 des Forstzweckverbandes 
Schweich. Die Prüfung erfolgte stichprobenartig. Die wichtigsten 
Buchungsposten wurden erläutert. Die Bewertungsunterlagen, 
die der Einzelbewertung der Anlagegüter, des Umlaufvermögens 
und der Sonderposten zugrunde lagen, wurden vorgelegt und in 
die Prüfung einbezogen. Unregelmäßigkeiten und sonstige Fehler 
oder Verstöße gegen die Gemeindeordnung, die Gemeindehaus-
haltsverordnung und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen 
Bewertungsvorschriften wurden nicht festgestellt, so dass davon 
auszugehen ist, dass der vorlegte Jahresabschluss ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage des Forstzweckverbandes Schweich vermittelt. Als Er-
gebnis der Prüfung bleibt festzuhalten:
1. Beanstandungen zur Feststellung des Jahresabschlusses 
2024:
keine
2. Sonstige Bemerkungen und Anregungen:
3. keine
Beschluss:
Aufgrund des Prüfungsergebnisses empfiehlt die Verbands-
versammlung des Forstzweckverbandes Schweich die Fest-
stellung des geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2024 (§ 
7 Abs. 1 Nr. 8 KomZG i. V. m. § 114 Abs. 1 Satz 1 GemO) und die 
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d) die zur Waldbewirtschaftung erforderlichen Maschinen, Gerä-
te u. sonstigen Gebrauchsgegenständen anzuschaffen und zu 
unterhalten.

§ 2
Mitglieder

Mitglieder des Zweckverbandes sind die Ortsgemeinden
1. Bekond; 2. Ensch; 3. Fell; 4. Föhren; 5. Kenn; 6. Klüsserath; 
7. Köwerich; 8. Leiwen; 9. Longen; 10. Longuich; 11. Mehring; 12. 
Naurath/Eifel; 13. Pölich; 14. Riol; 15. Schleich; 16. Stadt Sch-
weich; 17. Thomm; 18. Thörnich; 19. das Land Rheinland-Pfalz, 
Landesforsten, vertreten durch das Forstamt Trier, für den Staats-
wald Mehring und für den Staatswald Fell (Herrenwald)

§ 3
Name und Sitz

(1) Der Zweckverband führt den Namen „Forstzweckverband Sch-
weich“.
(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Schweich.

§ 4
Stimmrecht in der Verbandsversammlung und Aus-

übung des Stimmrechts
(1) Das Stimmrecht der Verbandsmitglieder in der Verbandsver-
sammlung richtet sich nach der reduzierten Holzbodenfläche; diese 
wird nach § 8 Abs. 4 der Landesverordnung zur Durchführung des 
Landeswaldgesetzes (LWaldGDVO) vom 15.12.2000 (GVBl. S587) 
in der zurzeit gültigen Fassung ermittelt. Auf je angefangene 100 
Hektar reduzierte Holzbodenfläche entfällt eine Stimme.
(2) Das Stimmrecht eines Verbandsmitglieds wird durch dessen 
Vertreter ausgeübt.

§ 5
Verwaltungsgeschäfte

Die Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbands führt die Verbands-
gemeindeverwaltung Schweich.

§ 6
Form der öffentlichen Bekanntmachung

Die öffentlichen Bekanntmachungen des Zweckverbands erfolgen 
im Amtsblatt der Verbandsgemeinden Schweich und Ruwer.

§ 7
Deckung des Finanzbedarfs

(1) Die Personalkosten und personenbezogenen Sachkosten 
(insbesondere Entgelte, Sozialversicherung, Zusatzversorgung, 
Entgeltfortzahlung und Sonderzahlungen entsprechend den tarif-
lichen Bestimmungen für Beschäftigte in der Waldarbeit) der Be-
schäftigten und die Aufwendungen für die Arbeitssicherheit und den 
Arbeitsschutz werden von den Verbandsmitgliedern dem Zweck-
verband nach dem Umfang des tatsächlichen Einsatzes in deren 
Forstbetrieb erstattet.
(2) Die für die Führung der Verwaltungsgeschäfte, insbesondere 
Personalverwaltung und Entgeltabrechnung entstehenden Kosten 
werden von den Verbandsmitgliedern nach dem Umfang des tat-
sächlichen Einsatzes der Beschäftigten in deren Forstbetrieb er-
stattet.
Für die Kostenerstattung nach § 9 Abs. 2 ZwVG ist eine Pauschal-
vereinbarung abzuschließen.
(3) Werden Beschäftigte außerhalb der Forstbetriebe der Ver-
bandsmitglieder eingesetzt, erstattet das Mitglied die Kosten nach 
einem von der Verbandsversammlung festgesetzten Stundensatz.
(4) Die Beschäftigten dürfen in der Regel nur bei den Verbandsmit-
gliedern eingesetzt werden. Kommt in Ausnahmefällen ein Einsatz 
bei Dritten in Frage, wird im Einzelfall nach einem von der Ver-
bandsversammlung festgesetzten Stundensatz abgerechnet.
(5) Die Deckung des nach den Absätzen 1 bis 4 oder durch andere 
Einzahlungen/Erträge nicht gedeckten Finanzbedarfs werden von 
den Verbandsmitgliedern dem Zweckverband nach dem Umfang 
des tatsächlichen Einsatzes in deren Forstbetrieb erstattet.
(6) Die verbleibenden Sachkosten werden entsprechend der redu-
zierten Holzbodenfläche verteilt.

§ 8
Haushaltsjahr

Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.
§ 9

Abwicklung bei Auflösung oder bei Ausscheiden von 
Verbandsmitgliedern

(1) Bei Auflösung des Zweckverbandes kann der Tag der Wirksam-
keit des Auflösungsbeschlusses erst festgesetzt werden, wenn die 

entsprechen würde.
Da derzeit eine Initiativbewerbung vorliegt und sich die Personal-
gewinnung in der Vergangenheit als schwierig gestaltet hat, soll 
die Möglichkeit offengehalten werden, gegebenenfalls bereits zum 
01.01.2026 eine entsprechende Einstellung vorzunehmen. Hierzu 
wäre ein Beschluss über die 2. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. 
Nachtragsstellenplan 2025 erforderlich.
Beschluss:
Die Verbandsversammlung des FZVB Schweich beschließt, 
im Hinblick auf den Zusammenschluss des FZVB Fell und 
des FZVB Schweich, die 2. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. 
Nachtragsstellenplan 2025 (eine weitere Stelle eines Forstwir-
tes, Entgeltgruppe 5, BezTV-W RP) in der vorgelegten Fassung.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
4. Verschiedenes
Frau Pitsch, Sachbearbeiterin Forsten, informiert über folgende 
Punkte:
1. Stand neue PEFC-Urkunden:
Die neue PEFC Urkunde ist ab dem 29.11.2025 für 5 Jahre gültig. 
Die neuen PEFC-Urkunden wurden an das Forstamt, die Revier-
leitung und die Holzvermarktung Rheinland-Pfalz Südwest GmbH 
zur korrekten Kennzeichnung auf den Rechnungen weitergeleitet.
2. Stand Zusammenführung der beiden Forstzweckverbände 
(FZVB):
Die Kreisverwaltung erteilt voraussichtlich Anfang KW 49 die Ge-
nehmigung bzgl. der Auflösung zum 31.12.2025 des FZVB Fell.
Die ADD Trier hat bereits die Genehmigung bzgl. der Aufnahme der 
neuen Mitglieder und der einhergehenden Änderung der Verband-
sordnung erteilt.
Die öffentliche Bekanntmachung beider Genehmigungsverfügun-
gen sowie der geänderten Verbandsordnung erfolgt spätestens im 
Amtsblatt vom 12.12.2025.
3. Vorabinformation zum nächsten Termin mit „neuem“ FZVB 
& weiterer Ablauf
Der nächste Termin findet am 08.01.2025 um 18 Uhr statt. In die-
ser Sitzung werden ein/e neue/r Verbandsvorsteher/in und die zwei 
Stellvertretungen gewählt. Außerdem würde in dieser Sitzung ein 
Beschluss über den neuen Namen und die neu erstellte Verbands-
ordnung gefasst werden.
Danach fassen die Ortsgemeinderäte zu Beginn des Jahres 2026 
zeitnah einen Beschluss über die Zustimmung zur neuen Verband-
sordnung. Die Protokollauszüge zu diesen Tagesordnungspunkten 
werden zur Genehmigung an die ADD weitergeleitet. Danach folgt 
eine weitere Sitzung im Frühjahr, um über die Verwaltungskosten-
pauschale und den Haushaltsplan 2026/2027 zu beschließen.

Bekanntmachung der Neufassung der 
Verbandsordnung des Zweckverbandes 

Forstzweckverband Schweich
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion gibt hiermit gem. § 6 
Abs. 2 i. V. m. § 4 Abs. 5 des Landesgesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit Folgendes bekannt:
Aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes Forstzweckverband Schweich vom 10.09.2025 stellt 
die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion als zuständige Errich-
tungsbehörde gem. § 5 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 6 Abs. 2 des Lan-
desgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 
22.12.1982 (GVBl. S. 476), zuletzt geändert durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21), die nachfolgende Neufas-
sung der Verbandsordnung fest:
Die Verbandsordnung des Forstzweckverbandes Schweich erhält 
die folgende Fassung:
Verbandsordnung des Forstzweckverbandes Schweich 

vom 19.10.2009 in der Fassung der 2. Änderung  
vom 01.01.2026

§ 1
Aufgabe

Der Zweckverband hat die Aufgabe,
a) die Beschäftigten in der Waldarbeit anzustellen und zu ent-

lohnen,
b) der Personalverwaltung und Entgeltberechnung der Beschäf-

tigten durchzuführen
c) die Aufwendungen für die Arbeitssicherheit und den Arbeits-

schutz der Beschäftigten zu tragen und
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Geräte sollen künftig als Klassensätze dauerhaft in den Schulen 
verbleiben.
Wasserschaden Grundschule Leiwen
In der Grundschule Leiwen trat in der Jungen-WC-Anlage ein Was-
serschaden durch eine defekte Leitung auf und hat die WC-Anla-
gen des Gemeindezentrums „Forum Livia“ der Ortsgemeinde Lei-
wen im Untergeschoss des Gebäudes unter Wasser gesetzt. Die 
Schadensregulierung erfolgt über die Gebäudeversicherung.
2. Sachstand Baumaßnahmen Grundschulen
Grundschule Föhren, Akustische Ertüchtigung des Oberge-
schosses im Altbau
Die Maßnahme zur akustischen Ertüchtigung des Obergeschosses 
im Altbau wurde in das Förderprogramm Basismittel-GaFöG auf-
genommen. Der Förderbescheid liegt vor, die Arbeiten sind für die 
Sommerferien 2026 vorgesehen. Geplant sind die Installation von 
Akustikdecken, LED-Beleuchtung, Türenerneuerung und Anstrich.
Grundschule Föhren, Energetische Sanierungsmaßnahme
Für die energetische Sanierung des Altbaus wurde eine Förderung 
aus dem EFRE-Programm bewilligt. Nach Vergabe der Planungs-
leistungen werden derzeit die Kostenschätzungen überprüft. An-
schließend erfolgt die Ausschreibung der Bauleistungen.
Für den EFRE-Antrag wurden Kosten i. H. v. rd. 1.336.000 € ermit-
telt. Die Maßnahme wird mit 90% gefördert, dies entspricht einer 
Förderung i. H. v. rd. 1.202.000 €. Die bewilligte Fördersumme stellt 
eine Förderhöchstgrenze dar, Mehrausgaben sind nicht förderfä-
hig. Die Maßnahme muss baulich bis zum 15.09.2027 abgeschlos-
sen sein.
Grundschule Longuich, Erweiterung Klassenraumkapazität
Aufgrund steigender Schülerzahlen ist ein Erweiterungsbau mit 
Aufzug vorgesehen. Eine Erweiterung des Schulgebäudes um 180 
m² Hauptnutzfläche wurde schulbehördlich anerkannt. Der Bauan-
trag und der Antrag auf Schulbauförderung werden Anfang 2026 
gestellt. Nach Erhalt der entsprechenden Genehmigungen kann 
nach Ausschreibung der Bauleistungen mit dem Bau begonnen 
werden. Parallel werden Ausweichmöglichkeiten für die vorüberge-
hende Unterbringung von Klassen während der Bauphase geprüft.
Turnhalle Grundschule Mehring, Energetische Sanierung
Aufgrund stark gestiegener Kosten wird die weitere Umsetzung der 
geplanten energetischen Sanierung im EFRE-Programm geprüft.
ISP Schweich, Frida-Kahlo-Schule - Containeraufstellung
Zur Deckung des zusätzlichen Raumbedarfs wurde am Standort 
der Frida-Kahlo-Schule ein mobiler Klassenraum errichtet. Die Ar-
beiten begannen in den Herbstferien 2025.
Grundschule Trittenheim, Toilettensanierung
Die Sanierung der Toilettenanlagen einschließlich eines barriere-
freien WCs ist in Vorbereitung. Die voraussichtlichen Gesamtkos-
ten belaufen sich auf ca. 232.500 €/brutto. Die Umsetzung ist für 
die Sommerferien 2026 geplant.
3. Vorstellung Maßnahme „Multifunktions-Sportanlage“ der 
OG Leiwen, Mitnutzung durch die Schule
Ortsbürgermeister Joachim Hagen stellt das Projekt zum Umbau 
des bestehenden Tennenplatzes in Leiwen zu einer modernen 
Multifunktions-Sportanlage mit Kleinspielfeld, Leichtathletikanla-
ge sowie Bereichen für Kinder- und Freizeitsport vor. Die Anlage 
soll auch der Ganztagsgrundschule Leiwen für den Schulsport zur 
Verfügung stehen. Die Ortsgemeinde hat für die Maßnahme einen 
Förderantrag zum Sportstätten-Förderprogramm 2026 des Landes 
gestellt. Weiterhin hat sie einen Zuschuss bei der Verbandsgemein-
de Schweich in Höhe von 20.000 € beantragt.
Beschluss:
Nach Beratung empfiehlt der Schulträgerausschuss dem Ver-
bandsgemeinderat,
1. dass sich die Verbandsgemeinde mit einer einmaligen Zahlung 

von 20.000,00 € an der Maßnahme der Ortgemeinde Leiwen zur 
Mitnutzung durch die Grundschule Leiwen beteiligt.

2. dass sich die Verbandsgemeinde in vergleichbaren Fällen bei 
Maßnahmen anderer Ortsgemeinden zur Errichtung oder Ver-
besserung von Sportanlagen in angemessenem Umfang betei-
ligt, sofern eine Nutzung durch die jeweilige Grundschule ge-
geben ist.

Abstimmungsergebnis: einstimmig
4. Jugendverkehrsschule, Bau eines neuen Verkehrsübungs-
platzes
Die Verkehrserziehung in den Schulen gehört zum Bildungsauftrag 
und ist in der Verwaltungsvorschrift „Mobilitäts- und Verkehrserzie-
hung“ des Ministeriums für Bildung festgelegt. Hieraus ergibt sich 
die Verpflichtung des Schulträgers zur Vorhaltung eines Übungs-
platzes.
Der Ausschuss befasste sich ausführlich mit der Standortfrage für 

Verbandsmitglieder eine Einigung über die Auseinandersetzung, 
die Durchführung der Liquidation und die Bestellung eines Liquida-
tors erzielt haben. Dies gilt insbesondere auch für die Übernahme 
der Bediensteten des Verbandes.
(2) Verbandsmitglieder können zum Schluss eines Haushaltsjahres 
aus dem Zweckverband ausscheiden. Die entsprechende Mittei-
lung des Verbandsmitglieds muss spätestens ein Jahre von dem 
Zeitpunkt, zu dem das Verbandsmitglied ausscheiden will, schrift-
lich an den Verbandsvorsteher erfolgen.
(3) Bei Auflösung des Zweckverbandes oder bei Ausscheiden von 
Verbandsmitgliedern erhalten die Verbandsmitglieder vorbehaltlich 
des Absatzes 5 das von ihnen eingebrachte bewegliche und unbe-
wegliche Vermögen zurück.
(4) Bei Auflösung des Zweckverbandes wird das von diesem erwor-
bene bewegliche und unbewegliche Vermögen in dem Verhältnis 
aufgeteilt, in dem die Verbandsmitglieder zu seiner Finanzierung 
beigetragen haben. Das gleiche gilt sinngemäß für die Aufteilung 
der Schulden.
(5) Bei Ausscheiden eines oder mehrerer Verbandsmitglieder aus 
dem Zweckverband gilt Absatz 4 sinngemäß mit der Maßgabe, 
dass eine Herausgabe von beweglichen und unbeweglichen Ver-
mögensgegenständen nicht verlangt werden kann, solange diese 
zur Erfüllung der Verbandsaufgaben benötigt werden, stattdessen 
ist ein entsprechender Geldbetrag zu leisten.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Verbandsordnung bedarf der Feststellung durch die Auf-
sichtsbehörde. Sie wird am 01.01.2026 rechtswirksam.

Schweich, den 10.09.2025
Verbandsvorsteherin Christiane Horsch
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Az.: 17 06 – FZV Schweich / 21
Trier, den 11.11.2025

Im Auftrag
gez. Martin Schulte

Empfehlungen für Notfallvorsorge und 
Handeln in Krisensituationen

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Ka-
tastrophenhilfe (kurz: BBK) stellt am Montag, 13. 
Oktober 2025, dem internationalen Tag der Katas-
trophenvorsorge, seinen grundlegend überarbei-
teten Ratgeber „Vorsorgen für Krisen und Kata-
strophen“ vor.

Der Ratgeber gibt Informationen darüber, wie sich jeder und jede zu 
Hause in einfachen Schritten auf mögliche Unterbrechungen des 
Alltags oder Krisen vorbereiten kann.
BBK Kompakt - Vorsorgen für Krisen und Katastrophen

App-Empfehlung „Meine Pegel“
„Meine Pegel“ ist die amtliche Wasserstands- und 
Hochwasser-Informations-App mit Rund 3.000 Pe-
geln in Deutschland. Ein Service von hochwasser-
zentralen.info. Die App ist erhältlich für iOS und An-
droid. Die App ist in Sachen Katastrophenschutz ein 
wichtiger Begleiter hinsichtlicher möglicher Hoch-
wasserlagen in unserer Verbandsgemeinde.

Einwohnerinformation
über die Sitzung des Schulträgerausschusses der VG 

Schweich am 05.11.2025
öffentlich
1. Mitteilungen
Schwimmunterricht
Auch in diesem Jahr konnten für die Grundschulen der Verbands-
gemeinde Schweich Fahrten zum Schwimmunterricht in die Frei-
bäder Schweich und Leiwen organisiert werden. Rund 56 Schüler/
innen der Grundschulen Föhren, Mehring und Schweich nahmen 
das Angebot an. Die Verbandsgemeinde übernahm die Buskosten. 
Ein Dank gilt den Mitarbeitenden der Verbandsgemeindewerke, 
des Freibadpersonals sowie den Lehrkräften für die Organisation 
und Durchführung.
IPad-Ausleihe
Die Nutzung der iPad-Leihgeräte an den Grundschulen ist rück-
läufig. Aktuell sind etwa die Hälfte der Geräte ausgegeben. Beim 
nächsten Schulleitertreffen sollen Erfahrungen ausgetauscht und 
die weitere Vorgehensweise abgestimmt werden. Nicht verliehene 
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Es ist beabsichtigt, dass die Qualifizierung der Betreuungs-
kräfte durch die beauftragten freien Träger der Jugendhilfe mit 
einem noch zu definierenden Curriculum erfolgt.

• Interessenbekundungsverfahren
Zunächst soll für die Herbstferienbetreuung 2026 ein Interes-
senbekundungsverfahrens durchgeführt werden. Für die Fe-
rienbetreuung ab dem Jahr 2027 ist beabsichtigt, zu einem 
späteren Zeitpunkt ein weiteres Interessenbekundungsverfah-
ren durchzuführen.

Weitere Informationen zum Rechtsanspruch:
• Beförderung

Die Sorgeberechtigten haben keinen Anspruch auf Übernah-
me von Beförderung oder Beförderungskosten zum Ort der 
Betreuung, sowohl während der Schulzeit als auch in den Fe-
rien.

• Elternbeiträge
Die Betreuungsleistungen an den Betreuenden Grundschulen 
bleiben für die Sorgeberechtigten weiterhin kostenpflichtig. 
Es ist angedacht, dass die Bedürftigkeit (Rechtsanspruch aus 
SGB VIII) über das Einkommen geprüft wird. Ob die Prüfung 
vom Kreis oder den Verbandsgemeinden erfolgt, ist noch zu 
klären.

Im Schulträgerausschuss wurde sich dahingehend geäußert, dass 
die Erfüllung des Rechtsanspruchs durch die Verankerung im SGB 
VIII zwar an die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe adres-
siert sei, die Betreuungsangebote vor Ort der Landkreis aber nicht 
leisten könne. Die Verbandsgemeinden sollten die Aufgabe aus 
wirtschaftlichen und fachlichen Gründen weiterhin übernehmen, d. 
h. auf der Erfüllungsebene sollte die Zuständigkeit beim Schulträ-
ger bleiben.
Beschluss:
Der Schulträgerausschuss empfiehlt der Verbandsgemeinde, die 
Betreuung an den Grundschulen während der Schulzeit in eigener 
Zuständigkeit zu erfüllen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
7. Schülerbetreuung und Verpflegung
1. Finanzierung Betreuungsangebot
Die Schülerbetreuung an den Grundschulen ist bis zum Inkrafttre-
ten des Rechtsanspruchs ab dem Schuljahr 2026/2027 eine freiwil-
lige Aufgabe der Verbandsgemeinde.
An den acht Grundschulen der Verbandsgemeinde werden derzeit 
518 Kinder (von insgesamt 1095 Schulkindern, Stand 04.09.2025) 
betreut.
Die Elternbeiträge richten sich nach der Betreuungsordnung und 
betragen derzeit:
Betreuungszeit Grundschule Ganztagsschule

(nur freitags)
1 Stunde: 26,00 € / monatlich 5,20 € / monatlich
2 Stunden: 52,00 € / monatlich 10,40 € / monatlich
3 Stunden: 78,00 € / monatlich 15,60 € / monatlich
4 Stunden: 104,00 € / monatlich 20,80 € / monatlich
Damit liegt der Elternanteil bei 1,60 € für eine Betreuungsstunde.
Es gilt eine Geschwisterermäßigung von 50% sowie auf Antrag 
eine 25%ige Ermäßigung bei Einhaltung der Einkommensgrenzen 
analog der Lernmittelfreiheit.
Das vergangene Schuljahr 2024/2025 schließt mit Ausgaben für die 
Betreuung in Höhe von rd. 283.060 € ab. Der Zuschuss des Lan-
des beträgt rd. 38.612 €. An Elternbeiträgen wurden rd. 207.447 € 
eingenommen. Bei der Verbandsgemeinde verbleibt als Anteil des 
Schulträgers ein Restbetrag in Höhe von rd. 37.001 € (13,07%).
Für das Schuljahr 2025/2026 bleiben die Kosten pro Betreuungs-
stunde unverändert.
2. Mittagessen
Die Elternbeiträge für das Mittagessen richten sich nach § 6 der Be-
treuungsordnung. Eine Anpassung des pauschalen Elternbeitrages 
erfolgt, wenn sich die Kosten für die Mittagsverpflegung erhöhen.
Nach Abschluss der Ausschreibungen und Kalkulation der El-
ternbeiträge soll die Betreuungsordnung zum neuen Schuljahr 
2026/2027 aktualisiert werden.
Grundschulen Fell, Föhren, Klüsserath, Leiwen, Longuich, 
Mehring und Trittenheim:
Der Caterer hat seine Preise zum Schuljahr 2025/2026 erhöht. 
Daraus ergeben sich folgende monatliche Elternbeiträge ab 
01.09.2025:
Teilnahme bisher / monatlich ab 01.09.2025 / monat-

lich
1 Tag/Woche 12,50 Euro 13,50 €

einen neuen Verkehrsübungsplatz der Verbandsgemeinde. Bisheri-
ge Alternativen (u. a. Parkplatz am Erlebnisbad Schweich, Schulge-
lände Fell, Frida-Kahlo-Schule Schweich) wurden geprüft, jedoch 
als nur bedingt geeignet bewertet.
Als mögliche Option wird nun der Festplatz in Leiwen in Betracht 
gezogen, der künftig befestigt werden soll und sich grundsätzlich 
für diesen Zweck eignen könnte.
Beschluss:
Der Schulträgerausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat, 
sich zeitnah für den Standort zum Bau des neuen Verkehrsübungs-
platzes nach Empfehlung durch den HFA/BA zu entscheiden.
Für den Fall, dass man sich für den Bau des Verkehrsübungsplat-
zes auf dem Grundstück einer Ortsgemeinde entscheidet, möge 
der Verbandsgemeinderat eine Kostenbeteiligung max. in Höhe 
von 50.000 Euro an den Asphaltierungskosten des Platzes der 
Ortsgemeinde beschließen. Die weiteren Kosten (Markierungen/
Container/Lichtanlage etc.) wären ohnehin von der Verbandsge-
meinde zu tragen.
Die Verwaltung wird beauftragt, die Varianten (Investitionskosten 
und Folgekosten (insbes. Bustransfer)) für die Sitzung des HFA/BA 
am 26.11.2025 gegenüberzustellen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
5. Entsiegelungsmaßnahme „Grüner Schulhof“ im Rahmen 
der Erweiterung der Grundschule Longuich
Im Rahmen des KfW-Programms 444 „Natürlicher Klimaschutz in 
Kommunen“ können Entsiegelungsmaßnahmen mit einer Förder-
quote von bis zu 80 % unterstützt werden. Die Neugestaltung des 
Schulhofs der Grundschule Longuich könnte im Zuge der Erweite-
rungsmaßnahme als solche Entsiegelungsmaßnahme ausgestaltet 
werden.
Nach Rücksprache mit der Förderstelle ist eine Teilentsiegelung 
jedoch nicht förderfähig. Da die Schulleitung eine vollständige Ent-
siegelung aus pädagogischen Gründen ablehnt, entfällt eine Förde-
rung über das genannte Programm.
Zur weiteren Planung soll der beauftragte Architekt die Wiederher-
stellungskosten für den Schulhof nach Abschluss der Baumaßnah-
me ermitteln.
6. Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung
Das am 12.10.2021 in Kraft getretene Ganztagsförderungsgesetz 
(GaFöG) führt ab dem 01.08.2026 stufenweise einen Rechtsan-
spruch auf ganztägige Betreuung von Grundschulkindern ein. Zu-
ständig für die Umsetzung ist das Kreisjugendamt Trier-Saarburg, 
das hierzu regelmäßig mit den Verbandsgemeinden im Austausch 
steht.
Im Jugendhilfeausschuss des Kreises wurde am 10.09.2025 über 
den aktuellen Umsetzungsstand informiert. Ergebnisse einer El-
ternbefragung zeigen, dass der Betreuungsbedarf in der Ver-
bandsgemeinde Schweich derzeit weitgehend gedeckt ist. An allen 
Grundschulen kann eine Betreuung von Montag bis Freitag 12:00 
– 16:00 Uhr mit Mittagessen angeboten werden.
Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs plant der Landkreis:
• Betreuung während der Unterrichtszeit

Das bestehende Angebot der Schulträger sowie das Angebot 
des Jugendamtes (zunächst nur für die Klasse 1) wird gemein-
sam und integriert weiterentwickelt.

• Betreuung während der Schulferien
Das Land Rheinland-Pfalz wird von der Schließzeitenregelung 
im Umfang von jährlich vier Wochen Gebrauch machen. So-
fern von der Schließzeitenregelung vor Ort Gebrauch gemacht 
wird, sind darin die Werktage zwischen dem 24. Dezember 
und dem 1. Januar des Folgejahres ebenso wie die sechs be-
weglichen Ferientage zu berücksichtigen. Die verbleibenden 
Schließtage sind durch die Jugendämter im Rahmen der Be-
darfsplanung festzulegen.
Beauftragung freier Träger
Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf ganztägige Betreuung 
in den Schulferienzeiten ist durch die Verwaltung des Jugend-
amtes beabsichtigt, beginnend mit den Herbstferien 2026, 
freie Träger der Jugendhilfe mit der Durchführung der rechts-
anspruchserfüllenden Ferienbetreuung zu beauftragen. Hier-
zu ist beabsichtigt, dass in jeder Verbandsgemeinde zunächst 
an einer Grundschule eine Ferienbetreuung eingerichtet wird. 
Aus Sicht des Jugendamts wäre für die VG Schweich die Fri-
da-Kahlo-Grundschule in Schweich hierfür geeignet.
Die abschließende Festlegung erfolgt nach detaillierter Aus-
wertung der Ergebnisse der Bedarfsumfrage sowie in Abspra-
che mit den Schulträgern und den beauftragten freien Trägern 
der Jugendhilfe.

• Qualifizierung Betreuungskräfte
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res Personal und eine neue Bedarfserhebung einzufordern.
9. Nutzung der Schulsporthallen während der Ferien
Die Verbandsgemeinde beabsichtigt, den Vereinen die in ihrer Trä-
gerschaft befindlichen Schulsporthallen künftig auch während der 
Schulferien zur Verfügung zu stellen.
Bei der Beurteilung sind verschiedene Rahmenbedingungen zu be-
rücksichtigen:
In den vergangenen Jahren konnten Vereine die Hallen bereits zu 
Trainingszwecken nutzen und waren für die Reinigung verantwort-
lich. Leider kam es wiederholt zu Verstößen gegen Absprachen so-
wie zu nicht gemeldeten Verunreinigungen und Schäden.
Ferner werden in den Ferien die Grundreinigung sowie Wartungs- 
und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt, deren Termine sich 
häufig verschieben. Zusätzlich ist die personelle Betreuung durch 
Hausmeister und Reinigungskräfte aufgrund von Urlaubszeiten ein-
geschränkt.
Insgesamt nutzen derzeit 32 Vereine die Schulsporthallen in Trä-
gerschaft der Verbandsgemeinde durchschnittlich mit 42 Stunden 
wöchentlicher Belegung außerhalb der Schulzeiten. Eine zusätz-
liche Öffnung in den Oster- und Herbstferien bedeutet einen hö-
heren Energiebedarf durch Beheizung und Warmwasser. Dies 
widerspricht dem Auftrag, in allen Objekten ressourcenschonend 
zu heizen. Dies hat auch die politischen Gremien veranlasst, fest-
zulegen, dass die Schulsporthallen in den Weihnachtsferien wegen 
des hohen Energieverbrauchs grundsätzlich geschlossen bleiben.
Die Verwaltung wird mit den Vereinen ein Meldesystem zur Anzeige 
von Schäden und Verunreinigungen einführen. Zudem werden alle 
Hallen mit elektronischen Schließanlagen ausgestattet.
Der Vorschlag, sogenannte Abendhausmeister zur Aufsicht wäh-
rend der Ferien einzusetzen, wurde aus Kostengründen zunächst 
verworfen.
Beschluss:
Der Schulträgerausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat 
die Beschlussfassung zur Öffnung der Schulsporthallen in Träger-
schaft der Verbandsgemeinde für die Nutzer/Vereine in den Oster- 
und Herbstferien und den ersten vier Wochen der Sommerferien ab 
den Osterferien 2026.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
10. Schulstatistik
Der Stichtag für die amtliche Schulstatistik der Grundschulen im 
Schuljahr 2025/2026 war der 04.09.2025.
Dem Schulträgerausschuss lagen folgende Auswertungen vor:
- Schülerzahlen einschl. Klassenstärke für das aktuelle Schul-

jahr
- Schülerzahlen nach Wohnorten für das aktuelle Schuljahr
- Entwicklung der Schülerzahlen für die nächsten sechs Jahre 

auf Basis der Gemeindestatistik vom 31.08.2025
Nach der Prognose bleiben die Schülerzahlen bis zum Schuljahr 
2027/2028 auf einem hohen Niveau, sinken anschließend aber wie-
der.
vss. Entwicklung der Schülerzahlen der Grundschulen in den 
nächsten 6 Jahren auf Grundlage der Schülerzahlen vom 
04.09.2025 und der Einwohnerstatistik vom 31.08.2025
Schuljahr 2025/

2026
2026/
2027

2027/
2028

2028/
2029

2029/
2030

2030/
2031

2031/
2032

GS Fell 88 “85 85 83 82 78 70
GTS Föhren 209 195 190 184 180 186 179
GS Kenn 94 131 125 140 139 119 107
GS
Klüsserath 49 62 69 73 81 86 85
GS Leiwen 140 135 135 132 130 120 98
GS
Longuich 113 125 119 113 108 94 88
GS
Mehring 100 112 116 118 121 123 113
GTS 
Schweich 371 360 328 295 269 243 223
GS
Trittenheim 25 31 38 38 36 31 23
Gesamt 1189 1236 1205 1176 1146 1080 986
11. Verschiedenes
Unter diesem Tagesordnungspunkt gab es keine Wortmeldungen.

2 Tage/Woche 25,00 Euro 27,00 €
3 Tage/Woche 37,50 Euro 40,50 €
4 Tage/Woche 50,00 Euro 54,00 €
5 Tage/Woche 62,50 Euro 67,50 €
Die Lieferung erfolgt weiterhin im Cook & Hold-Verfahren (Fertiges-
sen, warmgehalten).
Eine Neuausschreibung der Mittagessensversorgung ist in Vorbe-
reitung.
Frida-Kahlo-Grundschule Schweich:
Aufgrund des höheren Sachbezugswertes musste der monatliche 
Beitrag im Rahmen der Ganztagsschule (montags–donnerstags) 
zum 01.08.2024 von 54,00 € auf 57,00 € angepasst werden.
Der Beitrag für die freitägliche Betreuung (17,00 €/Monat) bleibt 
unverändert.
Die Speisen werden im Cook & Chill-Verfahren hergestellt und in 
der Schule aufbereitet.
Die Schule, und vor allem die Kinder, sind sehr zufrieden mit dem 
Mittagessen.
Eine gemeinsame Neuausschreibung mit der Frida-Kahlo-Förder-
schule ist zum Schuljahr 2026/2027 vorgesehen.
3. Fortbildung der Betreuungskräfte und Klarstellung von Ver-
antwortlichkeiten
Für die Betreuungs- und Hauswirtschaftskräfte werden regelmäßi-
ge Schulungen zu Hygiene, Infektionsschutz und Erster Hilfe an-
geboten.
Am 09.09.2025 fand eine Online-Fortbildung für alle Betreuungs-
kräfte statt; 19 von etwa 30 Kräften nahmen teil.
Neben rechtlichen und pädagogischen Themen konnten Anregun-
gen für die tägliche Arbeit gesammelt werden.
Ein weiteres Seminar ist für Sommer 2026 geplant.
Zur Aufsichtspflicht stellte der Gemeinde- und Städtebund klar, 
dass das Betreuungsangebot eine schulische Veranstaltung ge-
mäß Grundschulordnung ist. Somit liegt die Aufsicht bei der Schul-
leitung, Weisungsrecht und Versicherungsschutz sind in der Be-
treuungsordnung geregelt.
8. Sozialpädagogische Arbeit an Grundschulen
Seit dem 01.11.2020 hat der Kreis Trier-Saarburg in der Ver-
bandsgemeinde Schweich eine Stelle für die sozialpädagogische 
Beratung an Grundschulen durch den Träger DRK-Kreisverband 
Trier-Saarburg e. V. eingerichtet. Das Büro befindet sich in der 
Grundschule Schweich.
Die Verbandsgemeinde beteiligt sich freiwillig mit 50 % an den Kos-
ten (2021: ca. 31.000 €, 2022: ca. 33.200 €, 2023: ca. 38.000 €).
Eine vom Kreis im Jahr 2023 durchgeführte Evaluation zeigte einen 
erhöhten Personalbedarf. Bei der Verbandsgemeinde Schweich 
wurde ein Mehrbedarf von einer weiteren Stelle festgestellt. Die 
Verbandsgemeinde hat sich für eine weitere Mitfinanzierung bereit 
erklärt und der Verbandsgemeinderat beschloss am 23.11.2023, 
für zwei Vollzeitstellen eine Mitfinanzierung von jeweils 25 % zu 
übernehmen. Der Kreis stellte die zweite Fachkraft zum 01.10.2024 
ein. Präsenzstandort für die zweite Stelle ist die Ganztagsschule 
Föhren.
Die Aufteilung der Fachkräfte gestaltet sich wie folgt:
1. Präsenzschule: Frida-Kahlo-Grundschule Schweich

Satellitenschulen: Grundschulen Fell, Kenn und Longuich
2. Präsenzschule: Ganztagsschule Föhren

Satellitenschulen: Grundschulen Klüsserath, Leiwen, 
Mehring und Trittenheim

Die Betreuung der Satellitenschulen erfolgt nur nach Bedarf. Hin-
tergrund ist die begrenzte Personalstruktur und die Sicherung einer 
qualitativen Betreuung an den Präsenzschulen. Mit dieser Rege-
lung sind die Schulleitungen der Satellitenschulen nicht zufrieden. 
Sie wünschen sich feste Tage für eine sozialpädagogische Bera-
tung vor Ort.
Sowohl Kreis als auch die Verbandsgemeinde erkennen den Be-
darf an den Satellitenschulen. Weitere Abstimmungen mit dem 
Kreis und dem DRK zur künftigen Ausgestaltung sind vorgesehen.
Die Verbandsgemeinde wird bis Ende 2026 zwei Vollzeitstellen mit 
jeweils 25 % bezuschussen. Anschließend sollen Gespräche mit 
dem Kreis über Fortführung, Bedarfe und Finanzierung folgen.
Im Sozialausschuss am 10.11.2025 sowie beim Schulleitertreffen 
am 25.11.2025 wird die Teamleiterin „Soziale Arbeit an Schulen“ 
des DRK Rahmenbedingungen präsentieren und zur Diskussion 
stellen.
Seitens der Schulleitungen wird bestätigt, dass die sozialen Auf-
fälligkeiten und Nöte der Kinder immer schlimmer werden und an 
jeder Grundschule eine sozialpädagogische Beratung erforderlich 
sei.
Von den Ausschussmitgliedern wurde angeregt, beim Kreis weite-
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Kostenlose Altgerätebörse

Name, Vorname:......................................................................

Straße:......................................................................................

Wohnort:...................................................................................

Telefon:.....................................................................................

E-Mail:......................................................................................
Kurze Beschreibung des kostenlos  

abzugebenden Gegenstandes:
.................................................................................................
.................................................................................................
Bitte diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an die

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich,
Brückenstraße 26, 54338 Schweich

✂

✂
Kennung Ich biete an Kontakt
27/25 Schreibtisch Buche-

holz, Breite 1,14 m, 
Höhe 0,70 m

06507/938065

Feuerwehren

Freiwillige Feuerwehr Klüsserath
Glühweinevent

Am Samstag, der 13. Dezember 2025 findet ab 19 Uhr das dies-
jährige Adventsfenster am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr 
Klüsserath mit Glühwein und Bratwurst statt. Wir freuen uns auf 
euer Kommen und einen geselligen Abend.

Freiwillige Feuerwehr Köwerich
Am Samstag, dem 13.12.2025 findet um 18:00 Uhr unsere nächs-
te Übung statt. Um pünktliches und vollzähliges Erscheinen wird 
gebeten.

Freiwillige Feuerwehr Schweich
Am Dienstag, 16.12.2025 findet um 19:30 Uhr unsere nächste 
Übung statt. Thema: Die Feuerwehr im Wintereinsatz.

Freiwillige Feuerwehr Thörnich
Unsere nächste Übung findet am Samstag, den 13.12.2025 um 
18:00 Uhr statt. Um pünktliches und vollzähliges Erscheinen wird 
gebeten.

Einladung für die aktiven Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehr Leiwen

Am Montag, dem 12. Januar 2026, 19:00 Uhr, findet im Feuerwehr-
gerätehaus Leiwen, Tränkgasse 3, 54340 Leiwen, die Neuwahl des 
stellv. Wehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Leiwen statt. Wahl-
berechtigt sind alle aktiven Feuerwehrangehörigen der Freiwilligen 
Feuerwehr Leiwen sowie die Mitglieder der Jugendfeuerwehr, die 
am Tag der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet haben. Eine Brief-
wahl ist nicht möglich. Das Wählerverzeichnis kann ab dem 19. De-
zember 2025 während der Dienststunden bei der Verbandsgemein-
deverwaltung Schweich, Zimmer 7, eingesehen werden. Zu dieser 
Wahlversammlung lade ich alle Wahlberechtigten herzlich ein.

Schweich, 08.12.2025
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich a.d.R.W.

Christiane Horsch, Bürgermeisterin

Umweltinfos / Umweltangebote

Fahrgemeinschaftsbörse  
der Römischen Weinstraße

Als kostenlose Serviceleistung unserer Verbandsgemeinde bieten 
wir die Nutzung der „Fahrgemeinschaftsbörse Römische Weinstra-
ße“ an. Zu diesem Zweck haben wir einen Antwortcoupon erstellt, 
den Sie bitte ausgefüllt an die Verbandsgemeindeverwaltung Sch-
weich zurücksenden. Wir werden dann Ihr Angebot über eine Fahr-
gemeinschaft oder Ihren Wunsch nach einer Mitfahrgelegenheit 
kostenlos im Amtsblatt unter Angabe Ihrer Telefonnummer veröf-
fentlichen. Wir hoffen, mit dieser Aktion einen Beitrag zum Umwelt-
schutz sowie zur Verminderung des Straßenverkehrsaufkommens 
zu leisten und wünschen uns, dass diese Serviceleistung einen 
regen Zuspruch findet. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Tel.: 06502/407-1113.

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich
an der Römischen Weinstraße

Kostenlose Fahrgemeinschaftsbörse

Name, Vorname:����������������������������������������������������������������������

Straße:��������������������������������������������������������������������������������������

Wohnort:�����������������������������������������������������������������������������������

Telefon:�������������������������������������������������������������������������������������

Suche (   ) bzw. biete (   ) Fahrgelegenheit
(bitte Zutreffendes ankreuzen!)

von:�������������������������������������������������������������������������������������������

nach:�����������������������������������������������������������������������������������������

Abfahrtszeit:������������������������������������������������������������������������Uhr

Rückfahrtszeit����������������������������������������������������������������������Uhr

Wochentage:.���������������������������������������������������������������������������

Fahrgemeinschaft könnte ab�������������������������������������beginnen.

Bitte diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an die
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

Brückenstraße 26, 54338 Schweich

✂
✂

Kostenlose Altgerätebörse
Ziel dieser Altgerätebörse ist es, Gegenstände zu vermitteln, die 
ansonsten vielfach im Sperrmüll landen, weil sie für den Besitzer 
nutzlos sind. Für andere haben diese Gegenstände jedoch noch 
vielfach Gebrauchs- oder Sammelwert. Zur Vermeidung unnötiger 
Müllbeseitigung haben Sie im Rahmen der Altgerätebörse deshalb 
die Möglichkeit, die kostenlose Abgabe solcher gebrauchsfähigen 
Gegenstände oder Sammlerstücke mit einer kurzen Beschreibung 
und unter Angabe der Telefonnummer und/oder E-Mail Adresse im 
Amtsblatt anzubieten.
Wenn Sie also solche Gegenstände kostenlos abgeben möchten, 
bitten wir, den nachstehend abgedruckten Antwortcoupon ausge-
füllt an die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich zurückzusen-
den. Wir werden dann Ihre Meldung mit einer kurzen Beschreibung 
des abzugebenden Gegenstandes und Ihrer Telefonnummer bzw. 
E-Mail Adresse kostenfrei veröffentlichen. Interessenten können 
sich dann direkt an die Anbieter wenden. Die Anzeige wird in zwei 
aufeinanderfolgenden Amtsblättern veröffentlicht.
Sollte eine zweite Veröffentlichung nicht gewünscht werden, bit-
ten wir um telefonische Mitteilung unter der Telefon-Nr. 06502/407-
1113 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich.

Bitte beachten Sie bei Texteinreichungen
Hervorhebungen wie unterstreichen, kursiv oder  

Großbuchstaben können bei Texten nicht  
übernommen werden.
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Mitteilungen der Römischen Weinstraße

Öffnungszeiten Tourist-Information Römische Weinstraße Schweich
Wir sind für Sie da:

Montag - Freitag
09:00 - 12:30 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr

Telefon: 06502-93380

Verein Römische Weinstraße e.V. - Tourist Information
Das perfekte Weihnachtsgeschenk – Natur & Geschichte hautnah erleben

Der M + H Verlag Saarbrücken hat in enger Zusammenarbeit mit der 
Tourist-Information Römische Weinstraße zwei besondere Bücher her-
ausgebracht, die Abenteuerlust und Wissensdurst perfekt verbinden:
ErlebnisWandern – Die Besten im Südwesten
20 traumhafte Wanderungen durch Mosel, Nahe, Pfälzerwald, Schwarz-
wald, Ortenau und Deutsche Weinstraße. Mit unseren Premium-Touren 
Moselachter & Klüsserather Sagenweg wird jeder Ausflug zu einem un-
vergesslichen Erlebnis!
24,80 € | ISBN 978-3-9826402-1-1
HiSTORY – Die Römer im Südwesten
500 Jahre römisches Erbe zum Anfassen – inklusive unserer Villen in 
Longuich & Mehring. Über 240 farbige Abbildungen und 186 Seiten vol-
ler Geschichte, die zum Entdecken einladen.
24,80 € | ISBN 978-3-9826402-2-8
Erhältlich im Buchhandel oder direkt bei uns in der Tourist-Information Rö-
mische Weinstraße. Perfekt zum Verschenken oder für die eigene Entde-
ckungsreise – erleben Sie Abenteuer und Geschichte aus erster Hand!

Veranstaltungskalender

Veranstaltungskalender
Römische Weinstraße vom 12.-21.12.2025

Entdecken Sie die Vielfalt unserer Straußwirtschaften, Weinproben und Weingärten – alle Termine finden Sie in unserem Online-Veranstal-
tungskalender unter: www.roemische-weinstrasse.de

Datum von/bis Gemeinde Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
12.-21.12.2025 Schweich „Es wird Wasser auf die Mühl‘ gekehrt“ und bei 

der Besichtigung und fachkundigen Führung 
erfahren die Besucher u.a. die Getreideverar-
beitung zu Mehl und Futtermittel - früher und 
heute

„Molitorsmühle“ Schweich - Technikmuseum und Kul-
turdenkmal am Föhrenbach, Führungen jederzeit auf 
Anfrage an: info@molitorsmuehle.de 06502-1336 
oder 01573-7833390weitere Infos: www.molitorsmu-
ehle.de

12.-21.12.2025 Klüsserath Sonderausstellung Krippenmuseum geöffnet Freitag bis Sonntag 13.00 - 18.00 Uhr, Haus der Krip-
pen - Domus Praesepiorum, Hauptstraße 83, Tel. 
06507-939204, E-Mail: info@krippenmuseum.info

12.12. & 19.12.2025Schweich Weinprobe für jedermann - 7 Weine inkl. Brot 
und Mineralwasser

Jeden Freitag; Familienweingut Marmann-Schneider; 
Corneliuspforte 63; Beginn: 20.00 Uhr; Anmeldung bis 
19:00 Uhr freitags unter 06502-8467

12.12.2025 Schweich Weihnachtskonzert mit Kerstin Bauer Beginn: 19.00 Uhr, Aula Dietrich-Bonhoeffer-Gym-
nasium, Kultur in Schweich, Tickets bei: www.ticket-
regional.de

12.-14.12.2025 Pölich Adventlicher Wei(h)nachtsmarkt - Glühwein & 
Strickwaren sowie weihnachtliche Geschen-
kideen

Weinstube Schömann; Hauptstraße 4; Freitag ab 
16:00 Uhr sowie Samstag und Sonntag ab 14:00; In 
der Weinstube wird um Reservierung gebeten. Info-
Tel.: 0176-72165497

13.-14.12.2025 Föhren Weihnachtsmarkt Hinter dem Feuerwehrhaus, Heimat- und Kulturverein
13.-14.12.2025 Longuich Adventszauber im Weingut Zentius Samstag ab 15.00 Uhr, Sonntag ab 13.00 Uhr, Wein-

gut Zentius, Freihof 8, Tel: 06502-1216
13.12.2025 Longuich Htw - Wanderung Longuicher Wald; 

WZ: 3 Stunden; Schlussrast wird vor Ort 
festgelegt. 
WF: Anita Kruppert

Eifelverein ortsgruppe Trier; Treffpunkt 9.30 Uhr Park-
platz Mitfahrerplatz Longuich-Kirsch/Nähe Supermarkt 
Norma

13.12.2025 Riol Winzerglühen auf dem Platz des Dorf- und Kul-
turzentrum

Beginn: 16.00-22.00 Uhr, Kirchenchor Riol, Infos un-
ter: www.riol.de

13.-14.12.2025 Schweich Weihnachtsmarkt der Stadtkapelle Schweich Samstag ab 16.00 Uhr, Sonntag ab 13.00 Uhr, Nieder-
prümerhof, www.stadtkapelle-schweich.de

14.12.2025 Leiwen Weihnachtskonzert der Winzerkapelle HarmonieBeginn: 17.00 Uhr, St. Stephanus Kirche
14.12.2025 Mehring Nikolausschießen Beginn: 14.00 Uhr, Schießsportanlage „Am Knieb-

recht“
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14.12.2025 Riol Adventskonzert der Rioler Chöre Beginn: 17.00 Uhr, Pfarrkirche Riol
17.12.2025 Trittenheim Öffentliche Bücherei Trittenheim Beginn: 16.00-18.00 Uhr, Grundschule Trittenheim Te-

lefon: 06507 2227
18.12.2025 Föhren Wanderung Beginn: 14.00 Uhr, Backscheier, HuVV Föhren
19.12.2025 Bekond Kath. Öffentliche Bücherei Bekond -Die Büche-

rei ist freitags von 16:30 bis 17:30 Uhr geöffnet.
Ort: Pfarrsaal an der Kirche; Kontakt: Wein- und Obst-
gut Briesch, Telefon: 06502 20124

20.12.2025 Detzem Adventszauber am Moselufer im Weingut Alten: 
Weihnachtliches Schlendern & Genießen mit 
Detzemer Weingütern - 14-19 Uhr Uhr Offene 
Weinprobe, Ab 19 Uhr Afterparty mit DJ Chris 
Colli

Beginn: 14.00 Uhr, Thörnicher Str. 9, Weingut Lorenz, 
Weingut Lex, K.J. Thul, Weingut Scholtes, Weingut 
Scholtes, Weingut Alten, Infos unter: info@weingut-
alten.com

20.-21.12.2025 Mehring Weihnachtsscheune im Weingut Endesfelder Beginn: 16.00 Uhr, Bachstr. 3, Tel: 06502 99320, Infos: 
www.weingut-endesfelder.de

20.12.2025 Riol Winzerglühen auf dem Platz des Dorf- und Kul-
turzentrum

Beginn: 16.00-22.00 Uhr, Angelsportverein Riol, Infos 
unter: www.riol.de

20.12.2025 Schweich „Schweich glüht“ im Weingut Tim Thesen Beginn: 15.00 Uhr, Bahnhofstr. 39, www.weingut-tim-
thesen.de

21.12.2025 Föhren Seniorennachmittag Beginn: 14.30 Uhr, Bürger- und Vereinshaus, Infos un-
ter www.gemeinde-foehren.de

„Kleine-Hilfe-Börse“ des  
Familienbündnisses Römische Weinstraße
Das Familienbündnis Römische Weinstraße hat es sich u. a. zum 
Ziel gesetzt, die Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen, 
Familien und älteren Menschen positiv zu gestalten und das Zu-
sammenleben der Generationen zu verbessern. Hierzu gehört es 
auch, sich gegenseitig im Alltag, z.B. bei der Betreuung von Fami-
lienmitgliedern, beim Einkaufen, für Behördengänge, bei der Gar-
tenarbeit, bei der Versorgung von Haustieren etc. zu unterstützen.
Mit der „Kleine-Hilfe-Börse“ werden zum einen Leute gesucht, die 
ehrenamtlich was für andere tun wollen, Ihre Interessen und Fä-
higkeiten zur Verfügung stellen können, um zu helfen und einen 
sinnvollen Beitrag zu leisten.
Zum anderen bieten wir denjenigen, die im Alltag Unterstützung 
brauchen, die Möglichkeit, jemanden zu finden, der Ihnen ehren-
amtlich Hilfe bietet.
Ihr Angebot bzw. Ihr Wunsch nach einer „Kleinen-Hilfe“ wird im 
Amtsblatt unter Angabe des Ortes und der Telefonnummer / Email-
Adresse (ohne Namen) veröffentlicht.
Die Interessenten können dann direkt Kontakt miteinander aufneh-
men.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei dieser Serviceleis-
tung keinerlei Erfolgsgarantie geben können und jegliche Haftung 
ausschließen.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne mit uns unter Tel. 06502/407-
1470 in Verbindung setzen.

Kleine-Hilfe-Börse

Name, Vorname:......................................................................

Straße: .....................................................................................

Wohnort: ..................................................................................

Telefon/E-mail: .........................................................................

(bitte Zutreffendes ankreuzen!)
Suche bzw. biete „Kleine Hilfe“

Tätigkeit: ..................................................................................

Zeitumfang: .............................................................................

Beginn: ....................................................................................

Diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an das 
Familienbündnis Römische Weinstraße 

Brückenstraße 26, 54338 Schweich

✂

✂

Gleichstellungsbeauftragte 
/ Seniorenbeauftragte

Ehrenamtliche Seniorenbeauftragte für die 
Verbandsgemeinde Schweich

Frau Heike Frechen
Telefonische Sprechzeit: montags von 17.00 - 19.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung.
Tel.: 06502/5064561, Email: senioren@schweich.de

Urlaub Ehrenamtliche Seniorenbeauftragte
Liebe Seniorinnen und Senioren,
in dieser besinnlichen Adventszeit möchte ich Ihnen von Herzen 
friedvolle und glückliche Weihnachtstage wünschen. Möge diese 
Zeit Ihnen Wärme, Licht und schöne Momente schenken. Bitte be-
achten Sie, dass ich vom 01.12. bis zum 20.12.2025 im Urlaub 
bin. Ab dem 22.12.2025 bin ich sehr gern wieder für Sie da. Ich 
wünsche Ihnen eine wundervolle Weihnachtszeit und einen guten 
Start in das neue Jahr!

Herzliche Grüße
Heike Frechen, Ehrenamtliche Seniorenbeauftragte

der VG Schweich

An alle Redakteure:
Urheberrecht bei Bildern
Jedes Bild – ob Foto, Grafik oder Illustration – ist das  
geistige Eigentum seiner Urheberin oder seines Urhebers. 
Ohne deren ausdrückliche Zustimmung darf es nicht einfach 
verwendet, bearbeitet oder verbreitet werden. Auch schein-
bar „frei verfügbare“ Bilder aus dem Internet sind in den 
meisten Fällen geschützt. Verstöße können teure Abmah-
nungen und Schadensersatzforderungen nach sich ziehen.
Redakteurinnen und Redakteure tragen daher eine beson-
dere Verantwortung, die Bildrechte sorgfältig zu prüfen. 
Dazu gehört:
•	 Nur lizenzierte oder selbst erstellte Bilder verwenden.
•	 Lizenzbedingungen genau lesen – auch bei gekauften 

Bildern
•	 Den Urheber bzw. Lizenzinhaber nennen
•	 Keine fremden Inhalte ohne klare Freigabe nutzen, selbst 

wenn sie „frei im Netz“ stehen.
Ein bewusster Umgang mit Bildrechten schützt nicht nur 
die Redaktion vor rechtlichen Konsequenzen, sondern zeigt 
auch Respekt gegenüber den Kreativen, deren Arbeit unsere 
Medien lebendig macht. Urheberrecht ist kein Hindernis – es 
ist die Grundlage fairer, verantwortungsvoller Publikation.
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Jugend-InfoA
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Soziale Dienste

Berufliches Bildungszentrum BeBiz  
Schweich der Barmherzigen Brüder 

Schönfelderhof
Am Bahndamm 4, 54338 Schweich-Issel
Frau Helga-Martina Schneider
Tel. 06502/93842031
E-Mail: hm.schneider@bbtgruppe.de

DRK Kleiderkammer Ortsverein Schweich
Abgabe von Kleiderspenden

Wegen mangelnder Lagerkapazitäten können zur Zeit keine Klei-
derspenden angenommen werden! Falls wieder Kleiderspenden 
angenommen werden können, erfolgt eine Information im Amts-
blatt.

Terminreservierung im Internet
1. Gehen Sie auf www.drk-schweich.de
2. Gehen Sie in der oberen Leiste auf Unser Ortsverein, dann auf 
Wohlfahrts- und Sozialarbeit und wählen Sie dann Kleiderkammer 
aus.
3. Auf dieser Seite sehen Sie folgenden Hinweis: „Vorher muss hier 
ein Termin reserviert werden“.
4. Klicken Sie auf „hier“.

Öffnungszeiten:
montags: 10.00 – 13.00 Uhr
donnerstags: 9.30 – 12.00 Uhr

DRK Kreisverband Trier-Saarburg e.V.
Betreuungsverein des DRK

Wir beraten Betroffene und Angehörige zu den Themen gesetzliche 
Betreuung, Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfü-
gung. Granastraße 115, Konz, Beratungsgespräche können telefo-
nisch oder per E-Mail vereinbart werden. Telefon: 06501/60787-26, 
E-Mail: btv@kv-trier-saarburg.drk.de.

Soziale Betreuung und  
​​​​​​​Ehrenamtskoordination Flucht & Asyl

Im Auftrag des Landkreises Trier-Saarburg organisiert der DRK-
Kreisverband Trier-Saarburg e.V. die soziale Betreuung und die 
Ehrenamtskoordination. Geflüchtete Menschen, die Orientierung, 
Hilfestellung oder Beratung benötigen und Menschen, die sich für 
Geflüchtete oder Vertriebene einsetzen und diese unterstützen 
möchten, können sich an das Rote Kreuz wie folgt wenden:
Markus Bartelmes
Sozialer Dienst „Flucht und Asyl“
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Trier-Saarburg e.V.
Brückenstraße 46, 54338 Schweich
Mobil: +49 160 97708893
Email: m.bartelmes@kv-trier-saarburg.drk.de

Lebensmittelschränke Schweich
In Schweich betreiben verschiedene Ehrenamtler mit Unterstüt-
zung des Vereins Nachbar in Not e.V. und verschiedenen Institu-
tionen zwei Lebensmittelschränke. Bedürftige Menschen können 
sich hier unbürokratisch Lebensmittel in haushaltsüblichen Mengen 
entnehmen. Von einen Team werden die beiden Schränke täglich 
kontrolliert, gereinigt und neu befüllt. Ein Schrank steht in der Stra-
ße „ Gewerbegebiet am Bahnhof“ (links in der Kurve, kurz vor dem 
Bahnhof). Der zweite Schrank befindet sich in der Wilsgasse in 
Schweich. Die Befüllzeiten sind Montag bis Freitag um 18.00 Uhr 
und Samstag gegen 15.00 Uhr. Die Befüllung wird ausschliess-
lich vom Team der Lebensmittelschränke durchgeführt. Wenn 
Sie mit nicht kühlpflichtigen Lebensmitteln unterstützen möchten, 
dann vereinbaren Sie bitte einen Termin zur Übergabe der Lebens-
mittel mit Elke Bulger 0176/ 40 786 190.

Gut informiert durch Ihr Amts- oder Mitteilungsblatt
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Suchtberatung „Die Tür“
Die Suchtberatungsstelle Trier „Die Tür“ bietet in Schweich wö-
chentliche Sprechstunden an. Um Voranmeldung wird gebeten.
Ort: Jugendzentrum Schweich, In den Schlimmfuhren 20, 54338 
Schweich.
Voranmeldung: über die Suchtberatung Trier e.V. in Trier, Tel. 0651 
170360.
Ansprechperson: Sarah Haffner, Sozialarbeiterin B.A.

Schulen

Sozialpädagogische Beratung  
an Grundschulen in der VG Schweich

Zuständig für die Grundschulen:  
Schweich, Fell, Kenn, Longuich

Ansprechpartner: Sagar Schieben
Frida-Kahlo-Grundschule Schweich
Frida-Kahlo-Straße 1; 54338 Schweich
Mobil: 0171/5481989
spb.schweich@kv-trier-saarburg.drk.de

Zuständig für die Grundschulen: Föhren, Klüsserath, 
Mehring, Leiwen, Trittenheim

Ansprechpartnerin: Kristina Moddelmog
Grundschule am Föhrenbach
Im Brühl 3, 54343 Föhren
Mobil: 0151/14463649
spb.foehren@kv-trier-saarburg.drk.de

Frida-Kahlo-Schulgemeinschaft Schweich
Schülerzeitung der Frida-Kahlo-Schulgemeinschaft im 

Landeswettbewerb prämiert
Frida heißt sie, die Schülerzeitung der Frida-Kahlo-Schulgemein-
schaft, die aus einer Arbeitsgemeinschaft (AG) der Grundschule 
heraus zweimal im Jahr erscheint. Neben der Arbeit einer festen 
Redaktion finden hier Berichte der einzelnen Klassen, aber auch 
Rätsel und Comics ihren Platz. Eine Ausgabe der Zeitung belegte 
nun im Landeswettbewerb des Bildungsministeriums den zweiten 
Platz. Für die Schulgemeinschaft reisten Katharina und Max mit 
AG-Leiter Michael Plaul nach Mainz.

� Foto: Bildungsministerium Rheinland-Pfalz
Dort nahmen sie von Staatssekretärin Bettina Brück ihre Urkunde 
und 200 Euro für die Redaktionskasse entgegen. Die neue Frida-
Ausgabe wird im Februar 2026 in der Schule zum Kauf angeboten.

Bekanntmachungen
anderer Behörden und Stellen

Landesamt für Steuern
Überprüfung des Zahlungsempfängers bei Überweisun-

gen: Korrekte Angaben auch bei Steuerzahlungen an 
das Finanzamt erforderlich

Am 10. Dezember 2025 sind für viele Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler wieder Steuervorauszahlungen fällig. In diesem Zu-

Notfallregister - Damit Helfer wissen wo 
spezielle Hilfe notwendig ist

Das Register für Menschen mit gesundheitlichen Ein-
schränkungen zur bedarfsgerechten Unterstützung im 

Not- und Katastrophenfall
Stellen Sie sich folgende Notfall-Situationen vor:
•	 Sie sind mobilitätseingeschränkt, wohnen im 17. Stock und 

brauchen Trinkwasser wegen eines Ausfalls der Versorgung?
•	 Ein Familienmitglied wird heimbeatmet und der Strom fällt aus?
•	 Sie sind gehörlos und es wird über Lautsprecherdurchsagen 

vor verunreinigtem Trinkwasser gewarnt?
•	 Sie sind Betreiber eines Dialysezentrums und der Strom fällt für 

mehrere Tage aus?
Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst kennen Ihre 
spezielle Notlage nicht. An dieser Stelle stellt der eingetragene Ver-
ein Notfallregister e.V. den Einsatzkräften hilfreiche Zusatzinfor-
mationen zur Verfügung, um Sie bedarfsgerecht unterstützen zu 
können. Die Behörden und Einsatzkräfte werden entsprechend der 
verfügbaren Kräfte und Mittel unabhängig vom Notfallregister stets 
nach eigenem Ermessen eigenverantwortlich tätig.
Die Selbstvorsorge für den Notfall liegt in der Eigenverantwor-
tung aller Bürger*Innen und bei den Betreiber*Innen von Ein-
richtungen.
Alle Bürgerinnen und Bürger, sowie Betreiber*Innen von Einrich-
tungen sind angehalten entsprechende eigene Vorsorgemaßnah-
men zu treffen um die Zeit bis zur Einsatzbereitschaft von behörd-
lichen Notfallstrukturen zu überbrücken. Über die Reihenfolge der 
Abarbeitung von Einsätzen entscheidet die jeweilige Behörde in 
eigener Verantwortung je nach Dringlichkeit. Die Informationen aus 
dem Register sind dabei hilfreiche Zusatzinformationen zur Ab-
arbeitung von ad hoc Einsätzen und zur präventiven Planung von 
Gefahrenabwehrmaßnahmen wie beispielsweise für Ausfälle von 
der Energie- oder Trinkwasserversorgung.
Durch die Registrierung entstehen für die teilnehmenden Be-
hörden, Leitstellen u. Einsatzdienste gegenüber den registrier-
ten Personen/Einrichtungen keine über den regulären gesetz-
lichen Auftrag hinausgehenden Verpflichtungen!
Jetzt registrieren: www.notfallregister.eu/datenerfassung/
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inhaber ist daher immer „Finanzamt Idar-Oberstein“ anzugeben. 
Die Bankverbindung lautet:
Bank: Bundesbank Koblenz
IBAN: DE04 5700 0000 0057 0015 17
Nur durch die korrekte Angabe wird eine reibungslose Ausführung 
der Zahlung sichergestellt.
Vorteile des Lastschriftverfahrens:
Das SEPA-Lastschriftverfahren bietet eine vereinfachte Möglich-
keit, fällige Beträge automatisch und fristgerecht einziehen zu las-
sen, ohne manuelle Überweisungen tätigen zu müssen. Dies redu-
ziert Rückfragen, verspätete Zahlungen und unnötige Mahnungen. 
Die entsprechenden Formulare sind unter https://lfst.rlp.de/informa-
tion/vordrucke verfügbar.

sammenhang bittet das Landesamt für Steuern darum, unbedingt 
darauf zu achten, bei Überweisungen von Steuerzahlungen die 
richtige Empfängerbezeichnung anzugeben. Diese lautet für alle 
Steuerzahlungen an die rheinland-pfälzische Steuerverwaltung „Fi-
nanzamt Idar-Oberstein“.
IBAN und Empfängername müssen exakt übereinstimmen
Seit dem 5. Oktober 2025 erfolgt bei Überweisungen innerhalb der 
EU eine Überprüfung, ob IBAN und Empfängername übereinstim-
men (bekannt als Verification of Payee, VoP). Um Verzögerungen 
zu vermeiden, ist die korrekte Angabe des Empfängers erforderlich. 
Dies dient der Vermeidung von Fehl- und Betrugsüberweisungen.
Alle Steuerzahlungen, unabhängig vom zuständigen Finanzamt, 
werden in Rheinland-Pfalz über die zentrale Landesfinanzkasse 
beim Finanzamt Idar-Oberstein abgewickelt. Bei Empfänger/Konto-

Bekanntmachungen und Mitteilungen der

Ortsgemeinden

Bekond
n Jessica Schneider n Sprechstunde
n Gemeindebüro 06502 931130      Mo. 19:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@bekond.de    

Bekanntmachung
Am Mittwoch, 17.12.2025 findet um 19:30 Uhr im Bürgerhaus - 
Saal Harmonie, Eingang Moselstraße in Bekond eine Sitzung 
des Ortsgemeinderates Bekond statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Mitteilungen
2. Bürgerhaus; Anschaffung neue Spülmaschine
3. Vergabe – Mulch- und Rückschnittarbeiten beim Wirtschafts-

weg Enscherfloss
4. Bauanträge

4.1 Bauantrag, Flur 11, Flurstück 39/2
4.2 Bauantrag, Flur 7, Flurstücke 361/1 und 361/5
4.3 Bauantrag, Flur 6, Flurstück 24

5. Verschiedenes
Bekond, 08.12.2025

Jessica Schneider, Ortsbürgermeisterin

Bekanntmachung der Neufassung  
der Verbandsordnung des Zweckverbandes 

Forstzweckverband Schweich
Auf die Bekanntmachung unter der Rubrik „Amtliche Bekanntma-
chungen und Mitteilungen der Verbandsgemeinde“ wird hingewiesen.

Dienstleistungszentrum  
Ländlicher Raum Mosel
Öffentliche Bekanntmachung
Aktenzeichen: 71114-HA2.3.

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Ensch
2. Änderungsbeschluss
Auf die Bekanntmachung unter Ensch wird hingewiesen.

Detzem
n Monika Seelbach n Sprechzeiten
n 06507 802725      Di. 18:30 - 20:00 Uhr
n buergermeister@detzem.de
n www.detzem.de

Bekanntmachung
Am Dienstag, 16.12.2025 findet um 18:00 Uhr im Bürgerhaus 
„Kaisersaal“, Neustraße 16 in Detzem eine Sitzung des Ortsge-
meinderates Detzem statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Mitteilungen

2. Ausweisung eines Sanierungsgebietes für den Bereich „Altort“
2.1 Beratung und Beschlussfassung zu den Stellungnahmen 
der öffentlichen Aufgabenträger
2.2 Satzungsbeschluss

3. Gestattungsvertrag Fuß- und Radweg
4. Festsetzung der Steuerhebesätze 2026
5. Vergaben

5.1 Straßenbeleuchtung Bushaltestelle
5.2 Ersatz defekte Balkontür Maximinerhof
5.3 Arbeiten Rinnsteine Wirtschaftswege im Rahmen des 
Hochwasser und Starkregenvorsorgekonzeptes

6. Verschiedenes
nicht öffentlich
1. Mitteilungen
2. Friedhofsangelegenheit
3. Grundstücksangelegenheit
4. Vertragsangelegenheit
5. Verschiedenes
öffentlich
7. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-

schlüsse
Detzem, 08.12.2025

Monika Seelbach, Ortsbürgermeisterin

Dienstleistungszentrum  
Ländlicher Raum Mosel
Öffentliche Bekanntmachung
Aktenzeichen: 71114-HA2.3.

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Ensch
2. Änderungsbeschluss
Auf die Bekanntmachung unter Ensch wird hingewiesen.

Öffentliche Bekanntmachung
Dienstleistungszentrum Ländlicher 
Raum
(DLR) Mosel

54470 Bernkastel-Kues,
den 03.12.2025

Abteilung Landentwicklung und
Ländliche Bodenordnung

Görresstr. 10

Telefon: 0651/9776-267
Flurbereinigungsverfahren Detzem 
(WG)

Telefax: 0651/9776-330

Az.: 71084-HA2.3 Internet: www.dlr.rlp.de
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Detzem (WG), Land-
kreis Trier-Saarburg;
Widerruf der Veränderungssperre nach § 34 FlurbG, die mit 
Flurbereinigungsbeschluss vom 28.11.2018 bekanntgegeben 
wurde
1. Widerruf (§ 49 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwV-
fG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 
(BGBl. I S. 102), in der jeweils gültigen Fassung)
Hiermit wird die in den Flurbereinigungsgemeinden und den an-
grenzenden Gemeinden öffentlich bekanntgemachte und unter I. 
Nr. 4 mit Flurbereinigungsbeschluss vom 28.11.2018 (Az.: 71084-
HA2.3) angeordnete Veränderungssperre im Flurbereinigungsver-
fahren Detzem (WG) widerrufen.
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gehalten werden. Dies wird erreicht, indem die Rebflächen einer 
Gemeinde nicht komplett neu geordnet, sondern in separate Ab-
schnitte aufgeteilt und über einen längeren Zeitraum hinweg bear-
beitet werden.
Bei dieser besonderen Verfahrensgestaltung ist aufgrund der ab-
schnittsweisen Bearbeitung des Verfahrensgebiets eine Verände-
rungssperre für das gesamte Gebiet im Hinblick auf die mit der 
Veränderungssperre verfolgte planerische Zielsetzung nicht erfor-
derlich. Etwaigen durch die Grundstückseigentümer vorgenomme-
nen Änderungen, welche unter § 34 FlurbG fallen würden, kann 
auch bei Anordnung des jeweiligen Abschnitts planerisch begegnet 
werden. Ferner löst die Abtrennung der Abschnittsverfahren nach § 
8 Abs. 2 FlurbG als ein selbstständiges Flurbereinigungsverfahren 
eine erneute Veränderungssperre aus. Eine Veränderungssperre 
vor der Abtrennung ist auch aus diesem Grund nicht geboten. Da-
her ist es ausreichend, die Veränderungssperre zeitgleich mit der 
Anordnung des jeweiligen Abschnittsverfahrens zu erlassen.
Ferner liegt kein Ausschluss des Widerrufs nach § 49 Abs. 1 VwVfG 
vor. Insbesondere wäre die erneute Anordnung der Veränderungs-
sperre bei Abtrennung der einzelnen Abschnitte nicht inhaltsgleich 
im Sinne der Vorschrift. Der Wegfall der Veränderungssperre durch 
den Widerruf löst aufgrund der Möglichkeit der Flurbereinigungs-
behörde, den Zeitpunkt des Erlasses der Veränderungssperre zu 
wählen, keine sofortige Pflicht zum Neuerlass einer solchen aus.
Danach sind die Voraussetzungen für den Widerruf gegeben. Unter 
Abwägung aller Umstände des Einzelfalls ist ein Widerruf im vor-
liegenden Fall auch geboten. Insbesondere dürften die Eigentümer 
der betroffenen Flurstücke ebenfalls ein Interesse daran haben, 
dass sie weiterhin ohne Zustimmungserfordernis der Flurbereini-
gungsbehörde, die in § 34 Abs. 1 FlurbG aufgezählten Veränderun-
gen an ihren Grundstücken vornehmen können.
Daher ist die Veränderungssperre nach § 34 FlurbG gemäß § 49 
Abs. 1 VwVfG zu widerrufen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats nach der Be-
kanntgabe Widerspruch
erhoben werden.
Der Widerspruch kann
1.	 schriftlich oder zur Niederschrift beim 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Mosel, Görres-
straße 10, 54470 Bernkastel-Kues oder

2.	 zur Niederschrift beim 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Mosel, Außen-
stelle, Tessenowstraße 6, 54295 Trier oder

3.	 schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Willy-Brandt-
Platz 3, 54290 Trier oder

4.	 in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes, schriftformersetzend nach § 3 a Abs. 3 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 9 a Abs. 5 des Online-
zugangsgesetzes erhoben werden.

Hinweise:
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.landentwick-
lung.rlp.de/Landentwicklung/Service/Datenschutz.
Hinweis:
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.landentwick-
lung.rlp.de/Landentwicklung/Service/Datenschutz.

Im Auftrag
Gez. Torben Alles

Sanierungssatzung im vereinfachten  
Verfahren

Unter nachstehendem Link finden Sie die Informationen zum Ver-
fahrensablauf Sanierung im vereinfachten Verfahren sowie die Er-
gebnisse der Bürgerwerkstätten und der vorbereitenden Untersu-
chung. https://www.detzem.com/aktuelles/

Detzem, 08.12.2025
Monika Seelbach, Ortsbürgermeisterin

Bekanntmachung
Satzung der Ortsgemeinde Detzem zur Erhebung von 
wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von Ver-

kehrsanlagen
(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge) vom 
04.12.2025
Der Ortsgemeinderat Detzem hat aufgrund des § 24 der Gemein-
deordnung (GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7, 10 und 10 a des Kom-

2. Sachverhalt
Am 28.11.2018 wurde das Flurbereinigungsverfahren Detzem (WG) 
angeordnet, um Maßnahmen der Landentwicklung in Verbindung 
mit Maßnahmen der Agrarstrukturverbesserung, zum Erhalt des 
Weinbaus und der Kulturlandschaft, der naturnahen Entwicklung 
von Gewässern, des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 
ermöglichen und durchzuführen.
Es handelt sich um ein so genanntes Gesamt- oder Stammverfah-
ren, das in der Regel für die gesamte Rebfläche einer Gemarkung 
angeordnet wird. Aus einem solchen Stammverfahren werden zu 
gegebener Zeit einzelne Teilabschnitte als eigenständige Verfah-
ren abgetrennt und in zeitlichen Abständen von ca. 3 bis 5 Jahren 
bearbeitet. Hintergrund ist, dass sich die Kosten für die Eigentümer 
und die Ertragsausfälle für die Bewirtschafter in erträglichen Gren-
zen halten, da die Rebflächen einer Gemeinde nicht als Ganzes 
neu geordnet, sondern in einzelne Abschnitte aufgeteilt und über 
einen längeren Zeitraum bearbeitet werden. Zu diesem Zweck be-
schließt die Gemeinschaft aller Eigentümer und Bewirtschafter von 
Weinbergsflächen einer Gemeinde (Aufbaugemeinschaft) in einer 
Mitgliederversammlung einen sogenannten Aufbauplan, in dem die 
zeitliche und räumliche Abfolge der einzelnen neu anzulegenden 
Weinbergsflächen festgelegt wird. Rechtsgrundlage für die Aufbau-
gemeinschaft ist das Weinbergsaufbaugesetz des Landes Rhein-
land-Pfalz vom 12. Mai 1953 (GVBl. S. 54), in der jeweils gültigen 
Fassung. Die Aufbaugemeinschaft unterliegt nicht der Aufsicht der 
Flurbereinigungsbehörde. Die Abfolge der einzelnen Flurbereini-
gungsabschnitte orientiert sich jedoch am Aufbauplan.
Mit dem Anordnungsbeschluss wurde unter I. Nr. 4 eine Verände-
rungssperre mit folgendem Text angeordnet und öffentlich bekannt-
gemacht:
4. Zeitweilige Einschränkungen der Grundstücksnutzung
Ungeachtet anderer gesetzlicher Bestimmungen gelten von der Be-
kanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Unanfechtbar-
keit des Flurbereinigungsplanes die folgenden Einschränkungen:
4.1 In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung 
der Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorgenommen wer-
den, wenn sie zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören. 
Der Umbruch von Dauergrünland und Grünlandflächen sowie die 
Neueinsaat von Dauergrünland unterliegen der Veränderungssper-
re nach § 34 FlurbG. Der Umbruch von Grünlandflächen bedarf der 
schriftlichen Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde und setzt 
die Genehmigung der zuständigen Kreisverwaltung voraus. Auch 
die Rodung von Rebland und Neuanpflanzung von Rebstöcken be-
dürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde.
4.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen 
und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereini-
gungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder be-
seitigt werden.
4.3 Baumgruppen, einzelne Bäume, Feld- und Ufergehölze, He-
cken, Obstbäume, Rebstöcke und Beerensträucher dürfen nur in 
Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt 
werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt 
werden.
4.4 Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Be-
wirtschaftung übersteigen, bedürfen der Zustimmung der Flurbe-
reinigungsbehörde. Die Zustimmung darf nur im Einvernehmen mit 
der Forstaufsichtsbehörde erteilt werden.
3. Begründung
Die Veränderungssperre vom 28.11.2018 wird unter den Voraus-
setzungen des § 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) 
vom 23.12.1976, (GVBl. S. 308), in der jeweils gültigen Fassung i. 
V. m. § 49 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) widerru-
fen. Die rechtlichen Voraussetzungen dafür liegen vor.
Die Veränderungssperre mit Erlaubnisvorbehalt nach § 34 Flur-
bereinigungsgesetz (FlurbG) gewährt oder begründet den davon 
betroffenen Grundstückseigentümern kein Recht oder rechtlich 
erheblichen Vorteil. Sie soll vielmehr gewährleisten, dass die Flur-
bereinigungsbehörde durch etwaige in § 34 FlurbG aufgezählte 
Maßnahmen der Grundstückseigentümer nicht in ihrer Planung 
und der Gestaltung der Abfindung beeinträchtigt wird. Sie stellt in-
sofern eine verfassungsrechtlich zulässige Eigentumsbindung dar. 
Daher wird sie grundsätzlich mit Anordnung des Flurbereinigungs-
beschlusses erlassen.
Das Flurbereinigungsverfahren Detzem (WG) ist jedoch als soge-
nanntes Stammverfahren angeordnet worden. Im Rahmen eines 
solchen Stammverfahrens werden im Abstand von ca. 3 bis 5 
Jahren einzelne Teilbereiche herausgelöst und als eigenständige 
Verfahren bearbeitet. Damit sollen die Kosten für die Eigentümer 
und die Ertragseinbußen für die Bewirtschafter möglichst vertretbar 
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a) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, 
die Fläche von dieser bis zu einer Tiefe von 40 m.
b) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angren-
zen, mit dieser aber durch einen eigenen Weg oder durch einen 
Zugang verbunden sind (Hinterliegergrundstück), die Fläche 
von der zu der Verkehrsanlage hin liegenden Grundstücksseite 
bis zu einer Tiefe von 40 m.
c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Ver-
bindung darstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grund-
stückstiefe nach a) und b) unberücksichtigt.
d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefen-
begrenzungslinie liegenden Grundstücksteile aufgrund der Um-
gebungsbebauung baulich oder in ähnlicher Weise selbständig 
nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Baureihe), wird die Fläche 
bis zu einer Tiefe von 80 m zugrunde gelegt.
Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne selb-
ständig nutzbar und geht die tatsächliche bauliche, gewerbliche, 
industrielle oder ähnliche Nutzung der innerhalb der Tiefen-
begrenzung liegenden Grundstücksteile über die tiefenmäßi-
ge Begrenzung nach a) und b) hinaus, so verschiebt sich die 
Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der tatsächlichen 
Nutzung.
Wird ein Grundstück jenseits der in Satz 1 angeordneten er-
höhten Tiefenbegrenzungslinie tatsächlich baulich, gewerblich, 
industriell oder ähnlich genutzt, so verschiebt sich die Tiefenbe-
grenzungslinie zur hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung.

3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als 
Sportplatz, Freibad, Festplatz, Campingplatz, Dauerkleingar-
ten oder Friedhof festgesetzt ist, die Fläche des im Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes liegenden Grundstückes oder 
Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grundstücken, die 
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die Fläche des Grund-
stücks – gegebenenfalls unter Berücksichtigung der nach Nr. 2 
angeordneten Tiefenbegrenzung – vervielfacht mit 0,5.“

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:

1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festge-
setzte zulässige Zahl der Vollgeschosse zugrundegelegt.

2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der 
Vollgeschosse, sondern eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt 
die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl. Ist auch 
eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber die Höhe der 
baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die 
durch 3 geteilte höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind 
beide Höhen festgesetzt, so gilt die höchstzulässige Traufhöhe. 
Soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als 
Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit 
der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu 
messen. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder abge-
rundet.

3. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt
a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung 
überwiegend vorhandenen Vollgeschosse; ist ein Grundstück 
bereits bebaut und ist die dabei tatsächlich verwirklichte Vollge-
schosszahl höher als die in der näheren Umgebung, so ist die 
tatsächlich verwirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen.
b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl 
von zwei Vollgeschossen. Dies gilt für Türme, die nicht Wohn-
zwecken, gewerblichen oder industriellen Zwecken oder einer 
freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.

4. Ist nach den Nummern 1 – 4 eine Vollgeschosszahl nicht fest-
stellbar, so ist die tatsächlich vorhandene Traufhöhe geteilt 
durch 3 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen auf- 
und abzurunden sind. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der Au-
ßenseite der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe 
ist in der Gebäudemitte zu messen.

5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nut-
zung festgesetzt ist oder die außerhalb von Bebauungsplan-
gebieten tatsächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- und 
Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhandener Be-
bauung die tatsächliche Zahl der Vollgeschosse angesetzt, in 
jedem Fall mindestens jedoch ein Vollgeschoss.

6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze er-
richtet werden dürfen, gilt die festgesetzte Zahl der Geschosse 
oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die tatsächliche Zahl 
der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein 
Vollgeschoss.

munalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, die 
hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Erhebung von Ausbaubeiträgen

(1) Die Ortsgemeinde Detzem erhebt wiederkehrende Beiträge für 
die Herstellung und den Ausbau von Verkehrsanlagen nach den 
Bestimmungen des KAG und dieser Satzung.
(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanla-
gen, die der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der 
Verbesserung dienen, erhoben.
1. „Erneuerung“ ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, 

ganz oder teilweise unbrauchbaren, abgenutzten oder schad-
haften Anlage in einen dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis 
genügenden Zustand,

2. „Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fer-
tiggestellten Anlage oder deren Ergänzung durch weitere Tei-
le,

3. „Umbau“ ist jede nachhaltige technische Veränderung an der 
Verkehrsanlage,

4. „Verbesserung“ sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funk-
tion, der Änderung der Verkehrsbedeutung i.S. der Hervorhe-
bung des Anliegervorteiles sowie der Beschaffenheit und Leis-
tungsfähigkeit einer Anlage.

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstel-
lung von Verkehrsanlagen, die nicht nach dem Baugesetzbuch 
(BauGB) beitragsfähig ist.
(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kosten-
erstattungsbeträge nach §§ 135 a-c BauGB zu erheben sind.
(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, 
wenn die Kosten der Beitragserhebung außer Verhältnis zu dem zu 
erwartenden Beitragsaufkommen stehen.

§ 2
Beitragsfähige Verkehrsanlagen

(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, Wege 
und Plätze sowie selbstständige Parkflächen und Grünanlagen so-
wie für selbstständige Fuß- und Radwege.
(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tun-
nels und Unterführungen mit den dazugehörigen Rampen, mit Aus-
nahme des Aufwands für Fahrbahndecke und Fußwegbelags.

§ 3
Ermittlungsgebiete

(1) Sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen des Ge-
meindegebietes bilden als einheitliche öffentliche Einrichtung das 
Ermittlungsgebiet (Abrechnungseinheit), wie es sich aus dem als 
Anlage 1 beigefügten Plan ergibt.
Die Begründung für die Ausgestaltung der einheitlichen öffentlichen 
Einrichtung ist dieser Satzung als Anlage 2 beigefügt.
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungsein-
heit bildenden Verkehrsanlagen nach den jährlichen Investitions-
aufwendungen in der Abrechnungseinheit nach Abs. 1 ermittelt.

§ 4
Gegenstand der Beitragspflicht

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell 
oder in ähnlicher Weise nutzbaren Grundstücke, die die rechtliche 
und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu 
einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage haben.

§ 5
Gemeindeanteil

Der Gemeindeanteil beträgt 35 %.
§ 6

Beitragsmaßstab
(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Voll-
geschosse. Der Zuschlag je Vollgeschoss beträgt 50 v.H. Vollge-
schosse im Sinne dieser Regelung sind Vollgeschosse im Sinne 
der Landesbauordnung.
(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt:
1. In beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. Ist 

das Grundstück nur teilweise überplant und ist der unbeplan-
te Grundstücksteil dem Innenbereich nach § 34 BauGB zuzu-
ordnen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buchgrund-
stücks; Nr. 2 ist ggf. entsprechend anzuwenden.

2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteiles (§ 34 BauGB), sind zu berücksichtigen:
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7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem 
Grundstück ruht, und

8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.
(3) Die Grundlagen für die Festsetzung wiederkehrender Beiträge 
können durch besonderen Bescheid (Feststellungsbescheid) fest-
gestellt werden.

§ 13
Übergangs- bzw. Verschonungsregelung

(1) Gemäß § 10a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass Grundstücke, 
vorbehaltlich § 7 Absätze 1 und 2 dieser Satzung, erstmals bei der 
Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages berücksichtigt und bei-
tragspflichtig werden, nach
a) 15 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlage,
b) 15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn,
c) 10 Jahren bei Herstellung des Gehweges,
d) 5 Jahren bei Herstellung der Beleuchtung bzw. durchgeführ-

ten Veranlagungen für Grunderwerb, Straßenoberflächenent-
wässerungskosten oder anderer Teilanlagen.

Die Übergangsregelung bei Maßnahmen nach den Buchst. a) bis d) 
gilt auch bei der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau und der 
Verbesserung von Verkehrsanlagen. Erfassen eine oder mehrere 
Maßnahmen mehrere Teileinrichtungen, so findet eine Addition der 
unter den Buchstaben b) bis d) aufgeführten Verschonungsfristen 
nicht statt; es gilt dann die jeweils erreichte höhere Verschonungs-
dauer.
Die Übergangsregelung beginnt jeweils zu dem Zeitpunkt, in dem 
die sachlichen Beitragspflichten für die Erschließungsbeiträge nach 
dem BauGB bzw. für die Ausbauträge nach dem KAG entstanden 
sind.
(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von Ver-
trägen (insbes. Erschließungsverträge), so wird gem. § 10 a Abs. 
6 Satz 1 KAG die Verschonungsdauer auf 20 Jahre festgesetzt. 
Die Übergangsregelung gilt ab dem Zeitpunkt, in dem Prüfung der 
Abrechnung der vertraglichen Leistung und die Widmung der Ver-
kehrsanlage erfolgt sind.

§ 14
Öffentliche Last

Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt als öffentliche 
Last auf dem Grundstück.

§ 15
In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Ortsgemeinde Detzem über die 
Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für öffentliche Verkehrs-
anlagen (Ausbaubeitragssatzung) vom 19.12.2007 außer Kraft.
(3) Soweit Beitragsansprüche nach vorhergehenden Satzungen 
entstanden sind, bleiben diese hiervon unberührt und es gelten in-
soweit für diese die bisherigen Regelungen weiter.

Detzem, 04.12.2025
Ortsgemeinde Detzem,

Monika Seelbach, Ortsbürgermeisterin
Hinweis gem. § 24 Abs. 6 Satz 4 GemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.
Die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich an der Römischen 
Weinstraße wird beauftragt, die vorstehende Satzung ortsüblich 
bekannt zu machen.

Detzem, 04.12.2025
Ortsgemeinde Detzem,

Monika Seelbach, Ortsbürgermeisterin

7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach 
§ 34 Abs. 4 BauGB liegen, werden zur Ermittlung der Beitrags-
flächen die Vorschriften entsprechend angewandt, wie sie be-
stehen für
a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung 
Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind,
b) unbeplanten Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestim-
mungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält.

8. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrech-
nung ergebenden Vollgeschosse gilt, wenn sie höher ist als die 
Zahl der Vollgeschosse nach den vorstehenden Regelungen.

9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedli-
cher Zahl von Vollgeschossen zulässig oder vorhanden, gilt die 
bei der überwiegenden Baumasse vorhandene Zahl.

(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten wird 
die nach den vorstehenden Regelungen ermittelte und gewichtete 
Grundstücksfläche um 20 v.H. erhöht. Dies gilt entsprechend für 
ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise ge-
nutzte Grundstücke in sonstigen Baugebieten.
Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutz-
ten Grundstücken (gemischt genutzte Grundstücke) in sonstigen 
Baugebieten erhöhen sich die Maßstabsdaten um 10 v.H.

§ 7
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke

(1) Grundstücke, die sowohl von einer nach § 13 dieser Satzung 
verschonten Verkehrsanlage erschlossen sind als auch von einer 
oder mehreren weiteren Verkehrsanlage(n) der Abrechnungs-
einheit erschlossen sind, werden nur mit 50 % ihrer gewichteten 
Grundstücksfläche angesetzt.
(2) Kommt für eine oder mehrere der Verkehrsanlagen nach Abs. 1 
die Tiefenbegrenzung nach § 6 Abs. 2 dieser Satzung zur Anwen-
dung, gilt die Regelung des Abs. 1 nur für die sich überschneiden-
den Grundstücksteile.

§ 8
Entstehung des Beitragsanspruches

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das 
abgelaufene Jahr.

§ 9
Vorausleistungen

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Ortsge-
meinde Vorausleistungen auf wiederkehrende Beiträge erhoben 
werden.
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Bei-
tragshöhe für das laufende Jahr bemessen.

§ 10
Ablösung des Ausbaubeitrages

Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jederzeit für einen 
Zeitraum von bis zu 10 Jahren vereinbart werden. Der Ablösung 
wird unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kostenentwicklung 
die abgezinste voraussichtliche Beitragsschuld zugrunde gelegt.

§ 11
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtig-
ter des Grundstückes ist.
(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 12
Veranlagung und Fälligkeit

(1) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen darauf 
werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und grundsätzlich 
mit je einem Viertel des Jahresbeitrages am 15.02., 15.05., 15.08. 
und 15.11. des Folgejahres fällig. Abweichende Fälligkeiten können 
festgesetzt werden.
(2) Der Beitragsbescheid enthält:
1. die Bezeichnung des Beitrages,
2. den Namen des Beitragsschuldners,
3. die Bezeichnung des Grundstückes,
4. den zu zahlenden Betrag,
5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung 

der beitragsfähigen Kosten, des Gemeindeanteils und der Be-
rechnungsgrundlagen nach dieser Satzung,

6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins,
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Anlage 1
Ermittlungsgebiet Detzem gemäß § 3 dieser Satzung

Anlage 2
Begründung für die Bildung einer einheitlichen öffentlichen 
Einrichtung für das Gemeindegebiet Detzem gemäß § 10 a Ab-
satz 1 Satz 3 KAG
Als Grundlage für die Erhebung wiederkehrender Beiträge sind 
durch Satzung einheitliche öffentliche Einrichtungen festzulegen, 
die durch das Zusammenfassen mehrerer, in einem abgrenzba-
ren und räumlich zusammenhängenden Gebietsteil liegender Ver-
kehrsanlagen des Gemeindegebietes gebildet werden.
Bei der Bildung möglicher Abrechnungseinheiten ist darauf zu ach-
ten, dass sich ein konkret-individuell zurechenbarer Vorteil für ein 
beitragsbelastetes Grundstück ergeben muss. Als mögliche Zäsu-
ren für eine Aufteilung der nicht zusammenhängenden Gebiete in 
Abrechnungseinheiten werden seitens der Rechtsprechung Bahn-
anlagen, Flüsse und Gewässer, größere Außenbereichsflächen 
und größere klassifizierte Straßen, die nur mit großem Aufwand 
gequert werden können, anerkannt.
Bei der Ortsgemeinde Detzem handelt es sich um ein räumlich zu-
sammenhängendes Gemeindegebiet mit dörflichem Charakter (rd. 
660 Einwohner) ohne größere Außenbereichsflächen zwischen den 
bebauten Flächen. Es befinden sich in der Gemeinde keine Bahn-
linien, Flüsse oder sonstige räumlich trennenden Zäsuren, die eine 
Aufteilung in mehrere Abrechnungseinheiten rechtfertigen würden.
Da somit keinen Zäsuren für die Bildung von Abrechnungseinheiten 
vorliegen, verbleibt es bei dem Grundsatz, dass sämtliche zum An-
bau bestimmten Verkehrsanlagen des Gemeindegebietes Detzem 
als einheitliche öffentliche Einrichtung das Ermittlungsgebiet (Ab-
rechnungseinheit) bilden.
Die Ausweisung des Gemeindegebietes als einheitliches Ermitt-
lungsgebiet (Abrechnungseinheit) steht in Einklang mit den vom 
Bundesverfassungsgericht aufgestellten verfassungs-rechtlichen 
Anforderungen (Beschluss vom 25.06.2014 – 1 BvR 668/10 und 
1 BvR 2104/10) sowie der Rechtsprechung des Oberverwaltungs-
gerichts Rheinland-Pfalz (Az. 6 C 10719/19.OVG vom 04.06.2020, 
Az. 6 C 10927/19 OVG vom 04.06.2020).

Ensch
n Matthias Otto  n Sprechzeiten
n 06507 3334      Mo. 19:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@ensch.de
n www.ensch.de

Bekanntmachung der Neufassung der 
Verbandsordnung des Zweckverbandes 

Forstzweckverband Schweich
Auf die Bekanntmachung unter der Rubrik „Amtliche Bekanntma-
chungen und Mitteilungen der Verbandsgemeinde“ wird hinge-
wiesen.
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Ortsgemeinde 
EnschENSCH

Das vorweihnachtliche Basteln hat seinen 

eigenen Reiz und stimmt ein auf die 

kommenden festlichen Tage. 

Selbsgebastelter Baumschmuck ist eben noch 

immer etwas Besonderes! Da macht das 

Basteln in der Gruppe genauso viel Spaß, wie 

später das Schmücken des Baumes !

Gemeinsam für Ensch!
Ihr seid ganz herzlich eingeladen - 

Eure Teilnahme freut uns!

Liebe Enscher Mitbürger:innen

Maria Kremer und Sandra Prümm laden 
dazu am Samstag, den 13. Dezember von 

14h00 - 17h00 ein ins Heimatmuseum Ensch.

Heimatverein Ensch e.V.
Martin Schu-Schätter ·Tel. 01578 48 33 623

Sterne basteln in der 
Vorweihnachtszeit

Am 

Samstag!
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(VwGO) in der Fassung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), in der 
jeweils geltenden Fassung, wird angeordnet mit der Folge, dass 
Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschiebende Wirkung haben.
III. Hinweise:
1. Ordnungswidrigkeiten
Sind entgegen den Vorschriften zu Nrn. I 4.1 und I 4.2 Änderungen 
vorgenommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so 
können sie in Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. 
Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand nach § 
137 FlurbG wieder herstellen lassen, wenn dies der Vereinfachten 
Flurbereinigung dienlich ist.
Sind Eingriffe entgegen den Vorschriften zu Nr. I 4.3 vorgenommen 
worden, so muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen 
anordnen.
Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift zu Nr. I 4.4 vorgenom-
men worden, so kann die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass 
derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte und verlichtete 
Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ord-
nungsgemäß in Bestand zu bringen hat.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften zu Nrn. I 4.2 bis I 4.4 
sind Ordnungswidrigkeiten, die mit Geldbußen geahndet werden 
können.
2. Betretungsrecht
Die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde sind berechtigt, zur 
Vorbereitung und zur Durchführung der Flurbereinigung Grundstü-
cke zu betreten und die nach ihrem Ermessen erforderlichen Arbei-
ten auf ihnen vorzunehmen.
3. Anmeldung unbekannter Rechte
Innerhalb von drei Monaten ab der Bekanntgabe dieses Beschlus-
ses sind Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, 
aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, 
bei der Flurbereinigungsbehörde, dem Dienstleistungszentrum 
Ländlicher Raum DLR Mosel, Görresstrasse 10, 54470 Bernkastel-
Kues anzumelden.
Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so kann 
die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und 
Festsetzungen gelten lassen.
Der Inhaber eines vorgenannten Rechts muss die Wirkung eines 
vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich 
gelten lassen, wie der Beteiligte, demgegenüber diese Frist durch 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes (Flurbereinigungsbeschlus-
ses) zuerst in Lauf gesetzt worden ist.
Begründung
1. Sachverhalt:
Das bisherige Flurbereinigungsgebiet mit rund 92 ha Verfahrensflä-
che erfährt durch die Änderungen eine geringfügige Vergrößerung 
von etwa 0,20 ha.
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Ensch hat den festge-
setzten Änderungen des Flurbereinigungsgebiets in seiner Sitzung 
am 05.06.2025 zugestimmt.
2. Gründe
2.1 Formelle Gründe
Dieser Änderungsbeschluss wird vom DLR Mosel als zuständige 
Flurbereinigungsbehörde erlassen.
Rechtsgrundlage für den Beschluss ist § 8 Abs. 1 FlurbG.
Die formellen Voraussetzungen für die geringfügige Änderung ei-
nes Vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens sind mit der Anhö-
rung des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft erfüllt.
2.2 Materielle Gründe
Die weitere Bearbeitung des Flurbereinigungsverfahrens hat erge-
ben, dass es aus verfahrenstechnischen Gründen geboten ist, die 
in diesem Beschluss aufgeführten Grundstücke zuzuziehen und 
auszuschließen, damit der Zweck der Flurbereinigung insbesonde-
re im Hinblick auf den notwendigen Ausbau und eine bessere Neu
gestaltung erreicht werden kann.
Insgesamt handelt es sich um geringfügige Änderungen des Flur-
bereinigungsgebietes. Die Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 FlurbG 
sind damit erfüllt.
Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses liegt im überwie-
genden Interesse der Beteiligten. Es liegt insbesondere in ihrem 
Interesse, dass die Weiterführung des Vereinfachten Flurberei-
nigungsverfahrens nicht verzögert wird, damit die angestrebten 
betriebswirtschaftlichen Vorteile möglichst bald eintreten. Dem 
gegenüber könnte durch die aufschiebende Wirkung möglicher 
Rechtsbehelfe eine erhebliche Verfahrensverzögerung eintreten, 
mit der Folge, dass die neuen Flurstücke erst ein oder zwei Jahre 
später als vorgesehen bewirtschaftet werden können.

Dienstleistungszentrum  
Ländlicher Raum Mosel
Öffentliche Bekanntmachung

Dienstleistungszentrum
Ländlicher Raum

54470 Bernkastel-Kues,
den 02.12.2025

DLR Mosel Görresstr. 10
Abteilung Landentwicklung und
Ländliche Bodenordnung Telefon: 0651/9776-248
Vereinfachtes Flurbereinigungs-
verfahren Ensch Telefax: 0651-9776330
Aktenzeichen: 71114-HA2.3. Internet: www.dlr.rlp.de

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Ensch
2. Änderungsbeschluss

I. Anordnung
1. Anordnung geringfügiger Änderungen des Flurbereini-
gungsgebietes
(§ 8 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), in der 
jeweils geltenden Fassung)
Hiermit wird das durch Beschluss vom 02.06.2020 festgestellte und 
mit Beschluss vom 18.06.2024 geänderte Gebiet des Flurbereini-
gungsverfahrens Ensch, Landkreis Trier-Saarburg, wie folgt geän-
dert:
1.1 Zum Flurbereinigungsgebiet werden folgende Flurstücke zuge-
zogen:
Gemarkung Ensch
Flur 17 Nr. 64
Flur 10 Nr. 957/31
1.2 Vom Flurbereinigungsgebiet wird folgendes Flurstück ausge-
schlossen:
Gemarkung Ensch
Flur 10 Nr. 957/21
2. Feststellung des Flurbereinigungsgebietes
Das Flurbereinigungsgebiet wird nach Maßgabe der Änderungen 
unter Nr. 1 festgestellt.
3. Teilnehmergemeinschaft
Die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet zugezogenen Flur-
stücke sowie die den Eigentümern gleichstehenden Erbbauberech-
tigten (Teilnehmer) sind Mitglieder der mit dem Flurbereinigungsbe-
schluss vom 02.06.2020 entstandenen “Teilnehmergemeinschaft 
der Vereinfachten Flurbereinigung Ensch”.
4. Zeitweilige Einschränkungen der Grundstücksnutzung
Ungeachtet anderer gesetzlicher Bestimmungen gelten von der Be-
kanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Unanfechtbar-
keit des Flurbereinigungsplanes die folgenden Einschränkungen:
4.1 In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung 
der Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorgenommen wer-
den, wenn sie zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehö-
ren. Für gesetzlich geschütztes Grünland nach § 15 Landesnatur-
schutzgesetz (LNatSchG) vom 06.10.2015 (GVBl. Nr. 11 S. 283), in 
der jeweils geltenden Fassung besteht ein generelles Umbruchver-
bot (dies gilt auch für geschütztes Grünland nach § 15 LNatSchG 
mit dem Status „Dauergrünland“). Der Umbruch von Dauergrünland 
und § 15-Grünland sowie die Neueinsaat von Dauergrünland unter-
liegen der Veränderungssperre nach § 34 FlurbG.
Jeglicher Umbruch von Grünlandflächen bedarf der schriftlichen 
Zustimmung und Freigabe durch die Flurbereinigungsbehörde und 
setzt die Genehmigung der zuständigen Kreisverwaltung voraus. 
Auch die Rodung von Rebland und Neuanpflanzung von Rebstö-
cken bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde.
4.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen 
und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereini-
gungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder be-
seitigt werden.
4.3 Baumgruppen, einzelne Bäume, Feld- und Ufergehölze, He-
cken, Obstbäume, Rebstöcke und Beerensträucher dürfen nur in 
Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt 
werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt 
werden.
4.4 Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Be-
wirtschaftung übersteigen, bedürfen der Zustimmung der Flurbe-
reinigungsbehörde. Die Zustimmung darf nur im Einvernehmen mit 
der Forstaufsichtsbehörde erteilt werden.
II. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes (Nr. I, 1 bis 4) 
nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 
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Fell
n Michael Rohles n Sprechzeiten
n 06502 99323      Do. 18:00 - 19:00 Uhr
n buergermeister@fell-mosel.de      
n www.fell-mosel.de  

n Fell-Fastrau: Michael Löwen n nach tel. Vereinbarung
n 06502 20563 
n michael.loewen@ris.schweich.de

Bekanntmachung
Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg gibt hiermit gem. § 11 Abs. 
1 Satz 2 des Landesgesetztes über die kommunale Zusam-
menarbeit (KomZG) nachfolgenden Auflösungsbeschluss des 
Forstzweckverbandes Fell und dessen Bestätigung durch die 
Errichtungsbehörde im Sinne des Landesgesetztes über die 
kommunale Zusammenarbeit bekannt:
Auf die Bekanntmachung unter der Rubrik „Amtliche Bekanntma-
chungen und Mitteilungen der Verbandsgemeinde“ wird hinge-
wiesen.

Bekanntmachung der Neufassung der 
Verbandsordnung des Zweckverbandes 

Forstzweckverband Schweich
Auf die Bekanntmachung unter der Rubrik „Amtliche Bekanntma-
chungen und Mitteilungen der Verbandsgemeinde“ wird hingewiesen.

Bekanntmachung
Satzung der Ortsgemeinde Fell zur Erhebung von  

wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau  
von Verkehrsanlagen

(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge) vom 
04.12.2025
Der Ortsgemeinderat Fell hat aufgrund des § 24 der Gemeinde-
ordnung (GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7, 10 und 10 a des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, die 
hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Erhebung von Ausbaubeiträgen

(1) Die Ortsgemeinde Fell erhebt wiederkehrende Beiträge für die 
Herstellung und den Ausbau von Verkehrsanlagen nach den Be-
stimmungen des KAG und dieser Satzung.
(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanla-
gen, die der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der 
Verbesserung dienen, erhoben.
1. „Erneuerung“ ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, 

ganz oder teilweise unbrauchbaren, abgenutzten oder schad-
haften Anlage in einen dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis 
genügenden Zustand,

2. „Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fer-
tiggestellten Anlage oder deren Ergänzung durch weitere Tei-
le,

3. „Umbau“ ist jede nachhaltige technische Veränderung an der 
Verkehrsanlage,

4. „Verbesserung“ sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funk-
tion, der Änderung der Verkehrsbedeutung i.S. der Hervorhe-
bung des Anliegervorteiles sowie der Beschaffenheit und Leis-
tungsfähigkeit einer Anlage.

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstel-
lung von Verkehrsanlagen, die nicht nach dem Baugesetzbuch 
(BauGB) beitragsfähig ist.
(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kosten-
erstattungsbeträge nach §§ 135 a-c BauGB zu erheben sind.
(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, 
wenn die Kosten der Beitragserhebung außer Verhältnis zu dem zu 
erwartenden Beitragsaufkommen stehen.

§ 2
Beitragsfähige Verkehrsanlagen

(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, Wege 
und Plätze sowie selbstständige Parkflächen und Grünanlagen so-
wie für selbstständige Fuß- und Radwege.
(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tun-
nels und Unterführungen mit den dazugehörigen Rampen, mit Aus-
nahme des Aufwands für Fahrbahndecke und Fußwegbelag.

Die sofortige Vollziehung liegt auch im öffentlichen Interesse. Die 
Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und die damit in-
vestierten öffentlichen Mittel tragen ganz erheblich zur Erhaltung 
der Landwirtschaft und der Kulturlandschaft und damit zur Erhal-
tung eines bedeutenden Wirtschaftsfaktors in der Landwirtschaft 
bei. Im Hinblick auf den raschen Strukturwandel in der Landwirt-
schaft ist es erforderlich, dass die mit der Vereinfachten Flurberei-
nigung angestrebten Ziele möglichst schnell verwirklicht werden.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats nach der Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch kann
1. schriftlich oder zur Niederschrift beim

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Mosel, Görres-
straße 10, 54470 Bernkastel-Kues oder

2. zur Niederschrift beim
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Mosel, Außen-
stelle, Tessenowstraße 6, 54295 Trier oder

3. schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Willy-Brandt-
Platz 3, 54290 Trier oder

4. in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes, schriftformersetzend nach § 3 a Abs. 3 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 9 a Abs. 5 des Online-
zugangsgesetzes

erhoben werden.
Hinweise:
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.landentwick-
lung.rlp.de/Landentwicklung/Service/Datenschutz.

Im Auftrag
Gez. Torben Alles

Dienstleistungszentrum  
Ländlicher Raum Mosel
Öffentliche Bekanntmachung

Az.: 71084-HA2.3
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Detzem (WG), Land-
kreis Trier-Saarburg;
Widerruf der Veränderungssperre nach § 34 FlurbG, die mit 
Flurbereinigungsbeschluss vom 28.11.2018 bekanntgegeben 
wurde
Auf die Bekanntmachung unter Detzem wird hingewiesen.

Weihnachtsbaumverkauf
Am Sonntag, den 14.12. und am Sonntag, den 21.12. werden Bäu-
me zum Selberschlagen von 10-12 Uhr verkauft. Die Kultur liegt 
mitten im Enscher Wald ca. 200 m unterhalb vom Zitronenkrämer 
Kreuz. Die Wege sind bedingt PKW geeignet. Verkauft werden 
Nordmanntannen mit einer Größe von 1-4 m. Bitte Handsäge mit-
bringen.

Düpre, Förster

Sternsingeraktion am Dreikönigstag
Die Sternsinger kommen traditionell zum 06.01., segnen die Häu-
ser und sammeln Gelder für das Kindermissionswerk „Die Stern-
singer“. Das soll auch im Januar 2026 wieder stattfinden, so dass 
Kinder und Jugendliche gesucht werden, die mitmachen. Die dies-
jährige Sternsingeraktion steht unter dem Motto „Schule statt 
Fabrik - Sternsingen gegen Kinderarbeit“. Der Blick richtet sich 
nach Bangladesch, wo trotz Fortschritten im Kampf gegen Kinder-
arbeit noch rund 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche teilweise 
unter besonders gesundheitsschädlichen und ausbeuterischen 
Bedingungen arbeiten müssen. Sternsinger-Partnerorganisationen 
setzen sich dafür ein, Kinder aus Arbeitsverhältnissen zu befreien 
und ihnen den Schulbesuch zu ermöglichen. Am Donnerstag, dem 
08.01.2026 um 17 Uhr können die Kinder sich im Bürgerhaus mit 
den Kleidern ausstatten lassen. Der allgemeine Aussendungsgot-
tesdienst findet am Freitag, 09.01. in Mehring statt und am Sams-
tag, dem 10.01.2026 gehen die Kinder ab 9 Uhr von Haus zu Haus. 
Erfahrungsgemäß gehen auch die Kinder vor Ort nicht leer aus und 
werden zum Abschluss mit Süßigkeiten belohnt. Ich würde mich 
freuen, wenn viele mitmachen. Herzlichen Dank an alle, die die Kin-
der begleiten, bekochen und sich um die Organisation kümmern.

Ensch, 01.12.2025
Matthias Otto, Ortsbürgermeister
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(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:
1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festge-

setzte zulässige Zahl der Vollgeschosse zugrunde gelegt.
2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl 

der Vollgeschosse, sondern eine Baumassenzahl festgesetzt 
ist, gilt die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl. 
Ist auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber die 
Höhe der baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthöhe, 
so gilt die durch 3 geteilte höchstzulässige Trauf- oder Firsthö-
he. Sind beide Höhen festgesetzt, so gilt die höchstzulässige 
Traufhöhe. Soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen 
trifft, gilt als Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der 
Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der 
Gebäudemitte zu messen. Bruchzahlen werden auf volle Zah-
len auf- oder abgerundet.

3. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt
a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umge-

bung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse; ist ein 
Grundstück bereits bebaut und ist die dabei tatsächlich 
verwirklichte Vollgeschosszahl höher als die in der nähe-
ren Umgebung, so ist die tatsächlich verwirklichte Vollge-
schosszahl zugrunde zu legen.

b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die 
Zahl von zwei Vollgeschossen. Dies gilt für Türme, die 
nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder industriellen 
Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, ent-
sprechend.

4. Ist nach den Nummern 1 – 4 eine Vollgeschosszahl nicht fest-
stellbar, so ist die tatsächlich vorhandene Traufhöhe geteilt 
durch 3 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen 
auf- und abzurunden sind. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt 
der Außenseite der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. 
Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen.

5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige 
Nutzung festgesetzt ist oder die außerhalb von Bebauungs-
plangebieten tatsächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, 
Fest- und Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vor-
handener Bebauung die tatsächliche Zahl der Vollgeschosse 
angesetzt, in jedem Fall mindestens jedoch ein Vollgeschoss.

6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze er-
richtet werden dürfen, gilt die festgesetzte Zahl der Geschos-
se oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die tatsächliche 
Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens je-
doch ein Vollgeschoss.

7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen 
nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, werden zur Ermittlung der 
Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend angewandt, 
wie sie bestehen für
a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der 

Satzung Bestimmungen über das zulässige Nutzungs-
maß getroffen sind,

b) unbeplanten Grundstücke, wenn die Satzung keine Be-
stimmungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält.

8. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Um-
rechnung ergebenden Vollgeschosse gilt, wenn sie höher ist 
als die Zahl der Vollgeschosse nach den vorstehenden Re-
gelungen.

9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschied-
licher Zahl von Vollgeschossen zulässig oder vorhanden, gilt 
die bei der überwiegenden Baumasse vorhandene Zahl.

(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten wird 
die nach den vorstehenden Regelungen ermittelte und gewichtete 
Grundstücksfläche um 20 v.H. erhöht. Dies gilt entsprechend für 
ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise ge-
nutzte Grundstücke in sonstigen Baugebieten.
Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutz-
ten Grundstücken (gemischt genutzte Grundstücke) in sonstigen 
Baugebieten erhöhen sich die Maßstabsdaten um 10 v.H.

§ 7
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke

(1) Grundstücke, die sowohl von einer nach § 13 dieser Satzung 
verschonten Verkehrsanlage erschlossen sind als auch von einer 
oder mehreren weiteren Verkehrsanlage(n) der Abrechnungs-
einheit erschlossen sind, werden nur mit 50 % ihrer gewichteten 
Grundstücksfläche angesetzt.
(2) Kommt für eine oder mehrere der Verkehrsanlagen nach Abs. 1 
die Tiefenbegrenzung nach § 6 Abs. 2 dieser Satzung zur Anwen-
dung, gilt die Regelung des Abs. 1 nur für die sich überschneiden-

§ 3
Ermittlungsgebiete

(1) Sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen folgender 
Gebiete bilden jeweils einheitliche öffentliche Einrichtungen (Ab-
rechnungseinheiten), wie sie sich aus dem als Anlage 1 beigefüg-
ten Plan ergeben:
- Abrechnungseinheit 1: Ortslage Fell
- Abrechnungseinheit 2: Ortsteil Fastrau
Die Begründung für die Ausgestaltung der einheitlichen öffentlichen 
Einrichtungen ist dieser Satzung als Anlage 2 beigefügt.
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungsein-
heit bildenden Verkehrsanlagen nach den jährlichen Investitions-
aufwendungen in den Abrechnungseinheiten nach Abs. 1 ermittelt.

§ 4
Gegenstand der Beitragspflicht

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell 
oder in ähnlicher Weise nutzbaren Grundstücke, die die rechtliche 
und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu 
einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage haben.

§ 5
Gemeindeanteil

Der Gemeindeanteil beträgt:
- Abrechnungseinheit 1: 35 %
- Abrechnungseinheit 2: 35 %

§ 6
Beitragsmaßstab

(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Voll-
geschosse. Der Zuschlag je Vollgeschoss beträgt 50 v.H. Vollge-
schosse im Sinne dieser Regelung sind Vollgeschosse im Sinne 
der Landesbauordnung.
(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt:
1. In beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. Ist 

das Grundstück nur teilweise überplant und ist der unbeplante 
Grundstücksteil dem Innenbereich nach § 34 BauGB zuzu-
ordnen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buchgrund-
stücks; Nr. 2 ist ggf. entsprechend anzuwenden.

2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang be-
bauten Ortsteiles (§ 34 BauGB), sind zu berücksichtigen:
a) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angren-

zen, die Fläche von dieser bis zu einer Tiefe von 40 m.
b) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage an-

grenzen, mit dieser aber durch einen eigenen Weg oder 
durch einen Zugang verbunden sind (Hinterliegergrund-
stück), die Fläche von der zu der Verkehrsanlage hin lie-
genden Grundstücksseite bis zu einer Tiefe von 40 m.

c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige 
Verbindung darstellen, bleiben bei der Bestimmung der 
Grundstückstiefe nach a) und b) unberücksichtigt.

d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefen-
begrenzungslinie liegenden Grundstücksteile aufgrund 
der Umgebungsbebauung baulich oder in ähnlicher 
Weise selbständig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter 
Baureihe), wird die Fläche bis zu einer Tiefe von 80 m 
zugrunde gelegt.

Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne selb-
ständig nutzbar und geht die tatsächliche bauliche, gewerb-
liche, industrielle oder ähnliche Nutzung der innerhalb der 
Tiefenbegrenzung liegenden Grundstücksteile über die tiefen-
mäßige Begrenzung nach a) und b) hinaus, so verschiebt sich 
die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der tatsächli-
chen Nutzung.
Wird ein Grundstück jenseits der in Satz 1 angeordneten er-
höhten Tiefenbegrenzungslinie tatsächlich baulich, gewerb-
lich, industriell oder ähnlich genutzt, so verschiebt sich die 
Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der tatsächlichen 
Nutzung.

3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als 
Sportplatz, Freibad, Festplatz, Campingplatz, Dauerkleingar-
ten oder Friedhof festgesetzt ist, die Fläche des im Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes liegenden Grundstückes oder 
Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grundstücken, die 
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die Fläche des Grund-
stücks – gegebenenfalls unter Berücksichtigung der nach Nr. 
2 angeordneten Tiefenbegrenzung – vervielfacht mit 0,5.“
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kehrsanlage erfolgt sind.
§ 14

Öffentliche Last
Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt als öffentliche 
Last auf dem Grundstück.

§ 15
In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Ortsgemeinde Fell über die Er-
hebung wiederkehrender Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen 
(Ausbaubeitragssatzung) vom 20.12.2007 außer Kraft.
(3) Soweit Beitragsansprüche nach vorhergehenden Satzungen 
entstanden sind, bleiben diese hiervon unberührt und es gelten in-
soweit für diese die bisherigen Regelungen weiter.

Fell, 04.12.2025
Ortsgemeinde Fell,

Michael Rohles, Ortsbürgermeister
Hinweis gem. § 24 Abs. 6 Satz 4 GemO:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.
Die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich an der Römischen 
Weinstraße wird beauftragt, die vorstehende Satzung ortsüblich 
bekannt zu machen.

Fell, 04.12.2025
Ortsgemeinde Fell,

Michael Rohles, Ortsbürgermeister
Anlage 1.1
Abrechnungseinheit 1: Ortslage Fell, gemäß § 3 dieser Satzung

Anlage 1.2
Abrechnungseinheit 2: Ortsteil Fastrau, gemäß § 3 dieser Sat-
zung

den Grundstücksteile.
§ 8

Entstehung des Beitragsanspruches
Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das 
abgelaufene Jahr.

§ 9
Vorausleistungen

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Ortsge-
meinde Vorausleistungen auf wiederkehrende Beiträge erhoben 
werden.
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Bei-
tragshöhe für das laufende Jahr bemessen.

§ 10
Ablösung des Ausbaubeitrages

Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jederzeit für einen 
Zeitraum von bis zu 10 Jahren vereinbart werden. Der Ablösung 
wird unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kostenentwicklung 
die abgezinste voraussichtliche Beitragsschuld zugrunde gelegt.

§ 11
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtig-
ter des Grundstückes ist.
(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 12
Veranlagung und Fälligkeit

(1) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen darauf 
werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und grundsätzlich 
mit je einem Viertel des Jahresbeitrages am 15.02., 15.05., 15.08. 
und 15.11. des Folgejahres fällig. Abweichende Fälligkeiten können 
festgesetzt werden.
(2) Der Beitragsbescheid enthält:
1. die Bezeichnung des Beitrages,
2. den Namen des Beitragsschuldners,
3. die Bezeichnung des Grundstückes,
4. den zu zahlenden Betrag,
5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung 

der beitragsfähigen Kosten, des Gemeindeanteils und der Be-
rechnungsgrundlagen nach dieser Satzung,

6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins,
7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem 

Grundstück ruht, und
8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.
(3) Die Grundlagen für die Festsetzung wiederkehrender Beiträge 
können durch besonderen Bescheid (Feststellungsbescheid) fest-
gestellt werden.

§ 13
Übergangs- bzw. Verschonungsregelung

(1) Gemäß § 10a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass Grundstücke, 
vorbehaltlich § 7 Absätze 1 und 2 dieser Satzung, erstmals bei der 
Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages berücksichtigt und bei-
tragspflichtig werden, nach
a) 20 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlage,
b) 15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn,
c) 10 Jahren bei Herstellung des Gehweges,
d) 5 Jahren bei Herstellung der Beleuchtung bzw. durchgeführ-

ten Veranlagungen für Grunderwerb, Straßenoberflächenent-
wässerungskosten oder andere Teilanlagen.

Die Übergangsregelung bei Maßnahmen nach den Buchst. a) bis d) 
gilt auch bei der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau und der 
Verbesserung von Verkehrsanlagen. Erfassen eine oder mehrere 
Maßnahmen mehrere Teileinrichtungen, so findet eine Addition der 
unter den Buchstaben b) bis d) aufgeführten Verschonungsfristen 
nicht statt; es gilt dann die jeweils erreichte höhere Verschonungs-
dauer.
Die Übergangsregelung beginnt jeweils zu dem Zeitpunkt, in dem 
die sachlichen Beitragspflichten für die Erschließungsbeiträge nach 
dem BauGB bzw. für die Ausbaubeiträge nach dem KAG entstan-
den sind.
(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von Ver-
trägen (insbes. Erschließungsverträge), so wird gem. § 10 a Abs. 
6 Satz 1 KAG die Verschonungsdauer auf 20 Jahre festgesetzt. 
Die Übergangsregelung gilt ab dem Zeitpunkt, in dem Prüfung der 
Abrechnung der vertraglichen Leistung und die Widmung der Ver-
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Landesstraße (L 150). Es befinden sich in dem Siedlungsgebiet 
keine größeren Außenbereichsflächen, Bahnlinien, größere Flüsse 
oder sonstige räumliche Zäsuren. Die durch das Siedlungsgebiet 
verlaufende L 150 bewirkt keinen Zerfall des räumlichen Zusam-
menhangs.
Zwischen der Ortslage Fell (= Abrechnungseinheit 1) und dem 
Ortsteil Fastrau liegt eine größere Außenbereichsfläche, die den 
räumlichen Zusammenhang, der von der Rechtsprechung als 
Grundvoraussetzung für die Bildung nur einer Abrechnungseinheit 
angesehen wird, entfallen lässt. Weiterhin trennt die Kreisstraße 
77, die zwischen der Ortslage Fell und dem Ortsteil Fastrau in die 
Landesstraße 150 einmündet, die Abrechnungseinheiten voneinan-
der ab.
Ein zusammenhängendes Gemeindegebiet kann somit nicht ange-
nommen werden, so dass für den Ortsteil Fastrau eine eigenständi-
ge Abrechnungseinheit gebildet werden muss.

Sternenwanderung zum Wegekreuz  
am Fellerbergerweg

Am Dienstag, 23. Dezember 2025 treffen wir uns wieder zur Ster-
nenwanderung zum Wegekreuz am Fellerbergerweg. Treffpunkt 
und Abmarsch ist um 20 Uhr an der Spielesbrücke. Wanderzeit zum 
Wegekreuz wird etwa eine Stunde sein. Diese Sternenwanderung 
ist zur Erinnerung an die Magd mit dem Kind, die einen Tag vor 
Heiligabend oder am Heiligabend an der Stelle beim Wegekreuz ihr 
junges Leben lassen musste und zum Gedenken an alle Sternen-
kinder. Hierzu lade ich alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, Kinder 
und Jugendliche von Fell und Fastrau und der ganzen Verbands-
gemeinde herzlich ein. Bringt bitte, wer möchte, Kerzen, Fackeln, 
Laternen oder andere Lichtquellen mit. Ich freue mich, wenn wieder 
viele an der Sternenwanderung teilnehmen.

Euer Valentin Krämer
und Michael Rohles, Ortsbürgermeister

Föhren
n Rosi Radant  n Sprechzeiten
n 06502 2769 o. 0151 20075145      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@foehren.de      
n www.foehren.de      

Bekanntmachung
Am Mittwoch, 17.12.2025 findet um 18:30 Uhr im Bürger- und 
Vereinshaus, Hauptstraße 1 in Föhren eine Sitzung des Ortsge-
meinderates Föhren statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Mitteilungen
2. Kindertagesstätte „Am Föhrenbach“ Föhren - Antrag auf Fi-

nanzierungsbeteiligung
3. Neugestaltung Quartiersplatz Hohlweg; Vergabe der Land-

schaftsbauarbeiten
4. Vergabe – Beleuchtung der Unterführung beim Bahnhof
5. Verschiedenes

Föhren, 05.12.2025
Rosi Radant, Ortsbürgermeisterin

Bekanntmachung der Neufassung der 
Verbandsordnung des Zweckverbandes 

Forstzweckverband Schweich
Auf die Bekanntmachung unter der Rubrik „Amtliche Bekanntma-
chungen und Mitteilungen der Verbandsgemeinde“ wird hinge-
wiesen.

Anlage 2
Begründung für die Aufteilung des Gemeindegebietes in Ab-
rechnungseinheiten gemäß § 10 a Absatz 1 Satz 3 KAG
Als Grundlage für die Erhebung wiederkehrender Beiträge sind 
durch Satzung einheitliche öffentliche Einrichtungen festzulegen, 
die durch das Zusammenfassen mehrerer, in einem abgrenzba-
ren und räumlich zusammenhängenden Gebietsteil liegender Ver-
kehrsanlagen des Gemeindegebietes gebildet werden.
Bei der Bildung der Abrechnungseinheiten ist darauf zu achten, 
dass sich ein konkret-individuell zurechenbarer Vorteil für ein bei-
tragsbelastetes Grundstück ergeben muss. Als mögliche Zäsuren 
für eine Aufteilung der nicht zusammenhängenden Gebiete in Ab-
rechnungseinheiten werden seitens der Rechtsprechung Bahnan-
lagen, Flüsse und Gewässer, größere Außenbereichsflächen und 
größere klassifizierte Straßen anerkannt.
Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben hat der Ortsgemeinderat 
Fell unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten folgende vonei-
nander abzugrenzende Abrechnungseinheiten als einheitliche öf-
fentliche Einrichtung bestimmt:
Abrechnungseinheit 1: Ortslage Fell
Siedlungsgebiet im Feller Tal südlich der Fastrauer Mühle
Bei der Ortslage Fell handelt es sich um ein räumlich zusammen-
hängendes Gebiet mit dörflichem Charakter ohne größere Außen-
bereichsflächen zwischen den bebauten Straßen. Es befinden sich 
in der Ortslage keine Bahnlinien, größere Flüsse oder sonstige 
räumliche Zäsuren. Die durch die Ortslage führenden Landes- (L 
150) bzw. Kreisstraße (K 85) bewirken keinen Zerfall des räumli-
chen Zusammenhangs.
Das Zusammenfassen der Verkehrsanlagen in der Abrechnungs-
einheit 1 „Ortslage Fell“ erfolgt vor dem Hintergrund, da Zäsuren 
nicht möglich sind und demzufolge auf Grund des zusammenhän-
genden Gebiets die Verkehrsanlagen in ihrer Gesamtheit den ein-
zelnen Grundstücken den vom Gesetzgeber geforderten konkret-
individuell zurechenbaren Vorteil vermitteln.
Abrechnungseinheit 2: Ortsteil Fastrau
Siedlungsgebiet im Feller Tal südlich der Fellerbachtalbrücke 
(Autobahn A 1) und nördlich der Fastrauer Mühle
Bei der Abrechnungseinheit 2 handelt es sich um den Ortsteil 
Fastrau, der auf Grund der Anfang der 1970er-Jahre vorgenom-
menen Eingemeindungen ehemals selbständiger Gemeinden in die 
Ortsgemeinde Fell eingemeindet wurde. Es handelt sich hier um 
einen einzelnen, getrennten Gebietsteil, der von seiner örtlichen 
Lage eine deutliche Entfernung zur Ortslage Fell aufweist.
Die Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz erfolgt über die 

Anforderungen an Digitalfotos
Wir bitten um Beachtung!
Bitte beachten Sie, dass aus Qualitätsgründen nur Digitalfotos mit 
einer Mindestgröße von 1024 x 768 Pixel (bei Bildbreite 90 mm) 
abgedruckt werden können. Fotos mit einer geringeren Auflösung 
werden nicht abgedruckt, hierzu ergeht keine besondere Benach-
richtigung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion
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Festlicher Seniorennachmittag  
am 4. Adventssonntag

Liebe Seniorinnen, liebe Senioren,
die Pfarrgemeinde und die Ortsgemeinde laden Sie herzlich mit 
dem Seniorenteam zum festlichen Seniorennachmittag am 4. Ad-
ventssonntag, 21. Dezember 2025, um 14.30 Uhr in den Gemein-
deraum unter der Schule ein.
Weihnachten steht kurz vor der Tür und wir freuen uns zum Fest 
der Wärme, der Erinnerungen und der Begegnungen, genau diese 
Momente mit Ihnen zu teilen. In liebevoll geschmückter Atmosphä-
re erwarten Sie ein paar Stunden voller Besinnlichkeit: weihnacht-
liche Melodien, berührende Geschichten, Kerzenschein, gemein-
sames Lachen und schöne Gespräche, die das Herz erwärmen. 
Der Musikverein Föhren wird den Nachmittag mit stimmungsvollen 
Weihnachtsklängen begleiten. Auch für Kaffee, Kuchen und weitere 
Köstlichkeiten ist wie immer gesorgt.
Wir freuen uns, wenn Sie diesen besonderen Nachmittag mit uns 
verbringen, denn die Adventszeit wird dann am schönsten, wenn 
wir diese miteinander teilen und Musik unsere Herzen verbindet.
Wir freuen uns auch gerne über eine Kuchenspende zu diesem An-
lass, die das Seniorenteam ab 13.00 Uhr im Gemeinderaum unter 
der Schule entgegennehmen wird. Melden Sie Ihre Kuchenspende 
bitte unter der Telefon-Nr. 3456 an. Schon jetzt vielen Dank.
Sollten Sie einen Fahrdienst benötigen, melden Sie dies bitte über 
die Fahrtenbörse Lebendiges Föhren an, so dass Sie problemlos 
am Festlichen Seniorennachmittag teilnehmen können. Wir freuen 
uns auf viele Besucherinnen und Besucher.

Föhren, Dezember 2025
Rosi Radant, Ortsbürgermeisterin

Regina Reis, Seniorenteam
Dr. Ralph Hildesheim, Pfarrer

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Föhren  

am 30.10.2025
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeisterin Rosi Radant und in An-
wesenheit von Schriftführer/in Kurt Porten findet am 30.10.2025 im 
Bürger- und Vereinshaus, Hauptstraße 1 in Föhren eine Sitzung 
des Ortsgemeinderates Föhren statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
Ortsbürgermeisterin Rosi Radant trägt folgende Mitteilungen vor.
1. Der neu angelegte Bewegungsparcours in der Flachswiese 

ist öffentlich zugänglich. Eine Einweihung wird noch mit dem 
Fördermittelgeber, dem Rat, Planer und Landschaftsbauunter-
nehmen stattfinden.
Aus dem Rat wird gebeten zu prüfen, ob der Untergrund bei 
den Geräten für Rollstuhlfahrer auch für diese gut befahrbar 
ist.

2. Anträge der Vereine auf Zuschüsse sind bei Zustimmung 
des Rates entsprechend von den Vereinen mit Rechnungen 
zu belegen. Das heißt, es gibt eine Finanzaufstellung mit Ei-
genanteil und einer restlichen Forderung. Die Rechnungen 
des Gesamtvorhabens sind einzureichen. Dann erst erfolgt 
die Auszahlung. Es ist ebenso wichtig, dass der Verein seine 
Planung auf Antragstellung auf den kommenden Haushalt der 
Gemeinde ausrichtet und hierzu für die Haushaltsplanung den 
Antrag eingibt.

3. Zum Sachstand der Umwandlung des Tennenplatzes in eine 
Kunstrasenfläche zu einem Kleinspielfeld wird mitgeteilt, dass 
die mindestbietende Firma sbt den Auftrag zur Bodenanalyse 
zur Bruttoangebotssumme in Höhe von 3.921,08 Euro erhal-
ten hat.

4. Die Bürgermeisterin hat gemeinsam mit den Beigeordneten 
den Gremienplan 2026 erstellt. Dieser wird im Rats- und Bür-
gerinformationssystem unter Mitteilungen dieser Sitzung hin-
terlegt.

5. Informationen zu St. Martin 2025
6. Mitteilung zur Meulenwaldwanderung 2025
7. Vorbereitungen zum Weihnachtsmarkt Föhren am 

13./14.12.2025
8. Informationen zum Sachstand der aktuellen Projekte:
•	 Abriss Hohlweg ist durchgeführt
•	 Ausschreibung ISEK-Maßnahme Kleiner Quartiersplatz soll be-
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Weihnachtsmarkt in Föhren
Einladung zum traditionellen  

Weihnachtsmarkt in Föhren am Park 
Monéteau am 3. Adventswochenende

am Samstag, 13.12.2025, ab 14.00 Uhr und  
am Sonntag, 14.12.2025, ab 11.00 Uhr

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger! Liebe Gäste!
Die Adventszeit erfasst uns immer wieder alle. Die Sehn-
sucht nach Ruhe, Gemütlichkeit, aber auch nach dem 
Miteinander der Menschen. So lädt auch unser Weih-
nachtsmarkt zur Begegnung und zum Austausch ein. Bei 
vorweihnachtlicher Musik, leckeren kulinarischen Genüs-
sen und handwerklichem Allerlei kann man die besondere 
Stimmung der kalten und vorweihnachtlichen Winterzeit 
spüren. Lassen auch Sie sich vom Duft nach Weihnach-
ten auf unserem Weihnachtsmarkt verzaubern. Der Hei-
mat- und Kulturverein schafft mit den Weihnachtshütten 
und deren Standbetreiber eine besondere Atmosphäre, 
die vom Gesangverein, dem Musikverein und Norbert 
Olk adventlich musikalisch untermalt wird. Mit dabei ist 
auch die Schautanzgruppe. Und für die Kleinen kommt 
der Nikolaus am Sonntagnachmittag. Samstags eröffnen 
wir 14.00 Uhr und sonntags ab 11.00 Uhr jeweils bis in 
die Abendstunden. Die Ortsgemeinde Föhren und der 
Heimat- und Kulturverein freuen sich auf viele Besuche-
rinnen und Besucher.

Föhren, im Dezember 2025
Rosi Radant, Ortsbürgermeisterin

Udo Weitzel, Vorsitzender Heimat- und Kulturverein
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Anschluss von z.B. einer Lichterkette erworben werden könnten. 
Dies wäre bei der vorgestellten Leuchte möglich. Dadurch könnte 
die Beleuchtung für eine eventbezogene Lichtgestaltung des Plat-
zes genutzt werden. Nach einer Diskussion im Rat über das ausge-
wählte Leuchten-Modell ruft die Vorsitzende zur Beschlussfassung 
über den vorliegenden Beschlussvorschlag auf.
Beschlussvorschlag:
Der Ortsgemeinderat Föhren beschließt, die Westenergie 
AG Trier gemäß dem Angebot vom 20.05.2025 mit der Liefe-
rung und Montage der Beleuchtungsanlage zu beauftragen. 
Die hierfür entstehenden Gesamtkosten belaufen sich auf 
29.736,71 € brutto.
Abstimmungsergebnis:
Der Beschlussvorschlag wird bei Stimmengleichheit abge-
lehnt.
Ja-Stimmen: 8 Nein-Stimmen: 8 Enthaltungen: 3
Ortsbürgermeisterin Radant hält fest, dass aufgrund des Beschlus-
ses und der heutigen Diskussion ein anderes Leuchten-Modell ge-
wünscht wird.
Nach der Abstimmung werden als Alternative einige weitere Leuch-
ten-Modelle vom Gemeinderat und Herrn Wagner gesichtet.
Herr Wagner wird darum gebeten, die angesehenen Leuchten-
Modelle zusammenzustellen und jeweils entsprechende Angebote 
einzubringen. Diese sollen an die Ortsbürgermeisterin gesendet 
und von dort aus in die Fraktionen eingebracht werden. Den Frak-
tionsvorsitzenden wird hierzu ein Link zugehen, den Herr Wagner 
bereitstellt.
Eine weitere Beschlussfassung soll in der nächsten Sitzung erfol-
gen. Die Vorsitzende wird zu dieser Sitzung erneut Herrn Wagner 
und auch die Planer Frau Erz und Herrn Heckel einladen.
2.2. Änderung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung - Ver-

kehrsdämpfende Maßnahmen Hauptstraße + Klosterarreal
Im Zuge der verkehrsberuhigenden Maßnahmen in der Ortslage 
Föhren ist vorgesehen, die Straßenbeleuchtung in folgenden Be-
reichen zu ändern und zu erweitern:
•	 Bereich Hauptstraße (Ecke Hessenberg / Götteneck):
Hier sollen vier neue Leuchten montiert und drei vorhandene 
Leuchten versetzt werden.
•	 Bereich Hauptstraße (Ecke Kloster / Waldstraße / Im Brühl):
In diesem Bereich ist die Montage von sieben neuen Leuchten so-
wie das Versetzen von fünf vorhandenen Leuchten vorgesehen.
Eine bestehende Seilleuchte wird demontiert.
Die Maßnahme dient der Verbesserung der Ausleuchtung und der 
Erhöhung der Verkehrssicherheit in den betroffenen Bereichen.
Folgende Arbeiten sind in dem Angebotspreis nicht enthalten und in 
der Ausschreibung für die Straßenbauarbeiten berücksichtigt:
•	 Erdarbeiten für den Kabelgraben und Muffengrube
•	 Liefern und Einbringen von Sand
•	 Einsetzen von Betonfalzrohren für die Leuchtenfundamente
•	 Legen von Kabelschutzrohr und Trassenwarnband
Kosten und Finanzierung:
Die vorliegenden Angebote belaufen sich auf:
Bereich Hauptstraße (Ecke Hessenberg / Götteneck): 18.231,12
Bereich Hauptstraße (Ecke Kloster / Waldstraße / Im Brühl): 
29.389,63 €
Gesamtkosten der Maßnahme: 47.620,75 €
Hauptstraße (Ecke Hessenberg / Götteneck):
Veranschlagung im Haushaltsplan: im HPL 2025 vorgesehen
Haushaltsstelle: 05/51134.0960 - 422
Haushaltsansatz: 500.000,00 €
Noch verfügbar: -55.030,94 €
Hauptstraße (Ecke Kloster / Waldstraße / Im Brühl):
Veranschlagung im Haushaltsplan: im HPL 2025 vorgesehen
Haushaltsstelle: 05/51134.0960 - 416
Haushaltsansatz: 1.050.000,00 €
Noch verfügbar: 427.291,56 €
Die Kosten für diese Maßnahme sind gemäß der Ausbaubeitrags-
satzung beitragsfähig. Nach dieser Regelung sind 65 % der Kosten 
als Beitragsmaßnahme vorgesehen. Ausgenommen hiervon sind 
die Kosten für das Versetzen der bestehenden Straßenleuchten an 
einen anderen Standort, da in diesem Fall kein Erneuerungstatbe-
stand vorliegt. Der Kostenanteil der Ortsgemeinde Föhren beträgt 
somit 100 % für das Versetzen der vorhandenen Straßenbeleuch-
tung sowie 35 % für die Errichtung der neuen Straßenbeleuchtung.
Von den Gesamtkosten in Höhe von 47.620,75 € entfallen daher 
22.522,35 € auf die Ortsgemeinde Föhren.
Referent: Mathias Wagner, Westnetz
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt, die Westenergie AG Trier 

•	 Ausbau Hohlweg – Subunternehmen steht im Verzug mit den 
Pflasterarbeiten

•	 Verkehrsdämpfenden Maßnahmen:
•	 Hauptstraße/Hessenberg: mit Verzug begonnen, jetzt ge-

mäß Absprachen
•	 Hauptstraße/Klosterareal: Ausführungen der Arbeiten ge-

mäß Absprache
•	 Erschließung Klosterareal: Baumfällung Kastanie – war innen 

faul, restliches Holz gelagert zur Herstellung von Sitzbänken
9. Lotsendienst – Treffen am 12.12.2025
10. Weitere Mitteilungen
•	 Die Flutlichtanlage am Sportplatz wurde repariert
•	 Die Wärmepumpe der SWT ist defekt, diese wird durch eine 

neue ersetzt
•	 Der Warmwasserspeicher in der Grundschule ist defekt – 

nächste Woche wird ein neues Gerät eingebaut.
•	 Spielplatz Reischelplatz: Fehlende Matschküche ist unterwegs, 

Restarbeiten erfolgen
•	 Kita: Konkrete Maßnahmen werden in der nächsten Ratssit-

zung beraten.
Der Erste Beigeordnete Stefan Streit hat am 28.10.2025 in Vertre-
tung an der Ortsbürgermeisterdienstbesprechung bei der Kreisver-
waltung Trier-Saarburg teilgenommen und trägt folgende Mitteilun-
gen vor.
1. Der Hebesatz der Kreisumlage liegt laut Haushaltssatzung 

des Landkreises im Jahr 2025 bei 45%. Im Jahr 2024 lag der 
Umlagesatz bei 43 %. Ob im Jahr 2026 eine Erhöhung erfolgt, 
wird von der Kreisverwaltung im Rahmen der Aufstellung des 
Haushaltes für 2026 geprüft.

2. Aufgrund der aktuellen Vogelgrippe-Fälle hat der Landkreis 
eine Stallpflicht für Hühner angeordnet.

3. Ab dem 01.01.2026 soll das Verfahren zum digitalen Bauan-
trag starten. Die Anträge sind dann direkt bei der Kreisverwal-
tung einzureichen. Bisher waren die Anträge immer bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung einzureichen.

4. Die Kreisverwaltung errichtet eine Verwaltungsstelle für Kata-
strophen- und Zivilschutz und stellt dafür Mitarbeiter ein.

Der Beigeordnete Rolf Schneider hat an in Vertretung an der Orts-
bürgermeisterdienstbesprechung in der Verbandsgemeinde Sch-
weich teilgenommen und trägt folgende Mitteilungen vor.
1. Im Industriepark Föhren ist der Austausch der Baumbepflan-

zung in den Alleen geplant. Die neuen Bäume sollen wider-
standfähiger sein.

2. Die Maßnahmen zur Sanierung der Grundschule Föhren be-
finden sich derzeit in der Planung. Die Kosten werden auf ca. 
1,3 Millionen Euro geschätzt, davon werden rund 90% geför-
dert. Die Maßnahmen müssen bis 15.09.2027 abgeschlossen 
sein.

2. Vergaben

2.1. Errichten einer Beleuchtungsanlage, Klosterareal-Quar-
tiersplatz

Im Rahmen des Neubaus des Quartiersplatz im Klosterareal Föh-
ren ist die Errichtung einer Beleuchtungsanlage vorgesehen. Ge-
plant ist die Installation von insgesamt sieben Leuchten der Marke 
Trilux Stele Constela.
Die Kosten belaufen sich gemäß dem vorliegenden Angebot auf 
29.736,71 € brutto.
Folgende Arbeiten sind in dem Angebotspreis nicht enthalten und in 
der Ausschreibung für die Straßenbauarbeiten berücksichtigt:
•	 Erdarbeiten für den Kabelgraben und Muffengrube
•	 Liefern und Einbringen von Sand
•	 Einsetzen von Betonfalzrohren für Leuchtenfundamente
•	 Legen von Kabelschutzrohr, Straßenbeleuchtungskabel und 

Trassenwarnband
Kosten und Finanzierung:
Veranschlagung im Haushaltsplan: im Haushaltsplan 2025 vorge-
sehen
Haushaltsstelle: 05/51134.0960 - 631
In der Sitzung am 17.09.2025 wurde dieser Punkt zurückgestellt. 
Aus der Mitte des Rates wurde angeregt, wegen der Standorte und 
der Lampenart noch einmal mit einem Vertreter des Westenergie 
AG Trier Rücksprache zu halten und die Beschlussfassung bis zur 
Klärung der offenen Fragen zurückzustellen. In der heutigen Sit-
zung ist Herr Mathias Wagner von der Westenergie AG Trier als Re-
ferent anwesend. Herr Wagner stellt die oben bezeichnete Leuchte 
und das Angebot vor. Bei der Vorstellung kommt die Idee auf, dass 
die Leuchten auf dem Platz auch mit einer Steckverbindung für den 
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Beschluss:
Das Einvernehmen wird erteilt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
Ja-Stimmen: 18
5.2. Bauantrag, Flur 16, Flurstück 305/1
Bei der Beratung und Beschlussfassung zu diesem Punkt verlässt 
Frau Kerstin Hauth den Sitzungstisch und nimmt im Zuschauer-
raum Platz.
Neubau Mehrfamilienhaus mit 8 Wohneinheiten, Befreiung 
Baugrenze und Mischgebiet
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplanes „In der Acht“. Der Antragsteller plant die Errich-
tung eines Mehrfamilienhauses mit 8 Wohneinheiten.
Es entstehen eine Tiefgarage, zwei Vollgeschosse, sowie ein Staf-
felgeschoss mit einer Traufhöhe von 7 m.
Insgesamt werden 16 Stellplätze nachgewiesen, davon befinden 
sich 15 in der gemeinsamen Tiefgarage und einer an der Seite des 
Gebäudes.
Aus Sicht der Verwaltung bestehen grundsätzlich städtebaulich kei-
ne Bedenken.
Allerdings wird im Bebauungsplan der Bereich als Mischgebiet 
ausgewiesen, somit würde eine reine Wohnnutzung nicht dem ur-
sprünglich bezweckten Gebietscharakter entsprechen.
Für diese Abweichung vom Bebauungsplan liegt kein Befreiungs-
antrag vor.
Für die Überschreitung der Baugrenzen durch Balkone liegt ein 
nachvollziehbarer Befreiungsantrag vor.
Vor dem Hintergrund der neuen gesetzlichen Regelungen des so-
genannten Bauturbos scheinen die Abweichungen städtebaulich 
vertretbar.
Beschluss:
Das Einvernehmen wird erteilt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
Ja-Stimmen: 18
5.3. Bauantrag, Flur 16, Flurstück 305/2
Bei der Beratung und Beschlussfassung zu diesem Punkt verlässt 
Frau Kerstin Hauth den Sitzungstisch und nimmt im Zuschauer-
raum Platz.
Neubau Mehrfamilienhaus mit 16 Wohneinheiten und gemein-
samer Tiefgarage
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplanes „In der Acht, 1. Änderung“. Der Antragsteller 
plant die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 16 Wohneinhei-
ten.
Es entstehen Tiefgarage, zwei Vollgeschosse, sowie ein Staffelge-
schoss mit einer Traufhöhe von 7 m.
Insgesamt werden 32 Stellplätze nachgewiesen, davon befinden 
sich 30 in der gemeinsamen Tiefgarage und 2 vor dem Gebäude.
Aus Sicht der Verwaltung bestehen grundsätzlich städtebaulich kei-
ne Bedenken.
Allerdings wird im Bebauungsplan der Bereich als Mischgebiet 
ausgewiesen, somit würde eine reine Wohnnutzung nicht dem ur-
sprünglich bezweckten Gebietscharakter entsprechen.
Für diese Abweichung vom Bebauungsplan liegt kein Befreiungs-
antrag vor.
Für die Überschreitung der Baugrenzen durch Balkone liegt ein 
nachvollziehbarer Befreiungsantrag vor.
Vor dem Hintergrund der neuen gesetzlichen Regelungen des so-
genannten Bauturbos scheinen die Abweichungen städtebaulich 
vertretbar.
Beschluss:
Das Einvernehmen wird erteilt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
Ja-Stimmen: 18
6. Antrag SPD-Fraktion; Situation für die Geschäfte in der 

Ortsmitte
Die SPD Fraktion bringt den Antrag in die heutige Sitzung ein, da 
einige ortsansässige Unternehmen um Hilfestellung gebeten ha-
ben. Durch die derzeitige Sperrung der Ortsdurchfahrt verzeichnen 
einige Betriebe finanzielle Einbußen.
Die Thematik wird im Gemeinderat besprochen. Derzeit wird ge-
prüft, ob es möglich ist am Ortseingang Föhren ein Hinweisschild 
aufzustellen, welches darauf hinweist, dass die Zufahrt bis zur Bau-
stelle möglich ist. Das Ordnungsamt hat jedoch Bedenken geäu-
ßert. Problematisch ist auch, dass auf Google-Maps nicht darge-
stellt wird, dass die Zufahrt möglich ist. Das vermindert vor allem 
den Zufahrtsbetrieb von außerhalb der Gemeinde.
Die Ortsbürgermeisterin berichtet, dass mit Beginn der Baustellen 

gemäß den Angeboten vom 02.10.2025 mit der Lieferung und 
Montage der Straßenbeleuchtung zu beauftragen. Die Gesamt-
kosten belaufen sich auf brutto 47.620,75 €.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
Ja-Stimmen: 19
3. Verabschiedung einer neuen Erschließungsbeitragssat-

zung
Die zurzeit gültige Erschließungsbeitragssatzung der Ortsgemein-
de Föhren (siehe Anlage 1) datiert aus dem Jahre 1988. Aufgrund 
geänderter gesetzlicher Grundlagen entspricht diese nicht mehr 
den heutigen rechtlichen Ansprüchen.
Damit zukünftig die Erhebung von Erschließungsbeiträgen rechts-
sicher erfolgen kann, ist eine neue Erschließungsbeitragssatzung 
zu verabschieden.
Die Verwaltung hat auf der Grundlage der aktuellen Mustersatzung 
des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz eine neue Er-
schließungsbeitragssatzung erstellt (siehe Anlage 2).
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt die im Entwurf vorliegende 
Erschließungsbeitragssatzung.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
Ja-Stimmen: 19
4. Widmung der Straße „In der Acht“, ausstehende Flurstü-

cke
Gemäß § 36 Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz (LStrG) 
vom 01.08.1977 (GVBl. S. 273), - in der derzeit gültigen Fassung, 
zuletzt geändert durch Artikel 68 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2024 (GVBl. S. 473) - sind alle Straßen innerhalb eines Ortsbe-
reiches, die dem öffentlichen Verkehr dienen, in einem förmlichen 
Verfahren für den öffentlichen Verkehr zu widmen.
Im Nachgang an das endgültig abgeschlossene Umlegungsverfah-
ren im Baugebiet „In der Acht“ steht nun die Widmung von weiteren 
Flurstücken der Gemeindestraße an.
Die zu widmende Fläche erhält dabei die Eigenschaft einer öffentli-
chen Gemeindestraße im Sinne des § 3 Ziffer 3a des LStrG und ist 
im beigefügten Entwurf der Widmungsverfügung aufgeführt.
Die Widmungsverfügung wird nach erfolgter Beschlussfassung 
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Schweich an der Römischen 
Weinstraße öffentlich bekannt gemacht.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt, die betroffenen Flächen Ge-
markung Föhren, Flur 16, Flurstück Nr. 160/2, 304/2, 318, 321 
und 322, gemäß dem beiliegenden Entwurf der Widmungsver-
fügung für den öffentlichen Verkehr zu widmen. Die Verwaltung 
wird beauftragt, die Widmungsverfügung bekanntzumachen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
Ja-Stimmen: 19
5. Bauanträge/Bauvoranfragen

5.1. Bauantrag, Flur 16, Flurstück 319
Bei der Beratung und Beschlussfassung zu diesem Punkt verlässt 
Frau Kerstin Hauth den Sitzungstisch und nimmt im Zuschauer-
raum Platz.
Neubau Mehrfamilienhaus mit 24 Wohneinheiten und Tiefgara-
ge; Befreiung Baugrenze und Mischgebiet
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplanes „In der Acht“. Es entstehen eine Tiefgarage, zwei 
Vollgeschosse, sowie ein Staffelgeschoss mit einer Traufhöhe von 
7 m.
Insgesamt werden 48 Stellplätze nachgewiesen, davon befinden 
sich 34 in der Tiefgarage und 14 vor dem Gebäude.
Aus Sicht der Verwaltung bestehen grundsätzlich keine städtebau-
lichen Bedenken.
Allerdings wird im Bebauungsplan der Bereich als Mischgebiet 
ausgewiesen, daher würde eine reine Wohnnutzung nicht dem ur-
sprünglich bezweckten Gebietscharakter entsprechen, da auch alle 
anderen Baugrundstücke im Bereich des Mischgebietes für eine 
reine Wohnbebauung vorgesehen sind. Rechtsprechung und Lite-
ratur stellen fest, wenn die reine Wohnbebauung dazu führt, dass 
das Mischgebiet seinen Charakter verliert, kann eine Baugenehmi-
gung im Einzelfall unzulässig sein.
Für diese Abweichung vom Bebauungsplan liegt kein Befreiungs-
antrag vor.
Für die Überschreitung der Baugrenzen durch Balkone liegen 
nachvollziehbare Befreiungsanträge vor.
Vor dem Hintergrund der neuen gesetzlichen Regelungen des so-
genannten Bauturbos scheinen die Abweichungen städtebaulich 
vertretbar.
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5. Verschiedenes
öffentlich
11. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-

schlüsse
Kenn, 08.12.2025

Dr. Burkhard Apsner, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg gibt hiermit gem. § 11 Abs. 
1 Satz 2 des Landesgesetztes über die kommunale Zusam-
menarbeit (KomZG) nachfolgenden Auflösungsbeschluss des 
Forstzweckverbandes Fell und dessen Bestätigung durch die 
Errichtungsbehörde im Sinne des Landesgesetztes über die 
kommunale Zusammenarbeit bekannt:
Auf die Bekanntmachung unter der Rubrik „Amtliche Bekanntma-
chungen und Mitteilungen der Verbandsgemeinde“ wird hinge-
wiesen.

Bekanntmachung der Neufassung der 
Verbandsordnung des Zweckverbandes 

Forstzweckverband Schweich
Auf die Bekanntmachung unter der Rubrik „Amtliche Bekanntma-
chungen und Mitteilungen der Verbandsgemeinde“ wird hingewie-
sen.

Bekanntmachung
Benutzungs- und Gebührenordnung für die  

Mehrzweckhalle und das Foyer der Mehrzweckhalle  
der Ortsgemeinde Kenn

§ 1
Allgemeines

1. Die Mehrzweckhalle und das Foyer der Mehrzweckhalle, Gar-
tenstraße 13, Kenn, stehen im Eigentum der Ortsgemeinde 
Kenn. Sie dienen als öffentliche Einrichtung gemeinnützigen 
Zwecken, insbesondere der Durchführung von kulturellen und 
geselligen Veranstaltungen und damit dem Wohle der Ortsge-
meinde Kenn und ihrer Einwohner.

2. Ein Anspruch auf Überlassung zur Nutzung besteht nicht. Die 
Ortsgemeinde Kenn behält sich das Recht vor, die Nutzung zu 
beschränken.

3. Soweit die Ortsgemeinde Kenn die Räumlichkeiten nicht für 
eigene Zwecke benötigt, stehen sie
a) grundsätzlich den Vereinen, Parteien, Gruppen und Ver-
bänden aus Kenn – nachfolgend Vereine – nach Absprache 
vollumfänglich und unentgeltlich sowie
b) Privatpersonen und Firmen aus Kenn – nachfolgend Be-
nutzer – für Veranstaltungen und Feiern im Rahmen von 
geschlossenen Gesellschaften nach Maßgabe dieser Benut-
zungs- und Gebührenordnung im Rahmen eines zu erstellen-
den Benutzungsplanes zur Verfügung.

§ 2
Benutzungserlaubnis – Art und Umfang privater Feiern 

und Veranstaltungen
1. Die Benutzung der Räumlichkeiten ist schriftlich bei der Orts-

gemeinde Kenn zu beantragen.
2. Anträge auf Benutzung sind grundsätzlich spätestens 14 Tage 

vor dem gewünschten Termin zu stellen. In dem Antrag müs-
sen der Name, die Adresse und telefonische Erreichbarkeit 
des verantwortlichen Nutzers sowie Termin, Art und Dauer der 
beabsichtigten Nutzung genannt werden.
Die Zahl der Personen bei der Veranstaltung ist begrenzt:
• bei der Nutzung des Foyers auf maximal 100;
• bei der Nutzung der Mehrzweckhalle + Foyer auf maximal 
500 bei unbestuhlter Nutzung, 350 Sitzplätze und 300 Tisch-
plätze.

3. Bei Nutzung der Mehrzweckhalle ist die Nutzung des Foyers 
samt seiner Toilettenanlage inklusive. Die Nebenräumlichkei-
ten der Mehrzweckhalle (Umkleide, Geräteräume, Bühne, To-
iletten) stehen nicht zur Verfügung. Die Nutzung der Bühne 
bedarf gesonderter Absprache.

4. Für die laufende Benutzung von Mehrzweckhalle und Foyer 
wird ein Benutzerplan aufgestellt. Veranstaltungen von Verei-
nen haben Vorrang.

dazu im Amtsblatt Hinweise der Durchfahrt und Erreichbarkeit der 
Geschäfte in der Hauptstraße seitens der Gemeinde erfolgten. Sie 
weist auch darauf hin, dass sie hierzu in Social-Media in einem Vi-
deo deutlich auf die Erreichbarkeit der Geschäfte hingewiesen hat 
und hierzu in Abständen weitere Videos mit den Geschäftsleuten 
angedacht sind, um so über Föhren hinaus klar zu machen, dass 
die Geschäfte angefahren werden können.
Dies wird vom Rat unterstützt, so dass die Ortsgemeinde mit den 
Betrieben mit mehrfachen Social-Media Auftritten weiterhin helfen 
soll. Beispielsweise ist eine Videoreihe mit kurzen Interviews ange-
dacht, in der die von der Straßensperrung betroffenen Betriebe die 
Gelegenheit bekommen für sich zu werben. In diesem Zuge könnte 
auch zusätzlich ein Hinweis im Amtsblatt veröffentlicht werden.
7. Verschiedenes
Zum Tagesordnungspunkt Verschiedenes ergehen folgende Wort-
meldungen aus dem Rat:
•	 Es wird nochmals an die Anfrage aus einer vergangenen Sit-

zung erinnert, dass die Parkplätze im Bereich In der Rotheck / 
Am Meulenwald nachgezeichnet werden sollen. Die Linien sind 
kaum noch zu erkennen.

•	 Beschilderung Umleitung Straßensperrungen in Föhren 
Die Beschilderung der Umleitung zu den Straßensperrungen in 
Föhren weist an einigen Stellen nicht darauf hin, dass es bei 
den Umleitungen zu Engstellen kommt, bei denen für größere 
KFZ (z.B. LKW) ein Durchfahren nicht möglich ist. Hier sollte 
frühzeitig beschildert werden, dass es eine Begrenzung mit 3,2 
m Höhe und Max. 7,5 Tonnen gibt. Diese Stellen sind:
•	 Rothenberg, kurz vor Zufahrt zur B 53 hin
•	 Nahe Bäckerei Dietz in Ehrang
•	 Schweich, Höhe Heilbrunnen

Es wird darum gebeten, dass die Verbandsgemeindeverwaltung 
informiert wird, damit von dort der Kontakt mit dem LBM aufgenom-
men wird.
•	 Es wird darum gebeten, dass geprüft wird, ob es möglich ist, 

einen verkehrsberuhigten Bereich entlang des Spielplatzes Rei-
schelplatz einzurichten. Die Bitte soll an das Ordnungsamt der 
VG-Verwaltung weitergegeben werden.

8. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse

Im nicht öffentlichen Teil der Sitzung wurden keine Beschlüsse ge-
fasst.

Kenn
n Dr. Burkhard Apsner  n Sprechzeiten
n 06502 2391 n Dienstag, 
n buergermeister@kenn.de n 18:00 - 19:00 Uhr      
n www.kenn.de      

Bekanntmachung
Am Mittwoch, 17.12.2025 findet um 18:00 Uhr im Rathaus, Bahn-
hofstraße 28 in Kenn eine Sitzung des Ortsgemeinderates Kenn 
statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Vorstellung der Ergebnisse der Vorprüfung für Nahwärme in 

Kenn
2. Beratung und Verabschiedung des Forstwirtschaftsplanes 

2026
3. Mitteilungen
4. Festsetzung der Steuerhebesätze 2026
5. Jugendverkehrsschule, Einrichtung eines neuen Verkehrs-

übungsplatzes
6. Quellfassung im Weiergraben; Information
7. Grundschule Kenn - Ausschreibung der Mittagsverpflegung
8. Vergaben

8.1 Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung, Auf 
der Kenner Ley

9. Annahme von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen 
und ähnlichen Zuwendungen

10. Verschiedenes
nicht öffentlich
1. Mitteilungen
2. Pachtangelegenheiten
3. Pachtangelegenheiten
4. Pachtangelegenheiten
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4. Es werden nur volljährige Personen als verantwortliche Veran-
staltungs-/ Gruppenleiter/Ansprechpartner anerkannt.

5. Der Veranstaltungs-/Gruppenleiter/Ansprechpartner soll die 
Räumlichkeit als erster betreten und als letzter verlassen, um 
sich von dem ordnungsgemäßen Zustand der zur Benutzung 
überlassenen Räume vor und nach der Benutzung zu über-
zeugen. Er hat jeweils vor der Benutzung die Räume, Einrich-
tungsgegenstände, Anlagen und Geräte auf ihre ordnungsge-
mäße Beschaffenheit für den gewollten Zweck zu prüfen. Er 
muss sicherstellen, dass schadhafte Anlagen, Einrichtungsge-
genstände und dergl. nicht benutzt werden und hat festgestell-
te Mängel sowie Beschädigungen zu melden (s. lfd. Nr. 2).

6. Der Veranstaltungs-/Gruppenleiter/Ansprechpartner hat dafür 
zu sorgen, dass während der Benutzung die erforderliche Be-
leuchtung, auch die Außenbeleuchtung am Ein- und Ausgang 
eingeschaltet sind.

7. Dem Veranstaltungs-/Gruppenleiter/Ansprechpartner werden 
vom Beauftragten der Ortsgemeinde die Schlüssel für die 
Dauer der Benutzung am Benutzungstag ausgehändigt. Nach 
der Benutzung sind die Schlüssel unverzüglich dem Beauf-
tragten der Gemeinde zurückzugeben.

8. Der Veranstaltungs-/Gruppenleiter/Ansprechpartner hat vor 
Verlassen der Räumlichkeit nach jeder Benutzung darauf zu 
achten, dass die Fenster geschlossen sind, die benutzten 
Räume abzuschließen und die Beleuchtungen auszuschalten.

9. Der Veranstaltungs-/Gruppenleiter/Ansprechpartner ist ver-
pflichtet, die seiner Leitung unterstehenden Teilnehmer der 
Veranstaltung auf diese Benutzungsvorschriften, insbesonde-
re auf die Pflichten und die Haftungsbestimmungen hinzuweisen.

§ 6
Pflichten der Benutzer

1. Der Benutzer trägt die Verantwortung für den ordnungsge-
mäßen und störungsfreien Ablauf der Veranstaltung. Er hat 
alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen und das 
notwendige Personal zu stellen. Den Ablauf der Veranstaltung 
soll der Benutzer mit dem Beauftragten der Ortsgemeinde 
Kenn vorbesprechen.

2. Für die Einhaltung und Durchführung der sicherheits- und feu-
erpolizeilichen Vorschriften und der sonstigen gesetzlichen 
Bestimmungen haftet der Benutzer. Er hat die im Einzelfall 
erforderlichen Genehmigungen für die Veranstaltung einzuho-
len. Die Einhaltung aller sonstigen Rechtsvorschriften, insbe-
sondere des Jugendschutzgesetzes usw. ist ebenfalls Pflicht 
des Nutzers.

3. Die technischen Anlagen dürfen nach vorheriger Einweisung 
von den Beauftragten der Ortsgemeinde Kenn verwendet wer-
den.

4. In allen Räumlichkeiten dürfen Gegenstände nur an den von 
der Ortsgemeinde dafür ausdrücklich vorgesehenen und be-
zeichneten Stellen oder sonst nur mit besonderer Zustimmung 
und nach Anweisung der Beauftragten der Ortsgemeinde an-
gebracht und aufgestellt werden. Nicht im Eigentum der Orts-
gemeinde stehende Gegenstände dürfen die Benutzer nur 
mit Zustimmung der Ortsgemeinde in den jeweiligen Veran-
staltungsraum bringen oder dort in bestimmten Räumen kurz- 
bzw. längerfristig lagern. Nach Beendigung der Benutzungs-
dauer sind sie sofort zu entfernen.

5. Die Benutzer haben alle Räumlichkeiten mit ihren Einrich-
tungen und Anlagen pfleglich zu behandeln und bei der Be-
nutzung die gleiche Sorgfalt wie in eigenen Angelegenheiten 
anzuwenden. Die Benutzer müssen dazu beitragen, dass die 
Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb so gering wie 
möglich gehalten werden. Geräte und Einrichtungen dürfen 
nur ihrer Bestimmung entsprechend verwendet werden. Die 
Benutzung ist auf die Räume und Einrichtungen zu beschrän-
ken, die im Einzelfall erforderlich sind.

6. Die Einrichtungsgegenstände - insbesondere Tische und Stüh-
le - dürfen nicht außerhalb des Gebäudes aufgestellt werden.

7. Die Garderobe-Aufbewahrung obliegt dem Benutzer. Die Orts-
gemeinde Kenn haftet nicht für abhanden gekommene Garde-
robe, Wertsachen oder sonstige Gegenstände.

8. Fahrräder, E-Roller und ähnliches dürfen in den Gebäuden 
nicht abgestellt werden. Das Mitbringen von Tieren (ausge-
nommen Blindenhunde) ist untersagt.

9. Bei Veranstaltungen, bei denen die vorhandenen Tische und 
Stühle benötigt werden, hat die Aufstellung und Ausräumung 
durch den Benutzer zu erfolgen.

5. Der Benutzerplan wird zum 1.1. eines Jahres durch Meldun-
gen von Vereinen aufgestellt. Anträge von Benutzern können 
anschließend für freie Termine gestellt werden. Maßgebend 
bei konkurrierenden Anfragen ist der Zeitpunkt des Eingangs 
bei der Ortsgemeinde Kenn.

6. Die Ortsgemeinde Kenn ist berechtigt, den Benutzerplan aus 
wichtigen Gründen kurzfristig zu ändern.

§ 3
Benutzungserlaubnis

1. Die Räumlichkeiten dürfen für private Veranstaltungen und 
Feiern nur mit Genehmigung der Ortsgemeinde Kenn benutzt 
werden. Voraussetzung hierfür ist die Anerkennung dieser Be-
nutzungs- und Gebührenordnung mit den jeweiligen Vorschrif-
ten zur Benutzung durch den jeweiligen Antragsteller und die 
Verpflichtung zur Einhaltung dieser Vorschriften. Die zu ertei-
lende Genehmigung berechtigt zur Benutzung der Räumlich-
keiten während der festgelegten Zeit und für den zugelasse-
nen Zweck.

2. Die Genehmigung wird für eine Benutzung aufgrund einer ab-
geschlossenen Vereinbarung erteilt. Auf § 2 Abs. 1 + 2 bezüg-
lich der Antragstellung wird verwiesen.

3. Die Genehmigung wird widerruflich erteilt. Aus wichtigen Grün-
den kann die Genehmigung widerrufen oder eingeschränkt 
werden. Dies gilt z.B. bei dringendem Eigenbedarf der Orts-
gemeinde und auch bei nicht ordnungsgemäßer Benutzung, 
insbesondere bei einem Verstoß gegen die Benutzungsvor-
schriften.

4. Benutzer, die wiederholt gegen die Benutzungsvorschriften 
verstoßen bzw. Von den Räumlichkeiten unsachgemäßen Ge-
brauch machen, werden von der Benutzung ausgeschlossen.

5. Die Ortsgemeinde Kenn ist berechtigt, die Räumlichkeiten aus 
Gründen der Pflege und Unterhaltung vorübergehend ganz 
oder teilweise zu schließen.

6. Maßnahmen der Ortsgemeinde Kenn nach den Abs. 3 - 5 lö-
sen keine Entschädigungsverpflichtung aus. Die Ortsgemein-
de haftet auch nicht für einen evtl. Einnahmeausfall.

7. Kann eine bereits genehmigte Veranstaltung aufgrund höhe-
rer Gewalt oder aus einem vom Veranstalter zu vertretenden 
Grund nicht stattfinden, so hat der Veranstalter dies der Orts-
gemeinde Kenn unverzüglich mitzuteilen und dieser evtl. ent-
standene Kosten zu ersetzen.

8. Der Benutzer ist verpflichtet, den Ausfall einer im Rahmen des 
Benutzungsplanes vorgesehenen Benutzungszeit der Ortsge-
meinde Kenn rechtzeitig mitzuteilen.

§ 4
Hausrecht

1. Der Ortsbürgermeister, seine Vertreter und eigens hierzu be-
auftragte Personen üben das Hausrecht aus und gelten als 
weisungsberechtigt i.S.d. § 123 Strafgesetzbuch (StGB). Ihren 
Anordnungen, die sich auf die Einhaltung dieser Benutzungs-
vorschriften beziehen, ist unbedingt und unverzüglich Folge 
zu leisten.

2. Einzelnen Personen und auch Benutzergruppen kann von 
den in Abs. 1 genannten Personen mit sofortiger Wirkung 
der weitere Aufenthalt im jeweiligen Gebäude untersagt wer-
den, wenn gegen die Bestimmungen dieser Benutzungs- und 
Gebührenordnung verstoßen wird oder sonstige zwingende 
Gründe vorliegen.

3. Die in Abs. 1 genannten Personen sind jederzeit berechtigt, 
sich von der Einhaltung dieser Benutzungsvorschriften zu 
überzeugen.

§ 5
Verantwortlichkeit – Pflichten der Benutzer

1. Mit der Unterzeichnung der Nutzungsvereinbarung erkennen 
die Benutzer der jeweiligen Räumlichkeit die Bedingungen 
dieser Benutzungs- und Gebührenordnung und die damit ver-
bundenen Verpflichtungen an.

2. Die Inanspruchnahme der Räumlichkeiten mit ihren Einrich-
tungen und Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. 
Einrichtungen und Anlagen gelten als ordnungsgemäß über-
geben, wenn Mängel nicht unverzüglich nach Übergabe der 
Räumlichkeit gemeldet werden.

3. Mit dem Antrag auf Benutzung einer Räumlichkeit haben die 
Benutzer einen für sie verantwortlichen Veranstaltungs-/Grup-
penleiter/Ansprechpartner zu benennen.
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reinigungskosten gemäß Anlage 1 durch den Veranstalter zu 
übernehmen. Zusätzlich wird von der Gemeinde eine Kaution 
gemäß Gebührenordnung erhoben.

2.	 Gebührenschuldner sind die für die jeweilige Veranstaltung bei 
der Ortsgemeinde registrierten Benutzer. Die Gebührenschuld 
entsteht mit der Antragstellung.

3.	 Die Benutzungsgebühren und eventuellen Endreinigungskos-
ten werden von der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich 
in Rechnung gestellt. Der Gesamtbetrag ist binnen zwei Wo-
chen ab Rechnungsdatum zu Gunsten der Ortsgemeinde 
Kenn an die Verbandsgemeindekasse Schweich zu zahlen. 
Die Kaution ist bei Buchung bar zu hinterlegen. Mit Eingang 
der Kaution ist die Buchung bestätigt.

4.	 Findet die vertraglich festgelegte Veranstaltung aus einem 
vom Veranstalter zu vertretenden Grund nicht statt, hat die 
Ortsgemeinde Kenn das Recht, einen Gebührenausfall von 50 
% zu verlangen.

5.	 Eine Weiter- bzw. Untervermietung der überlassenen Räume 
durch den Benutzer ist nicht zulässig.

6.	 Die mit der Genehmigung und Durchführung von Veranstaltun-
gen verbundenen Gebühren, Steuern und sonstigen Auslagen 
gehen zu Lasten des Benutzers.

§ 9
Haftung

1. Die Ortsgemeinde Kenn überlässt dem Benutzer die jewei-
lige Räumlichkeit mit seinen Einrichtungen und Anlagen zur 
Benutzung in dem Zustand, in dem es sich befindet. Der Be-
nutzer ist verpflichtet, die Einrichtungen und Anlagen vor der 
Benutzung auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit für den 
gewollten Zweck durch seine Beauftragten zu überprüfen. Er 
muss sicherstellen, dass schadhafte Einrichtungen oder Anla-
gen nicht benutzt werden.

2. Eine Haftung für Unfälle oder Diebstähle übernimmt die Orts-
gemeinde Kenn nicht.

3. Der Benutzer stellt die Ortsgemeinde Kenn von etwaigen Haft-
pflichtansprüchen seiner Bediensteten, Mitglieder oder Beauf-
tragten, der Besucher seiner Veranstaltung und sonstiger Drit-
ter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung 
der überlassenen Räume, Einrichtungen, Anlagen und Geräte 
sowie der Zugänge zum jeweiligen Gebäude stehen.

4. Der Benutzer verzichtet seinerseits auf eigene Haftpflicht-
ansprüche gegen die Ortsgemeinde Kenn und für den Fall 
der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von 
Rückgriffsansprüchen gegen die Ortsgemeinde Kenn und de-
ren Bedienstete oder Beauftragte.

5. Der Benutzer versichert durch seine Unterschrift bzw. Unter-
schrift seines Vertreters, dass eine ausreichende Haftpflicht-
versicherung besteht, durch welche die Freistellungsansprü-
che gedeckt werden.

6. Die Haftung der Ortsgemeinde Kenn als Grundstückseigentü-
merin für den sicheren Bauzustand von Gebäuden gem. § 836 
BGB bleibt unberührt.

7. Der Benutzer haftet für alle Schäden, die der Ortsgemeinde 
Kenn an dem jeweiligen Gebäude, seinen Einrichtungen, An-
lagen, Geräten und Zugangswegen durch die Benutzung ent-
stehen.

8. Mit der Inanspruchnahme der Räumlichkeiten erkennen die 
benutzungsberechtigten Personen diese Benutzungs- und 
Gebührenordnung und die damit verbundenen Verpflichtun-
gen ausdrücklich an.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Benutzungs- und Gebührenordnung tritt am 01.01.2026 in 
Kraft.

Kenn, den 12.11.2025

Anlage 1 zur Benutzungsordnung der Ortsgemeinde 
Kenn für die Nutzung der öffentlichen Einrichtungen

Gebühr für Veranstaltungen und Feiern im Rahmen von geschlos-
senen Gesellschaften
1. Für ortsansässige Privatpersonen

a. Preis für die Raumnutzung
i. Foyer: 180,00 € / Tag (24 Stunden)
ii. Mehrzweckhalle mit Foyer: 600 € / Tag (24 Stunden)

b. Kaution:
i. Foyer: 300 €
ii. Mehrzweckhalle mit Foyer: 500 €

Bei Nutzung der Mehrzweckhalle ist zum Schutz des Hallen-
bodens ein PVC Belag zu verlegen. Dies geschieht durch die 
Gemeindearbeiter. Der Benutzer hat für den Auf- und Abbau 
jeweils 5 Helfer zu stellen. Die Mehrzweckhalle ist besenrein 
zu übergeben.
Nach Abschluss der Benutzung sind die Räume des Foyers 
(bei separater Nutzung und Nutzung zusammen mit der Mehr-
zweckhalle) spätestens am Tag nach der Veranstaltung (bei 
Sonntagsveranstaltung am selben Tag) endgereinigt zu über-
geben. Es findet eine Endabnahme durch den BM oder eine 
beauftrage Person statt. Die Endreinigung erfolgt durch den 
Nutzer oder durch eine professionelle Reinigungsfirma, die 
von der Ortsgemeinde Kenn ausgesucht und beauftragt wird. 
Die entstehenden Kosten sind gemäß der Gebührenordnung 
(Anlage 1) durch den Benutzer zu tragen.
Sind bei Reinigung durch den Benutzer die Räumlichkeiten 
des Foyers nicht in einen ordnungsgemäßen Zustand ge-
bracht, wird durch die Ortsgemeinde eine professionelle Reini-
gungsfirma beauftragt. Erfordert die Wiederherstellung wegen 
starker Verschmutzung zusätzlichen Aufwand oder muss die 
Reinigung kurzfristig, ggf. am Wochenende erfolgen, sind die 
eventuellen Mehrkosten im Vergleich zur Gebührenordnung 
durch den Benutzer zu tragen. Diese werden von der Kaution 
einbehalten. Reicht diese nicht aus, werden die Mehrkosten 
nachberechnet.
Müll ist ordnungsgemäß auf eigene Rechnung zu entsorgen.
Die benutzten Einrichtungen sowie Geräte und Anlagen sind 
in den Zustand zu versetzen, in dem sie durch die Ortsge-
meinde überlassen wurden. Mobiliar, das ausgeräumt wurde, 
ist durch den Benutzer wieder einzuräumen und wie vorgefun-
den aufzustellen.

10. Beschädigungen und Verluste auf Grund der Benutzung sind 
sofort dem Verantwortlichen der Ortsgemeinde zu melden.

11. Das Mitbringen von explosiven oder gefährlichen Gegenstän-
den ist nicht erlaubt.

12. Das Rauchen jeglicher Art ist in allen öffentlichen Gebäuden 
der Ortsgemeinde Kenn untersagt.

13. In allen Räumlichkeiten ist kochen nicht erlaubt.
14. Der Energieverbrauch für die Erhaltung der Räumlichkeiten 

stellt einen hohen Kostenfaktor dar. Es wird deshalb von allen 
Benutzern erwartet, dass insbesondere mit dem Verbrauch 
von Wasser, Heizung und Strom so sparsam wie möglich um-
gegangen wird. Zudem ist stets darauf zu achten, dass beim 
Verlassen der Räume Licht auszuschalten.

§ 7
Sicherheitsvorschriften

1. Die Bestimmungen der Versammlungsstättenverordnung 
(VStätVO) in der jeweils gültigen Fassung sind zu beachten. 
Der Nutzer ist für die Einhaltung verantwortlich.

2. Je nach Anzahl der zu erwartenden Besucher bzw. des zu 
erwartenden Gefahrenpotenzials, das von der Veranstaltung 
ausgeht, hat der Veranstalter in eigener Verantwortung für die 
Bereitstellung eines geeigneten Sicherheits-, Sanitäts- und 
Brandsicherheitsdienstes zu sorgen.

3. Flure und Gänge müssen während der Dauer der Veranstal-
tung frei und ungehindert passierbar sein. Fluchtwege müs-
sen freigehalten werden. Ausgänge und Notausgänge dürfen 
durch Stände, Wagen o.ä. nicht eingeengt oder zugestellt 
werden. Elektrische Leitungen, Kabel und dergleichen sind 
zur Vermeidung von Unfällen sachgerecht zu verlegen. Der 
Umgang mit offenem Feuer im Innen- und Außenbereich ist 
untersagt.

4. Bei der Ausweisung von Parkflächen ist darauf zu achten, 
dass die für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge erforderlichen 
Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen jederzeit 
freigehalten werden, damit im Brandfall wirksame Lösch- und 
Rettungsarbeiten möglich sind. Löschwasserentnahmestellen 
sind freizuhalten.

§ 8
Benutzungsgebühr

1.	 Bei Benutzung für Veranstaltungen wird eine Benutzungs-
gebühr erhoben. Die Benutzungsgebühren werden durch 
Beschluss des Ortsgemeinderates Kenn als Anlage 1 dieser 
Benutzungs- und Gebührenordnung festgesetzt. Außerdem 
sind, wenn die Endreinigung nicht durch den Benutzer selbst 
vorgenommen wird, sowie bei erforderlicher nachträglicher 
Reinigung durch eine professionelle Reinigungsfirma die End-
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Die Sparkasse Trier hat mitgeteilt, dass sie ihren Standort verla-
gert und in die neue Immobilie im Moseleinkaufszentrum umziehen 
wird.
1.7 Fördermittel für den Ausbau der Straße „Auf der Ken-

ner Ley“
Der Bewilligungsbescheid für den Ausbau der Straße „Auf der 
Kenner Ley“ liegt vor. Bewilligt wurden Fördermittel in Höhe von 
410.000 €, die zur Verringerung des Gemeindeanteils an der Aus-
baumaßnahme zur Verfügung stehen. Der Bewilligungsbescheid 
für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen liegt noch nicht 
vor.
1.8 Baumpatenschaften
Die Resonanz auf den Aufruf im Amtsblatt zur Übernahme von 
Baumpatenschaften war sehr positiv. Durch die Zahlung einer 
Spende kann die Pflanzung eines Baumes finanziell unterstützt 
werden. Die Aktion ist ein positives Beispiel für privates Engage-
ment zur Verschönerung bzw. Begrünung der Ortsgemeinde.
1.9 Bericht aus der Sitzung des Bauausschusses vom 

30.10.2025 (öffentlicher Teil)
Ratsmitglied Bernd Kettermann informiert, dass in der letzten Sit-
zung des Bauausschusses 4 Bauanträge vorgelegen haben, zu 
denen jeweils das Einvernehmen erteilt wurde. Bei einem weiteren 
Bauantrag wurde das Einvernehmen versagt, da bei dem geplan-
ten Vorhaben die Vorgaben des dortigen Bebauungsplanes nicht 
eingehalten werden. Sämtliche Bauanträge können über die Man-
datos-App eingesehen werden.
2. Gebäudezustandsbewertungen Grundschule, Mehr-

zweckhalle und Rathaus; Information
Ortsbürgermeister Dr. Burkhard Apsner teilt mit, dass seitens des 
Architekturbüros Dillig, Simmern, im Auftrag der Ortsgemeinde 
Gebäudezustandsbewertungen für verschiedene gemeindeeige-
ne Immobilien erstellt wurden. In den Gutachten sind bestehende 
Schäden an den Gebäuden den jeweiligen Zustandsklassen zu-
geordnet und es wurden Maßnahmen zur Wiederherstellung des 
Neuzustands zusammengetragen.
Am Beispiel der Mehrzweckhalle erläutert der Vorsitzende das Be-
wertungssystem anhand eines Ampelschemas („alles in Ordnung 
– leichte Mängel – Ausbesserungsarbeiten – Sanierungsbedarf“) 
und hebt die Vorteile der Gutachten hervor, insbesondere die ein-
heitliche Bewertung und die bessere Planbarkeit zukünftiger Sanie-
rungsmaßnahmen.
Es hat eine Videokonferenz mit dem Architekturbüro Dillig stattge-
funden, in der die Bewertungen gemeinsam besprochen wurden. 
Im nächsten Schritt soll der Arbeitskreis Immobilien die Gutachten 
beraten und Vorschläge für das weitere Vorgehen erarbeiten.
Nach kurzer Aussprache wird der Sachverhalt zur Kenntnis genom-
men. Eine Beschlussfassung ist nicht vorgesehen.
3. Grundsatzbeschluss über die Ausweisung neuer Wohn-

baulandflächen
Ortsbürgermeister Dr. Burkhard Apsner verweist auf die vorliegen-
de Sitzungsvorlage mit folgendem Inhalt:
„Der fehlende Wohnraum ist Gegenstand fast täglicher Berichter-
stattung. Auf Bundesebene werden durch den sogenannten „Bau-
turbo“ und auf Landesebene durch die Änderung der Landesbau-
ordnung Erleichterungen geschaffen, einfacher und schneller die 
Entwicklung von Wohnungsbauvorhaben zu realisieren.
Grundvoraussetzung für die Schaffung neuer Wohnungen ist insbe-
sondere die Entwicklung von Wohnbaulandflächen durch die Kom-
munen im Rahmen ihrer Planungshoheit.
Die Ortsgemeinde Kenn hat ihren Versorgungsauftrag hinsichtlich 
der Entwicklung von Wohnbauland in den letzten Jahrzehnten aktiv 
wahrgenommen und seit den 1950er-Jahren kontinuierlich Wohn-
bauflächen am Ortsrand und auf der Kenner Ley entwickelt, die 
aufgrund der hervorragenden Standortvoraussetzungen immer zü-
gig genutzt wurden. Erste Planungen begannen bereits nach dem 
Zweiten Weltkrieg im Jahre 1949 und entwickelten den Bereich um 
die Ringstraße.
Derzeit sind kaum bebaubare Grundstücke verfügbar, die die an-
haltende Nachfrage bedienen könnten. Die Entwicklung neuer 
Bauflächen dauert erfahrungsgemäß auch einige Jahre, bis die 
Flächenverfügbarkeit, die Schaffung des Baurechts sowie die Er-
schließung erfolgt sind. Es macht daher Sinn, sich aktuell mit der 
Frage zu beschäftigen, ob und wo künftig neue Wohnbauflächen 
entwickelt werden könnten.
Hierfür stehen auf der Gemarkung Kenn leider nur wenige Möglich-
keiten zur Verfügung.
Eine Option befindet sich im Anschluss an die Kenner Ley, wo 
zwischen der Gemarkungsgrenze zu Ruwer-Paulin und dem Wald 

c. Endreinigung
i. Foyer (+Toilettenanlage) / pauschal: 150 €
ii. Mehrzweckhalle inkl. Foyer (+Toilettenanlage) / pau-
schal: 300 €

d. Reinigung Zapfanlage: 40 €
Alle hier genannten Beträge verstehen sich zuzüglich gegebenen-
falls abzuführender gesetzlicher Umsatzsteuer.

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Kenn  

am 12.11.2025
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Dr. Burkhard Apsner und 
in Anwesenheit von Schriftführer Josef Weins findet am 12.11.2025 
im Rathaus, Bahnhofstraße 28 in Kenn, eine Sitzung des Ortsge-
meinderates Kenn statt.
Vor Eintritt in die Tagesordnung gedenkt der Ortsgemeinderat in 
einer Schweigeminute des kürzlich verstorbenen ehemaligen 
Ratsmitglieds Christian Regnery. Herr Regnery gehörte dem Orts-
gemeinderat von 1974 bis 1999 an. Für sein besonderes ehren-
amtliches Engagement erhielt er im Jahre 1994 eine Auszeichnung 
durch den Gemeinde- und Städtebund. Die Ortsgemeinde Kenn 
wird dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.
Anschließend beschließt der Ortsgemeinderat auf Antrag des Vor-
sitzenden einstimmig, die Tagesordnung wie folgt zu erweitern:
Neuer Tagesordnungspunkt 8:
Beschaffung einer Absturzsicherung mit Zubehör
Der bisherige Tagesordnungspunkt 8 („Verschiedenes“) wird als 
neuer Tagesordnungspunkt 9 behandelt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
Der Ortsgemeinderat nimmt von folgenden Mitteilungen des Vorsit-
zenden Kenntnis:
1.1 Neubau Kindertagesstätte
1.1.1 Büro-Container
Im Zuge der vorbereitenden Maßnahmen für den Erweiterungsbau 
der KiTa mussten die vorhandenen Container an einen anderen 
Standort versetzt werden. Die Umsetzung wurde inzwischen durch-
geführt.
1.1.2 Abriss Wohngebäude Gartenstraße Haus-Nr. 15
Mit den vorbereitenden Arbeiten zum Abriss des Gebäudes wurde 
begonnen. Die bisherigen Tätigkeiten beschränken sich auf Arbei-
ten im Inneren des Gebäudes. Der vollständige Abriss ist für Anfang 
Dezember vorgesehen.
1.1.3 Verlegung Trafostation Westnetz / Verteilerstation 

Vodafone
Auf dem Grundstück befinden sich noch eine Trafostation der 
Westnetz GmbH sowie eine Verteilerstation von Vodafone. Beide 
Stationen müssen versetzt werden; mit den entsprechenden Arbei-
ten wurde begonnen.
1.2 Glasfaserverlegung
Nach dem eigentlichen Abschluss der Arbeiten zur Verlegung der 
Glasfaserleitungen müssen nunmehr 131 Nachanschlüsse instal-
liert werden.
1.3 Sportstättenförderprogramm
Im Rahmen eines Sportstättenförderprogramms stehen Bundes-
mittel zur Verfügung, mit denen die Sanierung und der Ausbau von 
Sportanlagen finanziell unterstützt werden können. Es ist beabsich-
tigt, auch die Sanierung des Kenner Sportplatzes zur Förderung 
anzumelden.
1.4 Kommunale Wärmeplanung
Es gibt Überlegungen, in der Ortsgemeinde Kenn eine klimafreund-
liche Wärmeversorgung über ein Nahwärmenetz zu realisieren. Die 
ersten Ergebnisse der entsprechenden Untersuchungen, ob ein 
solches Netz technisch und wirtschaftlich machbar ist, liegen vor. 
Es ist vorgesehen, die Planungen in der nächsten Sitzung des Orts-
gemeinderates vorzustellen.
1.5 Ausbau der Straße „Auf der Kenner Ley“
Im Zusammenhang mit dem geplanten Straßenausbau hat eine An-
liegerversammlung stattgefunden. Dabei wurde dargestellt, wie die 
Ortsgemeinde mit den vorhandenen Grundstücksüberbauungen 
verfahren möchte. Die anwesenden Anwohner erklärten sich mit 
der vorgeschlagenen Verfahrensweise einverstanden.
1.6 Sparkassenfiliale Kenn
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in Auftrag gegeben werden, die diese Entwicklung im Vorfeld 
konkreter Schritte erkunden soll.
4. Die Verwaltung wird beauftragt, nach Einholung entspre-
chender Angebote ein fachlich geeignetes Planungsbüro für 
die städtebauliche Beratung zu beauftragen.
5. Der Bauausschuss wird beauftragt, die Erstellung der Studi-
en fachlich zu begleiten.
6. Im Haushaltsplan 2026 sollen entsprechende Mittel in Höhe 
von 30.000,- € vorgesehen werden.
An der Beratung und Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungs-
punkt nehmen die Ratsmitglieder Bernd Kettermann, Stefan Stein, 
Michael Birkel, Silvia Festa, Norbert Schneider und Maximilian Hil-
samer wegen Sonderinteresse gem. § 22 der Gemeindeordnung 
nicht teil. Sie hatten zu diesem Zeitpunkt in dem für die Zuhörer 
bestimmten Teil des Sitzungssaales Platz genommen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 14
4. Inanspruchnahme von Bauhof-Leistungen; Festlegung 

der Stundensätze
Ortsbürgermeister Dr. Burkhard Apsner führt aus, dass die Inan-
spruchnahme von Leistungen der Bauhofmitarbeiter, einschließlich 
des Einsatzes von Fahrzeugen und Geräten, bislang nur auf der 
Grundlage pauschaler Werte weiterberechnet worden sei.
Zur künftigen Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und an-
nähernd kostendeckenden Abrechnung habe die Verwaltung eine 
Übersicht erstellt, in der sämtliche erforderlichen Leistungen mit 
den entsprechenden Arbeits- und Einsatzstunden sowie den Ab-
rechnungswerten in Euro pro Stunde aufgeführt seien.
Diese Übersicht liegt den Ratsmitgliedern als Anlage zur Sitzungs-
vorlage vor.
In der letzten Sitzung sei angeregt worden, die Preise bei einer 
Ersatzvornahme um einen noch festzulegenden Prozentsatz zu 
erhöhen. Von dieser Regelung sollten die Arbeitseinsätze für die 
Kindertagesstätte sowie für die Ausgleichsflächen der Verbandsge-
meinde ausgenommen werden.
Seitens des Vorsitzenden wird vorgeschlagen, die festgelegten 
Werte bei Ersatzvornahmen jeweils um 50 % zu erhöhen.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt, die Stundensätze gemäß der 
Anlage zur Sitzungsvorlage festzusetzen. Bei Ersatzvornah-
men sind die jeweiligen Werte um 50 % zu erhöhen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 20
5. Änderung Benutzungs- und Gebührenordnung Foyer 

Mehrzweckhalle
Ortsbürgermeister Dr. Burkhard Apsner teilt mit, dass die derzeit 
geltende Benutzungs- und Gebührenordnung ausschließlich für 
das Foyer der Mehrzweckhalle Anwendung finde. Diese soll über-
arbeitet werden, so dass die Regelungen künftig sowohl für das 
Foyer als auch für die gesamte Mehrzweckhalle gelten.
Der Vorsitzende erläutert anhand einer Bildschirmpräsentation den 
Entwurf der geänderten Benutzungs- und Gebührenordnung, die 
ausschließlich für Anmietungen durch private Nutzer gelten soll. Er 
weist darauf hin, dass bei der Vergabe der Vermietungen nach wie 
vor folgende Reihenfolge einzuhalten sei:
1.	 Nutzungen durch die Ortsgemeinde,
2.	 Festlichkeiten und Veranstaltungen von Vereinen,
3.	 Trainingszeiten der Vereine,
4.	 private Nutzungen.
Aus der Mitte des Rates werden verschiedene Änderungsvorschlä-
ge eingebracht und erörtert. Vorschläge, die die Zustimmung des 
Rates fanden, wurden im Entwurf der Benutzungs- und Gebühren-
ordnung entsprechend berücksichtigt.
Nicht abschließend geklärt werden konnte die Frage nach der 
höchstzulässigen Personenzahl bei einer kombinierten Nutzung 
von Foyer und Mehrzweckhalle.
Hierzu wird vorgetragen, dass sich die zulässige Personenzahl 
nach den baurechtlichen Vorgaben richte. Die Verwaltung wird be-
auftragt, dies zu prüfen und die entsprechenden Angaben nach-
träglich in den Entwurf aufzunehmen.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt die Änderung der Benut-
zungs- und Gebührenordnung für die Mehrzweckhalle und 
das Foyer gemäß dem vorgestellten Entwurf. Die Angaben zur 
höchstzulässigen Personenzahl (mit und ohne Bestuhlung) 
bei einer Nutzung von Foyer und Mehrzweckhalle sind nach 
Klärung durch die Verwaltung nachzutragen.

noch ein Korridor von rd. 150 m Breite zur Verfügung steht, der 
derzeit landwirtschaftlich genutzt wird, aber weit abseits aller infra-
strukturellen Einrichtungen liegt.
Die andere Fläche, die für eine Wohnbaulandentwicklung genutzt 
werden könnte, liegt zwischen dem Ortsrand und dem Über-
schwemmungsgebiet der Mosel bzw. dem Gewerbegebiet. Diese 
Fläche liegt deutlich besser und fußläufig noch in zumutbarer Ent-
fernung zu örtlichen Infrastrukturen wie Kindertagesstätte, Schule, 
Sportstätten sowie Einkaufsmöglichkeiten. Die Fläche ist zwar teils 
recht schmal, bietet aber interessante Entwicklungsmöglichkeiten, 
die im Zuge einer städtebaulichen Machbarkeits- und Wirtschaft-
lichkeitsstudie erkundet werden könnten.
Durchaus kritische Aspekte sind hier die verkehrliche Anbindung, 
die Bewirtschaftung des Oberflächenwassers, die Qualität des 
Baugrundes sowie Fragen des Schallschutzes hinsichtlich Auto-
bahn- und Gewerbelärm bis hin zur Flächenverfügbarkeit. Auch 
wenn diese Fläche in Abschnitten entwickelt werden könnte, sollte 
sie doch im Ganzen untersucht werden, um eine mögliche Entwick-
lung einer der letzten Flächenreserven so sorgsam zu konzipieren, 
dass sie effektiv in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten genutzt 
werden kann.
Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, zur Untersuchung der 
Bebaubarkeit dieser Flächen eine Machbarkeits- und Wirtschaft-
lichkeitsstudie in Auftrag zu geben.“
Der Vorsitzende führt ergänzend aus, dass auch die Eigentümerge-
meinschaft „Im Priel“ eine Initiative zur Ausweisung weiterer Bauflä-
chen angestoßen habe. Hierbei gehe es jedoch nur um den Bereich 
zwischen der Freizeitanlage, der Reihstraße und der St. Margare-
then-Straße (bis zum Anwesen Haus-Nr. 31). Der nunmehr zur Un-
tersuchung vorgesehene Bereich sei hingegen deutlich weitläufiger 
und erstrecke sich im Wesentlichen parallel zur Bebauung der St. 
Margarethen-Straße bis zum Rotherdsweg bzw. bis zur Schweicher 
Straße. Insgesamt habe das Areal eine Größe von ca. 3,5 ha.
Er halte es für sinnvoll, eine Studie zur Untersuchung der Bebau-
barkeit des Areals in Auftrag zu geben. Die Fläche sei mit verschie-
denen planerischen Herausforderungen verbunden – insbesondere 
hinsichtlich des Lärmschutzes, der Entwässerung und der unter-
schiedlichen Baugrundverhältnisse. Diese Aspekte könnten im 
Rahmen der Studie vertieft untersucht werden. Hierdurch könnten 
frühzeitig belastbare Grundlagen für weitere planerische Entschei-
dungen geschaffen und Risiken und Kosten besser abgeschätzt 
werden. Nach Vorliegen der Ergebnisse müsse dann entschieden 
werden, ob eine Umsetzung angestrebt oder möglicherweise für 
nachfolgende Generationen offengehalten werden soll.
Ratsmitglied Dirk Werdermann spricht sich ebenfalls dafür aus, eine 
Studie zur Untersuchung der Bebaubarkeit in Auftrag zu geben. Er 
betont, dass eine solche Untersuchung eine wichtige Grundlage 
darstelle, um die Gemeinde zukunftsorientiert aufzustellen. Die 
betreffende Fläche sei die letzte Möglichkeit, im Ortsrandbereich 
noch Bauland auszuweisen. Daher müsse der Rat mit Bedacht ent-
scheiden, ob und zu welchem Zeitpunkt dort gegebenenfalls eine 
Baulandausweisung erfolgen solle.
Ratsmitglied Christian Heuschreiber ist ebenfalls der Meinung, dass 
eine Studie zur Untersuchung der Bebaubarkeit sinnvoll sei. Dabei 
solle, wie vorgeschlagen, das gesamte Areal in die Betrachtung 
einbezogen werden und nicht nur der Bereich, der auf die Initiative 
der Eigentümergemeinschaft „Im Priel“ zurückgeht. Nach Vorliegen 
der Studienergebnisse solle dann über die weitere Vorgehensweise 
entschieden werden.
Ratsmitglied Klaus Wagner plädiert ebenfalls für die Beauftragung 
der Studie. Er weist darauf hin, dass auf diese Weise frühzeitig ver-
lässliche Informationen zu den planerischen Rahmenbedingungen 
gewonnen werden könnten, die dem Rat eine fundierte Entschei-
dung über eine mögliche spätere Baulandausweisung ermöglichen.
Ratsmitglied Christoph Rhein schlägt vor, die Ziffer 4 im Beschluss-
vorschlag der Verwaltung abzuändern. Seiner Meinung nach solle 
nicht bereits in der heutigen Sitzung ein Büro mit der Erstellung 
der Studie beauftragt werden. Stattdessen sei es sinnvoll, zunächst 
entsprechende Angebote einzuholen und den Auftrag anschließend 
an ein leistungsfähiges Büro zu vergeben.
Beschluss:
1. Der Ortsgemeinderat Kenn stellt fest, dass kaum noch 
Wohnbaulandflächen zur Herstellung von Wohngebäuden auf 
der Gemarkung Kenn verfügbar sind und möchte grundsätz-
lich vorausschauend prüfen, welche Potentiale noch gegeben 
sind.
2. Als mögliche Entwicklungsfläche kommt der Bereich zwi-
schen der Ortslage und dem Überschwemmungsgebiet der 
Mosel in Frage und soll vorrangig überprüft werden.
3. Hierzu soll eine Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsstudie 
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der kommunalen Selbstverwaltung für eine lebenswerte Heimat“.
Die Verwaltung wird beauftragt, den Beschlussauszug digital 
den Initiatoren der Initiative an ortsgemeinden-stehen-auf@
web.de vorzulegen.
Das Forderungspapier soll Mitte November 2025 am Rande des 
Plenums an Herrn Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer 
mit Vertretern der angeschlossenen Gemeinden übergeben 
werden. Es können und sollen natürlich weiterhin Beschlüsse 
in den Räten herbeigeführt werden. Die Zahlen werden ständig 
fortgeschrieben und veröffentlicht.
Ratsmitglied Dennis Eiden hat zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung den Sitzungssaal verlassen und an der Abstimmung 
nicht teilgenommen.
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich
Ja-Stimmen: 18, Nein-Stimmen
7. Auftragsvergaben
7.1. Verkabelung Container KiTa
Ortsbürgermeister Dr. Burkhard Apsner trägt vor, dass im Zusam-
menhang mit dem anstehenden Erweiterungsbau der Kita die vor-
handenen Container versetzt und neu verkabelt werden müssen. 
Für diese Arbeiten habe die Firma Arnoldy, Trierweiler, ein Kosten-
angebot unterbreitet, welches für die Stromversorgung und Netz-
werkverkabelung der Container mit einem Betrag von 3.323,08 € 
brutto abschließt.
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Auftrag aus Termingrün-
den im Rahmen einer Eilentscheidung in Abstimmung mit den Bei-
geordneten und Fraktionsvorsitzenden bereits an die Firma Arnoldy 
vergeben worden sei und er den Rat um nachträgliche Zustimmung 
zu der Auftragsvergabe bitte.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die nachträgliche Zustimmung 
zur Auftragserteilung an die Fa. Arnoldy, Trierweiler, in Höhe 
von 3.323,08 € für die Durchführung der Verkabelungsarbeiten 
im Zusammenhang mit der Umsetzung der Container.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 20
7.2. Beschaffung eines Arbeitsgerüsts
Der Vorsitzende trägt vor, dass aus Arbeitsschutzaspekten zur Er-
ledigung verschiedener Tätigkeiten in größeren Höhen ein mobi-
les Arbeitsgerüst, unter anderem für die Mehrzweckhalle und die 
Grundschule, benötigt werde. Das anzuschaffende Gerüst soll eine 
Höhe von 8,38 m (10,38 m Arbeitshöhe) und einen fahrbaren Un-
terbau haben.
Der Verwaltung liegen drei Angebote vor. Die Angebotspreise bewe-
gen sich zwischen 4.977,05 und 5.290,03 €. Mindestbietender sei 
die Fa. Leiternprofi24.de mit einer Angebotssumme von 4.977,05 €.
Ratsmitglied Christian Heuschreiber weist darauf hin, dass gemäß 
den Vorschriften des Arbeitsschutzes ab bestimmten Gerüsthöhen 
nur geschulte Personen mit entsprechender Ausrüstung, wie etwa 
Absturzsicherungen, eingesetzt werden dürfen. Die Verwaltung 
wird gebeten, dies vor Anschaffung und Einsatz des Gerüstes zu 
prüfen und die Einhaltung der notwendigen Sicherheitsmaßnah-
men sicherzustellen.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Anschaffung eines fahrbaren 
Arbeitsgerüsts bei der Firma Leiternprofi24.de zum Angebots-
preis in Höhe von 4.977,05 €. Die Verwaltung wird beauftragt, 
vor Anschaffung des Arbeitsgerüsts zu prüfen, welche arbeits-
schutz- und betriebssicherheitsrechtlichen Vorschriften bei 
der Nutzung von fahrbaren Gerüsten zu beachten sind.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 20
8. Beschaffung einer Absturzsicherung mit Zubehör
Ortsbürgermeister Dr. Burkhard Apsner verweist auf die zu diesem 
Tagesordnungspunkt vorliegende Sitzungsvorlage mit folgendem 
Inhalt:
„Die im Bauhof vorhandenen Absturzsicherungen sind größtenteils 
über 25 Jahre alt und weisen erhebliche Gebrauchsspuren auf. Das 
Material ist teilweise verbeult, die Farbmarkierungen sind stark ver-
blasst, und der allgemeine Zustand der Ausstattung ist als desolat 
zu bewerten.
Zudem bestehen die vorhandenen Absturzsicherungen aus schwe-
rem Metall, was den Transport und das Aufstellen deutlich er-
schwert. Aus diesen Gründen ist die Neubeschaffung von Absturz-
sicherungen sowie des hierzu erforderlichen Zubehörs vorgesehen.

Die geänderte Benutzungs- und Gebührenordnung tritt zum 
01.01.2026 in Kraft.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 20
6. Initiative der Ortsgemeinden in RLP „Jetzt reden WIR - 

Ortsgemeinden stehen auf!“
Ortsbürgermeister Dr. Burkhard Apsner verweist auf die vorliegen-
de Beschlussvorlage mit folgendem Inhalt:
„Die Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz – insbesondere der 
verbandsangehörigen Gemeinden – verschlechtert sich zuse-
hends; fehlende finanzielle Mittel und damit Spielräume für Inte-
ressen und Bedürfnisse der örtlichen Gemeinschaft, überlastetes 
Ehrenamt, mangelnde Unterstützung und eine überbordende Bü-
rokratie sind nur einige wenige Aspekte, die ernsthaft angegangen 
werden müssen. Die Politik auf Bundes- und Landesebene „muss 
sich endlich ehrlich machen“, soll die kommunale Selbstverwaltung 
i. S. d. Art. 28 Abs. 2 GG und Art. 49 Abs. 1 bis 3 LV-RP nicht kolla-
bieren. Nach dem Motto: „Gemeinsam sind wir stärker – jetzt han-
deln“ haben sich zahlreiche Gemeinde- und Stadträte überparteilich 
und sachlich mit nachstehenden – ausgewählten – Forderungen an 
die Bundes- und Landesebene eingehend beschäftigt und tragen 
diese nach Beschlussfassung an Herrn Ministerpräsidenten Alex-
ander Schweitzer mit der dringenden Bitte um Einleitung spürbarer 
und ernsthafter Schritte – auch im Bundesrat – heran. Der Ortsge-
meinderat befasst sich mit dem vorliegenden Forderungspapier zur 
Stärkung bzw. Revitalisierung der kommunalen Selbstverwaltung 
für eine lebenswerte Heimat.
Dieses beinhaltet zusammengefasst:
Abstract – Forderungspapier „Jetzt reden WIR – Ortsgemein-
den stehen auf!“
Die Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz sehen ihre kommunale 
Selbstverwaltung insbesondere durch eine unzureichende Finanz-
ausstattung, überbordende Bürokratie, eingeschränkte Planungs-
hoheit und überlastetes Ehrenamt akut gefährdet. Das Forderungs-
papier richtet sich an Landes- und Bundespolitik mit dem Ziel, die 
Handlungsfähigkeit vor Ort nachhaltig zu sichern.
Zentrale Forderungen sind:
Finanzielle Eigenständigkeit:
Reformansätze des bundesstaatlichen Finanzausgleichs zur Fi-
nanzierung von Sozial- und Jugendhilfelasten; Einführung eines 
bundesstaatlichen Konnexitätsprinzips bzw. Schärfung des Konne-
xitätsprinzips nach Art. 49 Abs. 5 LV-RP; Stärkung und Verstetigung 
der Finanzausgleichs- bzw. Gesamtschlüsselmasse und Abbau 
zweckgebundener Zuweisungen zugunsten allgemeiner Zuweisungen.
Planungs- und Handlungshoheit:
Einschränkung übergeordneter Eingriffe; Sicherung von Abstands-
flächen bei
Energieanlagen; Erhalt wiederkehrender Straßenausbaubeiträge 
und
bedarfsgerechte Finanzierung von Infrastruktur.
Entbürokratisierung und Stärkung des Ehrenamtes:
Vereinfachung von Vergabe- und Verwaltungsverfahren; Digitalisierung;
flächendeckende Aufgabenkritik und Reduzierung von Standards 
auf ein unabdingbares Maß sowie Unterstützung des Ehrenamtes 
durch das Land gegenüber Arbeitgebern.
Die Gemeinden fordern spürbare gesetzliche und finanzielle Maß-
nahmen, um ihre Rolle als Fundament von Demokratie und Heimat 
im ländlichen Raum zu erhalten und zu stärken.“
Ortsbürgermeister Dr. Burkhard Apsner teilt mit, dass sich nach 
seinen Informationen bereits über 750 Gemeinden an der Aktion 
beteiligt hätten. Obwohl das Forderungspapier bereits an Herrn 
Ministerpräsident Schweitzer übergeben worden sei, bestehe wei-
terhin die Möglichkeit, dass sich weitere Gemeinden anschließen, 
da die Liste der unterstützenden Kommunen fortlaufend aktualisiert 
werde.
Ratsmitglied Michael Birkel führt aus, dass er die Forderung bezüg-
lich des Erhalts der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge nicht 
unterstützen könne, da diese von vielen Bürgerinnen und Bürgern 
als finanziell belastend und sozial unausgewogen empfunden werden.
Ortsbürgermeister Dr. Apsner entgegnet, dass die Straßenausbau-
beiträge sehr wohl erhalten werden müssten, da sie eine wichtige 
Finanzierungsgrundlage für den Erhalt und Ausbau der örtlichen 
Infrastruktur darstellen und die Gemeinde dadurch unabhängiger 
bleibt.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat schließt sich der Initiative „Jetzt reden 
WIR – Ortsgemeinden stehen auf!“ an und beschließt das vor-
liegende „Forderungspapier zur Stärkung bzw. Revitalisierung 
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Landwirte bzw. Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes 
am Erwerb der oben aufgeführten Grundstücke interessiert sind, 
werden gebeten, dies der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Abt. 
4, Grundstücksverkehr, Willy-Brandt-Platz 1, 54290 Trier, Telefon 
0651/715-411, Fax 0651/715-17633, bis spätestens 22.12.2025 
schriftlich mitzuteilen.

Trier, 08.12.2025
Kreisverwaltung Trier-Saarburg

- Untere Landwirtschaftsbehörde -

Bekanntmachung der Neufassung der 
Verbandsordnung des Zweckverbandes 

Forstzweckverband Schweich
Auf die Bekanntmachung unter der Rubrik „Amtliche Bekanntma-
chungen und Mitteilungen der Verbandsgemeinde“ wird hinge-
wiesen.

Weihnachtsbaumverkauf
Am Samstag, den 13.12. und am Samstag, den 20.12. können 
Bäume zum Selberschlagen von 14-16 Uhr erworben werden. Die 
Fläche liegt zwischen der Motocross-Strecke und der Waldkapelle 
und ist gut erreichbar. Verkauft werden Nordmanntannen mit ei-
ner Größe von 1-5m. Weiterhin werden am Freitag, den 19.12. in 
der Kultur „dünnen Bäumen“ Bäume von 14–16 Uhr verkauft. Die 
Fläche liegt zwischen Motocross-Strecke und Neubaugebiet. Bitte 
Handsäge mitbringen. Zusätzlich verkaufe ich Bäume an meinen 
Haus in der Dammstr. 91 ab dem 15.12. werktags von 16-17 Uhr.

Düpre, Förster

Köwerich
n Manfred Strauch  n Sprechzeiten
n 06507 7039034      Mo. 19:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@koewerich.de n skype: og.koewerich
n www.koewerich.de

Bekanntmachung der Neufassung der 
Verbandsordnung des Zweckverbandes 

Forstzweckverband Schweich
Auf die Bekanntmachung unter der Rubrik „Amtliche Bekanntma-
chungen und Mitteilungen der Verbandsgemeinde“ wird hinge-
wiesen.

Weihnachtsbaumverkauf
Am Samstag, den 13.12. werden von 10–10.30 Uhr Bäume am Ku-
nibertplatz verkauft. Angeboten werden Nordmanntannen mit einer 
Größe von 1,5 bis 3m. Die Bäume können geliefert werden.

Düpre, Förster

Leiwen
n Joachim Hagen  n Sprechzeiten
n 06507 9393906      Mo. u. Do.  18:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@leiwen.de      oder nach Vereinbarung
n www.leiwen.de

Dienstleistungszentrum  
Ländlicher Raum Mosel
Öffentliche Bekanntmachung

Az.: 71084-HA2.3
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Detzem (WG), Land-
kreis Trier-Saarburg;
Widerruf der Veränderungssperre nach § 34 FlurbG, die mit Flur-
bereinigungsbeschluss vom 28.11.2018 bekanntgegeben wurde
Auf die Bekanntmachung unter Detzem wird hingewiesen.

Bekanntmachung der Neufassung der 
Verbandsordnung des Zweckverbandes 

Forstzweckverband Schweich
Auf die Bekanntmachung unter der Rubrik „Amtliche Bekanntma-
chungen und Mitteilungen der Verbandsgemeinde“ wird hinge-
wiesen.

Geplant ist die Anschaffung von
•	 20 Absturzsicherungen,
•	 50 roten und 50 gelben LED-Bakenleuchten,
•	 100 Batterien sowie
•	 2 Transport- und Lagergestellen.
Derzeit liegt ein Angebot über rund 4.850,00 € vor. Die Verwaltung 
weist darauf hin, dass dieser Preis im Vergleich zu anderen Anbie-
tern als günstig einzustufen ist, empfiehlt jedoch, zur Sicherstellung 
der Wirtschaftlichkeit weitere Vergleichsangebote einzuholen.“
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Anschaffung der Absturzsi-
cherungen einschließlich des erforderlichen Zubehörs. Die 
Verwaltung wird beauftragt, mindestens zwei weitere Ver-
gleichsangebote einzuholen. Der Ortsbürgermeister wird er-
mächtigt, nach Vorliegen und Auswertung der Angebote das 
wirtschaftlichste Angebot zu beauftragen.
Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bei anderen Aufwen-
dungen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 20
9. Verschiedenes
Es liegen keine Wortmeldungen vor.
10. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 

Beschlüsse
Im nichtöffentlichen Sitzungsteil wurde folgender Beschluss gefasst:
Vertragsangelegenheit
Dem Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Ortsgemeinde 
und der kath. KiTa gGmbH zur Regelung der Vergütung des Ei-
genverbrauchs der PV-Anlage auf dem Dach der Kindertagesstätte 
wird zugestimmt.

Klüsserath
n Hans-Werner Lex  n Sprechzeiten
n 0176-41206344      Sa. 09:00 - 10:00 Uhr
n buergermeister@kluesserath.de      
n www.kluesserath.de

Bekanntmachung
Am Dienstag, 16.12.2025 findet um 18:00 Uhr im Gemeindezent-
rum „Alte Ökonomie“, Kirchstraße 3 in Klüsserath eine Sitzung 
des Ortsgemeinderates Klüsserath statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Mitteilungen
2. Beratung und Verabschiedung des Forstwirtschaftsplanes 

2026
3. Projektvorhaben „Panorama-Höhenradweg Mosel“
4. Festsetzung der Steuerhebesätze 2026
5. Vergabe Straßenbeleuchtungen

5.1 Erweiterung und Erneuerung „In der Olk“
5.2 Erneuerung einer Straßenleuchte „Am Bahndamm“

6. Verschiedenes
nicht öffentlich
1. Mitteilungen
2. Mietangelegenheiten
3. Pachtangelegenheiten
4. Pachtangelegenheiten
5. Grundstücksangelegenheit
6. Grundstücksangelegenheiten
7. Verschiedenes
öffentlich
7. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-

schlüsse
Klüsserath, 08.12.2025

Hans-Werner Lex, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Über die Genehmigung zur Veräußerung der nachstehenden 
Grundstücke ist nach dem Grundstückverkehrsgesetz (GrdstVG) 
zu entscheiden:
Gemarkung Gewann/Lage Wirtschafts-

art
Größe (ar)

Klüsserath Unter dem Kerpenberg Weinlage 10,02
Klüsserath Hinter dem Rudelsberg Rebfläche 14,10
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Weihnachtsbaumverkauf  
der Gemeinde Leiwen

Der diesjährige Weihnachtsbaumverkauf der Gemeinde Leiwen fin-
det am Samstag, den 13.12., von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr, am Fest-
platz in Leiwen statt. Der Baumverkauf wird durch die Gemeindear-
beiter und die Feuerwehr Leiwen organisiert, wobei alle Bäume aus 
dem eigenen Gemeindewald stammen. Neben den Bäumen bietet 
der Förderverein der Feuerwehr Leiwen für das leibliche Wohl auch 
Glühwein, Punsch und Würstchen an.

Leiwen, 08.12.2025
Joachim Hagen, Ortsbürgermeister

Adventskonzert der Winzerkapelle Leiwen
Am Samstag, den 14.12. lädt die Winzerkapelle Leiwen zu ihrem 
besinnlichen Adventskonzert um 17 Uhr in die Pfarrkirche St. Ste-
phanus ein. Unter dem Slogan „Klang der Sterne“ erwartet Sie 
hier ein ca. einstündiges, vielseitiges und erstklassiges Konzert. 
Die Winzerkapelle Leiwen steht dabei an diesem Abend unter der 
Leitung von Patrik Sänger. Es freut mich, dass die Winzerkapelle 
auch in diesem Jahr wieder die feierliche Atmosphäre der Pfarrkir-
che nutzt, um dem anspuchsvollen und festlichen Programm den 
nötigen Flair zu verleihen. Freuen Sie sich daher heute schon auf 
ein tolles Adventskonzert, nach welchem Sie die Gelegenheit zu 
einem vorweihnachtlichen Beisammensein bei einer guten Tasse 
Glühwein haben. Danke sage ich heute schon der Winzerkapelle 
Leiwen, ihrem musikalischen Leiter Frank Feller, sowie Herrn Patrik 
Sänger für den sicherlich tollen Vorweihnachtsabend.

Leiwen, 08.12.2025
Joachim Hagen, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung  
der Ortsgemeinde Leiwen

1. Einsichtnahme in den 1. Entwurf der Haushaltssatzung 
mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen für das Haus-
haltsjahr 2026

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

1. Der 1. Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 
und seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 liegt zu den 
üblichen Öffnungszeiten der der Verbandsgemeindeverwal-
tung Schweich im Gebäude der Verbands-gemeindeverwal-
tung Schweich, Brückenstraße 26, 54338 Schweich, Zimmer 
15, ab dem 06.01.2026 bis zur Beschlussfassung über die 
Haushaltssatzung durch den Ortsgemeinderat Leiwen zur 
Einsichtnahme aus.
Vor einer persönlichen Einsichtnahme bitten wir um te-
lefonische Voranmeldung unter der Telefonnummer 
06502/407-0.
Außerdem steht der 1. Entwurf der Haushaltssatzung mit dem 
Haushaltsplan und seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 
im Internet ab dem 06.01.2026 unter: www.schweich.de; 
Menü; Verwaltung & Bürgerservice; Satzungen & Haus-
haltspläne; Haushaltspläne

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Lei-
wen haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen, d. h. 
vom 06.01.2026 bis 19.01.2026 bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Schweich, Brückenstraße 26, 54338 Schweich, 
Vorschläge zum 1. Entwurf der Haushaltssatzung mit dem 
Haushaltsplan und seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 
einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbands-
gemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, 54338 
Schweich oder an den Ortsbürgermeister, Römerstraße 1, 
54340 Leiwen oder elektronisch an info@schweich.de oder 
buergermeister@leiwen.de einzureichen. Der Ortsgemein-
derat Leiwen wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die 
Haushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegange-
nen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und entschei-
den.

Leiwen, den 08. Dezember 2025
Ortsgemeinde Leiwen

gez. Joachim Hagen, Ortsbürgermeister

Weihnachtsbaumverkauf
Am Samstag, den 13.12. verkauft die Feuerwehr Weihnachtsbäu-
me am Feuerwehrhaus. Die Bäume stammen ausschließlich aus 
dem Leiwener Wald und können auch geliefert werden. Am Sams-
tag, den 20.12. verkaufen die Gemeindearbeiter ebenfalls von 10-
12 Uhr Bäume am Feuerwehrhaus, die ebenfalls geliefert werden 
können.

Düpre, Förster

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie uns 
gestaltete Dateien bitte als pdf-Datei und Texte als 
Word-Dokument zusenden.
Bilder sollten als jpg-Dateien eingereicht wer-
den mit einer Mindestgröße von 1024 x 768 Pixel  
(bei einer Bildbreite von 90 mm).
Dies gilt auch für Bilder und Logos, die in pdf-Da-
teien oder Word-Dokumenten eingebunden sind.

Bitte reichen Sie keine PowerPoint -
sowie Excel-Dateien ein!

Vielen Dank für Ihr Verständnis
LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion

Bitte beachten Sie 

bei Texteinreichungen
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Mehring
n Jennifer Schlag  n Sprechzeiten
n 06502 2140 oder 0151 28373343      Do. 18:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@mehring-mosel.de      
n www.mehring-mosel.de

Bekanntmachung
Am Mittwoch, 17.12.2025 findet um 17:00 Uhr im Kulturzentrum 
„Alte Schule“, Schulstraße 17 in Mehring eine Sitzung des Orts-
gemeinderates Mehring statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Mitteilungen
2. Bebauungsplan „Huxlayplateau“; Abstimmung des Entwurfs 

für die Offenlage
3. Projektvorhaben „Panorama-Höhenradweg Mosel“
4. Verschiedenes
nicht öffentlich
1. Mitteilungen
2. Vertragsangelegenheiten
3. Vertragsangelegenheiten
4. Jagdpachtangelegenheiten
5. Verschiedenes
öffentlich
5. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-

schlüsse
Mehring, 05.12.2025

Jennifer Schlag, Ortsbürgermeisterin

Bekanntmachung
Am Donnerstag, 18.12.2025 findet um 20:00 Uhr im Gemeinde-
büro, Bachstraße 47 in Mehring eine Sitzung des Bauausschus-
ses Mehring statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Mitteilungen
2. Bauantrag, Flur 15, Flurstück 419
3. Bauantrag, Flur 6, Flurstück 554
4. Bauvoranfrage, Flur 34, Flurstück 233
5. Bauantrag, Flur 27, Flurstück 85/2
6. Antrag, Erteilung einer Genehmigung einer Windenergieanla-

ge, Gemarkung Mehring, Flur 36, Flurstück 109
7. Verschiedenes
nicht öffentlich
1. Mitteilungen
2. Verschiedenes

Mehring, 04.12.2025
Jennifer Schlag, Ortsbürgermeisterin

Ausfall Sprechstunde  
Weihnachten / Neujahr

Letzte Sprechstunde am 18.12.2025
Wir möchten Sie darüber informieren, dass unser Gemeindebüro 
während der
Weihnachtsferien am 25.12.2025, 01.01.2026 + 08.01.2026 ge-
schlossen bleibt. Die letzte Sprechstunde in diesem Jahr findet am 
18. Dezember von 18-20 Uhr statt. Dann können auch noch gel-
be Säcke und Biotüten im Vorzimmer des Gemeindebüros für die 
Feiertage abgeholt werden. Die erste Sprechstunde im neuen Jahr 
findet wieder am 15.01.2026 zu den gewohnten Zeiten statt. Wir 
danken für Ihr Verständnis und wünschen allen eine friedliche und 
besinnliche Weihnachtszeit.

Mehring, den 01.12.2025
Jennifer Schlag, Ortsbürgermeisterin

Drückjagd rechts der Mosel
Am Sonntag, dem 21. Dezember 2025 findet im Jagdrevier 
Mehring II, rechts der Mosel, eine Drückjagd von 8.00 – 12.00 Uhr 
statt. Das Revier erstreckt sich auf einem Teil der rechten Mehrin-
ger Gemarkung. Diese Drückjagd dient vor allem der Verminderung 
des Schwarzwildbestandes und der Abwehr und Vermeidung von 
Wildschäden in den Acker- und Wiesenflächen. Wir bitten von Frei-
zeitaktivitäten in diesem Revierbereich abzusehen. Um Beachtung 

Filmmusik zur Weihnachtszeit

Keine Messe - Eintritt frei - Dauer ca 60min

Winzerkapelle „Harmonie“ Leiwen

14.Dezember - 17:00 - Pfarrkirche Leiwen
Leitung: Patrik Sänger

Longen
n Stefan Egner  n Sprechzeiten
n 06502 9356666 o. 0160 7110639      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@longen.de

Bekanntmachung der Neufassung der 
Verbandsordnung des Zweckverbandes 

Forstzweckverband Schweich
Auf die Bekanntmachung unter der Rubrik „Amtliche Bekanntma-
chungen und Mitteilungen der Verbandsgemeinde“ wird hingewie-
sen.

Longuich
n Kevin Lieser  n Sprechzeiten
n 06502 1364      Mi. 19:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@longuich.de
n www.longuich.de

Bekanntmachung
Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg gibt hiermit gem. § 11 Abs. 
1 Satz 2 des Landesgesetztes über die kommunale Zusam-
menarbeit (KomZG) nachfolgenden Auflösungsbeschluss des 
Forstzweckverbandes Fell und dessen Bestätigung durch die 
Errichtungsbehörde im Sinne des Landesgesetztes über die 
kommunale Zusammenarbeit bekannt:
Auf die Bekanntmachung unter der Rubrik „Amtliche Bekanntma-
chungen und Mitteilungen der Verbandsgemeinde“ wird hinge-
wiesen.

Bekanntmachung der Neufassung der 
Verbandsordnung des Zweckverbandes 

Forstzweckverband Schweich
Auf die Bekanntmachung unter der Rubrik „Amtliche Bekanntma-
chungen und Mitteilungen der Verbandsgemeinde“ wird hinge-
wiesen.
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Brennholz Winter 25/26
Ab sofort liegen neue Bestellscheine im Gemeindebüro Mehring 
zum Ausfüllen bereit. (Sprechstunde Do. 18h – 20h). Alternativ 
kann der Bestellzettel auch auf Anfrage via E-Mail zugeschickt 
werden. E-Mail: philipp.schreiber@wald-rlp.de. Die neue Abrech-
nungseinheit ist der Festmeter! Ein Festmeter entsprechen ca. 1,4 
Raummetern. Beispiel: Sie benötigen ca. 5Rm Holz, 5Rm x 0,7 
(Umrechnungsfaktor) = 3,5fm Bestellmenge. Die Preise pro Fest-
meter wurden von der Gemeinde wie folgt beschlossen: Laubhart-
holz (Buche, Eiche usw.) 71€/Fm inkl.MwSt. (49,70€/Rm) und Na-
del- und Weichölzer (Fichte, Weide usw.) zu je 45€/Fm inkl. MwSt. 
(45,71€/Rm). Das Holz wird in in langer Form am Weg, zum selber 
Einschneiden, im Bereich Aul und Neumehring bereitgestellt. Wer 
im Gemeindewald Brennholz aufarbeitet, muss die persönliche 
Schutzausrüstung tragen (Hose, Helm, Schuhe) und im Besitz des 
sog. Motorsägen-Führerscheins sein. Abgabefrist der Bestellung ist 
am 31.01.2026.

Philipp Schreiber, Revierleiter

Weihnachtsbaumverkauf
An die Tanne, fertig los! Ein Spass für Klein und Groß.
Unter dem Motto bietet das Forstrevier Mehring mit der freiwilligen 
Feuerwehr Christbäume aus der Gemeindekultur zum selber schla-
gen an. Zur Auswahl stehen Nordmanntannen in der Größe von 1m 
bis 4m. Bringen Sie Ihre eigene Säge mit, oder lassen Sie sich beim 
Schlagen und Transport der Bäume von der Feuerwehr behilflich 
sein. Der Verkauf findet in der Kultur am Zitronenkrämerkreuz 
zu den folgenden Zeiten statt: Sa., den 13 Dez. und Sa. u. So 20 
+ 21 Dez. je von 10h - 15h. Gegen eine Spende werden natürlich 
auch Glühwein und Würstchen gereicht. Bringen Sie bitte festes 
Schuhwerk mit und bilden Sie wenn mögllich Fahrgemeinschaften. 
Für Fragen steht Ihnen der Revierleiter Philipp Schreiber zur Verfü-
gung, Tel.: 0152-28851691.

Schreiber, Revierleiter

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Mehring  

am 29.10.2025
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeisterin Jennifer Schlag und in 
Anwesenheit von Schriftführer Lucas Biwer findet am 29.10.2025 
im Kulturzentrum „Alte Schule“, Schulstraße 17 in Mehring eine Sit-
zung des Ortsgemeinderates Mehring statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen

Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldun-
gen.

2. Verschiedenes
Aus der Mitte des Rates werden folgenden Anfragen bzw. 
Anregungen abgegeben:
a. Sachstand zur Grüngutsammelstelle
b. Fragen zur Rodung von Flächen zwischen der K85 und der 

A1
c. Fragen zum verstopften Ablauf des Regenrückhaltebe-

ckens am Zellerberg
d. Bäume im Bereich des Spielplatzes rechts der Mosel wer-

den zeitnah im Rahmen der Regelkontrolle geprüft
e. Sachstand zum Glasfaser-Ausbau bezüglich fehlender 

Hausanschlüsse
3. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 

Beschlüsse
Die Vorsitzende gibt die in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse bekannt:
• Zustimmung zu einem Gestattungsvertrag

der Sicherheitshinweise und nach Möglichkeit diesen Revierbereich 
gänzlich zu meiden wird gebeten. Wir hoffen auf Ihr Verständnis.

Mehring, den 08.12.2025
Jennifer Schlag, Ortsbürgermeisterin

Bekanntmachung der Neufassung der 
Verbandsordnung des Zweckverbandes 

Forstzweckverband Schweich
Auf die Bekanntmachung unter der Rubrik „Amtliche Bekanntma-
chungen und Mitteilungen der Verbandsgemeinde“ wird hingewiesen.

Dienstleistungszentrum  
Ländlicher Raum Mosel
Öffentliche Bekanntmachung

Az.: 71084-HA2.3
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Detzem (WG), Land-
kreis Trier-Saarburg;
Widerruf der Veränderungssperre nach § 34 FlurbG, die mit Flur-
bereinigungsbeschluss vom 28.11.2018 bekanntgegeben wurde
Auf die Bekanntmachung unter Detzem wird hingewiesen.

Öffentliche Bekanntmachung
Aktenzeichen: 71114-HA2.3.
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Ensch
2. Änderungsbeschluss
Auf die Bekanntmachung unter Ensch wird hingewiesen.

Öffentliche Bekanntmachung
Absicht über die Einziehung eines Parkplatzes

Vollzug des § 37 Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG) in 
der Fassung vom 01. August 1977 (GVBl. S 273), zuletzt geändert 
durch Artikel 84 des Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBl. S 473)
Gemäß dem Beschluss der Ortsgemeinde Mehring vom 26.11.2025 
gibt die Ortsgemeinde Mehring ihre Absicht bekannt (§37 Abs. 3 
LStrG) folgende Einziehung vorzunehmen:
Eine 260 m² große Fläche des gewidmeten Parkplatzes, Gemar-
kung Mehring, Flur 34, Flurstück 201, soll eingezogen werden. 
Durch die beabsichtigte Einziehung wird die Fläche dem Gemein-
gebrauch entzogen und steht diesem dann nicht mehr als Ver-
kehrsfläche zur Verfügung.
Die Planunterlagen, in denen die Einziehungsfläche erkenntlich ge-
macht ist können bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich 
an der Römischen Weinstraße, Brückenstraße 26, Verwaltungsge-
bäude II, während der Dienstzeiten, montags bis freitags von 08:00 
bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 bis 16:00 Uhr und 
donnerstags von 14:00 bis 18:00 Uhr eingesehen werden.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, gegen die geplante Einzie-
hung Einwendungen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Sch-
weich an der Römischen Weinstraße, Brückenstraße 26, 54338 
Schweich zu erheben. Über diese Einwendungen wird der Orts-
gemeinderat im Rahmen seiner Entscheidung über die Einziehung 
nach dem Ablauf von 3 Monaten nach dem Zeitpunkt dieser öffent-
lichen Bekanntmachung entscheiden

Schweich, 04.12.2025
Verbandsgemeinde Schweich

gez. Christiane Horsch, Bürgermeisterin

Bitte beachten Sie bei  
Texteinreichungen

Hervorhebungen wie unterstreichen, kursiv oder 
Großbuchstaben können bei Texten  

nicht übernommen werden.
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Ein schriftlicher Nachweis hierüber liegt allerdings bis jetzt nicht vor
5. Kita Föhren – Sitzung am 27.11.2025 in Föhren
Herr Weiler berichtet, dass in der Kita Föhren für die Ortsgemeinde 
Naurath erneut Kosten entstehen. Dies ist einerseits der Umset-
zung des „Gute Kita Gesetztes“ und damit dem hierfür erforder-
lichen Umbau der Mensa als auch der Sanierung von Feuchtig-
keitsschäden geschuldet. Der aktuelle Verteilschlüssel der Kosten 
beträgt aufgrund der Kinderzahl aus Naurath 5,5 %. Das Thema 
wird am 27.11.2025 in einer Sitzung des Ortsgemeinderates Föh-
ren behandelt. Dort werden auch die Planer und Vertreter des Trä-
gers vor Ort sein. Aus diesem Grund nehmen die Ratsmitglieder 
Katharina Neusser; Alexandra Kröschel; Sabine Thommes und 
Stefan Weiler als Gäste an dieser Sitzung teil.
6. Förderung für das Bürgerprojekt „Treffpunkt für Wander-
freunde“ eingegangen.
Der Ortsbürgermeister informiert, dass die Förderung für die Über-
dachung beim Heimat- und Kulturverein eingegangen ist. Aufgrund 
der Arbeitsunfähigkeit eines der Hauptakteure verzögert sich die 
endgültige Fertigstellung um einige Wochen.
7. Bewilligungsbescheid Dorfmoderation am 16.10.2025 ist 
eingegangen.
8. Baustelle 10/1 noch reserviert.
Der Bürgermeister hat kürzlich noch zweimal mit dem Interessenten 
telefoniert, eine konkrete Kaufabsicht war jedoch nicht erkennbar.
9. Beseitigung Sturmschaden am Kapellchen
Die Arbeiten wurden am 22.10.2025 durch die Kirchengemeinde 
beauftragt und in der KW 46 erledigt.
10. Vorbescheid „LiB“ erhalten
Am 13.10.2025 hat die Ortsgemeinde den Vorbescheid zur Förde-
rung „Land in Bewegung“ für das Kleinspielfeld erhalten.
11. Das Haltestellenschild am Buswartehäuschen wurde durch 
den Gemeindearbeiter ordnungsgemäß installiert
12. Am 29.10.2025 fand ein Treffen mit Herrn Valerius von der 
Bauabteilung der VG oberhalb der Schulstraße zum Thema 
„Starkregenvorsorge“statt. Die VG-Verwaltung möchte im Rahmen 
der Starkregenvorsorge zunächst die Maßnahmen durchführen, 
bei denen vorhandene Einlassbauwerke lediglich baulich ertüchtigt 
werden sollen. Die Gemeindeverwaltung sieht für Naurath die Pri-
orität der Maßnahmen jedoch oberhalb der Schulstraße. Dort soll 
das vom Wingertsberg ablaufende Wasser daran gehindert wer-
den, über die Schulstraße ins Dorf zu laufen. Bei weiteren Treffen 
am 10. und 12.11.2025 wurden mit Unternehmen für Erdbauarbei-
ten verschiedene Möglichkeiten der Umsetzung besprochen.
13. Ausfall Glasfaser
Der Ortsbürgermeister berichtet über einen Ausfall des Glasfaser-
netzes für 10 Tage. Er hat die Verbandsgemeindeverwaltung, den 
Trierischen Volksfreund und den SWR in die Problematik eingebun-
den. Die Nachfrage bei der zuständigen Deutsch Glasfaser ergab 
widersprüchliche Aussagen. Das Schadensmanagement ist offen-
kundig verbesserungswürdig. Eine Entschädigung in Höhe von 50 
€ pro Anschluss ist aber möglich, wenn sie entsprechend beantragt 
wurde.
14. Status Nachanschlüsse
Der Ortsbürgermeister berichtet, dass drei nachträglich Anschlüsse 
noch fällig sind. Auch hier wird kritisiert, dass den betroffenen Kun-
den bisher keine konkreten Termine in Aussicht gestellt wurden. 
Auch die Verantwortlichkeit innerhalb des Unternehmens scheint 
unklar zu sein.
15. Fördermaßnahme „Das Dorfbudget“ des Landes Rheinland 
Pfalz
Ein Zuwendungsbescheid von 1500 € ist eingegangen. Die Zuwen-
dung ist zweckgebunden und dient der Finanzierung von freiwil-
ligen Aufgaben der Gemeinde, insbesondere der Unterstützung 
von ehrenamtlichen Imitativen, örtlichen Vereinen oder Gruppen, 
Förderung der dörflichen Gemeinschaft sowie der Schaffung, Ver-
besserung und Verschönerung örtlicher Einrichtung.
16. Am 05.12.2025 findet für interessierte Ratsmitglieder eine Be-
sichtigung der Baustelle „Pfarrkirche“ statt. Hierzu hat der Bauleiter, 
Herr Ulrich Hower vom Unternehmen KBH ARCHITEKTUR einge-
laden.
2. Vergabe Planungsleistungen Dorfmoderation
Mit Schreiben vom 10.10.2025 wurde durch das Ministerium des 
Innern und für Sport der Ortsgemeinde Naurath/E. ein Betrag von 
14.980 € für die Durchführung einer Dorfmoderation bewilligt. Dies 
entspricht einem Fördersatz von 90 Prozent.
In den Nebenbestimmungen und Hinweisen zum Bewilligungsbe-
scheid ist festgehalten, dass mit dem Vorhaben bis spätestens zum 
31.03.2026 begonnen wird.
Frau Stoff vom Büro PlanB aus Osburg hat sich am 06.02.2025 im 

Naurath
n Stefan Weiler n Sprechzeiten
n 06508 9176158       Mi. 18:00 – 19:00 Uhr
n buergermeister@naurath-eifel.de       im Bürgerhaus
n www.naurath-eifel.de

Webseite der Ortsgemeinde Naurath

Aktuelle Informationen zum Dorfgeschehen erhal-
ten Sie auch über unsere Webseite 
https://naurath-eifel.de/

Bekanntmachung der Neufassung der 
Verbandsordnung des Zweckverbandes 

Forstzweckverband Schweich
Auf die Bekanntmachung unter der Rubrik „Amtliche Bekanntma-
chungen und Mitteilungen der Verbandsgemeinde“ wird hinge-
wiesen.

Dienstleistungszentrum  
Ländlicher Raum Mosel
Öffentliche Bekanntmachung

Az.: 71084-HA2.3
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Detzem (WG), Land-
kreis Trier-Saarburg;
Widerruf der Veränderungssperre nach § 34 FlurbG, die mit 
Flurbereinigungsbeschluss vom 28.11.2018 bekanntgegeben 
wurde
Auf die Bekanntmachung unter Detzem wird hingewiesen.

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Naurath/Eifel 

am 18.11.2025
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Stefan Weiler und in An-
wesenheit von Schriftführer/in Olaf Schiller findet am 18.11.2025 
im Bürger- und Vereinshaus, Schulstraße 6 in Naurath/Eifel eine 
Sitzung des Ortsgemeinderates Naurath/Eifel statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
Der Ortsbürgermeister hat nachfolgende Mitteilungen:
1. Sachstand Schulstraße 8
Der Stand ist unverändert. Laut Auskunft des Finanzamtes Bitburg 
sind die Nacherben der vorderen Parzellen immer noch nicht er-
mittelt. Die rückwärtige Parzelle befindet sich bereits seit 9 Jahren 
im Besitz der Ortsgemeinde. Im Zuge der Dorfmoderation ist der 
vollständige Zugriff auf das Grundstück notwendig. Die Büroleitung 
der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich unterstützt die Bemü-
hungen, weil eine existenzielle Wichtigkeit für die weitere Dorfent-
wicklung vorliegt.
2. Halteverbot beidseitig Anfang Breitenweg
Ein Halteverbot in der Föhrener Straße wurde von der Straßen-
verkehrsbehörde der Verbandsgemeinde Schweich am Gefahren-
punkt Einfahrt Breitenweg eingerichtet.
3. Landtagswahl 22.03.2026
Für das Seminar 16.03.2026 werden Jan Weber, Sabine Thommes 
Alfons Schmitz; Alexandra Kröschel; Magret Heinz und Stefan Wei-
ler angemeldet.
4. Gewährleistungsabnahme 02.10.2025 Hofgartenstraße nicht 
erfolgt.
Alfons Schmitz berichtet von dem Termin mit Fa. Wey, Planern und 
der Fachabteilung der Verbandsgemeinde Schweich. Hier wurde 
festgestellt, dass alle Hydranten-Deckel lose sind und insgesamt 
75 Bauteile nachgebessert werden müssen. Außerdem wurde an-
gesprochen, dass der Wirtschaftsweg entlang des Wildgeheges 
während der Baumaßnahme sehr stark von Baufahrzeugen fre-
quentiert wurde, obwohl die Durchfahrt verboten ist. Hierdurch wur-
de der Weg stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Verantwortlichen 
der Fa, Wey berufen sich darauf, dass hierfür eine Erlaubnis sei-
tens der Gemeindeverwaltung ausgesprochen worden sei. Im Ge-
genzug sei ein Preisnachlass für die Bauarbeiten gewährt worden. 
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Schweich wird für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 114 Abs. 1 
Satz 2 GemO die Entlastung erteilt.
Die vom Beschluss betroffenen Personen nehmen gemäß § 22 
Abs. 1 Satz 1 Nr.1 GemO i.V.m. VV Nr. 4 zu § 114 GemO an der 
Beratung und Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungs-
punkt nicht teil.
einstimmig
Ja-Stimmen: 6 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 Befangen: 0
4. Investitionsplan der Ortsgemeinde Naurath für den Pla-

nungszeitraum 2025 bis 2029
Der Entwurf des Investitionsplanes für den Planungszeitraum 2025 
– 2029 liegt dem Ortsgemeinderat vor. Der Investitionsplan ist jähr-
lich an die Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben. Er ist die 
Grundlage für die Erstellung des Haushaltsplanes.
Der Ortsgemeinderat stimmt dem vorliegenden Investitions-
plan mit den besprochenen Änderungen für den Planungszeit-
raum 2025 bis 2029 zu.
einstimmig
Ja-Stimmen: 7 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 Befangen: 0
5. Festsetzung der Steuerhebesätze 2026
Die Gemeinden bestimmen nach § 32 Abs. 2 Nr. 10 Gemeinde-
ordnung (GemO) u.a. welche Steuerhebesätze für die Realsteuern 
und welche Steuersätze für die Hundesteuer festgesetzt werden.
Die Steuerhebesätze und Steuersätze werden jährlich in der Haus-
haltssatzung festgesetzt. Da die Haushaltssatzung 2026 voraus-
sichtlich erst im Laufe des Jahres 2026 beschlossen werden kann, 
empfiehlt es sich, die Steuerhebesätze und Steuersätze vorab 
durch besonderen Beschluss noch in 2025 festzusetzen.
So könnten den Abgabenschuldnern schon zu Beginn des Jahres 
2026 die neuen Abgabenbescheide frühzeitig zugestellt werden.
Nach der Verabschiedung und Bekanntmachung der Haushaltssat-
zung treten die Steuerhebesätze und die Steuersätze rückwirkend 
zum 01.01. des jeweiligen Haushaltsjahres in Kraft. Im Rahmen der 
Haushaltsplanberatung sollten die Steuerhebesätze noch einmal im 
Hinblick auf den Haushaltsausgleich überprüft und ggfs. angepasst 
werden. Erhöhungen der Steuerhebesätze sind bis zum 30.06. des 
jeweiligen Jahres möglich. Eine Reduzierung kann jederzeit inner-
halb des Kalenderjahres erfolgen. Es sind die Bekanntmachungs-/
Offenlage- und Genehmigungsfristen für die Haushaltssatzung zu 
beachten.
Die Steuerhebesätze in Naurath/E. wurden zuletzt für das Haus-
haltsjahr 2023 an die aktuellen Nivellierungssätze angepasst.
Der Steuerhebesatz der Grundsteuer A beträgt zurzeit 345 %.
Der Steuerhebesatz der Grundsteuer B beträgt zurzeit 465 %.
Der Steuerhebesatz der Gewerbesteuer beträgt zurzeit 380 %.
Die Steuersätze der Hundesteuer wurden zuletzt 2012 geändert 
(50 € / 70 € / 90 € / 650 € / 650 € / 650 €).
Die Verwaltung bittet um Beratung und Beschlussfassung über die 
Festsetzung der Steuerhebesätze bzw. Steuersätze 2026.
Als Anlage liegt eine Übersicht bei, aus der die aktuellen Einnah-
men aus den Realsteuern ersichtlich werden.
Hinweis:
Die Nivellierungssätze für die Realsteuern bleiben gegenüber dem 
Vorjahr unverändert.
Der Ortsgemeinderat Naurath/E. beschließt die Steuerhebesät-
ze 2026 wie folgt festzusetzen:
Grundsteuer A von 345 % auf 345 %
Grundsteuer B von 465 % auf 465 %
Gewerbesteuer von 380 % auf 380 %
Die Steuersätze der Hundesteuer wie folgt festzusetzen:
- für den 1. Hund von 50,00 € auf 60,00 €
- für den 2. Hund von 70,00 € auf 80,00 €
- für jeden weiteren 
Hund von 90,00 € auf 100,00 €
- für den 1. gefährlichen 
Hund von 650,00 € auf 650,00 €
- für den 2. gefährlichen 
Hund von 650,00 € auf 650,00 €
- für jeden weiteren 
gefährlichen Hund von 650,00 € auf 650,00 €
einstimmig
Ja-Stimmen: 6 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 1 Befangen: 0
6. Verschiedenes
Der Ortsgemeinderat beriet sich zur aktuellen Situation der Ge-
schwindigkeitsmessung in der Ortslage. Es wurde vorgeschlagen, 
mit einer Umstellung zum Standort an der Kirche noch abzuwarten 
und in der nächsten Sitzung eine Auswertung der Messungen zu 
besprechen.

Ortsgemeinderat Naurath/E. vorgestellt.
Frau Heinz vom Büro Neuland-Lenken, Trier, trug ihre Präsentation 
am 13.05.2025 im Ortsgemeinderat Naurath/E. vor.
Das Büro PlanB hat ein Kostenangebot über 15.000 € brutto und 
das Büro Neuland-Lenken ein Kostenangebot über 16.650 € brutto 
abgegeben.
Der Ortsgemeinderat Naurath/E. beschließt, die Planungsleis-
tungen für die Durchführung der Dorfmoderation an das Büro 
Neuland-Lenken zu vergeben.
einstimmig
Ja-Stimmen: 7 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 Befangen: 0
3. Jahresabschluss zum 31.12.2022
3.1. Jahresabschluss zum 31.12.2022;

Beschlussfassung über die Feststellung des geprüften 
Jahresabschlusses

Zu diesem Tagesordnungspunkt übernimmt der Ortsbürgermeister, 
Herr Stefan Weiler, den Vorsitz. Der Vorsitzende des Rechnungs-
prüfungsausschusses, Herr Robert Pull, teilt mit, dass in der Sitzung 
am 25.09.2025 der Jahresabschluss nach den Vorschriften der §§ 
110 ff. Gemeindeordnung (GemO) geprüft wurde. Die Prüfung hat 
zu keinen Einwendungen geführt. Nach den dadurch gewonnenen 
Erkenntnissen vermittelt der Jahresabschluss zum 31.12.2022, 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Ortsgemeinde Naurath/Eifel. 
Die Buchführung, der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbe-
richt entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die Prüfung des 
Jahresabschlusses zum 31.12.2022 führte zu folgendem Ergebnis:
1. Die Bilanz schließt auf der Aktiv- und Passivseite mit einer Bi-

lanzsumme von 2.732.815,56 € ab und weist in der Ergebnis-
rechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 217.919,04 € 
aus.

2. Es wird ein Eigenkapital in Höhe von 1.180.723,55 € ausge-
wiesen. Das Eigenkapital hat sich demnach gegenüber dem 
01.01.2022 um 217.919,04 € erhöht.

3. Das Vermögen der Ortsgemeinde hat sich im Prüfungszeit-
raum um 587.038,80 € auf 2.732.815,56 € erhöht.

4. Das Fremdkapital einschließlich der Rückstellungen erhöht 
sich um 271.763,47 € auf 833.378,61 €.

5. Die Investitionskredite haben sich im Haushaltsjahr 2022 um 
76.704,08 € auf 608.729,44 € erhöht.

Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem Ortsgemeinderat 
Naurath/Eifel die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 
zum 31.12.2022 vor (§ 114 Abs. 1 Satz 1 GemO).
Der Ortsgemeinderat Naurath/Eifel beschließt die Feststellung 
des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 gemäß §114 Abs. 1 
Satz 1 GemO.
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
werden, sofern keine vorherige Zustimmung erfolgte, nachträglich 
genehmigt (§ 100 GemO).
einstimmig
Ja-Stimmen: 6 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 Befangen: 0
3.2. Jahresabschluss zum 31.12.2022;

Entlastungserteilung gem. § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO
Der Vorsitz kann nicht vom Ortsbürgermeister übernommen wer-
den, da er im Prüfungszeitraum Beigeordneter der Ortsgemeinde 
war. Daher soll der Vorsitz vom 1. Beigeordneten, Herrn Alfons 
Schmitz und bei dessen Abwesenheit von der Beigeordneten, Sa-
bine Thommes, übernommen werden. Ist auch die Beigeordnete 
abwesend, soll der Vorsitz von dem ältesten anwesenden Ratsmit-
glied übernommen werden. Verzichtet dieses auf die Übernahme 
des Vorsitzes, so wählt der Ortsgemeinderat Naurath/Eifel aus sei-
ner Mitte einen Vorsitzenden (§ 36 I GemO).
Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem Ortsgemeinderat 
Naurath/Eifel vor, dem ehemaligen Ortsbürgermeister, Herrn Ste-
phan Denis, dem aktuellen Ortsbürgermeister, Herrn Stefan Weiler, 
in seiner Funktion als Beigeordneter, und den ehemaligen Beige-
ordneten – soweit diese einen eigenen Geschäftsbereich leiten 
oder den Ortsbürgermeister vertreten haben – die Entlastung zu 
erteilen. (Da die Verbandsgemeinde Schweich nach § 68 GemO 
für die Ausführung des Haushaltsplanes der Ortsgemeinde Nau-
rath/Eifel zuständig ist, bedürfen neben dem ehemaligen Ortsbür-
germeister, dem aktuellen Ortsbürgermeister und den ehemaligen 
Beigeordneten auch die Bürgermeisterin und die ehemaligen Bei-
geordneten der Verbandsgemeinde Schweich der Entlastung des 
Ortsgemeinderates Naurath/Eifel.)
Dem ehemaligen Ortsbürgermeister, dem aktuellen Ortsbür-
germeister in seiner damaligen Funktion als Beigeordneter 
und den ehemaligen Beigeordneten sowie der Bürgermeiste-
rin und den ehemaligen Beigeordneten der Verbandsgemeinde 
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Dienstleistungszentrum  
Ländlicher Raum Mosel
Öffentliche Bekanntmachung

Az.: 71084-HA2.3
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Detzem (WG), Land-
kreis Trier-Saarburg;
Widerruf der Veränderungssperre nach § 34 FlurbG, die mit 
Flurbereinigungsbeschluss vom 28.11.2018 bekanntgegeben 
wurde
Auf die Bekanntmachung unter Detzem wird hingewiesen.

‚ Lichterglanz ‚ gemütliche Atmosphäre ‚ genießen, verweilen & einstimmen

FV Kita 

Riol

Kirchen

chor 

Riol

Musik

verein 

Riol

GLÜHEN
Samstags ab 16:00-22:00h 

Platz am Dorf & Kulturzentrum Riol

         1.Advent | Samstag 29.11.2025
                   ● Glühwein & Kinderpunsch  ● Kuchen/ Muffins 

              ● rote & weiße Bratwürstchen

         ● ab 18:00h: musikalische Klänge durch die Stadtkapelle Schweich 

 

     2.Advent | Samstag 06.12.2025

  ● Besuch des Hl. Nikolaus ca.17h   ● Glühwein &Kinderpunsch

   ● selbstgebackene Plätzchen & Waffeln   ● Würstchen

         3.Advent | Samstag 13.12.2025
● Glühwein & Kinderpunsch

                             ● frischgebackene Waffeln   ● Würstchen

 4.Advent | Samstag 20.12.25
Angelsport-      ● Glühwein & Kinderpunsch   ● Bratwurst & Pommes frites 

 verein Riol              ● Schwenkbraten

Platz am Dorf & Kulturzentrum

chor

Riol

# Lichterglanz & Adventszauber #  genießen, verweilen & einstimmen
  Kommen Sie vorbei und genießen eine kleine Auszeit! Der VKT Riol und die Rioler Vereine freuen sich.

Angelsport-

verein

Riol

 Schweich Schweich Schweich

GLÜHEN

FV Kita

         ● ab 18:00h:

     

Samstags ab 16:00-22:00h

Platz am Dorf & Kulturzentrum

# Lichterglanz & Adventszauber #  genießen, verweilen & einstimmen
Kommen Sie vorbei und genießen eine kleine Auszeit! Der VKT Riol und die Rioler Vereine freuen sich.

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Riol  

am 19.11.2025
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeisterin Dr. Christel Egner-Dup-
pich und in Anwesenheit von Schriftführer/in Carmen Wagner findet 
am 19.11.2025 im Dorf- und Kulturzentrum Martinstraße 5, in Riol 
eine Sitzung des Ortsgemeinderates Riol statt.
Vor Eintritt in die Tagesordnung beantragt die Vorsitzende die Ta-
gesordnung wie folgt zu erweitern:
- neuer TOP 12 ö: Initiative der Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz 
„Jetzt reden WIR – Ortsgemeinden stehen auf!“
(der ursprüngliche TOP 12 wird zu neuem TOP 13)
Außerdem beantragt die Vorsitzende, mit Rücksicht auf die einge-
troffenen Gäste, den bisherigen TOP 7 „neues Sportstättenförder-
programm…“ zum neuen TOP 2 zu machen und anschließend in 
der bisherigen Reihenfolge fortzufahren.
Der Rat stimmt der Änderung der Tagesordnung einstimmig zu.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen

• Die Vorsitzende teilt mit, dass die neue Bühne im Dorf- und 
Kulturzentrum inzwischen geliefert und aufgestellt worden 
ist. Jetzt kann jeder Verein die Teile ausprobieren. Teile, die 
zu groß sind, können noch zurückgegeben werden.

• Der Veranstaltungskalender 2026 ist fertig.
• Der Neujahrsempfang mit Wahl der Weinkönigin findet am 

11.01.2026 statt.

Pölich
n Wolfgang Eid  n Sprechzeiten
n 0176 23362776 o. 06507 9248778      nach Vereinbarung
n buergermeister@poelich.de

Bekanntmachung
Am Dienstag, 16.12.2025 findet um 17:00 Uhr in der Finnen-
bahnhütte Mehring-Pölich e. V. eine Sitzung des Ortsgemeinde-
rates Pölich statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Mitteilungen
2. Bebauungsplan „Huxlayplateau“; Abstimmung der Planung für 

die Offenlage
3. Beratung und Verabschiedung des Forstwirtschaftsplanes 

2026
4. Pachtangelegenheiten: Festlegung jährlicher Pachtpreis 

Weinbergsflächen
5. Verschiedenes
6. Ausweisung eines Sanierungsgebietes für den Bereich „Altort“

6.1 Beratung und Beschlussfassung zu den Stellungnahmen 
der öffentlichen Aufgabenträger

6.2 Satzungsbeschluss
nicht öffentlich
1. Mitteilungen
2. Vertragsangelegenheit
3. Verschiedenes
öffentlich
7. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-

schlüsse
Pölich, 08.12.2025

Wolfgang Eid, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung der Neufassung der 
Verbandsordnung des Zweckverbandes 

Forstzweckverband Schweich
Auf die Bekanntmachung unter der Rubrik „Amtliche Bekanntma-
chungen und Mitteilungen der Verbandsgemeinde“ wird hinge-
wiesen.

Riol
n Dr. Christel Egner-Duppich  n Sprechzeiten
n 06502 930707.      nach Vereinbarung
n buergermeister@riol.de      
n www.riol.de      

Bekanntmachung Auflösungsbeschluss 
des Forstzweckverbandes Fell

Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg gibt hiermit gem. § 11 Abs. 
1 Satz 2 des Landesgesetztes über die kommunale Zusam-
menarbeit (KomZG) nachfolgenden Auflösungsbeschluss des 
Forstzweckverbandes Fell und dessen Bestätigung durch die 
Errichtungsbehörde im Sinne des Landesgesetztes über die 
kommunale Zusammenarbeit bekannt:
Auf die Bekanntmachung unter der Rubrik „Amtliche Bekanntma-
chungen und Mitteilungen der Verbandsgemeinde“ wird hinge-
wiesen.

Bekanntmachung der Neufassung der 
Verbandsordnung des Zweckverbandes 

Forstzweckverband Schweich
Auf die Bekanntmachung unter der Rubrik „Amtliche Bekanntma-
chungen und Mitteilungen der Verbandsgemeinde“ wird hinge-
wiesen.

Gut informiert durch Ihr 
Amts- oder Mitteilungsblatt
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Der Ortsgemeinderat Riol beschließt die Feststellung des 
Jahresabschlusses zum 31.12.2023 gemäß §114 Abs. 1 Satz 1 
GemO.
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
werden, sofern keine vorherige Zustimmung erfolgte, nachträglich 
genehmigt (§ 100 GemO).
Abstimmungsergebnis: einstimmig
3.2. Entlastungserteilung gem. § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO
Der 1. Beigeordnete Rainer Orth übernimmt den Vorsitz zu diesem 
Tagesordnungspunkt.
Der Vorsitz kann weder von der Ortsbürgermeisterin, Frau Dr. 
Christel Egner-Duppich, noch von den Beigeordneten, Herren Jo-
sef Linden und Philipp Schmitt, übernommen werden, da alle im 
Prüfungsjahr 2023 als Ortsbürgermeisterin bzw. Beigeordnete tätig 
waren.
Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem Ortsgemeinderat 
Riol vor, der Ortsbürgermeisterin und den Beigeordneten sowie 
dem ehemaligen Ersten Beigeordneten – soweit diese einen eige-
nen Geschäftsbereich leiten oder die Ortsbürgermeisterin vertre-
ten haben – die Entlastung zu erteilen. (Da die Verbandsgemeinde 
Schweich nach § 68 GemO für die Ausführung des Haushalts-
planes der Ortsgemeinde Riol zuständig ist, bedürfen neben der 
Ortsbürgermeisterin und den (ehemaligen) Beigeordneten auch die 
Bürgermeisterin und die ehemaligen Beigeordneten der Verbands-
gemeinde Schweich der Entlastung des Ortsgemeinderates Riol.)
Beschluss:
Der Ortsbürgermeisterin und den (ehemaligen) Beigeordneten 
sowie der Bürgermeisterin und den ehemaligen Beigeordneten 
der Verbandsgemeinde Schweich wird für das Haushaltsjahr 
2023 gemäß § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO die Entlastung erteilt.
Die vom Beschluss betroffenen Personen nehmen gemäß § 22 
Abs. 1 Satz 1 Nr.1 GemO i.V.m. VV Nr. 4 zu § 114 GemO an der 
Beratung und Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungs-
punkt nicht teil.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
4. Beschlussfassung des Investitionsplans für den Pla-

nungszeitraum 2026 - 2029
Der Investitionsplan ist jährlich an die Entwicklung im Ort anzupas-
sen und fortzuschreiben. Er ist die Grundlage für die Erstellung des 
Haushaltsplanes.
Der Entwurf wurde am 12.11.2025 durch den Haupt- und Finanz-
ausschuss vorberaten.
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Ortsgemeinderat 
den Investitionsplan in der vorliegenden Fassung zu beschließen.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Riol stimmt dem vorgelegten Investiti-
onsplan für den Planungszeitraum 2026-2029 mit folgenden 
Änderungen zu:
- Friedhof Riol, Erweiterung Baumgräber um weitere 5 

Stück in 2026
- Zeile 54112.5238 (Einrichtung 30er-Zone) soll gestrichen 

werden
Abstimmungsergebnis: einstimmig
5. Straßenunterhaltung Risse-/Fugensanierung
Es treten vermehrt Risse/Fugen in verschiedenen Straßen der 
Ortsgemeinde auf, was sowohl die Verkehrssicherheit als auch die 
Langlebigkeit der Straßenbeläge negativ beeinträchtigt. Diese Ris-
se entstehen hauptsächlich durch Alterungserscheinungen, Witte-
rungseinflüsse und steigendes Verkehrsaufkommen. Die geplante 
Risse-Sanierung zielt darauf ab, die Straßeninfrastruktur zu erhal-
ten, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und die Lebensdauer 
der Straßenbeläge zu verlängern. Es wurden 4 Unternehmen an-
gefragt, die Firma MS Schmitt war durch die laufenden Meter einer 
Tagespauschale am kosteneffizientesten. Zudem hat die Firma MS 
Schmitt bereits in diesem Jahr in anderen Ortsgemeinden der VG 
die Sanierung durchgeführt. Die Kosten* betragen pro laufenden 
Meter Standard Riss (10mm x 20mm) 0,63 € inkl. abstreuen und 
beim Standard Fugenverguss (15mm x 25mm) 1,60 €. Größere Fu-
gen werden extra vergütet. *(Abhängig der tatsächlich laufenden 
Meter Risse (10mm x 20mm oder Fugen 15mm x 25mm), ausfüh-
renden Arbeitstage, An- Abfahrt, Wettereinflüsse, Umsetzungen)
Der 1. Beigeordnete Rainer Orth informiert über die geplante Rei-
henfolge bei der Sanierung. Je neuer die Straße ist, desto eher 
erfolgt die Risse-Sanierung, um weitere Schäden an der Straße zu 
vermeiden.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Riol beschließt vorab, dass die Firma 
MS-Schmitt die Risse/Fugen Sanierung bis max. 10.000 € im 

• Die Ausschreibung für die Weinkönigin wurde im Amtsblatt 
veröffentlicht. Bisher gibt es ein Bewerberteam.

• Das letzte Dorfcafe hat mit 38 Teilnehmern stattgefunden.
• Der 1. Beigeordnete Rainer Orth informiert über den Sach-

stand zur Sanierung der Wirtschaftswege.
• Der 1. Beigeordnete Rainer Orth informiert über die jüngs-

ten Aktionen von „Senioren machen mobil“. Insgesamt 
wurden 152 Arbeitsstunden geleistet. Dabei wurden die 
Friedhofshalle und der Ligny-le-Chatel-Platz instandge-
setzt.

• Für den Winter ist geplant zahlreiche Sitzbänke in der Orts-
lage instand zu setzen.

• Der 1. Beigeordnete Rainer Orth informiert, dass bis zum 
nächsten Frühjahr durch die Feuerwehr auf dem Friedhof 
2-3 Bäume gefällt werden müssen. Außerdem soll der 
Wasserlauf auf Plandert wieder hergerichtet werden.

• Der 1. Beigeordnete Rainer Orth informiert, dass im Rah-
men der Baumaßnahme Hauptstraße / Burgstraße ein dort 
befindlicher Baum ggfls. doch gefällt werden muss und 
eine entsprechende Ersatzpflanzung erfolgen muss.

2. Neues Sportstättenförderprogramm des Bundes zur Sa-
nierung kommunaler Sportstätten

Die Vorsitzende informiert über den bisherigen Sachstand.
Die Verwaltung schätzt allerdings, dass kleinere Projekte für das 
Förderprogramm nicht in Frage kommen, weil die regionale Bedeu-
tung nicht gegeben sei.
Das Interessensbekundungsverfahren läuft bis zum 15.01.2026. 
Da die Projektplanung zum großen Teil bereits vom Sportverein 
erstellt worden ist, soll die Förderung dennoch beantragt werden. 
Der Platz kann interkommunal genutzt werden. Der Rat sieht in der 
Maßnahme entgegen der Verwaltung durchaus eine regionale Be-
deutung.
In den kommenden Wochen soll eine gemeinsame Besprechung 
mit dem Sportverein und Vertretern des Rates stattfinden. Dort soll 
außerdem ein Konzept erarbeitet werden, wie die Sanierung reali-
siert werden kann, falls die Förderung nicht gewährt wird.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt, für die Maßnahme zur Sa-
nierung des Sportplatzes Riol inkl. Umfeld einen Antrag auf 
Förderung nach dem neuen Sportstättenförderprogramm zu 
stellen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
3. Jahresabschluss zum 31.12.2023
3.1. Beschlussfassung über die Feststellung des geprüften 

Jahresabschlusses
Zu diesem Tagesordnungspunkt übernimmt die Ortsbürgermeiste-
rin, Frau Dr. Christel Egner-Duppich, den Vorsitz.
Der stv. Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Herr 
Matthias Krisam, teilt mit, dass in der Sitzung am 28.10.2025 der 
Jahresabschluss nach den Vorschriften der §§110 ff. Gemeindeord-
nung (GemO) geprüft wurde.
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach den dadurch gewonnenen Erkenntnissen vermittelt der Jah-
resabschluss zum 31.12.2023, unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung, ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Ortsgemeinde Riol.
Die Buchführung, der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbe-
richt entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.
Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 führte zu fol-
gendem Ergebnis:
1. Die Bilanz schließt auf der Aktiv- und Passivseite mit einer Bi-

lanzsumme von 17.509.092,25€ ab und weist in der Ergebnis-
rechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 182.203,64€ 
aus.

2. Es wird ein Eigenkapital in Höhe von 9.372.525,92€ ausge-
wiesen. Das Eigenkapital hat sich demnach gegenüber dem 
01.01.2023 um 182.203,64€ erhöht.

3. Das Vermögen der Ortsgemeinde hat sich im Prüfungszeit-
raum um 263.220,79€ auf 17.509.092,25€ verringert.

4. Das Fremdkapital einschließlich der Rückstellungen verringert 
sich um 297.781,45°€ auf 1.665.735,84€.

5. Die Investitionskredite haben sich im Haushaltsjahr 2023 um 
219.590,68€ auf 1.386.713,31 € verringert.

Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem Ortsgemeinde-
rat Riol die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses zum 
31.12.2023 vor (§ 114 Abs. 1 Satz 1 GemO).
Beschluss:
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abgerückt und nehmen an der Beschlussfassung nicht teil.
Es verbleiben 9 stimmberechtigte Ratsmitglieder.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt, die Westenergie AG Trier ge-
mäß dem Angebot vom 01.03.2024 mit der Lieferung und Mon-
tage der Straßenbeleuchtung zu beauftragen. Die Gesamtkos-
ten belaufen sich auf brutto 36.543,42 €.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
8. Bauhof Riol; Beschaffung eines Pritschenfahrzeuges
Bisher verfügt die Ortsgemeinde Riol als einziges Transportmittel 
über einen Traktor mit Anhänger. Nicht zuletzt wegen der Einstel-
lung eines zweiten Gemeindearbeiters ist die Anschaffung eines 
weiteren Fahrzeuges erforderlich. Auf der Grundlage der Bera-
tungen in den vorangegangenen Sitzungen wurden Angebote zur 
Anschaffung eines Pritschenfahrzeuges mit Dreiseitenkipper für 
den Bauhof eingeholt. Angefragt wurden insgesamt 4 Firmen. 
Eingereicht wurden 4 Angebote von 2 verschiedenen Firmen. 2 
Firmen haben kein Angebot eingereicht. Die Preisspanne bewegt 
sich zwischen 50.905,82 € und 59.208,54 €. Unter Berücksichti-
gung der Ausstattung ist das wirtschaftlichste Angebot von der Fir-
ma Auto Pieroth, Bingen über ein sofort lieferbares Fahrzeug mit 
einer Angebotssumme in Höhe von 52.119,03 € abgegeben wor-
den. Die Finanzierung erfolgt über die restl. Mittel bei der Hh-Stelle 
11430.08290 (rd. 15.000€) und die gegenseitige Deckungsfähigkeit 
des Ansatzes unter 57312.096/901.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt die Anschaffung eines Prit-
schenfahrzeuges (Lagerfahrzeug) auf der Grundlage des An-
gebotes der Firma Pieroth, Bingen zum Angebotspreis in Höhe 
von 52.119,02 €.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
9. Vorbereitung eines Interessenbekundungsverfahrens zur 

Anlage eines Memoriamgartens auf dem Friedhof Riol
Die Ortsgemeinde plant die Umgestaltung des Gräberfeldes 1 auf 
dem Friedhof Riol in Form eines Memoriamgartens. Bevor ein Inter-
essenbekundungsverfahren starten kann, muss der Ortsgemeinde-
rat einige Kriterien vorab festlegen. Gemäß Rücksprache mit dem 
Fachbereich 1 der VGV muss bei einem solchen Verfahren keine 
öffentliche Ausschreibung erfolgen. Der Ortsgemeinde entstehen 
keine Kosten. Ein Memoriamgarten ist ein gärtnerisch gepflegtes 
Grabfeld. Die Ortsgemeinde als Friedhofseigentümerin vergibt 
dabei die Arbeiten zur Anlage und Pflege im Rahmen eines Kon-
zessionsvertrages an Fremdunternehmen. Die Gemeindearbeiter 
werden damit bei der Unterhaltung des Friedhofes deutlich entlas-
tet. Gleichzeitig bietet ein solches Gräberfeld die Möglichkeit von 
Grabstätten mit gärtnerischer Pflege. Die Ortsgemeinde bietet zwar 
bereits pflegefreie Grabstätten auf dem Friedhof an, jedoch können 
dort keine Blumen gepflanzt werden. Innerhalb der Verbandsge-
meinde existiert ein solches Grabfeld bisher nur auf dem Friedhof 
Issel. Die Angehörigen schließen im Falle einer Beisetzung einen 
Vertrag mit dem Konzessionsnehmer (oder einer entsprechenden 
Genossenschaft) ab. Die Ortsgemeinde erhält bei einer Beisetzung 
weiterhin die üblichen Gebühren für die Vergabe der Grabstätte. 
Die Verwaltung empfiehlt zur Vorbereitung des Interessensbekun-
dungsverfahrens folgende Paramenter: Vergabe einer Dienstleis-
tungskonzession „gärtnerisch gepflegtes Grabfeld“
• Laufzeit = 25 Jahre mit Option der Verlängerung
• Größe des Grabfeldes ca. 270 m² mit mind. 20 Urnengrabstät-

ten für 1 Asche und 20 Urnengrabstätten für 2 Aschen (gemäß 
Lageplan)

• treuhänderische Absicherung der Pflegeentgelte ist zu garan-
tieren

• Grundstück bleibt Eigentum der Ortsgemeinde
• Im Rahmen der Gestaltung sind zur Anlage passende Grab-

steine anzubieten. (keine anonymen Grabstätten)
• Die Gesamtanlage ist unabhängig von der Belegung als Ge-

samtes zu gestalten und zu pflegen.
Es obliegt dem Rat weitere Parameter festzulegen. Bspw. kann 
auch die Anlage von Erdgrabstätten (Särge) vorgegeben werden. 
Bei Durchführung des Interessensbekundungsverfahrens sollten 
alle im näheren Umkreis der Ortsgemeinde liegenden Friedhofs-
gärtner, die gleichzeitig auch Mitglied der Genossenschaft der 
Friedhofsgärtner sind und somit die treuhänderische Absicherung 
bereits garantiert ist, angefragt werden und um Abgabe eines Ent-
wurfs zur Umsetzung gebeten werden. Anschließend sollten alle 
Bewerber ihre Konzepte dem Rat, oder einem beauftragten Gremi-
um vorstellen. Erst im Anschluss daran erfolgt der Abschluss des 
Konzessionsvertrages.

Jahr 2026 durchführen soll, vorbehaltlich der Genehmigung 
des Haushaltsansatzes durch die Kreisverwaltung. Erst nach 
Genehmigung des Haushaltsansatzes darf der Auftrag an die 
ausführende Firma erteilt werden.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
6. Ausbau Moselstraße/ Hauptstraße
Der 1. Beigeordnete Rainer Orth informiert über den Sachstand zur 
Baumaßnahme. Vor zwei Wochen hat eine gemeinsame Begehung 
mit der Bauabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung, den VG-
Werken, dem Ingenieurbüro und der Ortsgemeinde stattgefunden. 
Die Ausschreibung der Arbeiten erfolgt im Dezember 2025. Die 
Durchführung erfolgt in drei Bauabschnitten. Im Kreuzungsbereich 
Im Pichter / In der Dreil wird von den VG-Werken der Regenwasser-
kanal höher gelegt, sodass dieser Bereich ebenfalls in die Baumaß-
nahme integriert wird. Im März 2026 soll nach der Auftragsvergabe 
eine Anliegerversammlung durchgeführt werden. Es soll nochmal 
geprüft werden, ob die Linde in der Hauptstraße doch erhalten wer-
den kann.
7. Vergabe - Erneuerung und Erweiterung der Straßenbe-

leuchtung
7.1. Moselstraße
Im Rahmen des Straßenausbaus der Moselstraße ist die Erneue-
rung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung geplant. Um eine 
den DIN-Normen entsprechende Ausleuchtung zu gewährleisten, 
ist die Installation von insgesamt sieben Bogenmastleuchten des 
Modells Bega LED 7910 mit einer Höhe von fünf Metern erforder-
lich. Im Zuge der Maßnahme werden vier Leuchtstellen demontiert. 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf brutto 22.797,13 €.
Folgende Arbeiten sind in dem Angebotspreis nicht enthalten und in 
der Ausschreibung für die Straßenbauarbeiten berücksichtigt:
• Erdarbeiten für den Kabelgraben und Muffengrube
• Liefern und Einbringen von Sand
• Einsetzen von Betonfalzrohren für die Leuchtenfundamente
• Legen von Kabelschutzrohr und Trassenwarnband
Der (noch verfügbare) Haushaltsansatz beträgt 50.000 € für das 
Jahr 2025.
Die Kosten für diese Maßnahme sind gemäß der Ausbaubeitrags-
satzung beitragsfähig. Nach dieser Regelung sind 65 % der Kosten 
als Beitragsmaßnahme vorgesehen. Der Anteil der Ortsgemein-
de Riol beträgt somit 35 %. Von den Gesamtkosten in Höhe von 
22.797,13 € müssen daher 7.979,00 € von der Ortsgemeinde über-
nommen werden.
Gemäß § 22 GemO nimmt der Beigeordnete Philipp Schmitt an der 
Beschlussfassung nicht teil und ist vom Tisch abgerückt.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt, die Westenergie AG Trier ge-
mäß dem Angebot vom 01.03.2024 mit der Lieferung und Mon-
tage der Straßenbeleuchtung zu beauftragen. Die Gesamtkos-
ten belaufen sich auf brutto 22.797,13 €.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
7.2. Hauptstraße
Im Rahmen des Straßenausbaus der Hauptstraße ist die Erneue-
rung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung geplant. Um eine 
den DIN-Normen entsprechende Ausleuchtung zu gewährleisten, 
ist die Installation von insgesamt elf Bogenmastleuchten des Mo-
dells Bega LED 7910 mit einer Höhe von fünf Metern erforder-
lich. Im Zuge der Maßnahme werden vier Seilleuchten und eine 
Leuchtstelle demontiert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf brutto 
36.543,42 €.
Folgende Arbeiten sind in dem Angebotspreis nicht enthalten und in 
der Ausschreibung für die Straßenbauarbeiten berücksichtigt:
• Erdarbeiten für den Kabelgraben und Muffengrube
• Liefern und Einbringen von Sand
• Einsetzen von Betonfalzrohren für die Leuchtenfundamente
• Legen von Kabelschutzrohr und Trassenwarnband
Der (noch verfügbare) Haushaltsansatz beträgt 50.000 € für das 
Jahr 2025.
Die Kosten für diese Maßnahme sind gemäß der Ausbaubeitrags-
satzung beitragsfähig. Nach dieser Regelung sind 65 % der Kosten 
als Beitragsmaßnahme vorgesehen. Der Anteil der Ortsgemein-
de Riol beträgt somit 35 %. Von den Gesamtkosten in Höhe von 
36.543,42 € müssen daher 12.790,20 € von der Ortsgemeinde 
übernommen werden.
Nach kurzer Beratung wird festgehalten, dass der Plan in zwei Be-
reichen noch anzupassen ist. Die Lampen L1 und L4 sind falsch 
eingezeichnet.
Gemäß § 22 GemO sind alle betroffenen Ratsmitglieder vom Tisch 
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nicht zu erhöhen und auf dem bisherigen Niveau beizubehalten.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
12. Initiative der Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz - „Jetzt 

reden WIR - Ortsgemeinden stehen auf!“
Die Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz – insbesondere der 
verbandsangehörigen Gemeinden – verschlechtert sich zuse-
hends; fehlende finanzielle Mittel und damit Spielräume für Inte-
ressen und Bedürfnisse der örtlichen Gemeinschaft, überlastetes 
Ehrenamt, mangelnde Unterstützung und eine überbordende Bü-
rokratie sind nur einige wenige Aspekte, die ernsthaft angegangen 
werden müssen. Die Politik auf Bundes- und Landesebene „muss 
sich endlich ehrlich machen“, soll die kommunale Selbstverwaltung 
i. S. d. Art. 28 Abs. 2 GG und Art. 49 Abs. 1 bis 3 LV-RP nicht kolla-
bieren. Nach dem Motto: „Gemeinsam sind wir stärker – jetzt han-
deln“ haben sich zahlreiche Gemeinde- und Stadträte überparteilich 
und sachlich mit nachstehenden – ausgewählten – Forderungen an 
die Bundes- und Landesebene eingehend beschäftigt und tragen 
diese nach Beschlussfassung an Herrn Ministerpräsidenten Alex-
ander Schweitzer mit der dringenden Bitte um Einleitung spürbarer 
und ernsthafter Schritte – auch im Bundesrat – heran. Der Ortsge-
meinderat befasst sich mit dem vorliegenden Forderungspapier zur 
Stärkung bzw. Revitalisierung der kommunalen Selbstverwaltung 
für eine lebenswerte Heimat. Dieses beinhaltet zusammengefasst:
Abstract – Forderungspapier „Jetzt reden WIR – Ortsgemein-
den stehen auf!“
Die Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz sehen ihre kommunale 
Selbstverwaltung insbesondere durch eine unzureichende Finanz-
ausstattung, überbordende Bürokratie, eingeschränkte Planungs-
hoheit und überlastetes Ehrenamt akut gefährdet. Das Forderungs-
papier richtet sich an Landes- und Bundespolitik mit dem Ziel, die 
Handlungsfähigkeit vor Ort nachhaltig zu sichern.
Zentrale Forderungen sind:
- Finanzielle Eigenständigkeit:

Reformansätze des bundesstaatlichen Finanzausgleichs zur 
Finanzierung von Sozial- und Jugendhilfelasten; Einführung 
eines bundesstaatlichen Konnexitätsprinzips bzw. Schärfung 
des Konnexitätsprinzips nach Art. 49 Abs. 5 LV-RP; Stärkung 
und Verstetigung der Finanzausgleichs- bzw. Gesamtschlüs-
selmasse und Abbau zweckgebundener Zuweisungen zu-
gunsten allgemeiner Zuweisungen.

- Planungs- und Handlungshoheit:
Einschränkung übergeordneter Eingriffe; Sicherung von Ab-
standsflächen bei Energieanlagen; Erhalt wiederkehrender 
Straßenausbaubeiträge und bedarfsgerechte Finanzierung 
von Infrastruktur.

- Entbürokratisierung und Stärkung des Ehrenamtes:
Vereinfachung von Vergabe- und Verwaltungsverfahren; Digi-
talisierung;
flächendeckende Aufgabekritik und Reduzierung von Stan-
dards auf ein unabdingbares Maß sowie Unterstützung des 
Ehrenamtes durch das Land ggü. Arbeitgebern.

Die Gemeinden fordern spürbare gesetzliche und finanzielle Maß-
nahmen, um ihre Rolle als Fundament von Demokratie und Heimat 
im ländlichen Raum zu erhalten und zu stärken.
Hinweis:
Das Forderungspapier ist Mitte November 2025 am Rande des Ple-
nums an
Herrn Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer mit Vertretern der 
angeschlossenen Gemeinden übergeben worden. Es können und 
sollen natürlich weiterhin Beschlüsse in den Räten herbeigeführt wer-
den. Die Zahlen werden ständig fortgeschrieben und veröffentlicht.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat schließt sich der Initiative „Jetzt reden 
WIR – Ortsgemeinden stehen auf!“ an und beschließt das vor-
liegende „Forderungspapier zur Stärkung bzw. Revitalisierung 
der kommunalen Selbstverwaltung für eine lebenswerte Heimat“.
Die Verwaltung wird beauftragt, den Beschlussauszug digital 
den Initiatoren der Initiative an ortsgemeinden-stehen-auf@
web.de vorzulegen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
13. Verschiedenes

• Die nächste Ratssitzung findet am Mittwoch, 03.12.2025 statt. 
Das weitere Vorgehen für die Maßnahme KiTa soll dort bera-
ten werden. Der Planer wird an diesem Termin ebenfalls teil-
nehmen.

• Der Beigeordnete Josef Linden fragt nach dem Sachstand der 
Winkrafträder.

Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beauftragt die Friedhofsverwaltung mit 
der Vorbereitung eines Interessensbekundungsverfahren zur 
Vergabe einer Dienstleistungskonzession „gärtnerisch ge-
pflegtes Grabfeld“.
Es sollen folgende Grabarten vorgegeben werden:
- Urnengrabstätten für 1 Asche mind. 20 Stück
- Urnengrabstätten für 2 Aschen mind. 20 Stück
Die weiteren von der Verwaltung vorgeschlagenen Parameter 
sollen übernommen werden.
Die drei im Umkreis der Gemeinde liegenden Friedhofsgärtner 
sollen um Abgabe eines Konzeptes gebeten werden.
Nach der Auswertung der Bewerbungen sollen die Bewerber 
ihre Konzepte im Ortsgemeinderat vorstellen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
10. Beschaffung einer Litfaßsäule; Auftragsvergabe
Die Vorsitzende informiert über den aktuellen Sachstand.
Für die Aufstellung im Außenbereich des Dorf- und Kulturzentrums 
Riol soll zu Hinweis- und Informationszwecken eine Litfaßsäule 
aufgestellt werden. Über Internetrecherche ist die Ortsgemeinde 
auf einen geeigneten Hersteller gestoßen. Die favorisierte Litfaß-
säule hat einen Durchmesser von ca. 80 cm, eine Höhe von ca. 
2,30 m und aufklappbare Plakatschutztüren. Der Grundkörper ist 
aus lackiertem Stahlblech hergestellt, Hersteller: Fa. WMT Wer-
be- und Metalltechnik, Bönen. Der Kostenpunkt der Litfaßsäule 
liegt bei 7.229,25 € brutto. Die Säule kann (ohne Kaufzwang) zur 
Probe aufgestellt werden. Trotz intensiver Recherchen konnte zur 
Einholung von Gegenangeboten kein vergleichbarer Hersteller 
ausfindig gemacht werden. Im Haushalt sind noch Spendengelder 
in Höhe von 10.000 € zur Verwendung beim Dorf- und Kulturzen-
trum vorhanden, die hierfür genutzt werden könnten. Im Rahmen 
einer ausführlichen Beratung und Diskussion wird deutlich, dass 
einige Ratsmitglieder große Bedenken haben, die Spendengelder 
für diesen Zweck einzusetzen. Der Nutzen der Säule wird als zu 
gering angesehen. Dennoch sollte eine ordentliche Lösung zur Ver-
öffentlichung von Veranstaltungsplakaten der Vereine / Aushang 
von Terminen gefunden werden. Alle Ratsmitglieder werden nach 
weiteren geeigneten und zur Architektur des Gebäudes passenden 
Ideen suchen, um eine Möglichkeit für Aushänge im Außenbereich 
des Dorf- und Kulturzentrums zu schaffen. Es erfolgt eine erneute 
Beratung in 2026.
11. Festsetzung der Steuerhebesätze 2026
Die Gemeinden bestimmen nach § 32 Abs. 2 Nr. 10 Gemeinde-
ordnung (GemO) u.a. welche Steuerhebesätze für die Realsteuern 
und welche Steuersätze für die Hundesteuer festgesetzt werden.
Die Steuerhebesätze und Steuersätze werden jährlich in der Haus-
haltssatzung festgesetzt. Da die Haushaltssatzung 2026 voraus-
sichtlich erst im Laufe des Jahres 2026 beschlossen werden kann, 
empfiehlt es sich, die Steuerhebesätze und Steuersätze vorab 
durch besonderen Beschluss noch in 2025 festzusetzen.
So könnten den Abgabenschuldnern schon zu Beginn des Jahres 
2026 die neuen Abgabenbescheide frühzeitig zugestellt werden.
Nach der Verabschiedung und Bekanntmachung der Haushaltssat-
zung treten die Steuerhebesätze und die Steuersätze rückwirkend 
zum 01.01. des jeweiligen Haushaltsjahres in Kraft. Im Rahmen der 
Haushaltsplanberatung sollten die Steuerhebesätze noch einmal im 
Hinblick auf den Haushaltsausgleich überprüft und ggfs. angepasst 
werden. Erhöhungen der Steuerhebesätze sind bis zum 30.06. des 
jeweiligen Jahres möglich. Eine Reduzierung kann jederzeit inner-
halb des Kalenderjahres erfolgen. Es sind die Bekanntmachungs-/
Offenlage- und Genehmigungsfristen für die Haushaltssatzung zu 
beachten.
Die Steuerhebesätze in Riol wurden zuletzt für das Haushaltsjahr 
2023 angepasst.
Der Steuerhebesatz der Grundsteuer A beträgt zurzeit 350 %.
Der Steuerhebesatz der Grundsteuer B beträgt zurzeit 465 %.
Der Steuerhebesatz der Gewerbesteuer beträgt zurzeit 400 %.
Die Steuersätze der Hundesteuer wurden zuletzt 2020 geändert
(75 € / 90 € / 180 € / 1200 € / 1200 € / 1200 €).
Die Verwaltung bittet um Beratung und Beschlussfassung über die 
Festsetzung der Steuerhebesätze bzw. Steuersätze 2026.
Allen Ratsmitgliedern liegt eine Übersicht vor, aus der die aktuellen 
Einnahmen aus den Realsteuern ersichtlich werden.
Hinweis:
Die Nivellierungssätze für die Realsteuern bleiben gegenüber dem 
Vorjahr unverändert.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Riol beschließt die Steuerhebesätze 2026 
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Dienstleistungszentrum  
Ländlicher Raum Mosel
Öffentliche Bekanntmachung

Aktenzeichen: 71114-HA2.3.
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Ensch
2. Änderungsbeschluss
Auf die Bekanntmachung unter Ensch wird hingewiesen.

Neujahrssingen - Martinusgruppe Ensch 
gastiert in Schleich

Am ersten Sonntag im neuen Jahr, dem 04.01., gegen 16 Uhr wird 
die Martinusgruppe aus Ensch auf dem Platz vor der Kirche in 
Schleich einige Lieder vortragen. Mit harmonischen Klängen in ein 
hoffentlich ebenso harmonisches Jahr! Es empfiehlt sich, eine Tas-
se mitzubringen, um sich an einem Heißgetränk wärmen zu kön-
nen. Bitte honorieren Sie das Engagement der Sänger (darunter 
auch einige aus Schleich) sowie den Zusammenhalt der kleinen 
Dörfer und verbinden Sie einen Nachmittagsspaziergang mit die-
sem musikalischen Ereignis. Wir freuen uns auf zahlreiches Er-
scheinen.

Schleich, 07.12.2025
Dr. Wolfgang Lößlein, Ortsbürgermeister

Schweich
n Lars Rieger  n Bürozeiten
n 06502 933825 o. 933826      Mo. Fr. 07:30 - 12:30 Uhr
n buergermeister@stadt-schweich.de      Di.          14:00 - 16:30 Uhr
n www.stadt-schweich.de      Do.      14:00 - 18:00 Uhr

n Schweich-Issel:
n Ortsvorsteher Johannes Lehnert
n 06502 918213 
n ov-issel@stadt-schweich.de      Fr.         16:00 - 18:00 Uhr

Bekanntmachung
Am Donnerstag, 18.12.2025, findet um 18:00 Uhr im Raum G023 
des Stefan-Andres-Gymnasium, Stefan-Andres-Straße 1 in 
Schweich eine Sitzung des Stadtrates Schweich statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Mitteilungen
2. Projektvorhaben „Panorama-Höhenradweg Mosel“
3. Beratung und Verabschiedung des Forstwirtschaftsplanes 

2026
4. Festsetzung Steuerhebesätze 2026
5. Fortschreibung des Investitionsplanes für den Planungszeit-

raum 2025 - 2029
6. Friedhofsangelegenheiten

6.1. Nachtrag zur Friedhofssatzung
6.2. Nachtrag zur Friedhofsgebührensatzung

7. Annahme von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen 
und ähnlichen Zuwendungen

8. Vergaben
9. Bauvoranfragen/Bauanträge/Nutzungsänderungen
10. Verschiedenes
11. Ehrungen langjähriger Ratsmitglieder
nicht öffentlich
1. Mitteilungen
2. Grundstücksangelegenheiten
3. Grundstücksangelegenheiten
4. Verschiedenes
öffentlich
12. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-

schlüsse
Schweich, 08.12.2025

Lars Rieger, Stadtbürgermeister

Bekanntmachung der Neufassung der 
Verbandsordnung des Zweckverbandes 

Forstzweckverband Schweich
Auf die Bekanntmachung unter der Rubrik „Amtliche Bekanntma-
chungen und Mitteilungen der Verbandsgemeinde“ wird hinge-
wiesen.

Die Vorsitzende teilt mit, dass Juwi mit 6 WEA an der Aus-
schreibung teilgenommen hat. Das Ergebnis ist noch nicht 
bekannt. Da die Zuschläge vermutlich niedriger ausfallen, hat 
Juwi bereits angekündigt, dass die Pachtverträge noch einmal 
überprüft werden müssen.

• Beigeordneter Josef Linden: Die an den Straßenlampen be-
festigten Hinweisschilder sollten im Rahmen der aktuellen 
Baumaßnahmen ersetzt / angepasst werden. Ggfls. sollte das 
komplette Beschilderungskonzept überdacht / aktualisiert wer-
den.

• 1. Beigeordneter Rainer Orth:
Aktuell fehlen 11 Straßenschilder in der Ortslage. Diese sind 
bereits bestellt und werden zeitnah montiert.

• Ratsmitglied Caroline Tibo:
Rioler Eltern haben angefragt, ob die Babyschaukel am Spiel-
platz wieder installiert werden kann. Außerdem sollten unter 
der Schaukel Hackschnitzel statt Kies ausbracht werden.
Der Beigeordnete Linden überprüft, warum die Schaukel über-
haupt entfernt worden ist.

• Ratsmitglied Bernhard Weich:
Es wird auf die Gefahr von Radfahrern im Bereich des Wein-
standes am Radweg hingewiesen. Viele fahren hier mit hoher 
Geschwindigkeit, sodass hohe Gefahr für Besucher des Wein-
standes besteht.
Auch in den Wirtschaftswegen wird mit hoher Geschwindigkeit 
gefahren. Ein Winzer mit Traktor hat oft kaum eine Chance zu 
reagieren.
Hier sollte insgesamt mit Hinweisen mehr Bewusstsein für ge-
genseitige Rücksichtnahme geschaffen werden.

• Ratsmitglied Bernhard Weich:
In dem moselseitigen Teil der Bahnhofstraße fehlen die Orts-
schilder, sodass sich der Bereich theoretisch außerhalb der 
Ortslage befindet und dort Tempo 100 gilt. Hier sollte dringend 
nachgebessert werden und das Ortsschild entsprechend ver-
setzt werden.

14. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse

TOP 2 – Grundstücksangelegenheiten
Der Nutzungsvertrag inkl. Nachtrag für die Fläche in der Haupt-
straße/Moselstraße wird fristlos gekündigt. Es soll der Ankauf einer 
Teilfläche angeboten werden.
TOP 3 - Grundstücksangelegenheiten
•	 3.1 – Gestaltung Uferpromenade
Der Ortsgemeinderat hat beschlossen einen LEADER-Förderan-
trag zur Umsetzung der Maßnahme zu stellen.
•	 3.2 – mögliche Erweiterung Bauhof
Die Möglichkeit zur Erweiterung des Bestandsgebäudes soll weiter 
geprüft werden.
•	 3.3 – Bauvoranfrage, Flur 3, Flurstück 49/3
Die Verwaltung soll im Namen der Ortsgemeinde eine Bauvoranfra-
ge an die Kreisverwaltung unter Hinweis auf die neuen Regelungen 
des sog. „Bauturbos“ stellen.
•	 3.4 – Lagerraum im Dorf- und Kulturzentrum
Die Möglichkeit zum Umbau des Treppenabganges in einen Lager-
raum soll weiter geprüft werden.
TOP 4 – Grundstücksangelegenheiten
Die Ortsgemeinde zieht die Bauvoranfrage nicht zurück. Der Kreis-
verwaltung wird mitgeteilt, dass auf dem kommunalen Grundstück 
Baurecht für Wohnraum geschaffen werden soll.

Schleich
n Dr. Wolfgang Lößlein  n Sprechzeiten
n 06507 9988187       nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@schleich-mosel.de 

Bekanntmachung der Neufassung der 
Verbandsordnung des Zweckverbandes 

Forstzweckverband Schweich
Auf die Bekanntmachung unter der Rubrik „Amtliche Bekanntma-
chungen und Mitteilungen der Verbandsgemeinde“ wird hinge-
wiesen.
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Stadtbürgermeister Lars Rieger (l.) bei der Preisverleihung an Fe-
rez Musliu, Wohnbereichsleitung in der Seniorenresidenz St. Mar-
tin (3.v.l.), sowie Mitarbeiterinnen der Creatio-Gruppe und Prokurist 
Markus Kowalik, Leiter Personal- und Integrationsmanagement bei 
der Creatio-Gruppe (2.v.l.), gemeinsam mit Nina Benz, Vorstands-
mitglied der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz (r.), und Pas-
cale Hilberger-Kirlum, Vizepräsidentin des Deutschen Pflegerates 
(2.v.r.)

Schweich, 08.12.2025
Lars Rieger, Stadtbürgermeister

Thörnich
n Harald Rauen  n Sprechzeiten
n 0170 2206342      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@thoernich.de

Bekanntmachung der Neufassung der 
Verbandsordnung des Zweckverbandes 

Forstzweckverband Schweich
Auf die Bekanntmachung unter der Rubrik „Amtliche Bekanntma-
chungen und Mitteilungen der Verbandsgemeinde“ wird hinge-
wiesen.

Dienstleistungszentrum  
Ländlicher Raum Mosel
Öffentliche Bekanntmachung

Aktenzeichen: 71114-HA2.3.
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Ensch
2. Änderungsbeschluss
Auf die Bekanntmachung unter Ensch wird hingewiesen.

Öffentliche Bekanntmachung
Az.: 71084-HA2.3

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Detzem (WG), Land-
kreis Trier-Saarburg;
Widerruf der Veränderungssperre nach § 34 FlurbG, die mit 
Flurbereinigungsbeschluss vom 28.11.2018 bekanntgegeben 
wurde
Auf die Bekanntmachung unter Detzem wird hingewiesen.

Sperrung Benediktinerstraße  
im Bereich 2a + 2b

Aufgrund des Abbaus einer Trafostation im Zeitraum vom 17.12., 
07:00 Uhr bis einschl. 19.12.2025, 17:00 Uhr erfolgt im o.g. Be-
reich eine halbseitige Sperrung des Straßenverkehrs sowie eine 
Vollsperrung des Fußgängerverkehrs.

Schweich, 08.12.2025
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

-Straßenverkehrsbehörde-

Adventszauber KiTa Angela Merici
Am Freitag, dem 12. Dezember 2025 lädt die KiTa Angela Merici 
und die Freiwillige Feuerwehr Issel herzlich zum Adventszauber auf 
den Hof des Isseler Kindergartens ein. Von 16 bis 21 Uhr werden 
in gemütlicher Atmosphäre Kinderpunsch, Glühwein, Waffeln und 
Bratwürstchen angeboten. Zudem können Sie bei einer großen 
Tombola attraktive Preise gewinnen. Gemeinsam mit dem Team 
und dem Förderverein der KiTa Angela Merici sowie den Mitglie-
dern der FFW Issel freue ich mich auf Ihren Besuch und Ihre Unter-
stützung dieser wichtigen Einrichtungen.

Schweich-Issel, 01.12.2025
Johannes Lehnert, Ortsvorsteher

Digital-Botschafter für Schweich

Digital-Botschafter Jürgen Blau 
beim Kennenlerngespräch mit 
Stadtbürgermeister Lars Rieger

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger, ich freue mich sehr, Ihnen in 
dieser Ausgabe des Amtsblatts 
Herrn Jürgen Blau vorstellen zu 
dürfen, der Digital-Botschafter in 
Rheinland-Pfalz ist und in unse-
rer Stadt wohnt. Was machen 
Digital-Botschafter? Sie unter-
stützen insbesondere ältere 
Menschen dabei, sich sicherer 
und selbständiger in der digitalen 
Welt zu bewegen. Sie helfen u. a. 
im Umgang mit Smartphone, Ta-
blet oder Laptop bzw. Online-
Banking, eMail- resp. Messen-
ger-Diensten, dem Verständnis 
von Sicherheit im Internet, der 
Videotelefonie mit Familie und 
Freunden sowie ganz allgemein 
bei ersten Schritten im Internet. 
Ziel ist, digitale Teilhabe für alle 
Generationen – insbesondere für 
ältere Menschen – zu ermögli-
chen. Deshalb bin ich Herrn Blau 
außerordentlich dankbar, daß er 

einen Teil seiner Freizeit zur Verfügung stellt, um der Zielgruppe 
das „world wide web“ zu erschließen. Mit Herrn Blau werde ich 
noch in Terminen vor Ort aussuchen, wo er am sinnvollsten künftig 
Räume für Seminare oder eine Sprechstunde in kommunalen Lie-
genschaften nutzt und informiere dann an dieser Stelle wieder, wo 
und wann Sie Herrn Blau persönlich ansprechen können. Bis dahin 
ist Herr Blau telefonisch unter der Rufnummer (06502) 405 94 91 
oder via eMail (digibo.blau@web.de) erreichbar. Ich freue mich, 
wenn Sie dieses attraktive Angebot zahlreich nutzen und Herr Blau 
sein Wissen weitergeben kann.

Schweich, 08.12.2025
Lars Rieger, Stadtbürgermeister

Verleihung des rheinland-pfälzischen  
Pflegepreises an die Creatio-Gruppe

Am Mittwoch der vergangenen Woche wurde in der Mainzer Rhein-
goldhalle der rheinland-pfälzische Pflegepreis 2025 verliehen. In 
der Kategorie „Besonderes Engagement für internationale Pflege-
kräfte“ erhielt den mit 1.500,- € dotierten Preis die Creatio-Gruppe, 
die in unserer Stadt die Seniorenresidenz St. Martin betreibt und 
in der unsere Karnevalsprinzessin Tanja Baur aus der Session 
2023/24 die Sozialdienstleitung inne hat sowie die Ehrenamtskoor-
dination übernimmt. Den Preis bzw. Scheck in Mainz nahm stell-
vertretend für das gesamte Team Ferez Musliu (Wohnbereichslei-
tung in St. Martin) entgegen. Ich gratuliere der Creatio-Gruppe sehr 
herzlich zu diesem Preis und freue mich für alle Mitarbeiter, dass er 
für deren Engagement an sie verliehen wurde.

An alle Redakteure:
Urheberrecht bei Bildern
Bilder machen unsere Inhalte lebendig – aber sie sind fast 
immer urheberrechtlich geschützt.

Bitte achten sie bei eingereichten Bildern:
•	 Nur lizenzierte oder selbst erstellte Bilder verwenden.
•	 Lizenzbedingungen und Quellenangaben immer prüfen 

und angeben
•	 Keine Bilder aus dem Netz übernehmen, wenn keine  

eindeutige Freigabe vorliegt.
Verstöße gegen das Urheberrecht können teuer werden und 
Abmahnungen und Schadensersatzforderungen nach sich 
ziehen.
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Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 führte zu fol-
gendem Ergebnis:
1.	 Die Bilanz schließt auf der Aktiv- und Passivseite mit einer Bi-

lanzsumme von 2.063.266,12 € ab und weist in der Ergebnis-
rechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 852,28 € aus.

2.	 Es wird ein Eigenkapital in Höhe von 1.258.228,78 € ausge-
wiesen. Das Eigenkapital hat sich demnach gegenüber dem 
01.01.2022 um 852,28 € erhöht.

3.	 Das Vermögen der Ortsgemeinde hat sich im Prüfungszeit-
raum um 93.085,02 € auf 2.063.266,12 € verringert.

4.	 Das Fremdkapital einschließlich der Rückstellungen verringert 
sich um 85.849,54 € auf 96.458,83 €.

5.	 Die Investitionskredite haben sich im Haushaltsjahr 2022 um 
788,44 € auf 25.424,55 € verringert.

Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem Ortsgemeinderat 
Thörnich die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses zum 
31.12.2022 vor (§ 114 Abs. 1 Satz 1 GemO).
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Thörnich beschließt die Feststellung des 
Jahresabschlusses zum 31.12.2022 gemäß §114 Abs. 1 Satz 1 
GemO.
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
werden, sofern keine vorherige Zustimmung erfolgte, nachträglich 
genehmigt (§ 100 GemO).
Abstimmungsergebnis: einstimmig
2.2. Entlastungserteilung gem. § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO
Der Vorsitz soll vom Ortsbürgermeister Harald Rauen und bei des-
sen Abwesenheit vom 1. Beigeordneten Thomas Ludwig übernom-
men werden. Sollten beide nicht anwesend sein, soll der Vorsitz 
von dem ältesten anwesenden Ratsmitglied übernommen werden. 
Verzichtet dieses auf die Übernahme des Vorsitzes, so wählt der 
Ortsgemeinderat Thörnich aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (§ 
36 I GemO). Der Beigeordnete Blank darf den Vorsitz nicht über-
nehmen, da er im Prüfungsjahr 1. Beigeordneter war.
Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem Ortsgemeinderat 
Thörnich vor, dem ehemaligen Ortsbürgermeister, Herrn Hans-
Peter Brixius, und den (ehemaligen) Beigeordneten – soweit diese 
einen eigenen Geschäftsbereich leiten oder den Ortsbürgermeister 
vertreten haben – die Entlastung zu erteilen. (Da die Verbandsge-
meinde Schweich nach § 68 GemO für die Ausführung des Haus-
haltsplanes der Ortsgemeinde Thörnich zuständig ist, bedürfen 
neben dem ehemaligen Ortsbürgermeister und den (ehemaligen) 
Beigeordneten auch die Bürgermeisterin und die ehemaligen Bei-
geordneten der Verbandsgemeinde Schweich der Entlastung des 
Ortsgemeinderates Thörnich.)
Beschluss:
Dem ehemaligen Ortsbürgermeister und den (ehemaligen) 
Beigeordneten sowie der Bürgermeisterin und den ehemali-
gen Beigeordneten der Verbandsgemeinde Schweich wird für 
das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO die 
Entlastung erteilt.
Die vom Beschluss betroffenen Personen nehmen gemäß § 22 
Abs. 1 Satz 1 Nr.1 GemO i.V.m. VV Nr. 4 zu § 114 GemO an der 
Beratung und Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungs-
punkt nicht teil.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
3. Zusammenführung der Forstzweckverbände Fell und 

Schweich
3.1. Beschlussfassung über die Aufnahme weiterer Ortsge-

meinden in den FZVB Schweich ab dem 01.01.2026 und 
deren Beteiligung am Vermögen

In der Verbandsversammlung des Forstzweckverbandes Fell wur-
de am 28.07.2025 die Auflösung des FZVB Fell zum 31.12.2025 
beschlossen. Die Mitglieder des FZVB Fell haben diesem Auflö-
sungsbeschluss zugestimmt. Zudem haben die Mitglieder des 
FZVB Fell die Beantragung der Aufnahme in den FZVB Schweich 
beschlossen.
Folgende Ortsgemeinden beantragen die Aufnahme in den FZVB 
Schweich:
OG Fell gemäß Beschluss vom 21.08.2025
OG Kenn gemäß Beschluss vom 20.08.2025
OG Longen gemäß Beschluss vom 28.08.2025
OG Longuich gemäß Beschluss vom 21.08.2025
OG Naurath / Eifel gemäß Beschluss vom 27.08.2025
OG Riol gemäß Beschluss vom 28.07.2025
OG Thomm gemäß Beschluss vom 02.09.2025
Die Verbandsversammlung des Forstzweckverbandes Schweich 
hat am 10.09.2025 beschlossen, den vorliegenden Anträgen zur 

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Thörnich  

am 28.10.2025
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Harald Rauen und in An-
wesenheit von Schriftführer Pascal Heinz findet am 28.10.2025 im 
Gasthaus „Alte Schule“, Maternusstraße 6 in Thörnich eine Sitzung 
des Ortsgemeinderates Thörnich statt.
Vor Eintritt in die Tagesordnung beantragt der Vorsitzende die Ta-
gesordnung um folgenden Punkt zu erweitern: „Spenden/Zuschüs-
se der Ortsgemeinde Thörnich 2025“ im öffentlichen Teil. Der Orts-
gemeinderat Thörnich stimmt der Erweiterung der Tagesordnung 
einstimmig zu.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
Herr Ortsbürgermeister Rauen teilt folgendes mit:
•	 In der Straße „Hinterm Kreuzweg“ hat in der vergangenen Ka-

lenderwoche die Straßenbeleuchtung nicht funktioniert. Es wur-
de eine Störungshotline eingerichtet.

•	 Es fand ein Ortstermin mit Frau Schmitt und Herrn Franzen 
von der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich bezüglich 
der Neugestaltung des Dorfplatzes im Zuge des Ausbaus der 
Kreisstraße statt. Die Planung soll weiter vorangetrieben wer-
den. Weiterhin wurde über Zuwendung vom Land gesprochen.

2. Jahresabschluss zum 31.12.2022
2.1. Beschlussfassung über die Feststellung des geprüften 

Jahresabschlusses
Zu diesem Tagesordnungspunkt übernimmt der Ortsbürgermeister, 
Herr Harald Rauen, den Vorsitz.
Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Herr Vol-
ker Lex, teilt mit, dass in der Sitzung am 16.09.2025 der Jahres-
abschluss nach den Vorschriften der §§ 110 ff. Gemeindeordnung 
(GemO) geprüft wurde.
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach den dadurch gewonnenen Erkenntnissen vermittelt der Jah-
resabschluss zum 31.12.2022, unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung, ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Ortsgemeinde Thörnich.
Die Buchführung, der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbe-
richt entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.
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5. Verschiedenes
•	 Die Beschilderung für den Wanderweg „Thörnicher Ritsch“ liegt 

bereit. Zur Errichtung der Beschilderung wird ein Minibagger 
sowie Unterstützung aus der Ortsgemeinde benötigt.

•	 Auf dem Grundstück der Firma Lehnen (Bereich Kahlenbach) 
könnte eine ökologische Aufwertung stattfinden. Eventuell 
könnten hier Ziegen gehalten werden. Hierfür würde eine Um-
zäunung des gesamten Grundstücks notwendig. Außerdem 
wäre dieses Grundstück dadurch besser geschützt.

Trittenheim
n Mario Kohlmann  n Sprechzeiten:
n Tourist-Info 06507 2227       Mi. 18:30 - 19:30 Uhr
n buergermeister@trittenheim.de      
n www.trittenheim.de n
 

Bekanntmachung
Am Freitag, 19.12.2025 findet um 17:00 Uhr im Raum der Frau-
engemeinschaft/Gemeindebücherei, GS Trittenheim, Joh.-
Trith.-Str. 32 in Trittenheim eine Sitzung des Ortsgemeinderates 
Trittenheim statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Mitteilungen
2. Forstangelegenheiten

2.1 Beratung und Verabschiedung des Forstwirtschaftspla-
nes 2026

2.2 Festlegung der Brennholzpreise
2.3 Bekanntgabe Termin Waldbegehung

3. Festsetzung des Beitragssatzes für den Tourismusbeitrag 
2023

4. Errichtung eines Zaunes im Neubaugebiet „Felder auf´m 
Sträßchen“

5. Begrünung der Ausgleichsflächen „Felder auf´m Sträßchen“
6. Fortschreibung des Investitionsplanes für den Planungszeit-

raum 2025 - 2029
7. Initiative der Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz - „Jetzt reden 

Wir - Ortsgemeinden stehen auf!“
8. Verschiedenes
9. Einwohnerfragestunde
nicht öffentlich
1. Mitteilungen
2. Verschiedenes

Trittenheim, 05.12.2025
Mario Kohlmann, Ortsbürgermeister

Winter-Öffnungszeiten der Postagentur 
Trittenheim

Ab dem 29. Dezember 2025 ist unsere Tourist-Information und 
Postagentur wie folgt für Sie geöffnet: Montag bis Samstag von 
09.00 - 12.00 Uhr. Ab dem 20.02.2026 ist zusätzlich auch der Frei-
tagnachmittag von 14.30-16.30 Uhr geöffnet. Diese Öffnungszei-
ten gelten bis einschließlich 06. April 2026. Bitte auch beachten, 
dass die Postagentur am 24.12.2025, 27.12.2025 und 31.12.2025 
geschlossen bleibt.

Trittenheim, 08.12.2025
Mario Kohlmann, Ortsbürgermeister

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Trittenheim  

am 17.11.2025
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Mario Kohlmann und in 
Anwesenheit von Schriftführer Aron Lex findet am 17.11.2025 im 
Raum der Frauengemeinschaft/Gemeindebücherei, GS Tritten-
heim, Johannes-Trithemius-Straße 32 in Trittenheim eine Sitzung 
des Ortsgemeinderates Trittenheim statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
1.1. Punkte aus der Bau- und Wegeausschuss-Sitzung 

27.10.2025
Ortsbürgermeister Kohlmann informiert den Gemeinderat über die 
Ergebnisse und Themen der Bau- und Wegeausschusssitzung vom 

Aufnahme in den FZVB Schweich zuzustimmen.
Durch die Zusammenlegung erhofft man sich eine effizientere Per-
sonalsuche und Einsatzplanung, eine vereinfachte Nutzung von 
Arbeitskräften und Maschinen in allen Ortsgemeinden sowie eine 
Vereinfachung im Sitzungs-, Haushalts- und Rechnungswesen, da 
nur noch ein Forstzweckverband existieren wird.
Es wird angestrebt, alle Ortsgemeinden der VG (ausgenommen 
OG Detzem und OG Trittenheim) in einem Forstzweckverband 
zusammenzuführen. Dies wird ebenfalls durch das Forstamt Trier 
befürwortet.
Das Forstamt Trier möchte mit einer Gesamtfläche von 200 ha dem 
FZVB Schweich beitreten. Die bisherige Fläche von 72,5 ha soll 
sich um die Abt. 188 des Forstreviers Mehring auf 42,5 ha verrin-
gern. Die Gesamtfläche von 456,2 ha, welche bisher dem FZVB 
Fell zugeordnet war, soll sich um die Fläche des Quinter Meulen-
waldes (298,7 ha) auf 157,5 ha verringern.
Die neuen Mitglieder sollen sich entsprechend der reduzierten Holz-
bodenfläche prozentual am Vermögen des FZVB Schweich beteili-
gen. Das Vermögen des FZVB Schweich beträgt zum 31.12.2025 
voraussichtlich 32.536 €.
Gesamtvermögen ursprünglicher FZVB Schweich
voraussichtlicher Stand: 31.12.2025
Position Buchwert
Garage 182,00 €
Fahrzeuge 23.242,00 €
Werkzeuge 2,00 €
Waldarbeiterschutzwagen 1,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.109,00 €
Summe 32.536,00 €
Diese Beteiligung wird zu Beginn des Jahres 2026 fällig und ent-
sprechend der reduzierten Holzbodenfläche an die alten Mitglieder 
FZVB Schweich prozentual verteilt.
Bei der erstmaligen Zusammenkunft aller Mitglieder des FZVB 
Schweich soll über einen neuen Namen und eine neue Verbands-
ordnung beraten und beschlossen werden. Hierzu entsendet jede 
Gemeinde eine/n Vertreter/in. Dies ist der/die jeweilige Ortsbürger-
meister/in.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Thörnich beschließt, dem Beschluss 
der Verbandsversammlung zuzustimmen, d. h. die vorliegen-
den Anträge zur Aufnahme in den FZVB Schweich ab dem 
01.01.2026 anzunehmen und der Beteiligung am Vermögen 
des FZVB Schweich zuzustimmen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
3.2. Beschlussfassung über die 2. Änderung der Verbands-

ordnung
Aufgrund der Zustimmung zur Aufnahme weiterer Mitglieder in den 
FZVB ist eine Änderung der Verbandsordnung bzgl. des § 2 „Mit-
glieder“, des § 6 „Form der öffentlichen Bekanntmachung“ sowie 
aufgrund eines korrigierten Tippfehlers des § 9 „Abwicklung bei 
Auflösen oder bei Ausscheiden von Verbandsmitgliedern“ notwen-
dig. Ein Entwurf liegt dieser Vorlage bei, die Änderungen sind zur 
besseren Lesbarkeit farblich markiert.
Nach § 6 Abs. 4 KomZG bedürften Änderungen der Verbandsord-
nung die den Beitritt oder das Ausscheiden eines Verbandsmitglie-
des betreffen, der Zustimmung der Mehrheit der Verbandsmitglie-
der.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Thörnich beschließt, dem Beschluss der 
Verbandsversammlung bezüglich der 2. Änderung der Ver-
bandsordnung in der vorgelegten Fassung zuzustimmen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
4. Spenden/ Zuschüsse der Ortsgemeinde Thörnich 2025
Der Vorsitzende stellt die in der Vergangenheit gefassten Beschlüs-
se über die Zuschüsse an Vereine und Sonstige vor, die von der 
Ortsgemeinde Thörnich gezahlt wurden.
Nach einer kurzen Diskussion innerhalb des Rates ergeht folgen-
der Beschluss.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Thörnich beschließt, dass
•	 der Zuschuss an den Förderverein Grundschule Leiwen 

von 30 € auf 50 € erhöht werden soll,
•	 der Zuschuss an den Förderverein Seniorenbetreuung wei-

terhin bestehen bleibt,
•	 die Zuschüsse an die Kreisverkehrswacht und das DRK ge-

strichen werden.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
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Darüber hinaus ist die Durchführung einer Bürgerversammlung vor-
gesehen.
Herr Grad hat außerdem angeregt, dass die Ortsgemeinde eine 
Dorfzeitschrift veröffentlichen könnte. Hier wurde als Tittel „Tritten-
heimer Apothekenrundschau“, in Anlehnung an die Weinlage, vor-
geschlagen.
1.3. Punkte aus der Touristik- und Weinwerbe-Ausschuss-Sit-

zung 10.11.2025
Ortsbürgermeister Mario Kohlmann informiert die Gemeinderats-
mitglieder über die Themen der Touristik- und Weinwerbeaus-
schusssitzung vom 10.11.2025:
Die Übernachtungszahlen sind im Jahr 2024 um 7,4% gestiegen. 
Auch die Einnahmen des Wohnmobilstellplatzes konnten von 
64.000 € auf 68.000 € gesteigert werden.
Digitales Fahrradverleihsystem:
Das Unternehmen „My Bike to go“ hat bei der Gemeinde ange-
fragt, in Trittenheim ein digitales Fahrradverleihsystem anzubieten. 
Als Standort der Leihfahrräder wurde die betonierte Fläche an der 
Mosel vorgeschlagen. Die Ratsmitglieder finden das Konzept sehr 
interessant, daher soll der Anbieter das Vorhaben in der Gemeinde-
ratssitzung im Januar näher vorstellen.
Veranstaltungskalender 2026
Die Veranstaltungen 2026 in Trittenheim sollen der Tourismusinfor-
mation zeitnah zur Veröffentlichung gemeldet werden.
Wohnmobilstellplatz:
Der Wohnmobilstellplatz wird von der Ortsgemeinde betrieben. 
Hier ergibt sich die Problematik, dass ab 2026 kein Personal für das 
Kassieren der Gebühren zur Verfügung steht. Herr Kohlmann hat 
daher gemeinsam mit Herrn Thiesen von der Tourismusinformation 
Schweich über alternative Abrechnungsmöglichkeiten informiert.
Einerseits besteht die Möglichkeiten die Gebühren digital mittels 
einer App zu erheben, was einfach und ohne größere Anfangsin-
vestitionen möglich ist.
Als weitere Option besteht die Möglichkeit eine Schrankenanlage, 
vergleichsweise wie am Wohnmobilstellplatz in Wintrich, zu instal-
lieren. Hier wurde beispielsweise der Anbieter „Pramux“ aus Moor-
merland ausfindig gemacht, der die Abrechnung mittels Kennzei-
chenerfassung ermöglicht. Dem Hochwasserrisiko kann insofern 
Rechnung getragen werden, dass die Schranke optional mit einer 
etwa 1,3 m hohen Hebeanlage ausgestattet werden kann und da-
durch erst bei einem Moselpegel von rund 11 m betroffen wäre.
Mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) soll geklärt werden, in 
wie weit die im Gemeindeeigentum befindliche Wiese als Wohnmo-
bilstellplatz mitgenutzt werden kann.
Im ersten Schritt soll die App-Lösung genutzt werden. Auf langfris-
tige Sicht soll im zweiten Schritt, nach Klärung der offenen Punkte, 
eine Schrankenlösung installiert werden.
1.4. Kreditgenehmigung
Der Vorsitzende informiert, dass die Kreditgenehmigungen für fol-
gende Maßnahmen vorliegen:
•	 Erneuerung des Spielplatzes,
•	 Anschaffung eines Salzstreuers
•	 Erneuerung der Türen der Tourismusinformation, die aufgrund 

von Salpeterbefall beschädigt sind.
2. 1. Änderung des Bebauungsplanes „Felder aufm Sträß-

chen II“; Einfügen einer Zuordnung für naturschutzfachli-
che Ausgleichsmaßnahmen

Die Gemeinderatsmitglieder Ralf Bollig, Carsten Hermes, Eike 
Hermes sowie Bernhard Schmitt haben an der Beratung und Be-
schlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt nicht teilgenom-
men und im Zuhörerbereich Platz genommen.
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Beratung dieses Punk-
tes in der letzten Sitzung vertagt wurde und nun erneut zur Ent-
scheidung vorgelegt wird.
Die Refinanzierung der Entwicklungskosten des Baugebietes „Fel-
der aufm Sträßchen II“ ist wie folgt geregelt:
1. Die Baulandumlegungskosten, die Vermessungskosten sowie 

die Kosten des Bebauungsplanes sind grundsätzlich über den 
Umlegungsvorteil im Rahmen der Baulandumlegung gedeckt.

2. Die Kosten der leitungsgebundenen Erschließung refinanzie-
ren sich die sonstigen Erschließungsträger (Werke, Westnetz, 
Telekom, …) selbst.

27.10.2025:
Maßnahmen im Bereich Wege:
Demnächst soll ein Lichtraumprofilschnitt „Auf der Hinkelei“ durch-
geführt werden.
Auf der Trittenheimer Gemarkung „Hof Kron“ ist der Bau eines Te-
lekommunikationsmastes angefragt. Der Gemeinderat sieht derzeit 
keinen Bedarf für zusätzliche Mobilfunkmasten.
Die Abnahme der Arbeiten an der Außengebietsentwässerung fin-
det am 18.11.2025 statt.
Die durch die ADAC-Rally beschädigten Wege werden zeitnah in-
standgesetzt.
Ein 500er-Rohr im Rigolbauwerk soll mit einem Gitter verschlossen 
werden.
Zudem soll eine Versicherungsfläche „In der Olk“ ausgebaggert 
und wieder mit Schotter verfüllt werden.
Reinigung und Instandhaltung der Wirtschaftswege
Die Wirtschaftswege auf der Gemarkung Trittenheim wurden von 
ein paar wenigen Anliegern trotz mehrmaliger Aufforderung nicht 
ordnungsgemäß gereingt. Die Verbandsgemeindeverwaltung Sch-
weich soll daher das angedrohte Ordnungswidrigkeitsverfahren 
und die Ersatzvornahme einleiten. Ortsbürgermeister Kohlmann 
weist darauf hin, dass eine Überprüfung der Reinigungspflicht sehr 
aufwendig sei. Es wird daher vorgeschlagen, die Reinigung durch 
ein externes Unternehmen durchführen zu lassen. Die anfallenden 
Kosten könnten anschließend anteilig auf alle Anlieger über die 
wiederkehrenden Beiträge zur Instandhaltung der Wirtschaftswege 
umgelegt werden.
Asphaltdecke im Bereich Judenfriedhof
Unter anderem im Bereich Judenfriedhof ist seit längerem die As-
phaltdecke beschädigt. Um größere Schäden zu vermeiden, sollen 
diese ausgebessert werden. Entsprechende Angebote sollen ein-
geholt werden.
Pflanzabstände Weinberge
Aus der Mitte des Ausschusses wird darauf hingewiesen, dass ein 
neu angelegter Weinberg am Hinkelweg einen Abstand von weni-
ger als 1 m zum Wirtschaftsweg aufweist. Dies entspricht nicht der 
aktuellen Rechtslage. Außerdem wird angemerkt, dass von diesem 
Problem nicht nur Neuanlagen, sondern auch alte Weinberge be-
troffen sind.
Ab dem Pflanzjahr 2025 sollen dem Gemeinderat zufolge die 
Pflanzabstände durch die Ortsgemeinde kontrolliert werden. Dar-
über hinaus sollen die Winzer über das Mitteilungsblatt über die 
geltenden Vorschriften informiert werden.
Ablagerung von Weintrester
Auf einem Gemeindegrundstück wurde Weintrester abgeladen. 
Die Verantwortlichen wurden von Ortsbürgermeister Kohlmann zur 
Entfernung aufgefordert. Im Herbst soll zudem im Amtsblatt darauf 
hingewiesen werden, dass das Lagern von Traubentrester auf ge-
meindeeigenen Flächen unzulässig ist.
Maßnahmen am Sportplatz
Des Weiteren wurden die Gefahrenpunkte am Sportplatz ange-
sprochen. Der Weg am Zuschauerrang sollte abgestützt werden. 
Aus der Mitte des Rates kam der Vorschlag, die Befestigung ge-
gebenenfalls mit alten Leitplanken vorzunehmen und den Weg an-
schließend mit Kies aufzufüllen.
Zudem erscheint der Zaun in Richtung Bundesstraße als zu nied-
rig. Ein neuer Zaun kostet laut Vereinsvorsitzenden voraussichtlich 
rund 40.000 € und für die Errichtung sei voraussichtlich nur mit Gut-
achten und Baugenehmigung möglich.
Der Vereinsvorsitzende wird die LBM kontaktieren, um den Verkehr 
an Spieltagen auf eventuell ankommende Bälle mit einem Hinweis-
schild zu warnen. Falls möglich, soll in Abstimmung mit dem Lan-
desbetrieb Mobilität (LBM) eine Verkehrsberuhigung herbeigeführt 
werden.
Mit dem LBM soll geprüft werden, ob ein vereinfachtes Genehmi-
gungsverfahren für temporäre Sperrungen möglich ist.
Außerdem wird vorgeschlagen, die bestehende Flutlichtanlage auf 
LED-Technik umzurüsten.
Hier soll, wenn möglich, eine Forderung beantragt werden. Durch 
die Umstellung könne man Strom einsparen.
1.2. Punkte aus der Ausschuss-Sitzung „Leben in Tritten-

heim“ 03.11.2025
Der Vorsitzende berichtet, den Gemeinderatsmitgliedern aus der 
Ausschuss-Sitzung „Leben in Trittenheim“ vom 03.11.2025:
In der Ausschusssitzung hat Herr Bernd Grad referiert.
Unter anderem soll demnächst eine Bürgerbefragung für alle Trit-
tenheimerinnen und Trittenheimer (Erwachsene und Kinder) erfol-
gen. Die Beantwortung soll sowohl online als auch mittels gedruck-
tem Fragebogen möglich sein.
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men und im Zuhörerbereich Platz genommen.
Der Vorsitzende Herr Kohlmann erläutert den Ratsmitgliedern, dass 
zur Kompensierung der durch einen Bebauungsplan hervorgerufe-
nen Eingriffe in Natur und Landschaft Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen vorgenommen werden müssen.
Auf der Grundlage der §§ 135 a ff. BauGB und einer zu erlassenden 
Kostenerstattungs-satzung sind für die Durchführung der in den 
Textfestsetzungen der Bebauungspläne zugeordneten Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen Kostenerstattungsbeträge zu erheben.
Erstattungsfähig sind die Kosten für die Durchführung der Aus-
gleichsmaßnahmen. Die Durchführungskosten umfassen die 
Kosten für den Erwerb der Flächen, die dort um-gesetzten Aus-
gleichsmaßnahmen einschließlich ihrer Planung sowie der Ent-
wicklungs-pflege.
Damit zukünftig Kostenerstattungsbeträge erhoben werden kön-
nen, ist eine Kostenerstattungssatzung zu verabschieden.
Die im Entwurf beiliegende Kostenerstattungssatzung entspricht 
der vom Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz herausgege-
benen Mustersatzung.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt die im Entwurf vorliegende 
Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach 
§§ 135 a – 135 c BauGB.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 12 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 Befangen: 0
4. Verabschiedung einer neuen Ausbaubeitragssatzung wie-

derkehrende Beiträge
Bürgermeister Mario Kohlmann informiert, dass die Angelegenheit 
bereits Gegenstand der Ortsgemeinderatssitzungen am 23.06.2025 
sowie 20.08.2025 war.
In Absprache wurde der Beschluss vom 20.08.2025 über die Verab-
schiedung einer Ausbaubeitragssatzung mit einem Gemeindeanteil 
in Höhe von 30 % noch nicht ausgeführt.
Sofern der Rat zu dem Ergebnis kommen sollte, die Höhe des 
Gemeindeanteil zu reduzieren, müsste der Ratsbeschluss vom 
20.08.2025 aufgehoben und die Satzung mit einem reduzierten 
Gemeindeanteil verabschiedet werden.
Zum aktuellen Tagesordnungspunkt erklärt Ratsmitglied Kai 
Schmitt, dass im Namen mehrerer Ratsmitglieder eine gemein-
same Stellungnahme abgegeben wird. Die Stellungnahme wird 
von ihm während der Sitzung verlesen, zur Niederschrift genom-
men und nachfolgend vollständig wiedergegeben:
Anders als in den vorangegangenen Sitzungen werden wir bei die-
sem Punkt heute für die Herabsetzung des Gemeindeanteils von 
40 auf 30 Prozent stimmen. Dies geschieht jedoch nicht aus Über-
zeugung, sondern vielmehr getrieben durch politischen Druck und 
um daraus folgende und jetzt wahrscheinliche negative Auswirkun-
gen von der Ortsgemeinde abzuwenden.
Zum Hintergrund:
In der Ortsgemeinderatssitzung am 23. Juni 2025 wurde uns sei-
tens der Verwaltung ein Beschluss vorgelegt, wonach auf Wunsch 
der Verwaltung der Gemeindeanteil im Rahmen der wiederkehren-
den Beiträge von 40% auf 30% reduziert werden sollte. Dies wurde 
einstimmig seitens des Rats abgelehnt, mit der Begründung, dass 
eine Reduzierung des Gemeindeanteils zu einer deutlichen Mehr-
belastung für die Trittenheimer Einwohner führen würde, die An-
betracht der erst kürzlich durchgeführten Grundsteuerreform nicht 
vertreten werden könnte. Dazu sei noch zu sagen, dass derzeit 
Millionen von Euro (u.a. Infrastruktursondervermögen) irgendwo 
schlummern, die einfach nicht in den klammen Kommunen ankom-
men. Und es kann nicht angehen, dass dann am Ende immer wie-
der beim Bürger die Hand aufgehalten wird.
Uns als Rat war bewusst, dass die Ablehnung zu Kürzungen von 
Förderanträgen im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen führen 
könnte. Jedoch wussten wir aus Erfahrungen der Vergangenheit, 
dass es nicht per se zu Kürzungen von Förderungen kommt.
Die Verwaltung wollte jedoch auf Nummer sicher gehen und hat 
per Mail am 26. Juni 2025 bei der Kreisverwaltung nachgehört, ob 
die Entscheidung den Gemeindeanteil nicht zu senken, negative 
Einflüsse bei der Vorlage von Förderanträgen hätte.
Es muss eine rhetorische Frage gewesen sein, denn die Antwort 
war klar. Aber man hatte damit die Kreisverwaltung auf genau die-
sen Sachverhalt aufmerksam gemacht.
Die Antwort der Kreisverwaltung folgte am 9. Juli 2025. Auf die 
Fragestellung hat die Kreisverwaltung nachfolgende Rückmeldung 
gegeben. Ich zitiere:
„Im Hinblick auf ihre eigentliche Fragestellung weisen wir darauf 
hin, dass sich ggf. ein zu hoher Gemeindeanteil negativ auf die 

3. Die naturschutzfachlichen Maßnahmen im Gebiet und außer-
halb des Gebietes werden in der Regel den privaten Grundstü-
cken und den öffentlichen Erschließungsmaßnahmen prozen-
tual zugeteilt. Die den Erschließungsmaßnahmen zugeteilten 
Ausgleichsmaßnahmen werden mit den Erschließungsbei-
trägen zu 90 % refinanziert. Die den privaten Grundstücken 
zugeordneten Ausgleichsmaßnahmen werden über Kostener-
stattungsbeiträge zu 100 % refinanziert. Eine entsprechende 
Satzung ist Gegenstand der heutigen Sitzung.

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde keine Zuordnung 
der Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt, da dies in der Regel nicht 
benötigt wird. Lediglich bei einer konservativen Erschließung ohne 
Erschließungsträger und Refinanzierung über Beiträge ist dies 
noch erforderlich. Diese Zuordnung ist jedoch unabdingbar, um 
diese Kosten über Erschließungsbeiträge und über Kostenerstat-
tungsbeiträge wie oben beschrieben sauber und rechtskonform zu 
erheben.
Der Planer Daniel Heßer hat die nachträgliche Festsetzung der 
Zuordnung mit dem seinerzeitigen Umweltplaner Mark Baubkus 
aufbereitet, der die Angaben liefern muss, die er als Stadtplaner 
bei der neuen Festsetzung und dessen Begründung berücksich-
tigen muss. Dazu musste die alte Bilanzierung gesichtet und eine 
nachvollziehbare Zuordnung definiert werden, um die Prozente he-
rauszurechnen.
Herr Heßer hat den Aufwand für Herrn Baubkus und sein eigenes 
Büro auf 1.500 € (netto) beziffert und nach Rücksprache des Orts-
bürgermeisters mit den Beigeordneten den Auftrag für diese Leis-
tungen erhalten.
Den Ratsmitgliedern liegen der aktuelle Bebauungsplan „Felder 
aufm Sträßchen II“ sowie der Entwurf der 1. Änderung vor, die ein-
zig und alleine die konkrete Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen 
regelt.
Demnach entfallen:
• 84,9 % den privaten Bau- und Nutzflächen (28.422 m²)
• 15,1 % den öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen (5.044 m²)
Für die Kostenverteilung wird das Verhältnis öffentlicher zu privater 
Flächen zugrunde gelegt. Demnach sind 84,9 % der Kosten der 
Umsetzung auf die privaten Bau- und Nutzflächen umzulegen und 
werden über Kostenerstattungsbeiträge refinanziert. 15,1 % der 
Kosten trägt die Ortsgemeinde und fließen in den erschließungsbei-
tragsrechtlichen Aufwand, der zu 90 % von den Baugrundstücksei-
gentümern über Erschließungsbeiträge refinanziert wird.
Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Käufer gemeinde-
eigener Baugrundstücke, welche diese als vollerschlossen erwor-
ben haben, von der Zahlung der Ausgleichsbeträge nach der zu be-
schließenden Satzung verschont sind. Entsprechende Ansprüche 
der Gemeinde gegenüber diesen Käufern sind abgegolten.
Ein Ratsmitglied fragte an, wie es sich mit der Kostenbeteiligung 
von privaten Grundstückseigentümern verhält. Gehen die Kosten 
in diesem Fall zulasten des vorherigen Eigentümers oder zulasten 
des neuen Eigentümers.
Bürgermeister Kohlmann erläutert, dass die Kosten zulasten des 
vorherigen Eigentümers gehen.
Beschluss:
Nach kurzer Diskussion fasste der Ortsgemeinderat folgende 
Beschlüsse:
1. Das Büro „Planung1“, Herr Daniel Heßer, erhält nachträg-

lich den Auftrag zur Ergänzung des Bebauungsplanes 
„Felder aufm Sträßchen II“ um eine Zuordnung zum Preis 
von pauschal 1.500 € plus 5 % Nebenkosten plus 19 % 
Mehrwertsteuer.

2. Der Bebauungsplan „Felder aufm Sträßchen II“ wird zum 
ersten Mal geändert, um eine Zuordnung der Ausgleichs-
maßnahmen festzusetzen.

3. Dem vorliegenden Änderungsentwurf, der 84,9 % der Aus-
gleichsmaßnahmen den privaten Bau- und Nutzflächen 
(28.422 m²) und 15,1 % den öffentlichen Grün- und Ver-
kehrsflächen (5.044 m²) zuordnet, wird zugestimmt.

4. Der Änderungsentwurf des Bebauungsplanes soll in die 
Offenlage geführt werden.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 12 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 Befangen: 0
3. Verabschiedung einer Satzung zur Erhebung von Kosten-

erstattungsbeträgen nach §§ 135 a - 135 c Baugesetzbuch
Die Gemeinderatsmitglieder Ralf Bollig, Carsten Hermes, Eike 
Hermes sowie Bernhard Schmitt haben an der Beratung und Be-
schlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt nicht teilgenom-
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waltung erreicht, die uns mehr oder dazu zwingt, den Gemeinde-
anteil zu senken, da insbesondere die Ausschöpfung der eigenen 
Einnahmequellen eine Aufgabe des Gemeinderates sei, so die 
Kommunalaufsicht. Wir werden auch in Zukunft in den Straßenaus-
bau investieren müssen. Straßenausbau ist teuer und wir sind auf 
die entsprechenden Förderungen angewiesen. Aufgrund der vor-
genannten Ausführungen ist damit zu rechnen, dass die Kreisver-
waltung unser weiteres Vorgehen sehr genau beobachtet und es 
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Förderkürzungen beim nächsten 
Straßenausbau kommen würde, wenn wir nicht nachgeben und 
den Gemeindeanteil reduzieren.
Auf der anderen Seite bleibt festzuhalten, dass es nicht sein kann, 
dass einem Verbandsgemeinderat, aus welchem Grund auch im-
mer, eine Beschlussvorlage vorlegt wird in dem Dinge miteinander 
vermischt werden, die nachweislich nicht miteinander vermischt 
werden dürfen und der Verbandsgemeinderat somit auf einer fal-
schen Grundlage Entscheidungen trifft.
In der Niederschrift zur Verbandsgemeinderatssitzung vom 4. Sep-
tember 2025 heißt es dazu:
„Die von der Ortsgemeinde Trittenheim eingereichten Vorschläge, 
konnten aufgrund nicht voll ausgeschöpfter Eigenmittel der Ortsge-
meinde nicht berücksichtigt werden, da hierdurch eine Förderung 
nahezu ausgeschlossen ist“
Das zeigt nochmal eindeutig, dass hier Dinge miteinander ver-
mischt wurden, die niemals miteinander hätten vermischt werden 
dürfen.
Egal wie die Abstimmung zu diesem Punkt heute ausgeht for-
mulieren wir nachfolgende Forderungen:
•	 wir laden unsere Verbandsbürgermeisterin Horsch zu einer der 

nächsten Ortsgemeinderatsitzungen ein, um diesen Sachver-
halt aufzuarbeiten und zu diskutieren

•	 der Verbandsgemeinderat soll nochmal prüfen, ob unter den für 
sie neuen Erkenntnissen der Beschluss vom 4. September be-
züglich der Priorisierung so bestandhaben kann bzw. bestand 
haben darf

•	 wir fordern die Entscheidungsträger auf allen politischen Ebe-
nen dazu auf, Druck aufzubauen, dass die Millionen Euro, die 
irgendwo schlummern endlich in den klammen Kommunen 
ankommen, sodass wir nicht ständig die Bürger immer weiter 
belasten müssen.

Beschluss:
Nach intensiver Diskussion beschließt der Ortsgemeinderat, 
den in der Sitzung am 20.08.2025 unter dem Tagesordnungs-
punkt 9 gefasste Beschluss über die Verabschiedung einer 
neuen Ausbaubeitragssatzung mit einem Gemeindeanteil in 
Höhe von 40 % (§ 5 der Satzung) aufzuheben.
Die den Ratsmitgliedern vorliegende Ausbaubeitragssatzung 
wird beschlossen. Der Gemeindeanteil (§ 5 der Satzung) be-
trägt 30 %.
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich
Ja-Stimmen: 13 Nein-Stimmen: 2 Enthaltungen: 1 Befangen: 0
An dieser Stelle sei hinzugefügt, dass sich die absolute Mehr-
heit des Ortsgemeinderates inklusive Ortsbürgermeister hin-
ter die Stellungnahme des Tagesordnungsplanes stellt und 
durch diesen mit getragen wird.
5. Festsetzung der Steuerhebesätze 2026
Die Gemeinden bestimmen nach § 32 Abs. 2 Nr. 10 Gemeindeord-
nung (GemO) unteranderem welche Steuerhebesätze für die Re-
alsteuern und welche Steuersätze für die Hundesteuer festgesetzt 
werden.
Die Steuerhebesätze und Steuersätze werden jährlich in der Haus-
haltssatzung festgesetzt. Da die Haushaltssatzung 2026 voraus-
sichtlich erst im Laufe des Jahres 2026 beschlossen werden kann, 
empfiehlt es sich, die Steuerhebesätze und Steuersätze vorab 
durch besonderen Beschluss noch in 2025 festzusetzen.
So könnten den Abgabenschuldnern schon zu Beginn des Jahres 
2026 die neuen Abgabenbescheide frühzeitig zugestellt werden.
Nach der Verabschiedung und Bekanntmachung der Haushaltssat-
zung treten die Steuerhebesätze und die Steuersätze rückwirkend 
zum 01.01. des jeweiligen Haushaltsjahres in Kraft. Im Rahmen der 
Haushaltsplanberatung sollten die Steuerhebesätze noch einmal im 
Hinblick auf den Haushaltsausgleich überprüft und ggfs. angepasst 
werden. Erhöhungen der Steuerhebesätze sind bis zum 30.06. des 
jeweiligen Jahres möglich. Eine Reduzierung kann jederzeit inner-
halb des Kalenderjahres erfolgen. Es sind die Bekanntmachungs-/
Offenlage- und Genehmigungsfristen für die Haushaltssatzung zu 
beachten.
Die Verwaltung bittet um Beratung und Beschlussfassung über die 

Antragstellung für Straßenbaumaßnahmen auswirken kann, da die 
Ortsgemeinde ihre Einnahmequellen nicht ausschöpft.“
Die Antwort war erwartbar, aber damit hatte die Kreisverwaltung 
klargestellt, dass sich die Entscheidung ausschließlich negativ auf 
eine Antragstellung für Straßenbaumaßnahmen auswirken kann. 
An der Stelle ist nochmal festzuhalten, dass es erstens nur um 
Straßenbaumaßnahmen geht und zweiten keinesfalls negative 
Auswirkungen haben muss.
Über unseren Ortsbürgermeister Mario Kohlmann wurde der Rat 
darüber informiert, dass ihm die Verwaltung mitgeteilt hätte, dass 
die Entscheidung des Gemeinderates den Gemeindeanteil nicht zu 
senken, negativen Einfluss auf eine mögliche Aufnahme der Sa-
nierung des Kindespielplatzes in die Prioritätenliste des Investiti-
onsstocks und damit auf eine potenzielle Förderung haben könnte.
Diese Aussage war bemerkenswert, aber nicht direkt beunruhi-
gend. Bemerkenswert deshalb, weil uns die Verwaltung doch einen 
Sachverhalt zum Beschluss vorgelegt hat und dann auch damit 
rechnen muss das dieses demokratisch abgelehnt wird. Und dann 
ist das so! Aber beunruhigend war die Aussage deshalb nicht, da 
die Kreisverwaltung in ihrem Schreiben ja bereits klargestellt hatte, 
dass die Entscheidung nur Einfluss auf potenzielle Förderungen im 
Rahmen von Straßenbaumaßnahmen hat. Somit konnte diese Dro-
hung nicht seitens der Verwaltung umgesetzt werden, es sei denn 
die Entscheidung wäre politisch motiviert.
Dementsprechend stimmte der Gemeinderat Trittenheim in seiner 
Sitzung am 20. August 2025 abermals mehrheitlich gegen die Re-
duzierung des Gemeindeanteils von 40 auf 30 Prozent.
Was dann folgte ist schon abenteuerlich. In der Beschlussvorlage 
(Nr. 20/941/2025) „Festlegung der Prioritäten für Maßnahmen und 
der Dorferneuerung“ zur Verbandsgemeinderatssitzung am 4. Sep-
tember 2025, die unseres Wissens nach auch vom Ältestenrat mit 
vorbereitet wurde, heißt es beim Unterpunkt OG Trittenheim, Neu-
anlage des Kindespielplatzes, ich zitiere:
„Dem Ortsgemeinderat Trittenheim wurde seitens der Kommunal-
aufsicht angeraten, eine neue Ausbaubeitragssatzung mit einer 
Verringerung des Gemeindeanteils bei wiederkehrenden Beiträgen 
von 40% auf 30% zu verabschieden. Der Ortsgemeinderat hat in-
des auf der Sitzung am 20.08.25 beschlossen, den Gemeindeanteil 
bei den 40% zu belassen. Unklar ist, wie sich diese Entscheidung 
auf eine Förderung durch den Investitionsstock auswirken kann. 
Die Kommunalaufsicht sieht sich derzeit nicht in der Lage, dazu 
eine klare Aussage zu treffen. Des Weiteren betrachtet die Kommu-
nalaufsicht den Kinderspielplatz nicht unkritisch, da angesichts der 
Haushaltslage der OG Trittenheim derzeit nicht absehbar sei, wie 
der Eigenanteil finanziert werden könne. Ohne positive kommunal-
aufsichtliche Stellungnahme darf die ADD keine Anträge fördern.“
Unklar ist, wie sich diese Entscheidung auf eine Förderung durch 
den iStock auswirken kann. Die Kommunalaufsicht sieht sich der-
zeit nicht in der Lage, dazu eine klare Aussage zu treffen.
Diese Aussage ist de facto falsch, denn die Kreisverwaltung hatte 
dazu bereits eine klare Aussage getroffen, und zwar dass die Ent-
scheidung des Ortsgemeinderates Trittenheim nur negative Auswir-
kungen auf Förderungen im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen 
haben könnte. Und die Sanierung eines Spielplatzes ist mitnichten 
eine Straßenbaumaßnahme.
An der Stelle ist auch noch darauf hinzuweisen, dass Ortsbürger-
meister Kohlmann einen Vorort Termin bei der Kommunalaufsicht 
hatte. Dort ist ihm auf erste Nachfrage mitgeteilt worden, dass die 
Entscheidung im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge keinerlei 
negative Auswirkungen auf einen potenzielle Förderantrag im Rah-
men der Sanierung des Spielplatzes hätte. Wie kann es sein, dass 
der Ortsbürgermeister hierzu eine direkte Aussage bekommt und 
die Verwaltung laut Beschlussvorlage nicht? Schon seltsam.
Zur Finanzierung sei an der Stelle gesagt, dass uns mittlerweile der 
Bewilligungsbescheid für die Kreditaufnahme zur Sanierung des 
Spielplatzes schon erreicht hat. Somit kann man wohl sagen, dass 
anders als in der Beschlussvorlage zur Verbandsgemeinderatssit-
zung dargelegt, die Kommunalaufsicht die Sanierung des Spielplat-
zes scheinbar doch nicht so kritisch gesehen hat.
Jedoch hatte die Beschlussvorlage Auswirkungen auf uns hier in 
Trittenheim. Denn aufgrund dieser nachweislich nicht korrekten 
oder politisch motivierten Beschlussvorlage hat der Verbandsge-
meinderat entschieden, die Sanierung des Kinderspielplatzes nicht 
in die Prioritätenliste für den Investitionsstock 2026 aufzunehmen. 
Bei voraussichtlichen Baukosten von 155.000 Euro waren Zuwen-
dungen in Höhe von 93.000 Euro beantragt. Es ist uns bewusst, 
dass eine Aufnahme auf die Prioritätenliste nicht automatisch eine 
Förderung bedeutet hätte. Eine Nichtaufnahme bedeutet auf der 
anderen Seite aber automatisch das keine Förderung erfolgen wird.
Mittlerweile hat uns eine Beanstandungsverfügung der Kreisver-
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Eine Personalie steht noch nicht fest und wird daher später vom 
Gemeinderat gewählt.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt eine Planstelle zum nächst-
möglichen Zeitpunkt für eine ehrenamtliche Beauftragte „Dorf-
begleiterin“ bzw. einen ehrenamtlichen Beauftragten „Dorfbe-
gleiter“ zu schaffen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 16 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 Befangen: 0
7. Bauantrag Flur 9, Flurstück 403
Das Gemeinderatsmitglied Carsten Hermes rückt freiwillig vom 
Tisch ab und nimmt nicht an der Beratung und Abstimmung teil.
Der Vorsitzende informiert über das Vorhaben und erläutert die Un-
terlagen. Bei dem Bauantrag handelt es sich um den Neubau eines 
Einfamilienwohnhauses mit Garage.
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplanes „Felder auf‘m Sträßchen II“.
Grundsätzlich werden die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
eingehalten.
Lediglich aufgrund der Überschreitung der mittleren Höhe der Ga-
rage mit Grenzbebauung um 1,16 m musste ein Abweichungsan-
trag gestellt werden. Die vorgeschriebene mittlere Höhe gemäß 
LBauO beträgt 3,20 m, geplant sind 4,36 m. Der Nachbar hat dieser 
Überschreitung schriftlich zugestimmt.
Aus Sicht der Verwaltung ist die beantragte Abweichung städtebau-
lich vertretbar.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Trittenheim beschließt, das Einverneh-
men zu erteilen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 15 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 Befangen: 0
8. Jahresabschluss zum 31.12.2023
8.1. Beschlussfassung über die Feststellung des geprüften 

Jahresabschlusses
Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Herr Cars-
ten Hermes, teilt mit, dass in der Sitzung am 13.10.2025 der Jah-
resabschluss nach den Vorschriften der §§ 110 ff. Gemeindeord-
nung (GemO) geprüft wurde.
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach den dadurch gewonnenen Erkenntnissen vermittelt der Jah-
resabschluss zum 31.12.2023 unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Ortsgemeinde Trittenheim.
Die Buchführung, der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbe-
richt entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.
Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 führte zu fol-
gendem Ergebnis:
1. Die Bilanz schließt auf der Aktiv- und Passivseite mit einer Bi-

lanzsumme von 9.739.131,34 € ab und weist in der Ergebnis-
rechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 228.137,53 € 
aus.

2. Es wird ein Eigenkapital in Höhe von 4.218.540,95 € ausge-
wiesen. Das Eigenkapital hat sich demnach gegenüber dem 
01.01.2023 um 228.137,53 € erhöht.

3. Das Vermögen der Ortsgemeinde hat sich im Prüfungszeit-
raum um 47.675,42 € auf 9.739.131,34 € verringert.

4. Das Fremdkapital einschließlich der Rückstellungen verringert 
sich um 303.907,08 € auf 1.926.131,45 €.

5. Die Investitionskredite haben sich im Haushaltsjahr 2023 um 
276.067,18 € auf 1.692.798,60 € verringert.

Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem Ortsgemeinderat 
Trittenheim die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses zum 
31.12.2023 gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 GemO vor.
Ein Ratsmitglied berichtete, dass der Haushalt 2023 ausgeglichen 
sei. Dies resultiere einerseits daraus, dass die Gewerbesteuer 
höher ausfielen als geplant. Zudem sei die Rückstellung für den 
Friedhofs aufgrund geänderter gesetzlicher Regelungen aufgelöst 
worden.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Trittenheim beschließt die Feststellung 
des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 gemäß § 114 Abs. 1 
Satz 1 GemO.
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen werden, sofern keine vorherige Zustimmung erfolgte, 
nachträglich genehmigt (§ 100 GemO).

Festsetzung der Steuerhebesätze bzw. Steuersätze 2026.
Die Steuerhebesätze in Trittenheim wurden zuletzt für das Haus-
haltsjahr 2023 an die aktuellen Nivellierungssätze angepasst.
Die Steuerhebesätze betragen zurzeit:
•	 Grundsteuer A 395 %
•	 Grundsteuer B 465 %
•	 Gewerbesteuer 380 %
Die Steuersätze der Hundesteuer wurden zuletzt 2025 geändert 
und betragen zurzeit:
•	 für den 1. Hund 75,00 €
•	 für den 2. Hund 100,00 €
•	 jeder weitere Hund 125,00 €
•	 jeder gefährliche Hund 650,00 €
Aus der Mitte des Rates wurde die Frage gestellt, wie ein zur Hun-
desteuer angemeldeter Hund erkennbar sei.
Bürgermeister Kohlmann erläuterte, dass derzeit keine äußerlichen 
Merkmale bestehen, an denen eine Anmeldung zur Hundesteuer 
erkennbar wäre. In der Stadt Schweich erhalten angemeldete Hun-
de beispielsweise eine Steuermarke; diese Regelung sei jedoch 
aktuell in Trittenheim nicht vorgesehen. Zur Überprüfung der ge-
meldeten Hundehalter beabsichtigt Bürgermeister Kohlmann, bei 
der Verbandsgemeindeverwaltung eine aktuelle Liste der registrier-
ten Hunde und deren Halter anzufordern.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Trittenheim beschließt die Steuerhebe-
sätze 2026 unverändert beizubehalten.
•	 Grundsteuer A 395 %
•	 Grundsteuer B 465 %
•	 Gewerbesteuer 380 %
Auch die Steuersätze der Hundesteuer sollen für das Haus-
haltsjahr 2026 unverändert beizubehalten werden.
•	 für den 1. Hund 75,00 €
•	 für den 2. Hund 100,00 €
•	 für jeden weiteren Hund 125,00 €
•	 jeder gefährliche Hund 650,00 €
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 16 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 Befangen: 0
6. Beschluss zur Bestellung eines ehrenamtlichen Dorfbe-

gleiters
Bürgermeister Kohlmann erläutert dem Rat, dass die Ortsgemein-
de Trittenheim demnächst eine ehrenamtliche Beauftragte „Dorf-
begleiterin“ oder einen ehrenamtlichen Beauftragten „Dorfbegleiter“ 
bestellen möchte. Da die Tätigkeit nicht nur vorübergehend, son-
dern längere Zeit ausgeübt werden soll, soll die Tätigkeit als Ehren-
amt im Sinne des § 18 Abs. 1 GemO übertragen werden.
Zu einem Ehrenamt werden die Bürgerinnen und Bürger vom Ge-
meinderat gewählt (§ 18 Abs. 3 GemO).
Voraussetzung ist also, dass eine Bürgerin oder Bürger der Orts-
gemeinde Trittenheim diese Tätigkeit wahrnimmt. Nach der Wahl 
durch den Gemeinderat wird der oder die Beauftragte durch den 
Ortsbürgermeister auf Widerruf bestellt.
Es soll eine Aufwandsentschädigung gemäß § 11 Abs. 1 der Haupt-
satzung der Ortsgemeinde Trittenheim gezahlt werden. (Der Min-
destlohn nach § 1 Mindestlohngesetz beträgt 2025: 12,82 €/Stun-
de).
Der monatliche Beschäftigungsumfang beträgt voraussichtlich 
höchstens 40 Stunden im Monat.
Projekt:
Es wurde ein Förderantrag „Antrag zur Projektförderung für Aktivi-
täten der Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten 
nach § 20a SGB V“ an die IKK Südwest gestellt, welcher noch nicht 
beschieden ist.
Das Projekt „Aktivitäten der Gesundheitsförderung und Präventi-
on“ ist ein zentraler Baustein des übergeordneten Entwicklungs-
programms „Start-up Kommune“. Ziel ist, Gesundheitsförderung 
und Prävention als kommunale Querschnittsaufgabe dauerhaft in 
Alltag, Infrastruktur und Angeboten zu verankern – mit einem evi-
denzorientierten, soziallagenbezogenen Ansatz vor Ort. Im Fokus 
stehen die Handlungsfelder Bewegung, Ernährung, Gemeinschaft/
Teilhabe, Mobilität, Kommunikation sowie Stressbewältigung/Ent-
spannung.
Auf Grundlage dieses Projektes ergeben sich Handlungsfelder für 
den ehrenamtlich Beauftragten „Dorfbegleiter“ bzw. die ehrenamt-
lich Beauftragte „Dorfbegleiterin“.
Weiter soll ein Förderantrag an die „Stiftung Zukunft in Trier-Saar-
burg“ gestellt werden, um die Finanzierung der bzw. des Beauftrag-
ten zu unterstützen. Die Förderung ist auf drei Jahre ausgelegt und 
beträgt ca. 50 % der Personalkosten.
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werden soll.
Weinstand am Fest der Römischen Weinstraße:
Am Fest der Römischen Weinstraße 2026 hat jede Gemeinde die 
Möglichkeit, einen Weinstand zu betreiben. Hier soll die Gemeinde 
bis zum 20. November die Weingüter melden, die den Weinstand 
der Ortsgemeinde Trittenheim übernehmen.
In den vergangenen Jahren wurde der Weinstand von den Weingü-
tern Schmitt-Veit und Gebrüder Steffen betrieben. Beide Weingüter 
haben erneut Interesse bekundet, den Weinstand auch 2026 zu 
übernehmen.
Die Gemeinderatsmittglieder sind sich einig, dass die beiden Wein-
güter den Weinstand 2026 erneut betreiben sollen, da sich bisher 
kein anderes Weingut beim Bürgermeister gemeldet hat und die 
Ausschreibung aufgrund der Rückmeldefrist bis zum 20.11.2025 zu 
kurzfristig ist.
Aufzug Jugenheim:
Ortsbürgermeister informiert den Rat, dass die Gemeindearbeiter 
ein Verdeck für den Glasaufzug im Jugenheim anfertigen sollen, 
um diesen bei Veranstaltungen vor Vandalismus und unsachgemä-
ßem Gebrauch zu schützen. Das Verdeck soll modular konstruiert 
werden, sodass es bei Bedarf kurzfristig montiert und demontiert 
werden kann.
Aus der Mitte des Rates wird darauf hingewiesen, dass es in Bern-
kastel-Kues, Ortsteil Andel, ein Unternehmen gibt, welches Schutz-
folien anbieten würde.
Der Gemeinderat ist sich einig, dass ein entsprechender Schutz für 
den Aufzug bei Veranstaltungen sinnvoll ist.
Bodenwelle B53:
Aus der Mitte des Rates wird darauf hingewiesen, dass im Bereich 
der Verkehrsinsel am Ortseingang Südallee (aus Richtung Klüsse-
rath) im Zuge vor Entwässerungsarbeiten durch die Ortsgemeinde 
ein neues Abwasserrohr verlegt wurde. Die Arbeiten wurden jedoch 
nicht ordungsgemäß ausgeführt, sodass es zu einer Bodenwelle 
gekommen ist. Das hierdurch entstandene Problem solle behoben 
werden. Gleichzeitig wird angemerkt, dass die Bodenwelle auch 
eine gewisse verkehrsberuhigende Wirkung hat.
Der Ortsbürgermeister teilt mit, dass er die Angelegenheit bei der 
Abnahme der Entwässerungsarbeiten am Folgetag ansprechen 
wird.
Geschwindigkeitsmesstafel und Geschwindigkeitsmes-
sungen:
Ein Ratsmitglied weist darauf hin, dass viele Autofahrer mit über-
höhter Geschwindigkeit durch Trittenheim fahren. Zur Sensibilisie-
rung der Verkehrsteilnehmer wurden Geschwindigkeitsmessan-
zeigen angeschafft, die den Fahrern ein Hinweis und ihr aktuelles 
Tempo anzeigen.
Aufgrund der Sperrung der B53 wurde die Messtafel am Ortsein-
gang aus Richtung Klüsserath kommend, vorübergehend an einen 
anderen Standort versetzt, um die Autofahrer an einer anderen 
Stelle auf Ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Nach Freiga-
be der B 53 soll die Tafel wieder an den ursprünglichen Standort 
versetzt werden.
Der Vorsitzende teilt mit, dass die Anzeige aktuell defekt sei und 
nach der Reparatur an den vorherigen Platz angebracht wird.
Zudem habe die Polizei Messgeräte in der Nähe der Tankstelle in-
stalliert, um die Hauptzeiten überhöhter Geschwindigkeit zu ermit-
teln.
Von einem Ratsmitglied wurde außerdem vorgeschlagen, dass die 
Ortsgemeinde Trittenheim ein eigenes Blitzgerät anschaffen kön-
ne, um zu schnelle Verkehrsteilnehmer zu erfassen. Nach Aussage 
des Ortsbürgermeisters Kohlmann sei dies jedoch schwierig und 
derzeit nicht umsetzbar.
Neujahresempfang:
Aus der Mitte des Rates wurde angesprochen, dass der Termin für 
den Neujahresempfang am 01. Januar nicht ideal sei. Als alternati-
ver Termin wurde der 10. Januar vorgeschlagen.
Die Ratsmitglieder sind sich einig den Neujahresempfang auf den 
10. Januar zu verschieben.
Seniorennachmittag:
Der Seniorennachmittag soll, wie in den vergangenen Jahren auch, 
am 2. Advent stattfinden. Dies ist in diesem Jahr der Sonntag, 7. 
Dezember 2025, ab 14:30 Uhr.
Ein Ratsmitglied weist darauf hin, dass es zunehmend schwierig ist, 
Vereine für Beiträge zum Rahmenprogramm zu gewinnen. Bisher 
habe er niemanden gefunden, der etwas dazu beitragen möchte. 
Als alternatives Programm hat sich das Projektteam ein „Wer wird 
Millionär“-Spiel für die Seniorinnen und Senioren überlegt.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 16 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 Befangen: 0
8.2. Entlastungserteilung gem. § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO
Ortsbürgermeister Mario Kohlmann und Beigeordneter Ralf Bollig 
rücken vom Tisch ab und nehmen nicht an der Beratung und Ab-
stimmung teil, da beide im Prüfungsjahr als Beigeordnete tätig wa-
ren und daher gegen sie Ausschließungsgründe nach § 22 GemO 
in Verbindung mit Verwaltungsvorschrift Nr. 4 zu § 114 GemO vor-
liegen.
Der Vorsitz wird vom 1. Beigeordneten, Herrn Alexander Berg über-
nommen.
Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem Ortsgemeinderat 
Trittenheim vor, dem ehemaligen Ortsbürgermeister Franz-Josef 
Bollig und den (ehemaligen) Beigeordneten, Mario Kohlmann und 
Ralf Bollig, – soweit diese einen eigenen Geschäftsbereich leiten 
oder den Ortsbürgermeister vertreten haben – die Entlastung zu 
erteilen.
Da die Verbandsgemeinde Schweich nach § 68 GemO für die 
Ausführung des Haushaltsplanes der Ortsgemeinde Trittenheim 
zuständig ist, bedürfen neben dem ehemaligen Ortsbürgermeister 
und den (ehemaligen) Beigeordneten auch die Bürgermeisterin und 
die ehemaligen Beigeordneten der Verbandsgemeinde Schweich 
der Entlastung des Ortsgemeinderates Trittenheim.
Beschluss:
Dem ehemaligen Ortsbürgermeister und den (ehemaligen) 
Beigeordneten sowie der Bürgermeisterin und den ehemali-
gen Beigeordneten der Verbandsgemeinde Schweich wird für 
das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO die 
Entlastung erteilt.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 14 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 Befangen: 2
9. Nachtragsangebot Außengebietsentwässerung
Der Vorsitzende Mario Kohlmann informiert den Rat, dass bei den 
Tiefbauarbeiten im Kreuzungsbereich der Laurentiusstraße mit 
dem Wirtschaftsweg Leitungen aufgefunden wurden, die in den Be-
standsplänen nicht verzeichnet waren.
Der vorhandene Bestandsschacht im Kreuzungsbereich wurde zu-
rückgebaut und planmäßig durch das neue Schachtbauwerk R 2 
ersetzt. Die unvorhersehbar aufgetauchten, querenden Leitungen 
mussten jedoch aufgrund Ihrer Höhenlage getrennt werden. Da 
an den beiden nun zusätzlich vorhandenen Leitungen auch Stra-
ßenabläufe im weiteren Verlauf des Wirtschaftsweges angeschlos-
sen waren, war es erforderlich, diese Leitungen zu erneuern und 
ebenfalls an den neuen Kanal der Außengebietsentwässerung an-
zuschließen.
Laut geprüftem Nachtragsangebot fallen hierfür Kosten in Höhe 
von 6.403,85 € (brutto) an.
Aus der Mitte des Rates wurde angemerkt, dass das eingebaute 
Gitter möglicherweise zu fein sei und es bei Schlammanspülungen 
gegebenenfalls zu Verstopfungen kommen könne.
Ortsbürgermeister Kohlmann erklärt, dass die Abnahme der Arbei-
ten am folgenden Tag erfolgen werde und er die geäußerten Be-
denken bei der Abnahme ansprechen wird. Zudem müsste man die 
Stelle beobachten um bei Bedarf zeitnah reagieren zu können.
Weiterhin berichtet Ortsbürgermeister Kohlmann, dass sich Anwoh-
ner gemeldet hätten, da die südliche Rinne nicht erneuert worden 
sei und das Regenwasser in den Graben laufe.
Von Seiten der Anwohner bestehe die Befürchtung, dass bei star-
kem Regen eine Überflutung der Grundstücke möglich sei.
Ein Ratsmitglied weist darauf hin, dass bei der Laurentiusstraße ein 
Absatz bzw. Bordstein eingebaut wurde. Hier solle die Gemeinde 
drauf hinweisen und ein Schild „Achtung Bodenwelle“ aufstellen.
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Ausführung der v. g. Arbeiten 
gemäß geprüftem Nachtragsangebot in Höhe von 6.403,85 € 
(brutto) zu.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 16 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 Befangen: 0
10. Verschiedenes
Verpachtung Parkplätze an der Brücke:
Der Vorsitzende teilt dem Rat mit, dass seitens der Verbandsge-
meindeverwaltung die Anfrage eingegangen sei, ob die vier Park-
plätze an der Brücke weiterhin verpachtet werden sollen. Die Rats-
mitglieder sind sich einig, dass ausreichend öffentliche Parkplätze 
vorhanden sind und die Verpachtung der vier Parkplätze fortgeführt 
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Aus den Parteien

Freie Wählergruppe  
in der Stadt Schweich e. V.

Freie Wählergruppe in der Stadt Schweich e. V.
Einladung

Hiermit werden Vorstand, Fraktion und die Mitglieder der Freien 
Wählergruppe in der Stadt Schweich zu einer Versammlung für 
Montag, den 15.12.2025 um 19.00 Uhr in die Weinstube Gabi 
Zander, Auf Desburg 4, 54338 Schweich herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1) Mitteilungen
2) Vorbesprechung der Stadtratssitzung vom 18.12.2025
3) Verschiedenes
Um Teilnahme an der Versammlung wird höflich gebeten. Kom-
munalpolitisch interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich 
willkommen.

SPD Ortsverein Schweich
Sitzung SPD - Stadtratsfraktion

Einladung
Am 16. Dezember 2025 findet die nächste Sitzung der SPD-Stadt-
ratsfraktion statt. Wir treffen uns um 19:00 h im Bürgerzentrum Sch-
weich.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1.	 Begrüßung
2.	 Besprechung des Investitionsplanes 2026
3.	 Sichere Radwege in Schweich und Issel – Wie geht es mit dem 

Radwegekonzept weiter?
4.	 Informationen zum Bauturbo – Was bedeutet er für kommunal-

politische Entscheidungen?
5.	 Weinstand: Resumee 2025 und Ausblick
6.	 Baugebiet „Vor der Schumbach“ – Mobilitätskonzept und Stell-

platzbedarf
7.	 Berichte aus den Ausschüssen
8.	 Vorbereitung der Stadtratssitzung am 18.12.2025
9.	 Verschiedenes
Wir laden alle politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger herz-
lich ein, an der Sitzung teilzunehmen.

Dirk Marmann, Fraktionsvorsitzender

Ende des amtlichen Teils

Tel. 06502.39 43www.kirsten-bestattungen.de

Dem Leben einen würdigen 
Abschluss geben

Tag- und Nacht erreichbar: 0 65 02 - 10 66 

fachgeprüfter 
Bestatter

Partner der Deutschen 
Bestattungsvorsorge 

Treuhand AG

Sie finden uns:
Isseler Str. 14 - 54338 Schweich

In der Köschwies 8 | Waldrach
Tel. 06500 / 917 39 60
www.bestattungen-ruwertal.de 

Schalten oder finden Sie 
tagesaktuell Traueranzeigen, 
Nachrufe und Danksagungen 

oder entzünden Sie eine Kerze 
unter trauer-regional.de

Jetzt neu:
Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH

Die Trauerdanksagung in Ihrem Mitteilungsblatt. 

Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH

ABSCHIED NEHMEN
Trauern ist liebevolles Erinnern.
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ße 2 statt. Für den musikalischen Rahmen sorgt der Musikverein 
und freut sich darauf, gemeinsam mit euch einen besinnlichen Ad-
ventabend zu erleben. Wir heißen alle Interessierten herzlich will-
kommen und freuen uns auf euer Kommen!

Bekond aktiv e.V
Krippenspiel am 20.12.2025 im Schloßhof in Bekond

Am Samstag, den 20.12.2025 
wird es erneut ein Krippenspiel 
im Innenhof des Schloss Bekond 
geben.
Weihnachten verbinden die 
Christen mit der Geburt von Je-
sus. Mit dem Weihnachtsfest 
und der Geburt Jesu werden die 
Hoffnung auf Frieden, Liebe und 
Menschenwürde für Alle verbun-
den. Auch für viele Nichtchristen 
ist Weihnachten ein Fest des 
Friedens, der Familie und des of-
fenherzigen Miteinanders.
Im Krippenspiel wird diese Bot-
schaft vom Frieden, der Men-

schenwürde und Liebe aufgegriffen und als Botschaft weitergetra-
gen.
Das Krippenspiel beginnt um 18:00 Uhr in der Einfahrt zum Schloß 
und führt dann in Anlehnung an die Weihnachtsgeschichte über 
verschiedene Stationen im Schloßhof zur Krippe. Es werden neben 
vielen Akteuren auch die Hirten mit Schafen dabei sein. Auch der 
Esel mit dem Maria und Josef unterwegs sind wird anschließend im 
Stall Platz finden.
Alle Gäste sind aufgerufen den Herbergsuchenden auf ihrem Weg 
zu folgen. Alle dürfen sich auch durch Mitsingen der Lieder beteili-
gen und so das gemeinsame Erlebnis noch verstärken.
Ab nachmittags um 16:00 Uhr gibt es im Schloßhof Krumpern-
schnieden, Apfelpunsch und Glühwein für einen humanitären 
Zweck.
Wir freuen uns auf ein erlebnisreiches, fröhliches und friedliches 
Krippenspiel mit Menschen, denen Menschenwürde, Frieden und 
gegenseitige Rücksichtnahme am Herzen liegt.
Für den Aufbau, den Ausschank und den Krumpernschniedenstand 
suchen wir noch tatkräftige Hilfe. Helfende Hände dürfen sich gerne 
frühzeitig melden bei Kaspar Portz unter 0151 62968015.

u Detzem

Kirchenchor Cäcilia Detzem
Weihnachtskonzert Sonntag, 4. Januar 2026, 15.00 Uhr 

Pfarrkirche St. Agritius Detzem
„In memoriam Josef Hilgers (1933-2025)“
Ausführende:
Chorgemeinschaft Detzem Thomas Diedrich und Peter Heil (Orgel)
Philipp Steinbacher aus Koblenz (Trompete)
Auf dem Programm stehen Werke von Bach, Händel, Beethoven u. 
a. sowie einige populäre Weihnachtslieder.
Die Zuhörer sind zum Mitsingen eingeladen.
Der Eintritt ist frei.
Im Anschluss an das Konzert gibt‘s vor der Kirche Glühwein.

NEUES 

aus der

N

Aus unserem Vereinsleben

u Bekond

Partnerschaftsgemeinden  
Bekond & Villefargeau

Sei dabei!
Liebe Bekonderinnen und Bekonder,
liebe Freundinnen und Freunde unserer Partnergemeinde,
wir möchten euch herzlich einladen, gemeinsam mit uns zum 
nächsten Partnerschaftstreffen nach Villefargeau in Burgund zu 
fahren! Vom 08. bis 10. Mai 2026 erwartet uns dort ein Wochenen-
de voller Bewegung, Begegnung und guter Stimmung. In Villefar-
geau findet gleichzeitig eine große Sportveranstaltung statt – mit 
Lauf- und Wandertouren für jedes Fitnesslevel. Dazu gibt’s Musik, 
gemeinsames Feiern und viele Gelegenheiten, französische Gast-
freundschaft hautnah zu erleben. Perfekt also für alle, die etwas 
Neues entdecken, nette Leute kennenlernen oder einfach mal 
rauskommen möchten. Gerade in einer Zeit, in der Austausch und 
Zusammenhalt in Europa wichtiger sind denn je, möchten wir diese 
Partnerschaft weiter stärken – und freuen uns über jede und jeden, 
der mitfährt. Auch wenn ihr bisher noch nichts mit der Partnerschaft 
zu tun hattet: Ihr seid herzlich willkommen! Damit wir entspannt und 
gemeinsam anreisen können, planen wir eine Busfahrt nach Ville-
fargeau. Die Kosten liegen bei ca. 50 € pro Person für Hin- und 
Rückfahrt. Die Unterkunft erfolgt wie immer in Gastfamilien – kos-
tenfrei und mit vielen tollen Einblicken in den Alltag unserer franzö-
sischen Freunde.
Anmeldung: Meldet euch bitte bis spätestens 31. Dezember 2025 
an – am besten telefonisch bei Peter Schleimer (06502 6938) oder 
Paul Reh (06502 2306).
Wir freuen uns auf ein erlebnisreiches, sportliches und fröhliches 
Wochenende – und darauf, gemeinsam mit euch ein starkes Zei-
chen für Freundschaft und Miteinander zu setzen. Kommt mit – wir 
freuen uns auf euch!

Förderverein Freiwillige Feuerwehr Bekond
Weihnachtsbaumverkauf in Bekond

Auch in diesem Jahr übernimmt die Freiwillige Feuerwehr wieder 
den Weihnachtsbaumverkauf an der Weihnachtsbaumschonung 
der Ortsgemeinde Bekond oberhalb der Grillhütte.
Bäume können am Samstag, dem 13.12.2025 und am Sonntag, 
dem 14.12.2025 jeweils von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr erworben 
werden. Wir helfen gerne beim Fällen und Transportieren. Ältere 
Mitbürger, die nicht mehr zur Schonung kommen können, haben 
die Möglichkeit zu bestellen: 0177 7944152 (Wehrführer).
Natürlich dürfen Glühwein und Bratwurst nicht fehlen!
Wir freuen uns.

Musikverein „In Treue fest“ Bekond 1961 e.V.
Einladung zum Adventsfenster des Musikvereins  

„In Treue fest“ Bekond
Der Musikverein „In Treue fest“ Bekond lädt alle Bürgerinnen und 
Bürger herzlich zum Adventsfenster am Sonntag, den 14. Dezem-
ber 2025 um 18.00 Uhr ein. Das stimmungsvolle Beisammensein 
findet in der adventlich geschmückten Scheune in der Schloßstra-
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„Kleine Tesch“ bis zum Radweg, dem wir parallel zur Bahn zur Ein-
kehr folgen. Wenn der Weg durch die „Kleine Tesch“ zu nass sein 
sollte, kürzen wir entsprechend ab.
Einkehr in der Pizzeria in der ehemaligen Hofschenke (Bebe’s Pizza).
Treffpunkt: 14:00 Uhr Bakscheier Föhren.
Bei Bedarf wird zusätzlich eine kürzere Strecke angeboten. Festes 
Schuhwerk erforderlich.

Malteser Hilfsdienst e.V. OG Föhren
Werde Sanitäter bei den Malteser Föhren

Du bist:
- 16 Jahre oder älter
- interessiert an Erster Hilfe und Notfallsituationen
- motiviert etwas Neues zu lernen
- teamfähig
Keine Vorkenntnisse?
Kein Problem, wir bringen es Dir bei!
Dann sei dabei und mach den Unterschied
Für dich und andere!
3. Januar 2026 um 15 Uhr, Malteserhaus Föhren
Anmeldung unter: info.foehren@malteser.org

SV Föhren 1920 e.V.
Karate Termine

SV Föhren
Abteilung Karate
Am 07.12.2025 war der Nikolaus zu Besuch im Dojo Föhren. Jede 
Gürtelgruppe musste ein Kata vorzeigen, um dem Nikolaus zu zei-
gen, dass fleißig trainiert wurde. Als Belohnung gab es Schoko-
nikoläuse für alle. Zum Abschluss wurde dem Nikolaus noch ein 
Dankeslied gesungen.

Termine:
12.12.2025 Schwarzgurttraining in Trier, 19:00 Uhr Barba-

raschule
14.12.2025 Farbgurtprüfungen Dojo Föhren, 10:30 Uhr. 

Training bereits um 9:00 Uhr
17.12.2025 Letztes Training vor den Ferien
21.12.2025 Weihnachtsfeier im Vereinshaus am Sportplatz 

Föhren ab 12:00 Uhr. Bis 14.12. Anmeldung 
abgeben!

11.01.2026 Erstes Training nach den Ferien
14.01.2026 Neuer Anfängerkurs für Kinder (ab 7 Jahre), 

Jugendliche und Erwachsene
20.3.-22.03.2026 Dan Lehrgang in Echternach
26.04.2026 Turnier in Föhren
1.8.-07.08.2026 SBU Sommertrainingslager in Wetzlar

u Kenn

Heimat- und Verkehrsverein Kenn e.V.
Adventsmarkt mit Nikolausfeier

Am 07.12.2025 hat auf der Bernhard-Becker-Freizeitanlage in Kenn 
unser diesjähriger Adventsmarkt mit Nikolausfeier stattgefunden.
Dank vieler Helfer konnte der Markt wie im vergangenen Jahr 
durchgeführt werden. Trotz des regnerischen Wetters konnten die 
Besucher gemeinsam in gemütlicher Atmosphäre verweilen und bei 
den Hobbykünstlern schöne handgemachte Kleinigkeiten erwer-
ben. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt.
Gegen 16:00 Uhr besuchte uns der Nikolaus, der für unsere kleinen 
Gäste eine süße Überraschung bereithielt.
Das Kinderkarussel, die Stockbrotstation, der Malworkshop und 
Kerzenziehen für Kinder rundeten den Markt ab.
Bei allen Helfern, mithelfenden Vereinen, Ausstellern und Besu-
chern, die dem Regen getrotzt haben, bedanken wir uns ganz herz-
lich für die Unterstützung. Besonderer Dank gilt der Bürgerstiftung 

Musikverein „Moselstern“ Detzem e.V.
Adventskonzerte - Winzerkapelle „Moselstern“ Detzem

Liebe Freunde der Winzerkapelle „Moselstern“ Detzem,
Es gehört schon zur Vorweihnachtszeit wie Adventskalender, Niko-
lausbesuch und Lichtergefunkel im ganzen Ort:
das Adventskonzert der Winzerkapelle „Moselstern“ Detzem.
Der Musikverein lädt ganz herzlich zu seinen Adventskonzerten 
ein. In diesem Jahr wird am Samstag, 20. Dezember, ab 15:00 
Uhr vor dem Feuerwehrhaus in Thörnich und am Sonntag, 21. 
Dezember, ab 14:00 Uhr, Kirchenvorplatz unter der musikali-
schen Leitung von Marco Back gespielt.
Besonders gespannt sein dürfen Sie über die Mitgestaltung der 
musikalischen Früherziehung der KITA Detzem und Auszubildende 
unter Leitung von Laura Wallenborn.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt – freut euch auf köstlichen Glüh-
wein und frische Waffeln und würzige Würstchen! Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch – Kinder sind herzlich willkommen!

Euer Team der Winzerkapelle Moselstern Detzem

u Fell

Bergmannskapelle Fell
Weihnachtsständchen 2025

Die Bergmannskapelle Fell lädt am 24.12.2025 alle zum traditionel-
len Weihnachtsständchen und zum Abschluss des Jubiläumsjahres 
ein. Hiermit möchten wir uns für die Unterstützung, die wir in die-
sem Jahr erhalten haben, bei allen bedanken.
Wir spielen um 16:00 Uhr in Fastrau (am Pater-August-Pelzer-
Platz), um 16:45 Uhr auf der Burg und um ca. 17:15 Uhr beim Tan-
nenbaum am Dorfbrunnen (Kirchstraße / Friedensstraße).

u Föhren

Aktion 3% Föhren e.V. - Weltladen
Dem Frieden die Hand reichen-  

friedliche Texte in unfriedlichen Zeiten
Wir laden ein zu einem besinnlichen Abend im Weltladen, für Mon-
tag, 15.12.2025 - 18:30 Uhr. Wir lesen Friedensgedichte und Ge-
schichten. Für das leibliche Wohl gibt es Tee und Kakao sowie für 
den kleinen Hunger Gebäck und Brote mit Aufstrichen aus dem fai-
ren Sortiment unseres Weltladen. Herzliche Einladung.

Faire Früchte: Orangen und Bananen
Passend für die kalten Tage bieten wir frische Orangen aus Grie-
chenland, natürlich aus bio-solidarischem Anbau von der Erzeu-
gervereinigung Bio Network West Hellas. Solidarisch weil hiermit 
kleine Erzeugergruppen aus Randregionen Europas unterstützt 
werden, die ein alternatives politisch/ökonomisch/soziales Projekt 
verfolgen.
Von unserem Handelspartner BanaFair beziehen wir weiter wö-
chentlich Bio Bananen aus Ecuador. Etwa 120 Familien in der Küs-
tenregion im Süden des Landes bauen auf kleinen Flächen Kakao 
und Bananen an, ohne chemischen Dünger und Pestizide.
Faire Orangen und Bananen - ein Beitrag zu mehr Gerechtig-
keit in der Obstschale!
Fair schenken – bewusst feiern
Im Weltladen ist der Advent mit duftenden Leckereien, kunstvoller 
Handwerkskunst und warmem Kerzenlicht eingezogen. Statt Mas-
senware finden Sie bei uns Geschenke mit Sinn – fair gehandelt, 
nachhaltig produziert und voller Geschichten. Wer bewusst ein-
kauft, bringt nicht nur Freude unter den Weihnachtsbaum, sondern 
unterstützt Menschen weltweit. So wird die Adventszeit zu einer 
Zeit echter Wertschätzung und gelebter Gerechtigkeit.

Heimat- und Kulturverein Meulenwald  
Föhren

Unsere letzte Donnerstagswanderung in 2025 führt uns am 
18.12.2025 durch den Föhrener Gemeindewald.
Wanderstrecke (ca. 8 km): Wir wandern zunächst von der Bak-
scheier Richtung Schloss, biegen aber vorher rechts Richtung 
Käulchen ab und umrunden den Eitzenbacherberg über den „Neu-
en Weg“. Nach dem Abstieg an der Föhrener Grillhütte vorbei über-
queren wir die Landstraße nach Naurath und wandern durch die 
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u Leiwen

Karnevalsverein Livia Leiwen 1977 e.V.
Sitzung, Kartenvorverkauf, Umzug

Liebe Karnevalsfreunde,
das lange Warten hat ein Ende & die schönste Jahreszeit beginnt 
aufs Neue. Der KV Livia Leiwen lädt zu zwei stimmungsvollen Kap-
pensitzungen ein. 
Die 1. Kappensitzung findet am Samstag, den 31.01.2026 und die 
2. Kappensitzung am Freitag, den 06.02.2026 jeweils um 19:33 Uhr 
statt Beide Veranstaltungen versprechen ein buntes Programm mit 
vielen Highlights aus Tanz, Musik und Büttenreden – der Einlass ist 
ab 16 Jahren.
Der Kartenvorverkauf für beide Sitzungen ist am 11.01.2026 in der 
Probierstube vom Sektgut St. Laurentius in Leiwen von 17:00 - 
17:30 Uhr.
Am Samstag, 07.02.2026 findet um 15:11 Uhr unser großer Karne-
valsumzug statt. Der Umzug startet in der Euchariusstraße, führt 
über den Weinbrunnen und die Detzemerstraße und endet an der 
Ecke am Sportplatz / Schulstraße.
Anmeldungen bitte per E-Mail an: umzug@kv-livia-leiwen.de
Anschließend steigt die Party im Forum Livia Leiwen mit der Pratz-
bähnt, Kamelle Kapelle, De Schouuten und DJ Jan Weis - der Ein-
tritt ist frei! Wir freuen uns auf zahlreiche Fußgruppen / Wagen, 
viele Zuschauer und tolle Karnevalsmomente.

Der KV Livia Leiwen e. V.

Riesling Sommerlounge n.e.V.
am 27.12.2025 am Forum Livia

Um die Tradition der „Leiwener Kirmes“ wiederzubeleben laden 
wir herzlich ein am 27.12. von 14:00 bis 22:00 zur Riesling Winter 
Lounge auf dem Vorplatz des Forum Livia.
Als Ableger der diesjährigen Riesling Sommer Lounge schaffen wir 
auch in der kalten Jahreszeit ein einladendes Ambiente im Lounge-
Charakter. Es werden verschiedene Sorten Glühwein, Sekt und 
ausgewählte Weine angeboten, sowie Bratwürste und Flammku-
chen. Wir freuen uns sehr auf Euren Besuch für ein paar gemütli-
che Stunden!

Das Riesling Sommer Lounge Team

Winzerkapelle „Harmonie“ Leiwen e.V.
Adventskonzert „Klang der Sterne“

Die Winzerkapelle Leiwen lädt alle Familien am 14. Dezember 
um 17:00 Uhr in die Pfarrkirche Leiwen ein. Das Orchester möch-
te Euch mit einem emotionalen Programm auf die bevorstehende 
Weihnachtszeit einstimmen. Dieses Jahr lassen wir die schönsten 
Melodien aus „Filmmusik zur Weihnachtszeit“ erklingen. Unter 
anderem werden wir gemeinsam mit unseren Musik-Azubis die Mu-
sik des Abenteuerfilms „Der Polarexpress“ präsentieren. Das Kon-
zert steht unter der Leitung von Patrik Sänger, und dauert circa 60 
Minuten. Es findet keine Messe statt.
So 14.12.2025 – 17:00 Uhr – Pfarrkirch Leiwen
Anschließend gibt es leckeren Glühwein gegen eine kleine Spende. 
(Bitte eigene Tasse mitbringen)

SV Leiwen-Köwerich 2000 e.V.
Adventszauber der SG

Am Sonntag, den 21.12.2025, veranstaltet die 1. Mannschaft der 
SG Neumagen-Dhron, Leiwen-Köwerich, Trittenheim einen stim-
mungsvollen Adventszauber auf dem Weinbrunnenplatz in Leiwen 
und lädt dazu herzlich ein. Zwischen 13:00 und 18:00 Uhr könnt ihr 
euch auf ein gemütliches, vorweihnachtliches Beisammensein in 
festlicher Atmosphäre freuen. Für Essen und Trinken ist bestens 
gesorgt: Es erwarten euch Glühwein, Kinderpunsch, Hot Aperol so-
wie leckere Bratwürstchen und frisch gebackene Waffeln. Unsere 
kleinen Gäste dürfen sich um 15:00 Uhr auf eine besondere weih-
nachtliche Überraschung freuen.
Wir freuen uns, gemeinsam mit euch ein paar schöne Stunden in 
der Adventszeit zu verbringen.

Eure SG

Kenn, die die Nikolaustüten gesponsert hat.
Es war uns eine Freude, euch alle begrüßen zu dürfen.
Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit und fröhliche Weih-
nachten!

Heimat- und Verkehrsverein Kenn e. V.
Der Vorstand

Angelclub Kenn 1975 e.V.
Geräucherte Forellen vom A. C. Kenn zu Weihnachten

Bestellen können Sie die Forellen bis zum 18.12.2025 beim 1. 
Vorsitzenden Manfred Schuster Tel.: 06502/8976 oder bei jedem 
anderen Vorstandsmitglied.
Die bestellten Forellen können am Dienstag, dem 23.12.2025 ab 
18:00 Uhr im Rathaussaal in Kenn, abgeholt werden.

Der Vorstand

u Klüsserath

Feuerwehrkapelle Klüsserath 1928 e.V.
Jahreshauptversammlung

Am Mittwoch, den 07.01.2026 findet die Jahreshauptversammlung 
der Feuerwehrkapelle Klüsserath 1928 e. V. statt. Die Sitzung be-
ginnt um 20:00 Uhr im Feuerwehrhaus. Hierzu laden wir alle akti-
ven und inaktiven Mitglieder herzlich ein.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Jahresrückblick
2. Bericht des Schriftführers
3. Bericht des Jugendwartes
4. Bericht des Kassierers
5. Vorstandswahlen
6. Verschiedenes
Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen wird gebeten.

Karnevalsgesellschaft  
„Noarisch Hoohnen“ Klüsserath e.V.

Adventsfenster
Sonntag, 14.12.2025
Dammstraße 23, Klüsserath
Eröffnung um 17:00 Uhr
Das Adventsfenster wird von unserer Trainerin Carmen zusammen 
mit den Kindern der Minigarde/Tanzgruppe gestaltet. Für das leibli-
che Wohl ist bestens gesorgt. Es gibt Glühwein, Kinderpunsch und 
Waffeln. Bitte Tasse mitbringen.
Der Erlös geht an die Minigarde.
Wir freuen uns auf euren Besuch und einen schönen Abend in der 
Vorweihnachtszeit.

Helau und Kikeriki
KG Noarisch Hoohnen

Angelverein Klüsserath 1959 e.V.
Zum Arbeitseinsatz Salm treffen wir uns am Samstag, den 
13.12.2025 um 09:00 Uhr an der Mühle.
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Anträge zur Tagesordnung können gerne bis zum 08.01.2026 bei 
der 1. Vorsitzenden eingereicht werden.
Spendenquittungen werden auf Anfrage ausgestellt.
Wir, der Vorstand des SchuKi, möchten uns für jegliche Unterstüt-
zung im Jahr 2025 bedanken und wünschen Ihnen und Ihren Fami-
lien alles Gute für das Jahr 2026!

Tatjana Parra-Litz
1. Vorsitzende

u Naurath

KV „Naurather Kuckuck“ 1977 e.V.
Liebe Naurather*innen, liebe Freund*innen des KV Naurather Ku-
ckuck,
der KV Naurather Kuckuck lädt zur Neujahrswanderung am 
03.01.2026 ein, Treffpunkt: 13:00 Uhr bei unserem Sitzungsprä-
sidenten Stephan Denis. Dort werden wir unsere Wanderung ge-
meinsam starten. Unser Ziel ist das Rothaus bei Zemmer.
Für eine Stärkung zwischendurch ist auch gesorgt!
Wir freuen uns, wenn viele von euch mitgehen!

Euer KV Naurather Kuckuck 1977 e. V.

u Riol

Kirchenchor St. Martin Riol
Adventskonzert Pfarrkirche St. Martin Riol am 3. Advent
Am 14.12.2025 findet um 17:00 Uhr das Adventskonzert der Rio-
ler Vereine statt. Es wirken mit: MGV Riol-Fell, Musikverein Riol, 
TonArt und der Kirchenchor St. Martin Riol. Freuen Sie sich auf ein 
besinnliches, abwechslungsreiches Programm, das Sie auf das na-
hende Weihnachtsfest einstimmen soll. Der Eintritt ist frei, es findet 
eine Kollekte für ein soziales Projekt statt. Nach dem Konzert ge-
mütliches Beisammensein bei Winzerglühwein und Kinderpunsch. 
Herzliche Einladung an alle, wir freuen uns auf zahlreiche Besucher 
und gute Begegnungen.

Verein für Kultur und Tourismus Riol e.V.
Winzerglühen 2025

Winzerglühen 3/4 am Platz des Dorf & Kulturzentrums Riol
Mit dem Winzerglühen versüßt der Verein für Kultur und Touris-
mus Riol e. V. an allen vier Adventssamstagen die Wartezeit aufs 
Christkind!
Das dritte Winzerglühen findet am 13. Dezember mit dem Rioler 
Kirchenchor als Betreiber statt und bietet folgendes:
•	 Glühwein & Kinderpunsch
•	 frischgebackene Waffeln
•	 Würstchen
Der Platz des Dorf und Kulturzentrums verwandelt sich von 
16:00 bis 22:00 Uhr in einen wunderschönen, klitzekleinen Weih-
nachtsmarkt.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Verein für Kultur und Tourismus Riol e. V.

ASC Riol 1974
Einladung zur Jahreshauptversammlung

Liebe Mitglieder unsere Jahreshauptversammlung findet am Sams-
tag den 10.01.2026 um 19:00 Uhr in unserem Vereinshaus am Wei-
her statt.
Hierzu laden wir alle aktiven und inaktiven Mitglieder recht herzlich 
ein.
Die vorgesehenen Themen sind:
1.) Begrüßung durch den Vorsitzenden
2.) Bericht des Geschäftsführers
3.) Bericht des Kassierers
4.) Bericht der Kassenprüfer
5.) Entlastung des Gesamtvorstandes/Wahl eines Versamm-

lungsleiters
6.) Neuwahl des Gesamtvorstandes
7.) Verschiedenes/Anträge zur Versammlung
Anträge zur Versammlung können bis zum 05.01.2026 bei Jens 
Kleinke in der Moselstraße 11 in Riol eingereicht werden.

u Longuich

Heimat- und Verkehrsverein  
Longuich-Kirsch e.V.

Longuich-Kirsch Jahreskalender 2026 „Hausnamen in 
Longuich-Kirsch“ ein schönes Weihnachtsgeschenk

Titelblatt Kalender 2026

Sie suchen noch ein schönes 
Geschenk? Wie wäre es mit 
dem Kalender zu den Hausna-
men in Longuich-Kirsch?
Dass Häuser – unabhängig von 
ihren Eigentümerinnen und Ei-
gentümern – eigene Namen tra-
gen, ist eine alte Tradition. Sie 
entstand lange vor der Einfüh-
rung von Grundbüchern, Haus-
nummern und Straßennamen.
Viele Hausnamen gehen auf Fa-
milien- oder Vornamen zurück, 
wurden mundartlich verändert 
oder in verkürzter Form weiter-
gegeben. Andere Namen verra-
ten die Herkunft der Bewohner, 
deren Beruf oder persönliche 
Merkmale.

In Longuich und Kirsch sind heute noch 67 Hausnamen bekannt. 
Doch vieles von diesem Wissen ist im Laufe der Zeit verloren ge-
gangen – Hausnamen wurden nie schriftlich fixiert und unterlagen 
immer dem Wandel.
Der Arbeitskreis Heimat und Geschichte beschäftigt sich seit vielen 
Jahren mit dieser Thematik.
Für den Kalender 2026 wurden 12 Hausnamen exemplarisch aus-
gewählt, reich bebildert und mit informativen Texten erläutert. Eine 
Liste mit allen 67 Hausnamen ergänzt die Darstellung.
Der Kalender ist ganz bestimmt ein schönes Geschenk für anste-
hende Feste.

Der Kalender im Überblick
Format: DIN A3
12 Monatsblätter Vor- und Rückseite mit Bildern und Texten
Preis: 12 € pro Stück
Verkauf:
über alle Mitglieder des Arbeitskreises
Wein im Turm, Longuich
Vineria Longen-Schlöder, Longuich
Hotel zur Linde, Longuich
„Die Buchhändler“, Schweich

Tel. 06502 994111 (Kathrin Schlöder) oder
E-Mail: kathrin.schloeder@t-online.de

u Mehring

Schuki e.V. Mehring
SchuKi Förderverein Mehring e.V.

Der SchuKi Förderkreis Mehring e. V. lädt für Donnerstag, den 
08.01.2026 um 18:30 Uhr zur Mitgliedervollversammlung im Wein-
gut Kiebel ein.
Alle Mitglieder und Interessierte sind herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1.	 Begrüßung durch die 1. Vorsitzende
2.	 Tätigkeitsbericht
3.	 Rechenschaftsbericht des Kassenwarts
4.	 Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Kassenwarts
5.	 Aussprache zu den Punkten 2.- 4.
6.	 Entlastung des Vorstandes
7.	 Neuwahl des Vorstandes
8.	 Neuwahl der Kassenprüfer
9.	 Geplante Aktivitäten für 2026
10.	 Verschiedenes
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fig im richtigen Leben kommt auch bei Grundheber die Philosophie 
erst zum Schluss. Lassen Sie sich ein in die Gedankenwelt eines 
Waldbaders, erfahren Sie, wie man vom Pfandflaschen sammeln 
reich werden kann und vieles mehr. Genießen Sie die Momente, 
wenn Ihr Lachen sich über das Hirschgulasch bettet und ein Cello 
Sie darin bestärkt, dass die Welt noch wunderbare Momente für 
Sie bereithält.
Kooperationsveranstaltung Kultur in Schweich e. V. Restaurant Lei-
nenhof in Schweich, Volkshochschule Schweich, Karten 49 € inkl. 1 
Glas Sekt und 4-Gang-Menü
Menü
Zum Empfang: ein Glas Winzersekt, Schmalz, Kräuterquark und 
Bauernbrot
Eifeler Gartensalat mit Kräuter-Champignons und Ziegenkäse-
Crostini
Karottensuppe mit Curry und Honig
Hirschragout aus heimischer Jagd mit Kartoffelklößen und Apfel-
rotkohl
Hausgemachtes Krokant-Parfait mit Vanillesoße und Himbeermark
Um vorherige Tischreservierung beim Leinenhof wird gebeten. Ve-
getarische Variante oder Wildalternative nach vorheriger Abspra-
che möglich.

Vorverkaufsstellen in Schweich
Schreibwaren Diederich, Volkshochschule, Touristinformation und 
Restaurant Leinenhof

Handball-Sport-Club Schweich e. V.
www.hsc-schweich.de
Unsere Mannschaften spielen am kommenden Wochenende wie 
folgt:
Samstag, 13.12.2025
18.00 Uhr weibl. B-Jugend Regionalliga TV Nieder-Olm - HSC Sch-
weich II (Heinz-Kerz-Halle Nieder-Olm)
19.00 Uhr weibl. B-Jugend Bundesliga TSG Münster - HSC Sch-
weich I (Eichendorffschulsporthalle Kelkheim)
Unser Heimspiel am 13.12.2025
18.00 Uhr männl. B-Jugend Regionalliga JSG Mosel/Ruwer I - TSG 
1846 Mainz-Bretzenheim (Ruwertalhalle Mertesdorf)
Sonntag, 14.12.2025
13.00 Uhr weibl. E-Jugend Bezirks-Oberliga HSG Wittlich - HSC 
Schweich (BBS-Halle Wittlich)
15.00 Uhr weibl. C-Jugend Regionalliga Pokalrunde HSG Kastel-
laun/Simmern - HSC Schweich (IGS-Halle Kastellaun)
15.30 Uhr weibl. D-Jugend Bezirks-Oberliga TuS 05 Daun - HSC 
Schweich (Wehrbüschhalle Daun)
Unsere Heimspiele am 14.12.2025
11.00 Uhr männl. D-Jugend Bezirks-Oberliga JSG Mosel/Ruwer - 
HSG Kastellaun-Simmern (Ruwertalhalle Mertesdorf)
12.30 Uhr männl. C-Jugend Oberliga JSG Mosel/Ruwer - HSG 
Wittlich II (Ruwertalhalle Mertesdorf)
14.15 Uhr männl. B-Jugend Bezirksliga JSG Mosel/Ruwer II - JSG 
Hunsrück (Ruwertalhalle Mertesdorf)
15.00 Uhr Damen Oberliga HSC Schweich I - HSG Kastellaun-
Simmern (SAH)
16.00 Uhr männl. A-Jugend Oberliga JSG Mosel/Ruwer - HV Val-
lendar (Ruwertalhalle Mertesdorf)
17.00 Uhr Herren Verbandsliga HSC Schweich - HSG Hunsrück II 
(SAH)

KSV Riol e.V.
Folgende Spiele unserer Mannschaften finden am Wochenende 
statt:

Samstag, 13.12.2025
Rheinland-Pfalz-Liga
13:00 Uhr KSC Daun-Weiersbach 2 – KSG Osburg-Riol 2
17:00 Uhr SK Münstermaifeld 2 – KSG Osburg-Riol 1
Regionalliga
16:00 Uhr KSV Heidenburg 1 – KSG Osburg-Riol 4

Sonntag, 14.12.2025
Regionalliga
10:00 Uhr KSG Osburg-Riol 3 – KSV Heidenburg 2
Bezirksliga
12:00 Uhr KSG Osburg-Riol 6 – KF Kelereiber
Die Heimspiele werden in der Hochwaldhalle Osburg, Schulstraße, 
54317 Osburg, ausgetragen.
Alle Freunde des Kegelsportvereins sind zu unseren Spielen herz-
lich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

u Schweich

Heimat- und Verkehrsverein Schweich e.V.
Jahrgang 1939 Schweich und Issel

Unseren Wandertag müssen wir um einen Tag vorverlegen. Wir 
treffen uns am Mittwoch, den 17.12.2025 um 16:00 Uhr im Hotel 
Grefen. Alle Jahrgangsfreunde sind mit Partner herzlich eingeladen.

Schweicher Karnevalverein 1970 e.V.
Kartenvorverkauf zur Galasitzung

Der Kartenvorverkauf zu unserer großen Galasitzung am Fast-
nachtsamstag, 14.02.2026 19:11 Uhr im Bürgerzentrum beginnt in 
dieser Session schon im Dezember. Wir stellen Ihnen als unsere 
Gäste verschiedene Termine zur Verfügung.
Samstag 13.12.2025 von 14:30 - 17:00 Uhr
Sonntag 14.12.2025 von 10:00 bis 12:00 Uhr
Sonntag 11.01.2026 von 10:00 bis 12:00 Uhr
Montag 12.01.2026 von 18:00 bis 19:30 Uhr
Der Vorverkauf findet ausschließlich im ehemaligen Schuhge-
schäft Krewer-Ney, Richtstr. 7, in Schweich statt. Der Eintritts-
preis beträgt 12 €. Sichern Sie sich zu dieser stimmungsvollen 
Sitzung zum Höhepunkt der Session rechtzeitig Ihre reservierten 
Sitzplätze. Es gilt das alte Sprichwort: Wer zuerst kommt, malt zu-
erst. Wir freuen uns auf Sie.

Rosenmontagszug 2026
Machen Sie mit Ihrem Verein, Gruppe oder Freunden aktiv mit beim 
Rosenmontagszug 2026.
Die Anmeldung zum Umzug ist nur auf der Homepage des SKV ab 
dem 10.12.2025 möglich.
Das für ALLE Zugteilnehmer zwingend notwendige Anmeldungs-
formular und viele weitere wichtige Informationen finden Sie auf 
www.schweicherkarnevalverein.de.
Beachten Sie die Hinweise bezüglich der Betriebserlaubnis und Ab-
nahme der Wagen.
Jetzt anmelden und am Umzug teilnehmen!!!!
Wir wünschen allen Teilnehmern und Gästen viel Spaß beim 
Schweicher Karneval Verein.

Kultur in Schweich e.V.
Kartenvorverkauf gestartet - FrühlingserLachen 19 Uhr 

Freitag, 27. Februar 2026
Musikalisch, kulinarischer Comedy-Abend mit Roland Grund-
heber und Angela Simons
Ein facettenreicher Abend mit originellen, humorvollen, selbstge-
schnitzten Geschichten aus Wald, Wiesen & Co. Garniert mit Mi-
mik, Gestik und musikalisch begleitend serviert von der Solo-Cellis-
tin Angela Simons garniert mit einem leckeren 4-Gänge-Menü des 
Küchenteams vom Restaurant Leinenhof.
Wenn im Wein „Wahrheit“ liegt, liegt dann im Glühwein die „Er-
leuchtung“? Weil der Trierer Maler, Karikaturist und Aktionskünstler 
notorisch Neues entwickelt und alles aufspießt, was ihm an ganz 
normalem Wahnsinn unterkommt, heißt folgerichtig sein neues 
Programm FrühlingserLachen! Satirisch bunt gemixt mit selbstge-
schnitzten Geschichten und voller grotesker Philosophie! Wie häu-
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Pfarreiengemeinschaft Mehring
Gottesdienste

Freitag, 12.12.2025
06:00 Uhr Mehring Rorate-Messe. Anschl. Frühstück im Me-

dardushaus
Samstag, 13.12.2025
17:00 Uhr Detzem Wortgottesdienst mit Luzia-Spiel gestaltet 

vom PGR Detzem und Kindern. Anschl. 
Waffelbacken der Messdiener im Pfarrhof

17:00 Uhr Mehring Sonntag-Vorabendmesse im Kerzen-
schein mitgestaltet vom Männerchor

18:30 Uhr Klüsserath Sonntag-Vorabendmesse
Sonntag, 14.12.2025
09:00 Uhr Köwerich Hl. Messe
09:00 Uhr Trittenheim Hl. Messe
10:30 Uhr Leiwen Hochamt
14:30 Uhr Mehring Hl. Taufe
14:30 Uhr Mehring Seniorennachmittag der Pfarrei St. Me-

dardus und der Zivilgemeinde im Kultur-
zentrum Alte Schule

17:00 Uhr Leiwen Konzert der Winzerkapelle Harmonie Lei-
wen e. V. in der Pfarrkirche St. Stephanus

Montag, 15.12.2025
06:00 Uhr Pölich Rorate-Messe. Anschl. Frühstück im 

Pfarrheim
19:00 Uhr Leiwen Adventssingen mit Herbert Lex in der 

Pfarrkirche
Dienstag, 16.12.2025
18:30 Uhr Schleich Hl. Messe
Donnerstag, 18.12.2025
09:00 Uhr Trittenheim Hl. Messe
Freitag, 19.12.2025
09:00 Uhr Leiwen Adventsgottesdienst der Grundschule 

Leiwen
18:30 Uhr Mehring Hl. Messe
Samstag, 20.12.2025
16:00 Uhr Mehring DAT der alternative Tagesausklang
17:00 Uhr Ensch Sonntag-Vorabendmesse
Sonntag, 21.12.2025
10:30 Uhr Leiwen Hl. Messe
10:30 Uhr Mehring Hochamt
18:30 Uhr Ensch Weihnachten ohne Dich – Ein Wortgottes-

dienst für trauernde Menschen
Mittwoch, 24. Dezember – Heiligabend
15:30 Uhr Klüsserath Kinderkrippenfeier
16:00 Uhr Leiwen Christmette mitgestaltet vom Kirchenchor
18:00 Uhr Ensch Christmette mitgestaltet von der Martinus-

gruppe und der Winzerkapelle Ensch
18:00 Uhr Detzem Christmette mitgestaltet von der Winzer-

kapelle „Moselstern“ Detzem e. V.
17:30 Uhr Mehring Musikalische Einstimmung
18:00 Uhr Mehring Christmette mitgestaltet vom Kirchenchor
Donnerstag, 25. Dezember: Weihnachten. Hochfest der Geburt 
des Herrn
09:00 Uhr Trittenheim Hirtenamt
09:00 Uhr Pölich Hirtenamt
10:30 Uhr Klüsserath Hochamt
10:30 Uhr Köwerich Hochamt mitgestaltet vom Kirchenchor
Freitag, 26. Dezember: Zweiter Weihnachtstag
09:00 Uhr Schleich Hl. Messe
09:00 Uhr Thörnich Hl. Messe
10:30 Uhr Leiwen Hochamt zum Patronatsfest mitgestaltet 

vom Kirchenchor
10:30 Uhr Mehring Hochamt mitgestaltet von der Winzerka-

pelle Mehring
17:00 Uhr Ensch Adeste Fidelis. Konzert der Martinusgrup-

pe Ensch, Winzerkapelle Ensch und des 
Jugendorchesters

Samstag, 27. Dezember
17:00 Uhr Detzem Sonntag-Vorabenmesse mit Weinseg-

nung
Sonntag, 28. Dezember
09:00 Uhr Trittenheim Hl. Messe
10:30 Uhr Pölich Hochamt
11:30 Uhr Mehring DAT – Weihnachtslieder als Boten der 

Freude

Schachklub 1933 Schweich e.V.
www.schachklub-schweich.de

Nächste Saisonspiele
14.12.2025
SC ML Kastellaun – SG Schweich-Trittenheim
SG Schweich-Trittenheim II – Gambit Gusenburg II
SG Schweich-Trittenheim III – SF 1958 Bitburg II
SG PST-Trier/Bernkasel V – SG Schweich-Trittenheim IV
Unsere Heimspiele finden im Römersaal der Stadt Schweich statt. 
Zuschauer sind herzlich willkommen!

TuS Issel 1952 e.V.
Abteilung Fußball

Am Sonntag, 14.12.2025 um 14:00 Uhr findet auf dem Kunstra-
senplatz am Haus des Sports, Dietrich Bonhoeffer-Str. 6 das abso-
lute Highlight im Mädchen-Fußball statt.
Im Achtelfinale des DFB Pokals der U17 B-Juniorinnen treffen 
die Mädels vom TuS Issel auf den Nachwuchs von Borussia Mön-
chengladbach.
Der TuS Issel hat sich als einziger Amateurverein der Juniorinnen 
für dieses Achtelfinale qualifiziert. Alle anderen 15 Teilnehmer des 
Achtelfinales kommen von Proficlubs (u. a. Frankfurt, Stuttgart, 
Leverkusen, Hamburg etc.).In den beiden ersten Runden wurden 
SG99 Andernach wie auch 1. FSV Mainz 05 bezwungen.
Neben der Bundesligazugehörigkeit (4 Jahre) ist es der bisher 
größte Erfolg in der Vereinsgeschichte des TuS Issel im Mädchen-
fußball.
Die Mädels als auch der Verein würden sich wünschen, wenn viele 
Zuschauer zu diesem Spiel gegen den Bundesliganachwuchs von 
Borussia Mönchengladbach kommen und die Mannschaft tatkräftig 
unterstützen würden.

TuS Mosella Schweich e.V.
Abteilung Volleyball

Am 13. Dezember steht für die Damenmannschaft des TuS Mosel-
la Schweich aus der VVR Bezirksliga ein spannender Heimspiela-
bend in der Stefan-Andres-Halle an. Ab 17:00 Uhr trifft das Team 
auf den SV Gutweiler und TG Trier II.
Die Spielerinnen freuen sich auf zwei anspruchsvolle Partien - und 
ganz besonders auf zahlreiche Zuschauer, die sie lautstark unter-
stützen.

Jahrgang 1941 Schweich und Issel
Am Jahresende lade ich zu einem gemütlichen Beisammensein 
herzlich ein: Donnerstag, 18.12.2025 ab 16.00 Uhr Weinstube Wal-
lerath in Schweich. Über eine rege Teilnahme würde ich mich sehr 
freuen; Partner sind willkommen.

Anita Kruppert

Aus unseren Kirchen

Pfarreiengemeinschaft Schweich
Festlicher Seniorennachmittag in Föhren

Am Sonntag, 21. Dezember 2025 um 14:30 Uhr findet der fest-
lich-adventliche Seniorennachmittag im Gemeinderaum (unter der 
Turnhalle) in Föhren statt. Dazu laden wir, von der Pfarr- und Orts-
gemeinde, alle Seniorinnen und Senioren ein und heißen Sie herz-
lich willkommen. Der Musikverein Föhren wird mit weihnachtlichen 
Liedern, auch zum Mitsingen, zur Weihnachtszeit einstimmen. Soll-
ten Sie Probleme haben mit der Mobilität, ist das kein Hinderungs-
grund, dabei zu sein. Der Föhrener Fahrdienst wird Sie gerne zur 
Veranstaltung fahren und zurückbringen. Wir freuen uns auf viele 
Föhrener und neu zugezogene Seniorinnen und Senioren.
Wir freuen uns auch über eine Kuchenspende zu diesem Anlass, 
die wir, das Seniorenteam, ab 13:00 Uhr im Gemeinderaum gerne 
entgegennehmen. Anmeldung Ihrer Kuchenspende unter der Tel. 
Nr. 06502/3456.

Seniorentreff St. Martin Schweich
Unser nächster Seniorennachmittag findet statt am Dienstag, 16. 
Dezember 2025 um 15:00 Uhr: Singen mit Herrn Johannes Klar in 
der ehem. Synagoge in Schweich.
Herzliche Einladung!
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Sternsingeraktion in Naurath 2026
Am Samstag, 10. Januar 2026 findet in Naurath die jährliche 
Sternsingeraktion statt - in diesem Jahr unter dem wichtigen Motto: 
„Sternsingen gegen Kinderarbeit - Schule statt Fabrik“.
Alle Kinder und Jugendlichen, die Lust haben mitzumachen, sind 
herzlich eingeladen.
Wir treffen uns um 9:30 Uhr im Bürgerhaus.
Dort erfolgt eine Einweisung und die kleinen und großen Könige 
werden eingekleidet.
Im Anschluss ziehen die Gruppen durch den Ort, um den Neujahrs-
segen zu den Menschen zu bringen und Spenden für den guten 
Zweck zu sammeln.
Zur Mittagszeit ist für eine Stärkung gesorgt.
Wir freuen uns auf viele engagierte Kinder und Jugendliche!

Katharina Neußer und Sabine Thommes

Rückblick: Frühschicht der Ü-Kirche in Föhren  
am 02. Dezember 2026

Es ist kurz vor sieben Uhr am Morgen. 40 Stühle stehen bereit, auf 
jedem Stuhl befindet sich ein Liedblatt mit schönen Adventsliedern. 
Mit Ranzen bepackt kommen unsere Grundschulkinder aus Föhren 
gut gelaunt in unsere Ü-Kirche.
„Wir sagen euch an den lieben Advent...“ so haben wir unsere Früh-
schicht begonnen.
Im Laufe der nächsten 20 Minuten wird deutlich, im Advent ticken 
die Uhren anders!
Die Kinder haben viele Ideen, was ihnen an der Adventszeit be-
sonders gefällt. Und damit davon nichts verloren geht, schreiben 
wir alles auf grüne Blätter. Fürbitten, Vaterunser und Segen runden 
unsere Frühschicht ab.
Danach gab es ein leckeres Frühstück in unserem Pfarrheim. Gut 
gelaunt und hellwach ging es anschließend in die Schule.
Danke allen, die mitgewirkt haben.

Das Team der Ü-Kirche wünscht allen eine schöne Adventszeit!

Gottesdienste
Freitag, 12.12.2025 2. Adventswoche
18:00 Uhr Hl. Messe für die Mitarbeiter*innen vom Seniorenhaus 

St. Josef in Schweich
Samstag, 13.12.2025 vom 3. Adventssonntag
17:45 Uhr Vorabendmesse in Kenn
19:00 Uhr Vorabendmesse in Riol
Sonntag, 14.12.2025 3. Adventssonntag
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Fell
10:30 Uhr Hochamt in Föhren
09:15 Uhr Hochamt in Longuich
10:30 Uhr Hochamt in Schweich
Montag, 15.12.2025 3. Adventswoche
16:30 Uhr Gottesdienst für Trauernde - Weihnachten ohne Dich 

in Longuich
19:00 Uhr Bußgottesdienst für die Pfarreiengemeinschaft anschl. 

Beichtgelegenheit in Schweich
Mittwoch, 17.12.2025 3. Adventswoche
17:30 Uhr Rosenkranzgebet in Fell
Donnerstag, 18.12.2025 3. Adventswoche
18:30 Uhr Hl. Messe in Issel
Freitag, 19.12.2025 3. Adventswoche
18:00 Uhr Hl. Messe in Kenn
10:00 Uhr Hl. Messe - Seniorenhaus St. Josef in Schweich
Samstag, 20.12.2025 vom 4. Adventssonntag
17:45 Uhr Vorabendmesse in Bekond
17:00 Uhr Familiengottesdienst mit Aussendung des Lichtes von 

Bethlehem in Föhren
14:00 Uhr Trauung in Schweich
Sonntag, 21.12.2025 4. Adventssonntag
10:30 Uhr Hochamt in Fell
10:30 Uhr Hochamt in Schweich
10:30 Uhr Spielgottesdienst - im Seniorenhaus St. Josef in Sch-

weich

Sternsingeraktion 2026 in Föhren - Wir sagen:  
„Kinder helfen Kindern“

Auch im kommenden Jahr machen sich wieder viele engagier-
te Kinder und Jugendliche aus unserer Pfarrei auf den Weg, um 
den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen zu 
bringen und Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Das Leitwort 
der 68. Aktion Dreikönigssingen heißt „Schule statt Fabrik - Stern-
singen gegen Kinderarbeit“, wobei die Beispielprojekte in Bangla-

Pfarrbüros der Pfarreiengemeinschaft Mehring
Pfarrbüro Mehring:
Geöffnet
Montags von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 17:00 bis 19:00 Uhr.
Donnerstags von 09:00 bis 12:00 Uhr.
Freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr.
Telefon: 06502 994180.
Mail: pg-mehring@bistum-trier.de
Pfarrbüro Leiwen:
Geöffnet
Montags von 09:00 bis 12:00 Uhr.
Donnerstags von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 17:00 bis 19:00 Uhr.
Telefon: 06507 3160.
Mail: pg-mehring@bistum-trier.de
Abweichende Öffnungzeiten:
Das Pfarrbüro Mehring ist von Montag, 29.12.2025 bis ein-
schließlich Freitag, 02.01.2026 geschlossen. Für dringende seel-
sorgliche Notfälle ist der Anrufbeantworter eingeschaltet.
Das Pfarrbüro Leiwen ist am Montag, 05.01.2026 geschlossen. 
Sie erreichen Frau Schömann im Pfarrbüro Mehring von 09:00 
Uhr bis 12:00 Uhr sowie von 17:00 bis 19:00 Uhr unter Tel. 06502 
994180, für dringende seelsorgliche Notfälle ist der Anrufbeantwor-
ter eingeschaltet.

Kirchengemeinde St. Stephanus Leiwen
Sternsinger Leiwen 2026 – Mach mit!
Liebe Leiwener Kinder und Jugendliche,
am 10.01.2026 gehen die Sternsinger durch Leiwen und bringen 
den Segen aus der Krippe in die Häuser. Es ist eine Aktion, die 
von Kindern für Kinder durchgeführt wird. Bei der Sternsingeraktion 
2026 sammeln wir für Kinder in Bangladesch.
Das Ankleiden der Sternsinger ist am Freitag, 09.01.2026 um 17:15 
Uhr in der Begegnungsstätte Leiwen. Wer möchte, besucht an-
schließend um 18:00 Uhr in seinem Sternsingergewand den Aus-
endungsgottesdienst der Sternsinger in der Kirche St. Stephanus 
Leiwen.
Am Samstag, 10.01.2026 um 09:00 Uhr treffen sich dann alle in 
der Begegnungsstätte, um von dort aus den Segen in die Häuser 
zu tragen. Es gibt ein gemeinsames Mittagessen. Willkommen sind 
alle ab dem 3. Schuljahr. Nach oben gibt es keine Altersgrenze! 
Jugendliche können sich gerne als Betreuer melden. Erwachsene 
können das Sternsinger-Team bei der Organisation unterstützen.
Wenn Du an der Aktion teilnehmen möchtest, melde Dich bitte 
vorher per WhatsApp oder Anruf bei Nicole Christen, Tel. 01522 
8968453

Pfarreiengemeinschaft Schweich
Lebenscafé - Leben üben in der Trauer

Unser Lebenscafé plant zum Jahresende wieder eine liturgische 
Feier in unserer Pfarrkirche in Longuich. Diese findet statt am Mon-
tag, 15. Dezember 2025 um 16:30 Uhr. Danach treffen wir uns im 
Restaurant „Wein im Turm“ in der Weinstraße 23 in Longuich. Dort 
wird es warme Getränke und Plätzchen geben. Wir bitten deshalb 
um Anmeldung bei Gemeindereferent Rüdiger Glaub-Engelskir-
chen.

Sternsinger-Aktion in Bekond  
am Samstag, 3. Januar 2026

Am Samstag, 3. Januar 2026, sind in Bekond wieder die Sternsin-
ger unterwegs. Unter dem Motto „Schule statt Fabrik - Sternsingen 
gegen Kinderarbeit“ machen sich unsere Kinder auf den Weg, um 
den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen im Ort 
zu bringen und Spenden für Kinder in Not zu sammeln.
In diesem Jahr richtet die Aktion den Blick nach Bangladesch, wo 
noch immer rund 1,8 Millionen Kinder arbeiten müssen - viele da-
von unter gefährlichen und ausbeuterischen Bedingungen. Die 
Sternsinger unterstützen Projekte, die Kindern den Weg aus der Ar-
beit und in die Schule ermöglichen. Partnerorganisationen wie die 
Abdur Rashid Khan Thakur Foundation (ARKTF) und die Caritas 
Bangladesch setzen sich vor Ort für den Schutz von Kinderrechten, 
Bildung und bessere Zukunftschancen ein.
Der Tag beginnt um 09:00 Uhr im Pfarrsaal der Pfarrkirche St. Cle-
mens. Nach dem Einkleiden ziehen die Gruppen durch das Dorf. 
Mittags gibt es einen Imbiss und am Abend sind alle Teilnehmer zur 
Familienmesse um 17:45 Uhr eingeladen.
Wir freuen uns über viele geöffnete Türen und danken allen Ein-
wohnerinnen und Einwohnern bereits jetzt herzlich für ihre Unter-
stützung dieser wichtigen Aktion.
Ansprechpartner: Julian Schmitz Kastner
E-Mail: J.schmitz-kuesterbekondt-online.de
Telefon: 0151 5074 5496
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nach der Familienmesse den Kindern in Schweich eine Freude 
zu bereiten?

•	 dass der Familienkreis Schweich selbstgebastelte Deko zum 
Verkauf angeboten hat und der Erlös für den Förderverein 
krebskranker Kinder Trier e.V. bestimmt ist?

•	 dass der Kinderchor aus Fell mit wunderschönen adventlichen 
Liedern die Herzen der Mitfeiernden berührt hat?

•	 dass die Proben für das diesjährige Krippenspiel in Kürze be-
ginnen?

Na, wenn Sie das alles schon wissen, dann waren Sie mit Sicher-
heit selbst im Gottesdienst und konnten erleben, dass wir gut auf 
dem Weg sind, um in Kürze Weihnachten zu feiern.
Rüdiger Glaub-Engelskirchen, Gemeindereferent

Pfarrgemeinderat Leiwen
Adventsfenster Leiwen 2025 - „Damit Leiwen  

bis Weihnachten heller wird“
Vom 1. bis 24.12.2025 werden in Leiwen wieder Adventsfenster un-
ser Dorf heller machen. Jeden Tag wird ein Fenster mehr in der Zeit 
von 17:00 bis 20:00 Uhr leuchten. Manche Familien oder Vereine 
laden herzlich zu einem kleinen Umtrunk (U) ein. Bitte bringt eine 
eigene Tasse mit. In der Regel beginnt ein Umtrunk um 17:00 Uhr.
Wer noch ein Adventsfenster übernehmen will, melde sich bitte bei 
Dominique Braun-Koech (Tel. 802732 / Mail: d.braun-koech@gmx.de).
Hier die Einteilung der Adventsfenster:
01.12.2025 (Mo): „Leiwener Fraaleit“, Weinbrunnenplatz (U)
02.12.2025 (Di): KiTa St. Stephanus, Schulstr. 12 (U)
03.12.2025 (Mi): Förderverein /Grundschule, Schulstr. 10 (U)
04.12.2025 (Do): Raiffeisen-Bank Leiwen, Raiffeisenstr. 5 (U)
05.12.2025 (Fr): WTG Leiwen / Vorraum Turnhalle (U)
06.12.2025 (Sa): Fam. Wagner/Lex, Drosselweg 25 (Umtrunk ab 

18:00 Uhr)
07.12.2025 (So): Fam. Schaubs, Klostergartenstr. 22 (U)
08.12.2025 (Mo): Fam. Wagner-Luy/Schatten, Ausoniusstr. 2 (U)
09.12.2025 (Di): Fam. Christen, Maximinstr. 18 (Fenster im Hof)
10.12.2025 (Mi): Fam. Klas, Schulstr. 16
11.12.2025 (Do): Marion Opitz, Römerstr. 8
12.12.2025 (Fr): Fam. Pitchford-Belder, Klostergartenstr. 67 (U)
13.12.2025 (Sa): Freiw. Feuerwehr, Feuerwehrgerätehaus

(Umtrunk ab 18:00 Uhr)
14.12.2025 (So): Fam. May, Tränkgasse 4 (U)
15.12.2025 (Mo):
16.12.2025 (Di): Fam. Lorscheter, Ausoniusstr. 16 (U)
17.12.2025 (Mi): Fam. Braun-Koech, Mühlenstr. 46 (U)
18.12.2025 (Do):
19.12.2025 (Fr): Fam. Schlatter, Im Skulpturenpark (Umtrunk ab 

18:00 Uhr)
20.12.2025 (Sa): Fam. Gobeaut-Kutscher, Mühlenstraße. 27 (U)
21.12.2025 (So): Birgit+Frank Schu, Liviastr. 33

(Fenster + U im Innenhof)
22.12.2025 (Mo): Weingut Rosch, Mühlenstr. 8 (U)
23.12.2025 (Di): Pfarrbüro Leiwen, Am Pfarrgarten 2
24.12.2025 (Mi): Pfarrkirche St. Stephanus

Ev. Kirche Ehrang
Gottesdienstnachrichten

Sonntag, 14.12.2025
10:15 Uhr Gottesdienst in Schweich
Mittwoch, 24.12.2025
15:00 Uhr Groß- und Klein-Gottesdienst mit Krippenspiel in Sch-

weich
16:30 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Gospelchor in Schweich
Donnerstag, 25.12.2025
10:15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Schweich

Ein Blick zu unseren Nachbarn

Gospelchor Crossover e.V. Hetzerath
Christmas unplugged

Lassen Sie sich in festliche Stimmung versetzen mit Musik, die das 
Herz berührt!
Die Weihnachtsband „Christmas unplugged“ lädt Sie am 19.12.2025 
um 20:00 Uhr in die Pfarrkirche St. Georg in Sehlem ein.

desch liegen. Weitere Informationen zur Aktion Dreikönigssingen 
2026 finden Sie auf der Webseite www.sternsinger.de.
Die Sternsingeraktion 2026 findet am Samstag, 10. Januar 2026 
statt. Der Tag beginnt um 08:30 Uhr mit dem gemeinsamen Treffen 
im Pfarrheim. Von dort aus ziehen die Sternsingergruppen durch 
die Gemeinde.
Alle Kinder und Jugendlichen, die gerne mitmachen möchten, sind 
herzlich eingeladen, Teil dieser besonderen Aktion zu werden! Die 
Gewänderausgabe und ein Vorbereitungstreffen mit wichtigen Infos 
sowie dem diesjährigen Sternsingerfilm findet statt am Freitag, 09. 
Januar 2026 um 16:30 Uhr im Pfarrheim.
Die Anmeldung zur Teilnahme ist ausschließlich über die unten ge-
nannten Kontaktdaten möglich.
Wir freuen uns auf viele kleine und große Könige, die mit ihrem 
Einsatz nicht nur Freude und Segen bringen, sondern auch einen 
wichtigen Beitrag zur Hilfe für Kinder weltweit leisten.
Bei Fragen oder zur Anmeldung wendet euch bitte an:
Stefanie Dany - 0175 2049998
E-Mail: messdiener.foehren@gmail.com
Adventsfenster „Frauen unterwegs“ und der Männertreff

„Frauen unterwegs“ und der Männertreff der Pfarreiengemeinschaft 
laden herzlich ein zum Adventsfenster in der Pfarrkirche St. Martin 
in Schweich am Mittwoch, 17. Dezember 2025 um 18:30 Uhr
In diesem Jahr treffen wir uns an einer weniger bekannten Stelle in 
unserer Kirche. Wir sammeln uns bei der heiligen „Lucia“, der Co-
Patronin unserer Pfarrkirche.
„Santa Lucia“ - zwischen Licht und Schatten
Ihr Name bedeutet „die Leuchtende“, so dass es nahe liegt, Licht 
und Schatten zu betrachten.
Bitte bringen Sie ein Windlicht mit Kerze mit.
Im Anschluss sind Sie herzlich auf unseren „Markt der Möglichkei-
ten“ unter der Empore zur Begegnung eingeladen.

Jürgen Schmitt
Nikolaus-Gottesdienst in Riol: Kinder und Familien fei-

ern mit Begeisterung
Bereits am Donnerstag, 04. Dezember 2025 versammelten sich 
über 80 Kinder mit ihren Familien in unserer Pfarrkirche Riol, um 
gemeinsam den Heiligen Nikolaus zu feiern. Die Kirche war richtig 
gut besetzt. Zum Auftakt sangen etwa 150 Personen das Lied „In 
der Weihnachtsbäckerei“, ehe der Gottesdienst begann.
In den Gebeten und Legenden um den Heiligen Nikolaus wurde 
deutlich: „Der Heilige Nikolaus ist nicht nur ein guter Mann, der vor 
vielen Hunderten von Jahren gelebt hat, sondern auch heute noch 
ist seine Botschaft in unserer Kirche, in unseren Pfarrgemeinden, ja 
heute Abend hier in Riol lebendig.“
Die Kinder sangen mit Begeisterung die Lieder des Gottesdienstes 
und erhielten am Ende dafür ihren Lohn. Kam doch zum Schluss-
lied tatsächlich der Nikolaus (Bernd Reis) aus der Sakristei und 
hielt eine Ansprache. Ein Kind traute sich sogar ein Adventsgedicht 
aufzusagen. Dafür erhielt es lauten Applaus. Mit einem frisch ge-
backenen Weckmann und einem Schokoladennikolaus gingen alle 
froh und gut gelaunt nach Hause.
Besonderer Dank galt den Mitwirkenden: Katja Basten an der Or-
gel, Daniela Engel-Blesisus für die Organisation. Für das nächste 
Jahr ist wieder ein Familiengottesdienst an Ostern geplant sowie 
eine Fledermaus-Nachtwanderung im Sommer.

Rüdiger Glaub-Engelskirchen, Gemeindereferent
Die Adventszeit-Uhr

Am Sonntag, dem 2. Advent (07.12.2025) versammelten sich um 
10:30 Uhr viele Kinder mit ihren Eltern, Großeltern und Christen 
aus unserer Pfarreiengemeinschaft Schweich in unserer Pfarrkir-
che zur Familienmesse.
Mit dabei war auch der Kinderchor aus Fell unter der Leitung von 
Katja Hoffmann und Dr. Andreas Diewald an der Orgel bzw. am 
Akkordeon.
„Wir sagen euch an den lieben Advent“, so klang es beim Eröff-
nungslied durch unsere schön adventlich geschmückte Pfarrkirche 
St. Martin.
Wussten Sie schon….
•	 dass in der Adventszeit die Uhren anders ticken?
•	 dass unsere Kommunionkinder viele Ideen hatten, wie man 

Weihnachtsenergie herstellt?
•	 dass der Sinn der Adventszeit darin besteht, Gutes zu tun und 

Menschen zur Besinnung kommen sollen?
•	 dass wir 42 Kommunionkinder haben, die sich in sechs Grup-

pen durch 13 Katechet*innen auf die Erstkommunion vorbereiten?
•	 dass unsere Kommunionkinder durch Pastor Dr. Hildesheim am 

Ende einen besonderen Segen erhielten?
•	 dass der Heilige Nikolaus sich eigens Zeit genommen hatte, um 
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Genießen Sie besinnliche Klänge, traditionelle und zeitgenössische 
Weihnachtslieder in modernem Arrangement.
Erleben Sie einen stimmungsvollen Abend mit dreistimmigem Ge-
sang und teilweise akustischen Darbietungen.
Veranstaltet wird das Konzert vom Gospelchor Crossover e. V. Het-
zerath, der für das leibliche Wohl in der Pause als auch nach dem 
Konzert mit Glühwein und Waffeln sorgt.
Karten gibt es bei der Allianz Hetzerath (Hauptstr. 24, Hetzerath), 
Schreibwaren Diederich (Martinstr. 3, Schweich), per E-Mail (ti-
ckets-crossover@web.de) oder telefonisch bei Waldemar Braband 
(0173/5773217).
Der Eintritt kostet 16 € (keine Ermäßigung)

Ende des redaktionellen Teils

Verlagsmitteilungen

Redaktionsschlussvorverlegung
KW 51 – Vorweihnachtswoche

auf Freitag, 12.12.2025
KW 51/52/25

Doppelausgabe
KW 01/02/26

Doppelausgabe
16:00 Uhr im Verlag

Die erste Ausgabe im neuen Jahr erscheint in Woche 2 als Dop-
pelausgabe 1/2.
Redaktionsschluss ist Montag, 05.01.2026, 16:00 Uhr.

Später eingereichte Beiträge können leider nicht mehr berück-
sichtigt werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

LINUS WITTICH Medien, Redaktion

Impressum

Presserechtliche Verantwortung für den nichtamtlichen 
redaktionellen Teil und Anzeigen:
Martina Drolshagen, Verlagsleiterin

Erscheinungsweise: wöchentlich freitags. 
Zustellung durch den Verlag an alle Haushaltungen kostenlos.

Zentrale: Tel. 06502 9147-0, E-Mail: service@wittich-foehren.de
Einzelstücke zu beziehen beim Verlag zum Preis von 0,70 € zuzügl. 
Versandkosten. 
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere 
allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zur Zeit gültige 
Anzeigenpreisliste.
Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Mei-
nung der Redaktion wieder.
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt 
oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz für ein 
Exemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprü-
che, insbesondere aus Schadensersatz, sind aus-
drücklich ausgeschlossen.

FÜR SIE IN SCHWEICH UND UMGEBUNG
             Der Handwerkerdienst  

für Ihr Zuhause!
Ich helfe Ihnen bei Planungen und  

Arbeiten aller Art in und ums Haus.

Imer Demaj Dienste · Bagger- & Bodenfräsarbeiten
· Hausmeisterdienste · Fliesen- & Plattenverlegung
· Garten- & Landschaftsbau · Reparaturarbeiten aller Art
· Innenausbau (Trockenbau) · Pflasterarbeiten

✆ 01 77-4 76 12 52
Imer Demaj Dienste • Johannes-Haw-Str. 13

54338 Schweich • Tel. 0 65 02/40 17 25
IDDienste@hotmail.com

Rebekka Beck
Medienberaterin

Tel. 0151 16305405 
r.beck@wittich-foehren.de

Claudia Straka 
Verkaufsinnendienst
Tel. 06502 9147-274

c.straka@wittich-foehren.de

Sie erreichen den Verlag
Mo. - Do.: 7.00 - 17.00 Uhr und Fr.: 7.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 06502 9147-0. Annahme Klein- und Familienanzeigen:  
 service@wittich-foehren.de

Zustellung/Reklamation 
Tel. 06502 9147-800  vertrieb@wittich-foehren.de

Amtsblatt „Römische Weinstraße“
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe „Römische Weinstraße“  
unter http://epaper.wittich.de/724

Redaktions-Annahmeschluss 
Mo., 16.00 Uhr 
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher 
 meinwittich.wittich.de

Anzeigen-Annahmeschluss  
(für Privat- und Geschäftsanzeigen)
Di., 12.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher

Ihre Ansprechpartnerinnen für 
Anzeigen, Beilagen und Onlinewerbung

unsere Leser und Interessenten.
Wichtige Information für

www.meinort.app | www.jobs-regional.de | www.wittich.de

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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Weinberg zu verpachten
Thörnich, Rudem

Riesling, Drahtrahmen, 1125qm

Telefon: 01736365232

Tel. +49 (0) 6502-99 696 00 • Fax +49 (0) 6502-99 696 99

Tischlerei Adam + Koster
Gewerbegebiet 20

D-54344 Kenn
adam.koster@t-online.de

www.tischlerei-adam-koster.de

• Möbel • Innenausbau • Türen
• Treppen • Fenster • Holzfußböden

WEINBERGE
 günstig zu verkaufen
(aus Altersgründen)

30 ar Trittenheimer Riesling
20 ar Neumagener Weißburgunder

alles Flachlage
Tel.: 0171 - 1493904

1,5 Hektar Weinberge
Gemarkung Klüsserath  

zu verpachten.

Tel. 0171 / 26 41 11 6

Wohnung zu vermieten
in Kenn, 2 ZKB, 60qm, NR, Stellplatz, 

ab sofort frei
Telefon 0172/9955560

WÄRMEDÄMMFASSADEN  
INNEN- & AUSSEN-PUTZARBEITEN
TROCKENBAU

STUKKATEUR-SAHLER.DE

WIR PUTZEN  
SIE HERAUS!

Wir machen Urlaub vom 24.12.25 - 06.01.26

Vertretung lt. Anrufbeantworter.

Ärztetafel 
HAUSARZTPRAXIS

Alexandra Lehnen
Fachärztin für Allgemeinmedizin
FK GeriatrieFK Geriatrie
Bei den Weiden 2  l  54338 Schweich
Tel. 0 65 02 / 93 95 096

Wir machen Urlaub vom 
19.12.2025 bis zum 05.01.2026

Die Vertretung übernimmt:
Praxis Fr. Dr. Feltes 

Brückenstr. 81 · 54338 Schweich · Tel.: 0 65 02 / 20 240
In dringenden medizinischen Fällen 

(am Wochenende und an den Feiertagen) 
wenden Sie sich an den Bereitschaftsdienst 

im Mutterhaus Trier unter Tel.: 116 117.

Wir wünschen allen unseren Patienten 
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest 

und ein guten Start ins neue Jahr.
Ihr Praxisteam Alexandra Lehnen

Ab dem 06.01.2026 sind wir wieder zu 
den gewohnten Sprechstundenzeiten für Sie da.

Hier finden Sie ... ein Zuhause mit Aussicht auf Heimat.



KREISNACHRICHTEN
INFORMATIONEN UND BEKANNTMACHUNGEN DER KREISVERWALTUNG TRIER-SAARBURG

„Technik und Innovation“ - historisch und aktuell
Das neue Kreisjahrbuch ist auf dem Markt / Titelthema mit vielfältigen Beiträgen
Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg hat 
das neue Jahrbuch 2026 veröffentlicht. 
Unter dem Titel „Technik und Innovation 
zwischen Alltag und Aufbruch“ widmet 
sich der Band der spannenden Frage, 
wie technische Neuerungen den Alltag 
prägen und gesellschaftliche Entwick-
lungen anstoßen – heute und in der Ver-
gangenheit.

Auf rund 340 Seiten nehmen die Au-
torinnen und Autoren die Leserschaft 
mit auf eine Reise durch die technische 
Kulturgeschichte der Region – von frü-
hen landwirtschaftlichen Hilfsmitteln 
wie dem antiken vallus, die Textilher-
stellung und den Aufbau städtischer 
Elektrizitätswerke bis hin zu moderner 
Landwirtschaft mit Biogasanlagen und 
Photovoltaik.

Unter anderem geht es um die Technik- 
und kulturgeschichtlichen Aspekte der 
antiken Wassernutzung im Kreis Trier-
Saarburg und der Stadt Trier sowie um 
die historische Bauforschung und Bau-
aufnahme. Auch Themen wie die Com-
puterisierung der Büroarbeit sowie der 
heutige Weg der digitalen Transforma-
tion der Kreisverwaltung werden in Bei-
trägen beleuchtet. 

Künstliche Intelligenz
und Klimaschutz

Im Fokus steht darüber hinaus der Be-
reich der Künstlichen Intelligenz -  in 
dem entsprechenden Artikel gibt es 
eine pragmatische Einordnung für Ver-

waltung, Politik und Gesellschaft. Wei-
tere Beiträge widmen sich dem Klima-
schutz sowie dem Medienzentrum, das 
die Schulen in der digitalen Entwicklung 
unterstützt.

Neben dem Titelthema enthält das Jahr-
buch vielfältige Beiträge zur Kultur und 
Geschichte des Landkreises: So wird die 
fränkische Archäologie in Schoden be-
schrieben. Ein anderer Beitrag widmet 
sich dem Jüdischen Leben in Longuich-
Kirsch. Außerdem wird die Kartogra-
phiegeschichte rund um Rehlingen 
beschrieben. „Pluwiger Flurnamen im 
Spannungsfeld von Sprache, Natur und 
Kultur“ lautet der Titel eines weiteren 
Beitrages. Der jüngeren Geschichte wid-
met sich ein Artikel, in dem es um die 
Regionalinitiative Initiative Region Trier“ 
geht, die von 1994 bis 2024 existierte.
In weiteren Beiträgen werden die Bür-

germeisterwahlen in Konz und Ruwer 
zusammengefasst.

Chroniken der Verbandsgemeinden
und des Kreises 

Die Chroniken der Verbandsgemein-
den sowie die Kreischronik runden das 
Jahrbuch ab und werfen den regionalen 
Blick zurück auf die vergangenen zwölf 
Monate.

Das neue Jahrbuch des Kreises Trier-
Saarburg umfasst mehr als 340 Seiten 
und ist mit einer Auflage von 2.500 Ex-
emplaren entstan-den. Für einen Ver-
kaufspreis von 10 Euro ist das Buch ab 
sofort im Buchhandel des Kreises sowie 
in der Stadt Trier erhältlich. Außerdem 
kann es im Bürgerbüro der Kreisverwal-
tung in Trier (Willy-Brandt-Platz 1) er-
worben werden.

D o n n e r s t a g ,  1 1 .  D e z e m b e r  2 0 2 5
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Herzgesundheit im Mittelpunkt 
Aktionswochen im Kreis waren ein Erfolg
Die sogenannte Koronare Herzkrank-
heit ist die häufigste Herzerkrankung in 
Deutschland mit rund 126.000 Todesfäl-
len pro Jahr. Dabei verschließen sich die 
Herzkranzgefäße schrittweise durch Ab-
lagerungen. Im schlimmsten Fall kann 
es durch einen vollständigen Gefäßver-
schluss zu einem Herzinfarkt kommen. 
Die diesjährigen Herzwochen haben 
sich daher das Thema „Gesunde Gefäße 
– gesundes HERZ. Den Herzinfarkt ver-
meiden“ gesetzt. Über 200 Interessier-
te haben die verschiedenen Veranstal-
tungen kreisweit besucht.

Dabei fand in jeder Verbandsgemeinde 
ein Aktionstag mit verschiedenen An-
geboten statt. Neben Vorträgen gab es 
beispielsweise Kurse zur Cardiofitness 
sowie Einblicke in die Arbeit des Ret-
tungsdienstes. Allein zu dem Vortrag 
„Schütze dein Herz – heute für morgen“ 
in Hermeskeil kamen 70 Teilnehmende. 

„Wir freuen uns sehr, dass die Angebote 
so gut angenommen wurden. Alle Kur-
se waren ausgebucht. Auch die offenen 
Veranstaltungen fanden viel Zuspruch“, 
so Hannah Klassen von der Fachstelle 
Gesundheitsförderung und Prävention 
des Kreises, die die Koordination der 
Herzwochen im Kreis übernommen hat-
te.

Defibrillatoren im Fokus

Ein Fokus im Kreis lag auf dem Umgang 
mit Laiendefibrillatoren. In jeder Ver-
bandsgemeinde wurde hierzu ein Work-

shop angeboten. Das Ziel war, Aufmerk-
samkeit darauf zu lenken, dass öffentlich 
zugängliche Defibrillatoren vorhanden 
sind und im Notfall auch durch Laien ge-
nutzt werden können. 

Viele Kooperationspartner

An der Organisation beteiligt waren 
zahlreiche Netzwerkpartner der Fach-
stelle, vor allem Mitglieder des Arbeits-
kreises „LebensgestAlter“ – ein Arbeits-
kreis für die Seniorenarbeit im Landkreis. 

Die Erste-Hilfe-Kurse wurden durch den 
Malteser Hilfsdienst, das Deutsche Rote 
Kreuz sowie Mitarbeitende des Gesund-
heitsamtes Trier-Saarburg durchgeführt. 

„Vielen Dank an alle Kooperationspart-
ner, ohne die solche Aktionstage nicht 
realisierbar wäre“, betonte Hannah Klas-
sen.

Bundesweite Akion

Die Herzwochen wurden bundesweit 
von der Deutschen Herzstiftung e.V. in-
itiiert und lenken die Aufmerksamkeit 
der Öffentlichkeit auf die vielfältigen 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie finden 
jedes Jahr statt.

Weitere Informationen auch zu der Ar-
beit der Fachstelle Gesundheitsförde-
rung und Prävention des Kreises finden 
sich online unter https://trier-saarburg.
de/fachstelle-fuer-gesundheitsfoerde-
rung-und-praevention/ 

Kreisverwaltung
geschlossen
Am 18. Dezember ist die gesamte Kreis-
verwaltung am Nachmittag wegen der 
internen Weihnachtsfeier geschlossen. 

Das Bürgerbüro ist an diesem Tag daher 
nur am Vormittag (bis 12 Uhr) geöffnet.

Die Schließung betrifft das Haupthaus 
am Willy-Brandt-Platz, die Nebenstellen 
in der Metternichstraße und am Wasser-
weg sowie das Gesundheitsamt in der 
Paulinstraße.

Die telefonische Erreichbarkeit der Mit-
arbeitenden ist nur eingeschränkt gege-
ben.

Großer Zuspruch bei dem Vortrag in Hermeskeil: Im Rahmen der Herzwochen fanden im 
Kreis in jeder Verbandsgemeinde Aktionen rund um die Herzgesundheit statt.

Foto: Karina Düpre-Kranz, MGH Hermeskeil

ÖPNV-Tarife
VRT nimmt Anpassung vor
Der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) 
wird zum 1. März des kommenden Jah-
res die Tarife für Fahrpreise im Öffent-
lichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
anpassen. Zudem sollen die Preisstruk-
turen der Tarife verändert werden.

Nach Beschluss der Verbandsversamm-
lung wird der Tarif um durchschnittlich 
circa 3,5 Prozent angepasst. Zum Bei-
spiel wird der Preis eines Einzeltickets 
der Preisstufe 1 von 2,50 Euro auf 2,60 
Euro steigen. Der VRT bleibt mit dieser 
Ticketpreissteigerung unter den allge-
meinen Kostensteigerungen von fast 
vier Prozent, die vor allem durch seit 
Jahren steigende Ausgaben für Perso-
nal, Kraftstoff und Fahrzeuge im öffent-
lichen Nahverkehr verursacht werden. 

Verschlankung
tariflicher Angebote

Die bisherigen Wochen-, Monats- und 
Jahreskarten sollen auf verbundweit 
gültige Flatrates umgestellt werden: In 
Zukunft sollen alle Zeitkarten im ge-
samten VRT-Gebiet gültig sein, was Ver-
trieb und Kontrolle vereinfachen wird.

Im VRT-Gebiet nutzen inzwischen 
82.000 Fahrgäste das Deutschlandti-
cket, was sowohl eine Steigerung im 
Vergleich zum Vorjahr als auch einen 
neuen Rekord darstellt. Die Zahl der 
Jobtickets wuchs ebenso weiter auf 
3.700.
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Kreishaushalt 2026: Beschluss im Januar 
Weitere Sitzung zur Vorberatung im Dezember geplant / Eckdaten und Investitionen diskutiert
Traditionell berät der Kreisausschuss in 
einer mehrstündigen Sitzung den Haus-
halt des Folgejahres, der dann kurz vor 
Weihnachten im Kreistag beschlossen 
wird. Nach über vierstündiger Beratung 
entschieden die Fraktionen in der ver-
gangenen Sitzung aber, dass eine wei-
tere Vorberatung nötig ist. Statt am 15. 
Dezember soll der Kreistag nun am 9. 
Januar das 2400 seitige Zahlenwerk ver-
abschieden. 

Über 390 Millionen Euro umfasst der 
geplante Kreishaushalt 2026. Damit stei-
gen die Ausgaben im Vergleich zum lau-
fenden Jahr um rund 20 Millionen Euro 
an. Auch im kommenden Jahr rechnet 
die Kreisverwaltung mit einem Haus-
haltsdefizit – geplant sind über 35 Milli-
onen Euro Verlust für 2026.

Diese negativen Entwicklungen sind 
bundesweit spürbar. Landrat Stefan 

Metzdorf fasste dies in seiner Haus-
haltsrede zusammen: „251 der 294 
Landkreise in Deutschland haben Pro-
bleme mit dem Haushaltsausgleich. In 
Rheinland-Pfalz rechnen 24 Landkreise 
mit einem Defizit. Die strukturelle Un-
terfinanzierung durch Bund und Land 
bleibt also auch in diesem Jahr eine 
Herausforderung.“ Die Kreisverwaltung 
erfülle Bundes- und Landesaufgaben, 
werde aber nicht entsprechend mit den 
finanziellen Mitteln ausgestattet, so 
Metzdorf.

Diskutiert haben die Kreisausschussmit-
glieder über die Eckdaten des Kreishaus-
haltes, die geplanten Investitionen so-
wie den Stellenplan 2026. Insbesondere 
der Bereich der Sozial- und Jugendhil-
feausgaben steigt in den vergangenen 
Jahren immer weiter an. Grund hierfür 
sind unter anderem steigende Fall-
zahlen sowie höhere Personalkosten bei 

den Trägern der Jugend- und Sozialhilfe.

Investieren will der Kreis vor allem in 
Schulen, den Straßenbau sowie den 
Breitbandausbau. Insgesamt sind knapp 
75 Millionen Euro hierfür vorgesehen.

Keine Vorschläge
eingegangen

Bis Ende November konnten Bürge-
rinnen und Bürger Vorschläge zum 
Haushaltsentwurf für das kommende 
Jahr einreichen. Während der Kreisaus-
schusssitzung teilte die Fachabteilung 
mit, dass leider keine Ideen eingereicht 
wurden.

Eine ausführliche Vorstellung der Haus-
haltszahlen findet sich online im Bür-
gerinformationssystem unter https://
buergerinfo.trier-saarburg.de/si0057.
php?__ksinr=3233

Fast 50 Jahre war er in der Kreisverwal-
tung tätig. Nun ist Norbert Etringer in 
den Ruherstand getreten. Landrat Ste-
fan Metzdorf verabschiedete ihn und 
dankte ihm für sein jahrzehntelanges 
Engagement. Vor allem würdigte er sei-
ne Verdienste als Leiter der Abteilung 
für Schulen, Bildung und Kultur. Seit 
2004 war er in dieser Funktion tätig und 
konnte dabei viel für die Schulen in Trä-
gerschaft des Kreises bewirken.

Norbert Etringer kam 1976 zur Kreis-
verwaltung. Nach der Ausbildung zum 
Verwaltungsfachangestellten arbeitete 
er in der Zentralabteilung und der Abtei-
lung Schulen und Kultur. 1988 erfolgte 
seine Verbeamtung. Im gleichen Jahr 
wechselte er in die Abteilung Wirtschaft 
und Umweltschutz. Parallel war er zu-
ständig für die Geschäftsführung des 
Landesmusikverbandes. Eine Funktion, 
in der ihm bereits in jungen Jahren Ver-
trauen geschenkt worden sei, wofür er 
bis heute dankbar sei, sagte Etringer.

Von 1993 bis 1994 wurde ihm die Funk-
tion des stellvertretenden Personal-
ratsvorsitzenden der Kreisverwaltung 
übertragen. Mehrere Jahre war er als 
Geschäftsführer für die Wirtschaftsför-

derungsgesellschaft des Kreises verant-
wortlich bevor er das Aufgabenfeld des 
Abteilungsleiters für den umfassenden 
Bereich Schulen und Kultur übernahm.

Zu Beginn dieser Ära hatte der Kreis 
neun Schulen in seiner Trägerschaft. In 
die Abteilung der Kreisverwaltung ge-
hörten darüber hinaus die Kreisvolks-
hochschule und die Kreismusikschule, 
die Kulturförderung, und das Kreisjahr-
buch. Mit einer Schulstrukturreform ab 
2009 übernahm der Kreis alle weiterfüh-
renden Schulen im Kreisgebiet in die Trä-
gerschaft. An den hiermit verbundenen 
Umsetzungsarbeiten war Norbert Etrin-
ger maßgeblich beteiligt. Inzwischen 
befinden sich 18 Schulen in der Träger-
schaft des Kreises. In den folgenden 
Jahren zeichneten sich weitere Heraus-
forderungen in der Bildungsarbeit ab 
und so war der Abteilungsleiter auch für 
die Einrichtung und Verstetigung eines 
Bildungsbüros in der Kreisverwaltung 
zuständig. Mit den Herausforderungen 
der Digitalisierung ergab sich die Ent-
wicklung der EDV-Systembetreuung an 
den Schulen. Die vorbildliche Umset-
zung gehört ebenso zu den Verdiensten 
von Norbert Etringer. Hinzu kam der Di-
gitalPakt Schule mit der Aufgabe, meh-

rere Millionen Euro Fördermittel des 
Bundes an den Schulen umzusetzen. 
Norbert Etringer oblag die Führungsver-
antwortung für rund 65 Mitarbeitende 
aus den Bereichen der Schulverwaltung, 
des Schulpersonals in den Schulsekre-
tariaten und Hausmeisterbüros, in der 
Kreisvolkshochschule, der Kreismusik-
schule und im Kreisarchiv. 

Er habe sehr gerne für den Kreis gear-
beitet und sei dankbar, dass er sich in 
der Schulabteilung und in den weiteren 
Bereichen einbringen und dort mitge-
stalten konnte – mit diesen Worten ver-
abschiedete sich Norbert Etringer sicht-
lich gerührt von der Kreisverwaltung 
und von seinem Berufsleben.

Dankbar für viele Jahrzehnte in der Kreisverwaltung
Abteilungsleiter Norbert Etringer wurde in den Ruhestand verabschiedet

Norbert Etringer( l.) und Landrat Metzdorf

Ausgabe 50 | 2025
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Grundsteinlegung für das Quartier Ostallee in Trier
Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung wird 2028 einziehen

Öffentliche Ausschreibung
Bauherr   Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Willy-Brandt-Platz 1, 54290 Trier
Maßnahme Erweiterung und Sanierung der Realschule Plus Kell am See
  bestehend aus dem Erweiterungsbau/ Neubau und der 
  Sanierung des Bestandsgebäudes
  BRI 22.050 m³; BGF 5.685 m²
Leistung  VE 394 Abbruch- und Rückbauarbeiten
  Totalabbruch – WC und Musikpavillon 
  gesamt ca. 1.650 m3, inkl.
  Abbruch- und Rückbauarbeiten Freianlagen
  Abbruch von haustechnischen Installationen 
Ausführungszeiten: 11. KW 2026 bis 18. KW 2026
Die Vergabeunterlagen können nach Veröffentlichung im Amtsblatt der Europä-
ischen Union, auf dem Vergabeportal subreport Verlag Schawe GmbH unter dem 
folgenden Link
https://www.subreport.de/E36215839 kostenlos heruntergeladen werden.
Ablauf Angebotsfrist 12.01.2026; 10:30 Uhr
Ende der Bindefrist 09.03.2026
Den vollständigen Bekanntmachungstext finden Sie unter http://simap.ted.europa.
de im Amtsblatt der Europäischen Union und auf der Vergabeplattform unter
https://www.subreport.de/E36215839.

Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Vergabestelle

Mit der feierlichen Grundsteinlegung 
beginnt offiziell der Bau des ersten Bau-
abschnitts im neuen Quartier Ostallee in 
Trier. Auf dem ehemaligen Gelände der 
Stadtwerke Trier entsteht bis 2028 ein 
modernes, nachhaltiges Stadtquartier, 
das künftig Raum für die Verwaltungen 
der Volksbank Trier Eifel, der Stadtwerke 
Trier sowie das Gesundheitsamt Trier-
Saarburg bieten wird. Die Partner setzen 
mit diesem Projekt ein starkes Zeichen 
für innovative Stadtentwicklung und 
kommunale Zusammenarbeit.

Das Quartier Ostallee wird als gemischt 
genutztes, urbanes Viertel realisiert. Im 
Fokus stehen nachhaltige, klimaneu-
trale Energieversorgung und eine zu-
kunftsweisende Mobilitätsgestaltung. 
Die zentrale Lage bietet ideale Voraus-
setzungen: Bahn, Bus, Rad, Fußgänger 
und Auto sind optimal angebunden. 
Neben den Verwaltungsgebäuden ent-
stehen auf dem rund 24.500 Quadrat-
meter großen Areal in den folgenden 
Bauabschnitten neue Wohnungen und 
Dienstleistungsflächen. 

Die Quartier Ostallee GmbH & Co. KG 
wurde gegründet, um das SWT-Areal 
gemeinsam zu entwickeln. Die tech-
nische Infrastruktur und Energieversor-
gung werden von den Stadtwerken Trier 

bereitgestellt, die Volksbank Trier Eifel 
bringt ihre langjährige Erfahrung als Ge-
nossenschaftsbank ein. Die Bauarbeiten 
erfolgen in mehreren Abschnitten, der 
Einzug von Volksbank und SWT ist für 
2027 geplant. Das Gesundheitsamt der 
Kreisverwaltung Trier-Saarburg, das für 
den Landkreis und die Stadt Trier zu-
ständig ist, folgt 2028.

Die Grundsteinlegung erfolgte im Bei-
sein von Triers Oberbürgermeister Wolf-
ram Leibe und Landrat Stefan Metzdorf. 
Beide betonten die besondere Bedeu-
tung des Projektes für die Stadt Trier und 
den Landkreis.

„Mit dem Quartier Ostallee schaffen wir 
nicht nur moderne Arbeitsbedingun-

gen, sondern setzen auch ein klares Zei-
chen für nachhaltige Stadtentwicklung 
in Trier“, so Christian Reinert, Geschäfts-
führer der Quartier Ostallee GmbH. Jo-
hannes Kemmer, ebenfalls Geschäfts-
führer, ergänzte: „Das Projekt steht für 
die enge und starke Zusammenarbeit 
von regionalen Partnern. 

Arndt Müller, Vorstand der Stadtwerke 
Trier, hob hervor: „Für uns ist das neue 
Quartier eine konsequente Weiterent-
wicklung unseres langjährigen Stand-
orts. Hier verbinden wir Tradition und 
Innovation. Dabei können wir mit einer 
grünen Energieversorgung und unserer 
Kompetenz als Infrastrukturdienstleister 
unsere eigenen Stärken in das Projekt 
einbringen.“

Vertreter von Stadt, der Volksbank Trier Eifel, des Landkreises Trier-Saarburg und der 
Stadtwerke Trier befüllten symbolisch eine Zeitkapsel, die im späteren Gebäude mit ver-
baut wird. Sie enthält Tageszeitungen, Münzen und eine Urkunde zur Grundsteinlegung.

Filiale „Hey Spark“
Angebot für junge Erwachsene

In diesen Tagen fand die Eröffnung der 
neuen Filiale der Sparkasse in der Sime-
onstraße in Trier für junge Erwachsene 
„Hey Spark“ mit einem vielfältigen Pro-
gramm statt. 

Die Räumlichkeiten in der Simeonstaße 
in Trier sind als Ort für Bankberatung, 
Veranstaltungen zur Finanzbildung und 
Austausch für junge Erwachsene vor-
gesehen. Sie werden ab dem offiziellen 
Eröffnungstag am 12. Dezember zur 
Verfügung stehen. Ziel des neuen Kon-
zeptes ist es, das Finanzwissen der jun-
gen Generation zu erweitern und eine 
alltagsnahe Beratung zu bieten. Flexible 
Öffnungszeiten, regelmäßige Veranstal-
tungen und eine aktive Präsenz in den 
sozialen Medien sollen die Filiale in der 
Simeonstraße zu einem Treffpunkt für 
junge Menschen machen. 
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Kinder- und Jugendarbeit im Kreis unterstützen
Erfolgreiches Vernetzungstreffen in der Jugendbildungswerkstatt
Die Kinder- und Jugendarbeit leistet ei-
nen wichtigen Betrag zum Aufwachsen 
junger Menschen in unserem Landkreis 
– dabei tragen sowohl Menschen im 
Haupt- wie auch im Ehrenamt Verantwor-
tung. Um hier eine Austauschplattform 
zu bieten, hat die Kreisjugendpflege zu 
einem Vernetzungstreffen am vergange-
nen Wochenende in die Jugendbildungs-
werkstatt Kell im See eingeladen. 

Rund 25 Interessierte aus allen Verbands-
gemeinden konnten sich vor Ort über 
verschiedene Angebote informieren und 
sich dabei auch untereinander austau-
schen. Mit dabei waren Vereine und Trä-
ger der Kinder- und Jugendarbeit in und 
um den Landkreis   sowie die Jugend-
pflegestellen aus Konz, Ruwer, Trier-Land 
und Schweich. 

Gerade die veränderten Bedingungen, 
in denen Kinder und Jugendliche heu-

te aufwachsen, bringen Herausforde-
rungen mit sich. So geht es beispielswei-
se um den Umgang mit Mediennutzung 
bei Ausflügen oder Freizeiten. Aber auch 
die Öffentlichkeitsarbeit in den Sozialen 
Medien und Förderbedingungen sind 
drängende Themen für die Haupt- und 
Ehrenamtlichen.

Ideen geben

Um Ideen und Denkanstöße mitzuge-
ben, waren daher vier kurze Impulsvor-
träge geplant. Zunächst stellte Annette 
Hoff vom Verein Kreisjugendring Trier-
Saarburg dessen Arbeit vor. 

Der Kreisjugendring setzt sich stellver-
tretend für die Interessen der Jugend 
und der einzelnen Jugendverbände des 
Kreises ein.  Außerdem bietet er eigene 
Aktionen für Jugendliche an, fördert ju-
gendpolitische Bildung, sowie die Kom-

munikation der Jugendlichen und Ju-
gendverbände untereinander.

Zwei Vertreterinnen des Vereins Die Tür 
e.V. hatten Informationen zu ihrem Prä-
ventionsprogramm mitgebracht, das 
von Vereinen und Trägern der Kinder- 
und Jugendarbeit kostenfrei genutzt 
werden kann. Zum einen geht es um 
die Jugendlichen selbst – insbesonde-
re bei den Themen Alkohol, Vapes und 
Smartphone-Nutzung. Der Verein bietet 
aber auch Beratung und Schulungen für 
Jugendleiter:innen. 

Im dritten Teil stellte Andreas Puschnig 
von der Erlebniswerkstatt Saar das Pro-
jekt „Dorf in den Bäumen“ vor. Durch 
eine Förderung des Kreises können hier 
Gruppen der Kinder- und Jugendarbeit 
zu günstigen Konditionen Projekttage 
verbringen.

Abschließend informierte die Kreisju-
gendpflegerin Julia Herrig über die För-
derungsrichtlinie „Dezentrale Jugendar-
beit und Jugendpolitik“, beantwortete 
Fragen und nahm Wünsche und Anre-
gung für die Weiterentwicklung mit.

Im ungezwungenen Rahmen konnten 
viele neue Kontakte geknüpft, neue Er-
kenntnisse gewonnen und gemeinsam 
Ideen entwickelt werden. Das dient nicht 
nur der Wertschätzung der Ehrenamt-
lichen, sondern auch der kontinuier-
lichen Qualifizierung und Verbesserung 
der unzähligen und vielfältigen Ange-
bote der Kinder- und Jugendarbeit für 
alle jungen Menschen im Landkreis. 

Die Teilnehmenden konnten aus den Kurzvorträgen viele Ideen für die Kinder- und Jugend-
arbeit mitnehmen.

Umstellung der Busverbindungen zum Hunsrück
Neue Strecke zwischen Longuich und Thalfang / Linie 328 entfällt / RufBus-Angebot
Ab dem kommenden Sonntag (14. 
Dezember) wird es eine neue Busli-
nie zwischen Longuich und Thalfang 
im Hunsrück im Zwei-Stunden-Takt 
geben: Der Verkehrsverbund Region 
Trier (VRT) hat dafür die Linie 388 aus 
dem Busnetz Hunsrück verlängert. 
Ihre Route wird zwischen den Stati-
onen Longuich Park and Ride Park-
platz und dem Thalfanger Busbahn-
hof verlaufen. 

Erstmals wird die Verbindung laut 
Fahrplan regelmäßig von montags 

bis sonntags zwischen 6 Uhr und 20.30 
Uhr sowie feiertags von etwa 8.30 bis 
20.30 Uhr angeboten werden. Je nach 
Ausgangspunkt oder Reiseziel werden 
manche Fahrgäste künftig in Thalfang 
umsteigen müssen, da die Buslinie 328 
entfallen wird. Zu Uhrzeiten, während 
denen die Busse weniger genutzt wer-
den, wird es umweltfreundliche RufBusse 
geben, deren Einsatz je nach Bedarf fle-
xibel möglich ist. Die RufBusse werden 
auf festen Routen und an definierten 
Haltestellen verkehren – allerdings nur 
nach vorheriger Buchung. Mindestens 

60 Minuten vor Abfahrt müssen Fahrgä-
ste über die App „VRT mobil“ die Online-
Fahrplanauskunft oder telefonisch ihre 
Fahrt anmelden. Für die telefonische Bu-
chung steht montags bis freitags die Ruf-
Bus-Hotline unter 0651 999 878 99 von 
8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Regelmäßig 
wiederkehrende Fahrten wie zum Bei-
spiel den Weg zur Arbeit oder zur Schule, 
können als Dauerbuchung über die Hot-
line eingerichtet werden. 

Mehr Informationen hierzu sind unter 
www.vrt-info.de/rufbus zu finden.

Ausgabe 50 | 2025
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Stellenausschreibung  
Bei der Kreisverwaltung Trier-Saarburg ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine Stelle als

Ärztlicher Leiter Rettungsdienst (m/w/d) 

zu besetzen. Es handelt sich dabei um eine unbefristete Vollzeit-
stelle.
Aufgaben:
Das Aufgabengebiet umfasst für den Rettungsdienstbereich Tri-
er u.a.:
• Festlegung von Strategien für die Bearbeitung von medizi-

nischen Hilfeersuchen durch die Leitstelle
• Mitwirkung bei der Konzeption der Fahrzeugstrategie in der 

Leitstelle (AAO)
• Festlegung der medizinischen Behandlungsrichtlinien für das 

nichtärztliche Personal im Rettungsdienst
• Festlegung von medizinisch-organisatorischen Versorgungs-

richtlinien für arztbesetzte Rettungsmittel einschließlich dem 
Intensivtransport, in Abstimmung mit den beteiligten Kliniken 
und ärztlichen Leitungen der Notarztstandorte 

• Festlegung der Dokumentationsinstrumente im Rettungs-
dienst

• Mitwirkung bei der Erstellung von rettungsdienstlichen Be-
darfsanalysen

• Medizinische Bewertung der Datenanalyse
• Festlegung der Ziele für die Aus- und Fortbildung
• Koordination der Fortbildung in enger Zusammenarbeit mit 

den Bildungseinrichtungen der Leistungsträger, den Ärzte-
kammern und den Kliniken

Die vollständige Stellenausschreibung findet sich online unter 
www.trier-saarburg.de/jobs

Wir bieten:
• Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich – mit abweichenden 

arbeitsvertraglichen Regelungen - nach dem Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst für den Bereich Verwaltung im Bereich 
der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände. Die 
Stelle ist dotiert mit der Entgeltgruppe Ä 4 des Tarifvertrages 
für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken (TV-Ärzte).

• Eine abwechslungsreiche, anspruchsvolle sowie verantwor-
tungsvolle Tätigkeit

• Einen familienfreundlichen Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeits-
zeiten

• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Vielfältige Angebote im Rahmen des betrieblichen Gesund-

heitsmanagements 
• Eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge
Eine Besetzung mit Teilzeitkräften ist möglich. In Umsetzung 
unseres Gleichstellungsplanes begrüßen wir ausdrücklich Be-
werbungen von Frauen. Schwerbehinderte werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt. 
Ihr Kontakt: 
Für Rückfragen und Informationen steht Ihnen Ramon Jakobs, 
Tel. 0651/715-103 zur Verfügung. 
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) wird erbeten bis zum 4. 
Januar 2026 ausschließlich über unser Onlinebewerbungs-
portal. Auf anderem Weg eingehende Bewerbungen können 
nicht berücksichtigt werden.

Stellenausschreibungen
Bei der Kreisverwaltung Trier-Saarburg sind zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt folgende Stellen zu besetzen:
• IT-Administrator /  

Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)

• Verwaltungskraft (m/w/d) für die Abteilung 
13/Informationstechnologie

• IT-Security Specialist (m/w/d)

• Verwaltungskraft (m/w/d) im Bereich Hilfen 
zur Pflege

• Verwaltungskraft (m/w/d) im Bereich  
Kindertagesstätten und Kindertagespflege

• Verwaltungsfachkraft (m/w/d) im Bereich Hil-
fen zur Pflege

 
Die vollständigen Stellenausschreibungen, finden Sie auf un-
serer Homepage unter www.trier-saarburg.de/jobs

Ihre aussagekräftige Bewerbung wird ausschließlich über un-
ser Onlinebewerbungsportal unter www.trier-saarburg.de/
jobs erbeten.

Im Entscheidungsprozess
Unterstützung geben
Als Berufsbetreuer:in selbstständig machen

Andere Menschen dabei unterstützen, Entscheidungen für 
sich selbst zu treffen und ihre Rechte und Bedürfnisse im Blick 
haben – so lassen sich die vielfältigen Aufgaben der selbststän-
digen Berufsbetreuer:innen beschreiben. 

Die Betreuungsbehörde in der Kreisverwaltung Trier-Saarburg  
sucht Menschen, die sich in diesem verantwortungsvollen 
Beruf selbstständig machen wollen. 

Berufsbetreuer:innen sind eine Art Bindeglied zwischen den 
zu betreuenden Menschen und Ämtern, Behörden, Gerichten 
oder Gesundheitseinrichtungen. Dabei können die Arbeitszeit 
und der -umfang selbst bestimmt werden. 
 
Interessierte können sich von den Mitarbeitenden der Be-
treuungsbehörde der Kreisverwaltung beraten lassen. 

Termine lassen sich unter Telefon 0651-715-254 oder per E-Mail an  
betreuungsbehoerde@trier-saarburg.de vereinbaren. 
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Amtliche Bekanntmachungen
Bekanntmachung

der Sitzung des Kreiswahlausschusses für den 
Wahlkreis 24 - Trier/Schweich - zur Prüfung und Zulassung der 

Wahlkreisvorschläge für die Wahl zum 19. Landtag Rheinland-Pfalz 
am 22. März 2026

Zur Prüfung und Zulassung der für die Wahl zum 19. Landtag Rhein-land-Pfalz am 
22. März 2026 eingereichten Wahlkreisvorschläge wurde der Kreiswahlausschuss für 
den Wahlkreis 24 - Trier/Schweich - gemäß § 42 Landeswahlgesetz (LWahlG) in Ver-
bindung mit § 30 Landeswahlordnung (LWO) für

Mittwoch, den 14. Januar 2026 um 16.00 Uhr
in den Sitzungssaal (Zimmer Nr. 121)
der Kreisverwaltung Trier-Saarburg,

Willy-Brandt-Platz 1, 54290 Trier,
einberufen. Dies wird hiermit gemäß § 3 Abs. 2 LWO öffentlich bekannt gemacht.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
TOP 1 :  Verpflichtung der Mitglieder des Kreiswahlausschusses
TOP 2 :  Informationen des Kreiswahlleiters und Einführung in die Aufgaben des 
Kreiswahlausschusses
TOP 3 :  Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlkreis-
vorschläge  im Wahlkreis 24 - Trier/Schweich -
TOP 4 : Verschiedenes
Die Sitzung ist öffentlich; jedermann hat Zutritt.
54290 Trier, den 24.11.2025
Kreisverwaltung Trier-Saarburg
Stefan Metzdorf, Kreiswahlleiter für den Wahlkreis 24 - Trier/Schweich - 

Bekanntmachung
der Sitzung des Kreiswahlausschusses für den 

Wahlkreis 26 - Konz/Saarburg - zur Prüfung und Zulassung der 
Wahlkreisvorschläge für die Wahl zum 19. Landtag Rheinland-Pfalz 

am 22. März 2026

Zur Prüfung und Zulassung der für die Wahl zum 19. Landtag Rheinland-Pfalz am 
22. März 2026 eingereichten Wahlkreisvorschläge wurde der Kreiswahlausschuss für 
den Wahlkreis 26 - Konz/Saarburg - gemäß § 42 Landeswahlgesetz (LWahlG) in Ver-
bindung mit § 30 Lan-deswahlordnung (LWO) für

Mittwoch, den 14. Januar 2026 um 17.00 Uhr
in den Sitzungssaal (Zimmer Nr. 121)
der Kreisverwaltung Trier-Saarburg,

Willy-Brandt-Platz 1, 54290 Trier,
einberufen. Dies wird hiermit gemäß § 3 Abs. 2 LWO öffentlich bekannt gemacht.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:
TOP 1 :  Verpflichtung der Mitglieder des Kreiswahlausschusses
TOP 2 :  Informationen des Kreiswahlleiters und Einführung in die Auf-
     gaben des Kreiswahlausschusses
TOP 3 :  Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der einge-reich-
              ten Wahlkreisvorschläge  im Wahlkreis 26 - Konz/Saarburg -
TOP 4 : Verschiedenes
Die Sitzung ist öffentlich; jedermann hat Zutritt. 

54290 Trier, den 24.11.2025
Kreisverwaltung Trier-Saarburg

Sitzung Kreisausschuss
Der Kreisausschuss wurde zu einer Sit-
zung einberufen für

Montag, 15.12.2025, 15:00 Uhr
in den Sitzungssaal der Kreisverwal-

tung in Trier.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1.  Beratung des Kreishaushaltes 2026
2.  Informationen und Anfragen
Nicht öffentlicher Teil
3.  Personalangelegenheiten
4.  Informationen und Anfragen

Trier, 04.12.2025
Kreisverwaltung Trier-Saarburg
Stefan Metzdorf, Landrat

Gesundheit 
fördern
Aktuelle Veranstaltungen
Gesundheitsförderung und Prävention 
sollen dort ansetzen, wo die Menschen 
leben – vor Ort in ihren Heimatgemein-
den. Vor diesem Hintergrund hat der 
Landkreis Trier-Saarburg in Zusammen-
arbeit mit dem Haus der Gesundheit 
Trier/Trier-Saarburg e.V. die Koordinie-
rungsstelle „Fachstelle Gesundheitsför-
derung und Prävention“ eingerichtet. 
Unter dem Motto „GESUNDHEIT ge-
meinsam fördern“ setzt der Landkreis 
auf Kooperation und Zusammenarbeit 
zwischen allen Akteuren, um den Bürge-
rinnen und Bürgern im Landkreis Trier-
Saarburg eine gesunde Lebensweise 
und ein gesundes Umfeld zu ermögli-
chen.

Um für die vielfältigen Themen rund um 
die Gesundheit zu sensibilisieren, finden 
regelmäßig Veranstaltungen statt. Aktu-
elle Termine finden sich hier: www.trier-
saarburg.de/fachstelle-fuer-gesund-
heitsfoerderung-und-praevention

Ausgabe 50 | 2025
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 Hubschrauber-Rund� ug
 Erleben Sie Ihre Heimat von oben für einen 
guten Zweck! Helfen Sie mit! 

 Der Hubschrauber – kein anderes Fluggerät 
weckt so viel Leidenscha�  und Faszination in 
Menschen. Kaufen Sie ein Ticket für einen 
Mit� ug im Hubschrauber und tun Sie damit 
auch noch Gutes. Denn 20% des Flugpreises 
werden für den Bau von Schulen in Entwick-
lungsländern an die Reiner Meutsch Sti� ung 
FLY & HELP gespendet.

 Bestellen Sie jetzt!
 Buchungscode: LW03

 www.hubschraubertag.de oder 
telefonisch unter 02688/989012
 Unter dieser Rufnummer sind wir Montag bis 
Freitag von 10 bis 17 Uhr für Sie erreichbar.

 Die Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP:
Mit dem Kauf eines Flugtickets schenken Sie Kindern 
eine Zukunft. Es fl ießen automatisch 20% des Ticket-
preises in die Bildungsprojekte der Reiner Meutsch 
Stiftung FLY & HELP. Die Spenden werden 1:1 ohne 
Abzug von Verwaltungskosten für den Bau von Schu-
len in Entwicklungsländern eingesetzt. Erfahren Sie 
mehr über FLY & HELP unter www.fl y-and-help.de

 Abfl ugorte und Termine 2026
Datum Tag Flug
14.05.26 Donnerstag Saarlouis
15.05.26 Freitag Trier
30.08.26 Sonntag Trier

 Reiner Meutsch,
Gründer der
Stiftung FLY & HELP

Ob als besonderes Geschenk für einen lieben 
Menschen oder einfach aus Spaß und Begeisterung 
am Fliegen: Diese einzigartigen Momente und 
Bilder werden Sie so schnell nicht vergessen!

Sie haben die Wahl zwischen 
10 Minuten (€  80.- p.P.) Flugzeit 
20 Minuten (€ 140.- p.P) Flugzeit 
45 Minuten (€ 280.- p.P.) Flugzeit

 Veranstalter: Prime Promotion GmbH, Änderungen 
vorbehalten

Ihr Abfl ugort

Die Buchung und Anmeldung für 

einen Ort/Termin können Sie 

bequem online durchführen und 

bezahlen: www.huschraubertag.de

* Die Flüge werden von Berufspiloten 

durchgeführt.

Das Ticket ist maschinell erstellt und 

ohne Unterschrift gültig. Barauszahlung 

ist nicht möglich. Bei Verlust des Tickets 

besteht kein Anspruch auf Ersatz.

Die Buchung und Anmeldung für 

einen Ort/Termin können Sie 

bequem online durchführen und 

bezahlen: www.hubschraubertag.de

 Reiner Meutsch,
Gründer der
Stiftung FLY & HELP

 Ideal als 
Geschenk!

Seenland erleben
Buchenberg · Sulzberg · Waltenhofen · WeitnauBuchenberg · Sulzberg · Waltenhofen · Weitnau

Hier geht‘s zu 
unserer Seite

klare Naturseen
Landleben pur
zentrale Lage
gemütliche Unterkünfte
großes Wanderwegenetz

Fordern Sie gleich IhrenFordern Sie gleich Ihren
gratis Prospekt mitgratis Prospekt mit
Wandervorschlägen an!Wandervorschlägen an!

AllgäuerSeenland.deAllgäuerSeenland.de

08376 / 920119
info@allgaeuerseenland.de

Rathausplatz 4
87477 Sulzberg
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Reinigungskraft (m/w/d) für Ferienweingut  
(9 Ferienwohnungen) in Köwerich gesucht!

Für unser familiär geführtes Ferienweingut suchen wir eine zuverlässige 
Unterstützung für die Reinigung unserer Ferienwohnungen. 
Aufgaben:  Reinigung der Wohnungen, Wäschewechsel,  

allgemeine Hausreinigung.
Wir bieten:  angenehmes Arbeitsklima, faire Bezahlung.  

Einen sicheren, langfristigen Arbeitsplatz in einem 
schönen Umfeld

Voraussetzungen:  Flexibilität an An- und Abreisetagen. Gründlichkeit, 
Zuverlässigkeit, selbstständiges Arbeiten,  
freundliches Auftreten.

Arbeitsbeginn: ab März 2026, bzw. nach Vereinbarung.
Interesse?
Wir freuen uns auf Ihre kurze Bewerbung – gern per E-Mail, Telefon  
oder persönlich.

Kontakt: Ferienweingut Winnebeck • Kapellenstr. 14 • 54340 Köwerich
Tel.: 06507-4866 • Info@weingut-winnebeck.de

eine Verkäuferin in Teilzeit 
für unsere Filiale in Mehring.

Wir suchen:

Gerne Quereinsteigerin mit Spaß am Verkaufen. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Fleischerei Herres
54338 Schweich • Richtstr. 10
Tel. 06502 / 22 31
info@fleischerei-herres.de
www.fleischerei-herres.de

Familien leben

FRISCHE WURSTWAREN
aus geprüfter Meisterqualität 

Im Angebot vom 12.12.2025 bis 18.12.2025

54518 Binsfeld, Wittlicher Str. 4 · 0 65 75/ 9 58 30
Unsere Filialen: Ensch · Dreis

www.metzgerei-mittler.de

Wir bringen Abwechslung
Wir bringen Abwechslungin Ihre Küchein Ihre Küche

SALAT
DER WOCHE:

TIEFPREIS 
DES MONATS:

Coleslaw-Salat
 100 g 0,89 ¤

Wiener
10 Stck.  10,00 ¤

Schnitzel aus der Oberschale 1 kg  11,99 ¤

Schwenkbraten Kamm u. Lende 1 kg 11,49 ¤

Fleischkäse-Aufschnitt 100 g 1,29 ¤

rote Grillwurst 100 g  1,09 ¤

feine Teewurst  100 g  1,29 ¤

Lassen Sie es jeden wissen!
Mit einer Familienanzeige
in Ihrem Mitteilungsblatt.

 Diese und weitere Jobs: jobs-regional.de
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 23. Juli – 
3. Oktober 2026

Tickets ab sofort im Vorverkauf

Die Region sehen. 
Die Welt hören.

03.10.2026 SA

 Hohe Domkirche, Trier Philh. Orchester Trier, Chöre der DOMmusik

09.08.2026 SO

 Kurfürstliches Palais, Trier Kat Frankie | B O D I E S

11.09.2026 FR

 Deinhard‘s, Bernkastel-Kues David Orlowsky & Friends

24.07.2026 FR

 St. Maximin, Trier Kammerorchester Basel & Avi Avital

02.10.2026 FR

 St. Maximin, Trier Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

01.08.2026 SA

 Schloss Föhren, Föhren Salaputia Brass Quintett

04.09.2026 FR

 KulturRaum, Bad Bertrich clair-obscur

23.07.2026 DO

 Kloster Machern, Bernkastel-Kues Avi Avital & Omer Klein

© Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

 Weitere Events  Tickets  Locations
unter www.moselmusikfestival.de
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Neu- & Gebrauchtwagen | Ankauf von Fahrzeugen aller Art 
Modernste Diagnosetechnik | HV-Elektromobilität 

Wartung & Reparatur aller Marken 
Abschlepp- & Pannendienst 

Spezialist für Ihre Unfallabwicklung 
Karosseriefachbetrieb und Autoglas-Service

54424 Thalfang | Bahnhofstr. 47 |  Tel.: 0 65 04 / 91 45 0 
www.auto-hermann.de

THALFANG

Ihr Partner für Krankenfahrten, Rollifahrten, 
Bestrahlungsfahrten, Dialyse und Flughafentransfer 

in Naurath, Föhren, Bekond, Ensch, Thörnich, 
Detzem, Köwerich, Leiwen, Trittenheim, Klüsserath

Liebe Vereine,
Weihnachten steht vor der Tür 

und ihr möchtet euren Mitgliedern und Unterstützern 
eine schöne Zeit und alles Gute zum neuen Jahr wünschen? 

Dann schaltet eine Weihnachtsgruß-Anzeige
 in eurem Mitteilungsblatt! Denn Weihnachts- & Neujahrsgrüße 

werden nicht mehr kostenfrei veröffentlicht.

Lasst eure Mitglieder und Unterstützer wissen, 
dass ihr sie schätzt und nutzt diese Möglichkeit auch, um 

eure Vereinsziele und -aktivitäten bekannt zu machen. 

Ob besinnlich, originell oder individuell - lasst euch 
von unserem Musterkatalog inspirieren.

LINUS WITTICH Medien KG 
Europa-Allee 2 | 54343 Föhren | Telefon: 06502 9147-0
E-Mail: anzeigen@wittich-foehren.de | anzeigen.wittich.de
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>> B >> 

>> D >> 

•   Schiefer- und 
Ziegelarbeiten

• Dachfenster
• Bauklempnerei
• Fassadenverkleidung 
• Balkonabdichtung
• Reparaturen

Burgstraße 19 • Riol • 0176 / 96348527
kontakt@dachdecker-patrick-nolte.de

Brevet de Maî trise
PATRICK NOLTE GmbH

>> F >> 

Jürgen Feller -
Ihr Experte

Moselstr. 11  |  D-54341 Fell/Fastrau
Mobil: 0151 / 17004380  |  E-Mail: info@fellerdach.de w

w
w

.f
el

le
rd

ac
h.

d
e

>> H >> 

>> L >> 

Logopädisch e pr axis in Mehring
Claudia Schmitt · Brückenstr. 45 · Tel.:0 65 02 / 99 50 66

>> P >> 

 
Telefon: 06502 / 9 39 99 13

Hilft z.B. bei:
Kopf-, Rücken- & Bauchschmerzen, Schwindel, ...

  0 65 02 / 9 39 99 13

David Pelzer
Föhren

OSTEOPATHIE
 

06502 / 6800

o. 6900

mediVAN

Taxi Service rund um die Uhr

Liegendtransport

Tragestuhl- & 

Rollstuhl- & Krankenfahrten TAXI
DRUCKENMÜLLER 

SCHWEICH

 

Handel | Handwerk | Dienstleistungen von

A bis ZIhre regionalen Partner

auf einen Blick…

 

 

…und genießen Sie 

die Vorweihnachtszeit

In unserem Weihnachtskatalog 
erwartet Sie eine große Auswahl
an allgemeinen und branchen- 
spezifischen Musteranzeigen. 

Ich
berate Sie 

gerne!

 

Buchen Sie jetzt 
Ihre Weihnachts- und 
Neujahrsgrüße!

Ihre Medienberaterin
Rebekka Beck
Tel. 0151 16305405 

r.beck@wittich-foehren.de

Katalog

Treffpunkt 
Deutschland.de

REISE-
PORTAL

Heimat Heimat neuneu  entdeckenentdecken
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54523 Hetzerath, Hauptstr. 57, ☎ 06508/9172077

Angebot:
Weihnachten 25./26.12. (mittags)

Silvester 31.12. (abends)

12 Köstlichkeiten-Buffet 20,90 €
Kinder unter 12 Jahren 10,90 ¤

Um Reservierung wird gebeten

Jörg Gans
          Malermeister

Tel. 0651 / 82 10 91 · Mobil 0171 / 285 93 47
Neustraße 27 · 54317 Kasel

20262026

Otto Reuter
Staatlich anerkannter Physiotherapeut

Eure Mühlenkinder, Molitorsmühle Schweich

Allen wünschen wir frohe WeihnachtsfeiertageAllen wünschen wir frohe Weihnachtsfeiertage
und ein gesundes neues Jahrund ein gesundes neues Jahr

2025
wurde zur Restaurierung unseres Technikmuseums 

und Kuturdenkmals wieder ein großer Schritt getan.

DANKE
sagen wir allen Besuchern, Freunden, ehrenamtlichen 

Helfern, Spendern und Stiftern von Ausstellungsstücken.

Wegen Inventur sind unsere Raiffeisen-Märkte an 
folgenden Tagen geschlossen:

RAIFFEISEN-MARKT THÖRNICH 
Dienstag, 16.12. und Mittwoch 17.12.2025

RAIFFEISEN-MARKT MEHRING 
Freitag, 19.12. und Samstag, 20.12.2025

Wir bedanken uns für Ihre Treue und wünschen 
Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachten und 

ein gutes neues Jahr
www.rm-thoernich-mehring.de

Raiffeisen-Markt Thörnich • Leiwener Weg 1 • 54340 Thörnich • Tel.: 06507 70249-0
Raiffeisen-Markt Mehring • Brückenstraße 30 • 54346 Mehring • Tel.: 06502 9941-50

15. April 202631. Januar 2026

The ABBA - Tribute - Show live on stage

25. April 2026

GREVENMACHER
Centre Culturel Machera
Tickets Centre Culturel Machera · Tel.: +352  75 03 11-4020 (Dienstag und Donnerstag 15:00 – 19:00)
Online: www.luxembourg-ticket.lu · Tel.: +352  47 08 951 · Alle Vorverkaufsstellen von www.ticket-regional.de

New 

Show
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Zur Weilershecke 12 · 54317 Osburg (Gewerbegebiet Osburg-Neuhaus)
Tel. 0 65 00 / 91 39 99 · www.ofenladen-osburg.de

SONDER  
LAGER

VERKAUF
FREITAGS 
10-17 Uhr

w
w
w
.h
as
e.
de

Jetzt Winterwünsche            
erfüllen: mit PS – der 
Lotterie der Sparkasse. 
Sparen, gewinnen und Gutes tun – 
Ein Los für alles. PS-Lose erfüllen 
Wünsche und das gleich dreifach. 
Jetzt PS-Lose kaufen.
Mehr unter ps-sparen.de

Weil’s um mehr als Geld geht.

Gewinnen ist 
wie wünschen... 
nur besser.

Markisen | Terrassenüberdachungen
Sonnenschutz | Tore

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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lebensmittelpunkt.
Küchen Kirch GmbH 
In der Köschwies 4 
Waldrach bei Trier 

06500 443
www.kuechen-kirch.de

Wir planen gemeinsam für Sie. Eine Küche zum Leben  
und Wohlfühlen. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns.  
Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.

Sehr geehrte Kunden, Geschäftspartner und Lieferanten,

hiermit informieren wir Sie, das die Porten Sanitär GmbH zum 
31.12.2025 ihren Betrieb einstellt.

Wir können auf über 33 erfolgreiche Jahre zurückblicken.

Danke sage ich Ihnen, verehrte Kunden. Es war uns stehts 
eine Freude, für Sie arbeiten und Sie betreuen zu dürfen.

Ein Dank auch an unsere langjährigen Geschäftspartner und 
zuverlässigen Lieferanten. Mit euch an der Seite habe ich 
gerne zusammengearbeitet.

Besonders bedanken möchte ich mich bei unseren Mitarbei-
tern. Sie bildeten über Jahrzehnte der Betriebszugehörigkeit 
mit ihrer Loyalität, ihrem Einsatz und ihrer Kompetenz das 
Herz des Betriebes. Auf euch konnte die Kundschaft und ich 
sich immer verlassen.

Ihr habt das Unternehmen mitgeprägt und viel zum Erfolg 
beigetragen. Danke!

Auf diesem Wege wünsche ich allen Kunden, Geschäfts-
partnern und Freunden ein frohes, besinnliches Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 2026.

Mit besten handwerklichen Grüßen 
Michael Porten

Einstellung des Geschäftsbetriebs

Sanitär - Heizung - Kundendienst

54338 Schweich • Zellenpfützstraße 2

Spitzenqualität aus der Region -
mit gutem Gewissen geniessen.

Advents-Advents-AngeboteAngebote

Herres FleischwarenHerres Fleischwaren
Telefon 0 65 02 - 22 31Telefon 0 65 02 - 22 31

www.fleischerei-herres.dewww.fleischerei-herres.de
Schweich und MehringSchweich und Mehring

vom 15. bis 20. Dezembervom 15. bis 20. Dezember

Puten-GarnelenpfannePuten-Garnelenpfanne
Mageres Putenfleisch mit Garnelen in RahmsauceMageres Putenfleisch mit Garnelen in Rahmsauce 100 g  100 g 1,99 €1,99 €
Tessiner SchweinerollbratenTessiner Schweinerollbraten
Aus saftigem Schweinefleisch mit Käse und KochschinkenAus saftigem Schweinefleisch mit Käse und Kochschinken 100 g  100 g 1,19 €1,19 €
KalbsschnitzelKalbsschnitzel
Allerbeste QualitätAllerbeste Qualität 100 g  100 g 2,49 €2,49 €
FleischkäseFleischkäse
Hausgemachte FachgeschäftsqualitätHausgemachte Fachgeschäftsqualität 100 g  100 g 1,29 €1,29 €
Gekochte ZwiebelwurstGekochte Zwiebelwurst
Immer wieder leckerImmer wieder lecker 100 g  100 g 1,69 €1,69 €
WurstsalatWurstsalat
Natürlich hausgemachtNatürlich hausgemacht 100 g  100 g 0,99 €0,99 €

Von Montag bis MittwochVon Montag bis Mittwoch
PutenschnitzelPutenschnitzel 1 kg  1 kg 13,90 €13,90 €

Von Donnerstag bis SamstagVon Donnerstag bis Samstag
Schweinefilet Schweinefilet im Waldpilzmantelim Waldpilzmantel 1 kg  1 kg 16,99 €16,99 €

Hilfe im Alltag
CARMEN RÜDIGER

Hauswirtschaft & Betreuung
BERATUNGSEINSÄTZE NACH 

§ 37, AB PFLEGEGRAD 1

( 0151 51 66 66 70
info@hilfeimalltag-ngn.de

Römerstr. 25 • Neumagen

Bewerbung  
erwünscht!

+++ Zuverlässig +++ Unkompliziert +++ Garantiert +++

B e i l a g e n - S e rv i c e 
KontaKt: beilagen@wittich-foehren.de
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